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14. Sitzung 

Bonn, den 13. Januar 1966 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.01 Uhr 

Vizepräsident Schoettle: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen zu-
nächst vorzuschlagen, die heutige Tagesordnung um 
folgende Vorlagen zu ergänzen: 

1. Wahl der Schriftführer 

— Drucksache V/87 — 

2. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wirtschaft und Mittelstandsfragen (15. Aus-
schuß) 

über die von der Bundesregierung erlassene 
Dreiunddreißigste Verordnung zur Änderung 
des Deutschen Zolltarifs 1965 (Angleichungs-
zölle — Belgien und Luxemburg), 

über die von der Bundesregierung erlassene 
Fünfunddreißigste Verordnung zur Änderung 
des Deutschen Zolltarifs 1965 (Erhöhung des 
Zollkontingents für Bananen), 

über die von der Bundesregierung erlassene 
Sechsunddreißigste Verordnung zur Ände-
rung des Deutschen Zolltarifs 1965 (Nickel-
Eisen-Legierungen), 

über die von der Bundesregierung erlassene 
Achtunddreißigste Verordnung zur Änderung 
des Deutschen Zolltarifs 1965 (Angleichungs-
zölle 2. Neufestsetzung), 

über die von der Bundesregierung erlassene 
Neununddreißigste Verordnung zur Ände-
rung des Deutschen Zolltarifs 1965 (Anglei-
chungszölle — 2. Verlängerung) 

— Drucksachen V/15, V/44, V/45, V/22, V/23, 
V/177 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Serres 

3. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wirtschaft und Mittelstandsfragen (15. Aus-
schuß) 

über  die  von der Bundesregierung erlassene 
Vierunddreißigste Verordnung zur Änderung 
des Deutschen Zolltarifs 1965 (Zollkontin-
gente für griechische Weine), 

über die von der Bundesregierung erlassene 
Siebenunddreißigste Verordnung zur Ände-
rung des Deutschen Zolltarifs 1965 (Zollkon-
tingent für Gefrierfleisch) 

— Drucksachen V/43, V/46, V/178 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Serres 

Wird dem widersprochen? — Das ist nicht der 
Fall. Das Haus ist damit einverstanden. Dann 
komme ich gleich zum ersten Zusatzpunkt: 

Wahl der Schriftführer 

— Drucksache V/87 — 

Wird dazu das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Wer zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Keine Gegenstimme, keine Enthaltungen; 
der Vorschlag ist angenommen. 

Ich rufe auf Zusatzpunkt 2: 

Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wirtschaft und Mittelstandsfragen (15. Aus-
schuß), 

über die von der Bundesregierung erlassene 
Dreiunddreißigste Verordnung zur Änderung 
des Deutschen Zolltarifs 1965 (Angleichungs-
zölle — Belgien und Luxemburg), 

über die von der Bundesregierung erlassene 
Fünfunddreißigste Verordnung zur Änderung 
des Deutschen Zolltarifs 1965 (Erhöhung des 
Zollkontingents für Bananen), 

über die von der Bundesregierung erlassene 
Sechsunddreißigste Verordnung zur Ände-
rung des Deutschen Zolltarifs 1965 (Nickel-
Eisen-Legierungen), 

über die von der Bundesregierung erlassene 
Achtunddreißigste Verordnung zur Änderung 
des Deutschen Zolltarifs 1965 (Angleichungs-
zölle — 2. Neufestsetzung), 

über die von der Bundesregierung erlassene 
Neununddreißigste Verordnung zur Ände-
rung des Deutschen Zolltarifs 1965 (Anglei-
chungszölle — 2. Verlängerung) 

— Drucksachen V/15, V/44, V/45, V/22, V/23, 
V/177 — 
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Vizepräsident Schoettle 
und Punkt 3: 

Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wirtschaft und Mittelstandsfragen (15. Aus-
schuß) 

über die von der Bundesregierung erlassene 
Vierunddreißigste Verordnung zur Änderung 
des Deutschen Zolltarifs 1965 (Zollkontin-
gente für griechische Weine), 

über die von der Bundesregierung erlassene 
Siebenunddreißigste Verordnung zur Ände-
rung des Deutschen Zolltarifs 1965 (Zollkon-
tingent für Gefrierfleisch) 

— Drucksachen V/43, V/46, V/178 — 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. Serres. 
Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? — Das 
ist nicht der Fall. Ich empfehle dem Hause, von 
beiden Berichten Kenntnis zu nehmen. — Das Haus 
stimmt diesem Vorschlag zu; dann ist so beschlossen. 

Zu der in der Fragestunde der 13. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 12. Januar 1966 gestell-
ten Frage des Abgeordneten Schwabe Nr. III/2 ist 
inzwischen die schriftliche Antwort des Bundes-
ministers Lücke vom 12. Januar 1966 eingegangen. 
Sie lautet: 

Im Einvernehmen mit dem Herrn Bundesminister der Justiz 
gehe ich davon aus, daß sich Ihre Frage bezieht 

a) auf die waffenrechtlichen Vorschriften über Besitz und Führen 
von Schuß- und Stichwaffen, 

b) auf die Strafdrohungen, die für Zuwiderhandlungen gegen 
diese Vorschriften bestehen und 

c) auf Strafdrohungen gegen Straftaten, die mittels einer Schuß

-

oder Stichwaffe begangen werden. 

Zu a) : 

Die waffenrechtlichen Vorschriften über Besitz und Führen 
von Schuß- und Stichwaffen fallen in  die  Zuständigkeit der 
Bundesländer. Außer im Saarland gilt insoweit das Waffengesetz 
vom 18. März 1938 als fortgeltendes Landesrecht. Hiernach ist der 
Besitz von Waffen grundsätzli ch  erlaubnisfrei, jedoch sind be-
stimmte Schußwaffen (z. B. mit Schalldämpfer und Wilderer-
waffen) hiervon ausgenommen. Außerdem kann einer Person, 
die sich staatsfeindlich betätigt hat oder die eine Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit befürchten läßt, jeglicher Waffen-
besitz verboten werden. 

Wer ein Schußwaffe außerhalb seiner Wohn- oder Geschäfts-
räume oder seines befriedeten Besitztums führt, d. h. bei sich 
trägt, um von ihr ggf. Gebrauch zu machen, bedarf grundsätzlich 
einer behördlichen Erlaubnis (Waffenschein). Für Stichwaffen gilt 
dies nicht. Allerdings kann im Einzelfall — wie der Besitz — 
auch das Führen von Stichwaffen untersagt werden. 

Unter den Ländern wird zur Zeit der Musterentwurf eines 
Landeswaffengesetzes abgestimmt, in dem auch Besitz und 
Führen von Waffen neu geregelt werden sollen. Aus den bis-
herigen Vorarbeiten ist die Tendenz zu erkennen, Besitz und 
Führen von Schuß- und Stichwaffen zu erschweren. 

Zu b) : 
Nach dem geltenden Waffengesetz werden Zuwiderhandlungen 

gegen die Vorschriften über Waffenbesitz und Waffenfähren mit 
Gefängnisstrafe bis zu 3 Jahren und mit Geldstrafe oder mit 
einer dieser Strafen bedroht. Die Höchststrafe von 3 Jahren 
Gefängnis kann in einem neuen Landeswaffengesetz nicht mehr 
angedroht werden,  da  nach § 5 des  Einführungsgesetzes zum 
Strafgesetzbuch für Materien, die nicht Gegenstand des Straf-
gesetzbuches sind, landesrechtlich nur Gefängnis bis zu 2 Jahren, 
Haft, Geldstrafe usw. angedroht werden darf. 

Zu c) : 
Schon nach geltendem Re cht sind bei einer Reihe typischer 

Tatbestände erhöhte Strafdrohungen vorgesehen, wenn die 
Straftaten mittels einer Schuß- oder Stichwaffe begangen oder 
wenn solche Waffen bei der Tat mitgeführt worden sind. Es ist 
auf 'die Vorschriften über Forstwiderstand, Hausfriedensbruch, 
gefährliche Körperverletzung, schweren Diebstahl, schweren 
Raub und Jagdwilderei (§§ 117, 123, 223 a, 243 Nr. 5, 250 Nr. 1, 
292 StGB) zu verweisen. Diese Strafdrohungen haben sich im 
allgemeinen 'als ausreichend erwiesen. Bei anderen Tatbeständen 
wird das Mitführen von Waffen in der Regel für die Strafzu-
messung von Bedeutung sein. Das gilt vor allem bei Kapital-
verbrechen, soweit nicht ohnehin schon — wie beim Mord — 
ein absolutes Strafmaß angedroht ist, wird aber auch bei ver

-

suchtem Mord, Totschlag usw. in Frage kommen können 
Auch  der Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches (E 1962) 

sieht — soweit die Tatbestände vergleichbar sind — in den  

entsprechenden Fällen erhöhte Strafdrohungen vor, die zum 
Teil noch höher als die des geltenden Rechtes sind. Die Höhe 
der Strafdrohung wird noch Gegenstand eingehender Beratungen 
im Sonderausschuß für die Strafrechtsreform sein. 

Abschließend weise ich noch darauf hin, daß Ausländer, die 
wegen eines Verbrechens oder Vergehens verurteilt worden 
sind, nach dem Ausländergesetz, das die Länder als eigene 
Angelegenheit ausführen, aus der Bundesrepublik ausgewiesen 
wenden können. Wenn demnach ein Ausländer z. B. ohne 
Waffenschein eine Schußwaffe führt oder mittels einer Waffe 
ein Vergehen verübt, droht ihm neben der strafgerichtlichen 
Verurteilung auch die Ausweisung. 

Ich komme nun zum nächsten Punkt der Tages-
ordnung: 

Fragestunde 

— Drucksachen V/169, V/161, V/167 — 

Wir beginnen mit Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers des Innern. Die Frage 
III/4 kam von Herrn Abgeordneten Schmitt-Vocken-
hausen: 

Ist der  Beamte des Statistischen Bundesamtes, der dem hes-
sischen Finanzminister Zahlen über die Haushaltslage der Länder 
zur Verfügung stellte, zu einer dienstlichen Stellungnahme über 
diesen Vorgang aufgefordert worden? 

Ist der Herr Abgeordnete anwesend? — 

(Abg. Dr. Mommer: Wird schriftlich 
beantwortet!) 

— Ja, ich sehe es! Danke schön! 

Die nächste Frage III/5 stellt Herr Abgeordneter 
Dr. Wörner: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß nach dem gegenwärtigen 
Stand der Überlegungen in den einzelnen Bundesländern über 
die Verlegung des Schuljahresbeginns die  Gefahr besteht, daß 
es zu einer unterschiedlichen Regelung im norddeutschen und 
süddeutschen Raum kommt? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Ernst, Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern: Ich glaube, daß der Hauptteil Ihrer 
Sorge durch die in der Zwischenzeit stattgefundene 
Sitzung der Kultusminister vom 7. Januar 1966 be-
hoben ist, in der ja eine grundsätzliche Einigung 
über die Umstellung des Schuljahres erzielt wurde. 
Es ist danach allerdings möglich, daß es immer noch 
für eine gewisse Übergangszeit zu verschiedenen 
Schulentlassungsterminen kommt. Wir möchten 
aber zunächst einmal die Ausführungsbestimmun-
gen der Kultusminister dazu abwarten. Die Kultus-
minister haben ja erklärt, daß sie besondere Rück-
sicht auf die Schwierigkeiten nehmen werden, die 
bei etwaigem Schulwechsel für Kinder in der Bun-
desrepublik entstehen könnten. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage? — 
Bitte, Herr Abgeordneter! 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
darf ich Ihren Äußerungen entnehmen, daß für den 
Fall, daß es nicht zu einer endgültigen Einigung 
kommt, die Bundesregierung bereit ist, im Sinne 
dieser meiner Anfrage vorstellig zu werden? 

Dr. Ernst, Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern: Ja; ich bitte, meine Antwort so zu ver-
stehen. 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 14. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 13. Januar 1966 	531 

Vizepräsident Schoettle: Keine weitere Zu-
satzfrage. 

Ich rufe die nächste Frage III/6 des Herrn Abge-
ordneten Dr. Wörner auf: 

Ist die  Bundesregierung bereit, mit Rücksicht auf die von 
einem uneinheitlichen Schuljahresbeginn besonders betroffenen 
Kinder von Bundesbeamten bei der Kultusministerkonferenz der 
Länder darauf hinzuwirken, daß die Bundesländer sich auf einen 
einheitlichen Schuljahresbeginn mit einheitlicher Übergangsrege-
lung einigen? 

Dr. Ernst, Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern: Herr Abgeordneter, diese Frage ist mit 
meiner voraufgegangenen Antwort praktisch erle-
digt. 

Vizepräsident Schoettle: Ich rufe die Fragen 
III/7 und III/8 des Abgeordneten Josten auf: 

Wie groß ist die Zahl der taubstummen schulpflichtigen Kinder 
in der Bundesrepublik? 

Wieweit sind die in Frage III/7 bezeichneten Kinder in den 
Hörklassen der Taubstummenschulen bzw. -institute erfaßt? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. Die Antwort des 
Bundesministers Lücke lautet: 

Zuverlässige neuere Unterlagen über die Zahl der schul-
pflichtigen taubstummen Kinder stehen dem Bundesministerium 
des Innern leider nicht zur Verfügung. Die folgenden Zahlen 
stützen sich auf die Statistischen Nachrichten über das Taub-
stummen-, Schwerhörigen- und Sprachheilwesen Deutschlands des 
Bundes Deutscher Taubstummenlehrer nach dem Stand vom 
1. Oktober 1962. Ihre Überarbeitung nach dem Stand vom 
Oktober 1965 ist noch nicht abgeschlossen. 

Im Oktober 1962 betrug die Zahl der schulpflichtigen taub-
stummen Kinder 4136. Wie mir vom Bund Deutscher Taub-
stummenlehrer bestätigt wurde, sind die schulpflichtigen taub-
stummen Kinder damals wie heute nicht nur erfaßt, sondern sie 
werden auch in den vorhandenen 41 Taubstummen- bzw. Gehör-
losenschulen unterrichtet. Danach scheint eine vollständige Er-
fassung und Schulausbildung taubstummer Kinder gewährleistet 
zu sein. 

Wenn es dennoch hier und da taubstumme Kinder im volks-
schulpflichtigen Alter gibt, die nicht zur Schule gehen, so dürfte 
es sich hierbei um Kinder handeln, die zusätzlich, meistens 
wohl geistig, behindert sind und  deswegen nach den einschlä-
gigen Vorschriften der Länder von der Schulpflicht befreit wur-
den. Die Zahl dieser Kinder wird indessen verhältnismäßig 
gering sein. Nach den Feststellungen des Statistischen Bundes-
amtes über die allgemeinbildenden Schulen wurden 1964 insge-
samt 983 916 Kinder schulpflichtig. Davon waren lediglich 1180 
Kinder, also 0,12 % der schulpflichtig gewordenen, von der 
Schulpflicht befreit worden. 

Ich rufe Frage III/9 des Abgeordneten Dorn auf: 
Billigt die Bundesregierung das in der Panorama-Sendung vom 

13. Dezember 1965 gefällte Pauschalurteil: „Seine Pflicht erfüllte, 
wer eine englische, norwegische oder französische Uniform trug, 
eher als derjenige, der in einer deutschen marschierte."? 

Ist Herr Abgeordneter Dorn im Saal? — Das ist 
nicht der Fall. Dann wird die Frage schriftlich beant-
wortet. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Herrn Bundesministers der Justiz. Die 
ersten drei Fragen IV/1, IV/2, IV/3 des Herrn Abge-
ordneten Bühling: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß eine erhebliche, vermut-
lich noch steigende Anzahl von Richtern nur noch Verwaltungs-
aufgaben in Präsidien und Vorständen der Geri chte sowie bei 
Ministerien ausübt und damit der  Rechtsprechung, ihrer eigent-
lichen Aufgabe, entfremdet wird? 

Sieht die Bundesregierung, daß die innerliche Unabhängigkeit 
der Richter durch den in Frage IV/1 geschilderten Zustand ge-
fährdet wird und daß schwierige Konkurrenzprobleme zwischen 
wirklichen Richtern und solchen, die als Beamte tätig sind, 
entstehen? 

Wird die Bundesregierung, eventuell nach Einholung entspre-
chender zahlenmäßiger Auskünfte über den gegenwärtigen Um-
fang des in Frage IV/1 aufgezeigten Problems, zu dessen mög-
lichst vollständiger Lösung die Möglichkeit einer Gesetzes-
änderung überlegen? 

sollen mit Zustimmung des Fragestellers schriftlich 
beantwortet werden. Die Antwort liegt noch nicht 
vor. Sie wird nach Eingang im Sitzungsbericht ab-
gedruckt. 

Ich rufe die Frage IV/4 des Herrn Abgeordneten 
Felder auf: 

Gibt der Fall des Nürnberger Staatsanwaltes Manfred Kreuzer 
dem Bundesjustizminister Veranlassung, mit den Justizministern 
der Länder das Problem einer gerechteren und ausgewogeneren 
Bewertung von Trunkenheitsdelikten und Fahrerflucht bei Kraft-
fahrzeugunfällen — auch unter dem Gesichtspunkt einer einheit-
lichen Promillegrenze — neu zu erörtern? 

— Wer übernimmt die Beantwortung der Fragen? — 
Der  Herr Bundesminister der Justiz? — Ich stelle 
fest, daß kein Vertreter des Justizministeriums an-
wesend ist. 

(Abg. Dr. Mommer: Hört! Hört!) 

Das ist höchst bedauerlich. 

(Abg. Jahn [Marburg] : Ein völlig neuer Stil!) 

Dann müssen wir die Fragen zurückstellen. Viel-
leicht haben wir das Glück, daß einer der Herren 
noch auftaucht. Aber ich nehme an, das Ministerium 
war davon verständigt, daß seine Fragen heute 
vormittag aufgerufen werden. 

(Abg. Jahn [Marburg] : Es kann auch ohne 
Verständigung vertreten sein!) 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers der Finanzen. Ich rufe 
die Frage V/1 des Abgeordneten Haehser auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, auf eine baldige Verlegung 
des Munitionslagers der französischen Stationierungsstreitkräfte 
hinzuwirken, das, da es auf der Trasse der Bundesfernstraße 408 
gelegen ist, den Weiterbau dieser Straße bei Wittlich behindert? 

Bitte, Herr Bundesfinanzminister! 

Dr. Dahlgrün, Bundesminister der Finanzen: 
Herr Präsident! Die Bundesregierung ist seit Jahren 
um eine Verlegung des Munitionslagers der fran-
zösischen Stationierungsstreitkräfte bei Hasborn 
bemüht. Die Vorarbeiten sind im Augenblick so 
weit gediehen, daß, falls keine weiteren Schwierig-
keiten bei der Beschaffung des ausgewählten Ersatz-
geländes auftreten, voraussichtlich im Herbst 1966 
mit den Baumaßnahmen für die Ersatzanlage be-
gonnen werden kann. 

Vizepräsident Schoettle: Zusatzfrage? — 
Bitte! 

Haehser (SPD) : Herr Bundesminister, wie erklä-
ren Sie sich, daß mir bereits im April vorigen Jahres 
die Landesregierung von Rheinland-Pfalz mitgeteilt 
hat, daß die Ersatzbeschaffung des Geländes abge-
schlossen ist? 

Dr. Dahlgrün, Bundesminister der Finanzen: 
Ich kann mir das nicht erklären. Auch kenne ich 
diese Mitteilung der Landesregierung nicht. Solche 
Dinge, Herr Kollege, sind sehr schwierig. Die fran-
zösischen Streitkräfte haben sich auf den Stand-
punkt gestellt: Wenn wir das Lager räumen müssen, 
möchten wir das Lager woandershin verlegen; wenn 
wir es nicht räumen, bleibt es da. — Aber wir auf 
der deutschen Seite haben ja Interesse an der Räu- 
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mung. Deshalb mußten wir nicht nur mit Rheinland

-

Pfalz, sondern auch mit anderen Ländern ver-
handeln. 

Vizepräsident Schoettle: Zu einer Zusatzfrage 
Abgeordneter Haehser. 

Haehser (SPD) : Herr Minister, Sie sagen, daß 
voraussichtlich im Herbst dieses Jahres mit dem 
Ersatzbau begonnen werden kann. Wann wird Ihrer 
Ansicht nach das Lager auf der Straßentrasse ge-
räumt? 

Dr. Dahlgrün, Bundesminister der Finanzen: 
Ich würde sagen, um sehr vorsichtig zu sein: in 
einem Jahr. 

Vizepräsident Schoettle: Zu einer Zusatzfrage 
Abgeordneter Holkenbrink. 

Holkenbrink (CDU/CSU) : Herr Minister, trifft es 
zu, daß das Land, in das dieses Lager jetzt verlegt 
werden soll, verlangt hat, daß bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sein müssen, bevor das Lager dort-
hin übernommen wird? 

Dr. Dahlgrün, Bundesminister der Finanzen: 
Ich glaube, daß ich diese Frage mit Ja beantworten 
kann. Tatsächlich sind augenblicklich im Kreise der 
Beteiligten Verhandlungen über Auflagen im Gange, 
die gemacht worden sind. Das halte ich im übrigen 
nicht für ungewöhnlich; bei einer derartigen An-
lage müssen gewisse Auflagen erfüllt werden. 
Hoffentlich werden sie recht bald erfüllt. Im Prinzip 
jedenfalls ist die Regelung getroffen. 

Holkenbrink (CDU/CSU) : Trifft es zu, daß über 
diese Voraussetzungen bereits seit über einem Jahr 
sowohl zwischen zwei Bundesländern wie zwischen 
der Bundesregierung und dem Bundesland, in das 
dieses Lager verlegt werden soll, verhandelt wird? 

Dr. Dahlgrün, Bundesminister der Finanzen: 
Es wird verhandelt. Erfahrungsgemäß dauern solche 
Verhandlungen außerordentlich lange, sie sind 
recht zähflüssig und schwierig. Das ist unsere Erfah-
rung. Sie wissen, daß wir uns immer sehr bemühen, 
solche Verhandlungen in Fluß zu bringen und 
schneller zum Abschluß zu bringen. Aber es ist oft 
sehr, sehr mühsam. 

Vizepräsident Schoettle: Letzte Zusatzfrage. 

Holkenbrink (CDU/CSU) : Herr Minister, trifft 
es zu, daß dies dann die einzige jetzt noch der 
Verlegung dieses Lagers entgegenstehende Schwie-
rigkeit ist, und können Sie bestätigen, was uns seit 
Jahren hier zu dieser Frage gesagt wird, nämlich 
daß zwischen den Ressorts — .etwa zwischen Finanz, 
Verkehr und Verteidigung — keine Schwierigkeiten 
bestehen, das Lager zu verlegen? 

Dr. Dahlgrün, Bundesminister der Finanzen: 
Ich glaube, daß da keine Schwierigkeiten bestehen. 

Hauptsächlich die Auflagenwünsche, auch der fran

-

zösischen Streitkräfte, müssen ja erfüllt werden. Ich 
glaube aber, daß das jetzt in einem Endstadium ist. 

Vizepräsident Schoettle: Die Frage ist beant-
wortet. Ich rufe die Frage V/2 des Abgeordneten 
Genscher auf: 

Wird die Bundesregierung alsbald eine Novelle zur Reichs-
abgabenordnung einbringen mit dem Ziel, die verbindliche Aus-
kunft über noch nicht verwirklichte Sachverhalte bei Besitz- und 
Verkehrsteuern einzuführen? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. Die Antwort des 
Bundesministers Dr. Dahlgrün vom 12. Januar 1966 
lautet: 

Mein Haus hat den in der 4. Wahlperiode nicht mehr verab-
schiedeten Teil des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung der 
Reichsabgabenordnung und anderer Gesetze, der die Einführung 
verbindlicher Auskünfte im Steuerrecht betraf, inzwischen auf 
den neuesten Stand gebracht. Hierbei ist z. B. die Rechtsentwick-
lung nach der Finanzgerichtsordnung berücksichtigt worden. Nach 
Abstimmung mit den Ressorts  und  mit den Länderfinanzministern 
werde ich den Entwurf dem Kabinett zur Beschlußfassung vor-
legen, der die Erteilung verbindlicher Auskünfte für nichtver-
wirklichte Sachverhalte auf dem Gebiet der  Besitz- und  Ver-
kehrssteuern regelt. 

Frage V/3 des Abgeordneten Weigl: 
Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Stadt Eschenbach 

(Oberpfalz) seit dem Jahre 1961 durch die Straßenbaubehörden 
bedrängt wurde, erhebliche Beeinträchtigungen des  Verkehrs 
durch Geröll auf der Staatsstraße 2168 Grafenwöhr—Eschenbach 
bei km 4,070 links bei Runkenreuth beheben zu lassen, daß — 
gegen die Auffassung der Stadt Eschenbach, die vorher eine 
Klärung der Finanzierung für erforderlich hielt — die oben-
genannten Schäden behoben wurden und daß bis heute die Be-
zahlung der entstandenen Kosten durch die Stadt Eschenbach 
erwartet wird, obwohl einwandfrei feststeht, daß der  Schaden 
auf Wassermassen zurückzuführen ist, welche infolge von 
Übungen der US-Armee auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr 
unter dem Kommando des amerikanischen Obersten Beetz die 
Staatsstraße 2168 überschwemmten? 

Bitte, Herr Bundesminister! 

Dr. Dahlgrün, Bundesminister der Finanzen: 
Herr Präsident, erlauben Sie, daß ich die Fragen 
3 und 4 des Herrn Kollegen Weigl zusammen be-
antworte? 

Vizepräsident Schoettle: Ist der Fragesteller 
einverstanden? 

(Abg. Weigl: Ja!) 
 

— Dann rufe ich auch Frage V/4 des Abgeordneten 
Weigl auf: 

Ist die  Bundesregierung bereit, durch nochmalige Vorstellun-
gen bei den zuständigen Stellen der US-Armee vielleicht doch 
eine gütliche Bereinigung der in Frage V/3 geschilderten Ange-
legenheit anzustreben? 

Dr. Dahlgrün, Bundesminister der Finanzen: 
Die Angelegenheit ist mir durch den Schriftwechsel, 
den ich darüber mit Ihnen, Herr Kollege, geführt 
habe, bekannt. Ich verweise auf mein Schreiben vom 
3. August 1965, in .dem ich Ihnen den Sachverhalt 
und meine Auffassung dazu mitgeteilt habe. Wegen 
der Ansprüche der Gemeinde Eschenbach gegen die 
amerikanischen Streitkräfte werden zur Zeit Ver-
handlungen auf Landesebene geführt. Sollten diese 
Verhandlungen keinen Erfolg haben, bin ich gern 
bereit, von hier aus mich einzuschalten und den 
Versuch zu machen, die Verhandlungen zu einem 
erfolgreichen Ende zu führen. 

Vizepräsident Schoettle: Keine weiteren Zu-
satzfragen. 
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Frage V/5 des Abgeordneten Dröscher: 

In welchem Umfang kann die Bundesregierung finanziell in 
Katastrophenfällen — wie z. B. den kürzlichen Überflutungen an 
Nahe und Glan — den hochwassergeschädigten Bürgern und 
Gemeinden helfen? 

Bitte, Herr Minister!  

Dr. Dahlgrün, Bundesminister der Finanzen: 
Im Bundeshaushaltsplan sind Mittel für Katastro-
phenfälle im Inland nicht vorgesehen. Nach der 
grundsätzlichen Kompetenzverteilung kann sich der 
Bund an Hilfsmaßnahmen der Länder nur subsidiär 
beteiligen, wenn und soweit dem einzelnen Land 
eine ausreichende Hilfeleistung nicht zugemutet 
werden kann. Außerdem muß die Existenz der Be-
troffenen im Einzelfall gefährdet sein. Diese Hand-
habung entspricht einem Beschluß des Deutschen 
Bundestages vom 16. Dezember 1960, Drucksache 
2322 der 3. Wahlperiode. Soweit der Bund bisher 
bei Katastrophenfällen Hilfe geleistet hat, sind die 
Mittel außerplanmäßig bereitgestellt worden. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Herr Bundesminister, gibt es 
beim Bund oder in Ihrem Hause oder durch Übung 
entstanden eine bestimmte Größenordnung, von der 
an unter Umständen Hilfe geleistet wird? 

Dr. Dahlgrün, Bundesminister der Finanzen: 
Nein, eine bestimmte Größenordnung gibt es nicht. 
Es kommt immer auf die Lage des einzelnen Falles 
an. 

Vizepräsident Schoettle: Eine weitere Zusatz-
frage. 

Dröscher (SPD) : Haben Sie schon Zahlenunter-
lagen über das Ausmaß der Kosten, die den Einzel-
nen und auch der Gesamtheit, z. B. den Gemeinden 
und Kreisen, durch die Hochwasserkatastrophe an 
der Nahe im Dezember 1965 entstanden sind? 

Dr. Dahlgrün, Bundesminister der Finanzen: 
Nein, die Unterlagen habe ich nicht. Ich habe aber 
selber an der ersten Sitzung der Beteiligten teilge-
nommen. Die beteiligten Bundesressorts, das Land 
und die Landkreise waren sämtlich vertreten. Ge-
naue Zahlen liegen bei uns noch nicht vor; ich 
glaube, die Abrechnungen sind noch nicht durch-
geführt. 

Dröscher (SPD) : Werden Sie in dem Falle etwas 
tun können, Herr Bundesminister? 

Dr. Dahlgrün, Bundesminister der Finanzen: 
Wir haben bereits etwas getan. 

Vizepräsident Schoettle: Frage V/6 des Abge-
ordneten Schmitt-Vockenhausen ist zurückgezogen. 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers der Finanzen erledigt. 

Inzwischen ist der Herr Bundesminister der Justiz 
eingetroffen. Ich rufe die Frage IV/4 des Abgeord-
neten Felder auf: 

Gibt der Fall des Nürnberger Staatsanwaltes Manfred Kreuzer 
dem Bundesjustizminister Veranlassung, mit den Justizministern 
der Länder das Problem einer gerechteren und ausgewogeneren 
Bewertung von Trunkenheitsdelikten und Fahrerflucht bei Kraft-
fahrzeugunfällen — auch unter dem Gesichtspunkt einer einheit-
lichen Promillegrenze — neu zu erörtern? 

Bitte, Herr Bundesminister! 

Dr. Jaeger, Bundesminister der Justiz: Herr Prä-
sident, ich bitte Sie zuerst um Entschuldigung dafür, 
daß ich Sie habe warten lassen. Ich war der Mei-
nung, daß hier noch die Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers des Innern behandelt 
würden. Nach meiner Information stand noch eine 
ganze Reihe solcher Fragen auf der Tagesordnung. 

Die Frage des Abgeordneten Felder darf ich wie 
folgt beantworten. 

Der Fall des Nürnberger Staatsanwalts Kreuzer 
gibt keinen besonderen Anlaß zu den in der Frage 
erwähnten Erörterungen, und dies aus folgenden 
Gründen. 

1. Die Behandlung der Trunkenheitsdelikte im 
Verkehr in der gerichtlichen Praxis ist schon seit 
langem Gegenstand eingehender Erörterungen aller 
fachlich zuständigen Stellen und auch der interessier-
ten Juristenverbände. Die Justizminister und -sena-
toren der Länder haben diesen Fragenkomplex unter 
Mitwirkung meines Hauses auf der vorletzten Justiz-
ministerkonferenz vor einem Jahr in Trier mit dem 
Ergebnis geprüft, daß im Interesse der Gerechtigkeit 
gerade auch bei Trunkenheit im Verkehr eine ein

-

heitlichere Strafzumessung und Strafaussetzung zur 
Bewährung angestrebt werden sollte. Die Erörterun-
gen hierüber sollen fortgesetzt werden, sobald die 
durch das erst vor Jahresfrist in Kraft getretene 
Zweite Gesetz zur Sicherung des Straßenverkehrs 
eingeleitete neue Entwicklung überschaubar ist. 

2. Die Strafzumessung bei Verurteilungen wegen 
Verkehrsunfallflucht erscheint bislang unproblema-
tisch. Der Fall Kreuzer bietet zudem insofern schon 
keine Diskussionsgrundlage, weil der Angeklagte 
von dem Vorwurf der Verkehrsunfallflucht freige-
sprochen worden ist. 

3. Schließlich wird auch die Problematik um die 
Promillegrenze bei Verkehrsdelikten durch das der 
gestellten Frage zugrunde liegende Urteil nicht be-
rührt. Der bei dem Verurteilten festgestellte Pro-
millegehalt lag über der vom Bundesgerichtshof für 
die absolute Fahruntüchtigkeit festgelegten Grenze 
von 1,5 Promille. Im übrigen bleibt die weitere Ent-
wicklung auf diesem Gebiet, insbesondere die Aus-
wirkung der bisher vom Bundesgesundheitsamt vor-
gelegten Gutachten zur Frage des Alkohols im Stra-
ßenverkehr auf die Rechtsprechung, abzuwarten. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Felder. 

Felder (SPD) : Nach dieser Auskunft teilen Sie, 
Herr Minister, also nicht meine auch in der Presse 
nachdrücklich unterstützte Meinung, daß eine bes-
sere Koordinierung des Strafmaßes bei Trunken- 
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heitsdelikten und Fahrerflucht, vor allem im Hin-
blick auf die Gewährung oder Nichtgewährung von 
Bewährungsfrist, nach dem Nürnberger Fall schon 
deshalb besonders dringlich erscheint, weil die dem 
Herrn Staatsanwalt Kreuzer gerichtsärztlich zuge-
billigte Schockwirkung die Gefahr in sich birgt, 
künftig von allen Unfallflüchtigen in Anspruch ge-
nommen zu werden? Könnten sich die Justizminister 
der Länder, unbeschadet der Unabhängigkeit richter-
licher Entscheidung im jeweils sicherlich besonders 
gelagerten Einzelfall, nicht doch auf bestimmte 
Richtlinien einigen? 

Dr. Jaeger, Bundesminister der Justiz: Herr Kol-
lege Felder, wie ich im ersten Teil meiner Antwort 
ausgeführt habe, teile ich durchaus Ihre Meinung 
und die Meinung weiter Kreise der Öffentlichkeit, 
daß ein einheitlicheres Maß bei der Strafzumessung 
erforderlich oder jedenfalls wünschenswert wäre. 
Aber der vorliegende Fall gibt dazu keinen Anlaß; 
denn bei diesem Fall geht es ja nicht darum, ob 
Fahrerflucht strenger oder weniger streng bestraft 
wird. Das Gericht hat festgestellt, daß nach seiner 
Rechtserkenntnis oder Tatsachenerkenntnis eben 
keine Fahrerflucht vorliegt, und deshalb handelt es 
sich hier um eine Frage der Schuld und nicht um 
eine Frage des Strafmaßes. 

Vizepräsident Schoettle: Eine weitere Zusatz-
frage des Abgeordneten Felder. 

Felder (SPD) : Darf ich, Herr Minister, gerade 
weil dieser Nürnberger Fall so große Empörung 
ausgelöst hat, meiner zweiten Zusatzfrage eine Be-
merkung voranstellen. Wir können doch davon aus-
gehen, daß jeder an einem schweren Verkehrsunfall 
Beteiligte vorübergehend mehr oder minder unter 
einer gewissen Schockwirkung steht. Wenn trotz-
dem in der Regel von den Verkehrsteilnehmern 
erwartet werden kann, daß sie sich nach einem 
Unfall richtig verhalten, so trifft dies zweifellos im 
besonderen Maße auf einen in der Rechtspflege 
Tätigen zu, bei dem eine automatisch richtige Reak-
tion vorausgesetzt werden kann. Billigen Sie des-
halb meine Auffassung, Herr Minister, daß es unter 
diesem Gesichtspunkt zweckmäßig gewesen wäre, 
im Falle Kreuzer einen zweiten Sachverständigen zu-
zulassen? 

Dr. Jaeger, Bundesminister der Justiz: Herr Kol-
lege Felder, die Frage, ob es richtig war, auf die 
Berufung zu verzichten, und welche Maßnahmen 
eventuell gegen den dortigen Staatsanwalt ergrif-
fen werden können, ist eine Angelegenheit, die den 
Bayerischen Staatsminister der Justiz, nicht den 
Bundesminister der Justiz betrifft. Dieser Bayerische 
Staatsminister der Justiz ist dem Bayerischen Land-
tag verantwortlich. Ich weiß, daß im Bayerischen 
Landtag bereits eine Anfrage in dieser Angelegen-
heit vorliegt und daß der Herr Bayerische Staats-
minister der Justiz diese Anfrage in den nächsten 
Tagen dort, wo er verantwortlich ist, beantworten 
wird. Da ich für diese Frage, wie Sie mir zugeben 
werden, keine Verantwortung habe, weil keine 

Zuständigkeit besteht, möchte ich der Erklärung des 
Herrn Bayerischen Staatsministers der Justiz im 
Landtag nicht vorgreifen. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Fellermaier. 

Fellermaier (SPD) : Herr Minister, ist Ihnen be-
kannt, daß bayerische Zeitungen bisher ohne Wider-
spruch vom Bundesjustizministerium, auch nicht 
vom Staatsminister der Justiz in Bayern, erklären 
konnten, daß bei der Verurteilung wegen Trunken-
heitsdelikten von den Gerichten in Ulm in Wart-
temberg Gefängnisstrafen verhängt werden und von 
den Gerichten auf der anderen Seite der Donau in 
Neu-Ulm grundsätzlich nur Geldstrafen, obwohl nur 
die Donau die Gerichte trennt? 

Dr. Jaeger, Bundesminister der Justiz: Ich kann 
diese Sache nicht nachprüfen. Das müßten die Her-
ren Staatsminister der Justiz in Stuttgart und in 
München tun. Ich bin dazu nicht in der Lage. 

Im übrigen sehe ich mich auch nicht in der Lage, 
auf jede Zeitungsmeldung hin, die über irgendein 
Gerichtsurteil oder in Würdigung eines Gerichts-
urteils erscheint, einen Kommentar zu geben, in-
sonderheit wenn es sich, wie nahezu immer, um 
Landesgerichte handelt. 

Vizepräsident Schoettle: Noch eine Frage. 

Fellermaier (SPD) : Herr Minister, Sie haben in 
der Beantwortung der Fragen meines Kollegen Fel-
der erklärt, Sie wollten darauf hinarbeiten, daß die 
Landesjustizminister einheitlich darauf einwirken, 
daß die Dinge gleichermaßen behandelt werden. 

(Abg. Memmel: Das gibt es doch nicht! 
Unabhängigkeit der Gerichte!) 

— Herr Kollege, Sie können sich ja mit einer Zu-
satzfrage beteiligen. — Sind Sie dann nicht der 
Meinung, daß es sehr schwerwiegend ist, wenn 
nicht irgendeine Zeitung, sondern die „Augsburger 
Allgemeine" in ihrem Leitartikel das unwiderspro-
chen behauptet hat? 

Dr. Jaeger, Bundesminister der Justiz: Sosehr 
ich die „Augsburger Allgemeine" schätze, die einen 
großen Teil meines eigenen Wahlkreises mit Nach-
richten und Kommentaren beliefert, also auch zu 
meiner Lektüre, wenn auch in Bonn zu einer ver-
späteten Lektüre, gehört, so glaube ich trotzdem, 
daß das Bundesministerium der Justiz für die kri-
tische Würdigung von Landesgerichten nicht die zu-
ständige Stelle ist, sondern daß die Landesjustiz-
ministerien zuständig sind. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Opitz. 

Opitz (FDP) : Herr Justizminister, besteht die 
Möglichkeit, generell die Reform der Bestimmungen 
über die Wiederaufnahme von rechtskräftig abge- 
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schlossenen Verfahren alsbald in Angriff zu neh-
men bzw. zu beschleunigen? 

Dr. Jaeger, Bundesminister der Justiz: Nun, das 
ist eine Frage, die im Rahmen der Strafprozeßreform 
angesprochen werden wird. Ich vermute, daß das in 
diesem Hause nicht vor der nächsten Wahlperiode 
sein wird, da wir uns in dieser Wahlperiode, wie 
Sie heute noch ausführlich hören werden, vor allem 
mit der Reform des materiellen Strafrechts zu be-
schäftigen haben. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Herr Minister, wie stehen Sie zu 
der in der Presse erhobenen Forderung, daß die 
Richter gleichsam eine „Verkehrssitte für das Straf-
maß" im Verkehrsrecht schaffen, und zu der Auf-
fassung, daß es als ein elementares Gebot der 
Rechtsstaatlichkeit erscheint, vor allem über die 
Staatsanwaltschaften einheitliche Maßstäbe für die 
Zumessung der Strafen anzustreben? 

Dr. Jaeger, Bundesminister der Justiz: Die Ein-
wirkung über die Staatsanwaltschaften, also durch 
die Möglichkeit, Berufung einzulegen oder auf Be-
rufung zu verzichten, ist wahrscheinlich die einzige 
Möglichkeit, die einem Landesjustizminister wirk-
lich zur Verfügung steht. Denn Richtlinien an die 
Richter können im Hinblick auf ihre Unabhängigkeit 
nicht ausgegeben werden. 

Vizepräsident Schoettle: Keine weitere Zu-
satzfrage? — Damit sind die Fragen aus diesem 
Geschäftsbereich erledigt. 

Ich rufe die Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Bundesministers für Wirtschaft auf. Frage VI/1 des 
Herrn Abgeordneten Sanger:  

Treffen Pressemeldungen zu, nach denen die am 29. April 1964 
durch Beschluß des  Bundestages gewünschte und von der Bundes-
regierung gebildete Sachverständigenkommission zur Feststel-
lung der Wettbewerbsverhältnisse bei Presse, Rundfunk, Fern-
sehen und Film ihre notwendigen und dringenden Aufgaben nicht 
oder nicht zügig erfüllen kann, weil Etatmittel nicht oder nicht 
ausreichend zur Verfügung stünden? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Neef, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft: Der im Dezember 1964 einberufenen 
Kommission zur Untersuchung der Wettbewerbs-
gleichheit von Presse, Rundfunk, Fernsehen und 
Film sind für die Durchführung der Untersuchung 
Haushaltsmittel in Höhe von 700 000 DM zur Ver-
fügung gestellt worden. Dabei wurde davon aus-
gegangen, daß die Kommission ihren Bericht bis 
zum 31. Dezember 1965 .  würde vorlegen können. 
Die der Kommission gestellte Aufgabe erwies sich 
als umfangreicher, als zunächst angenommen, so 
daß die Abgabe des Berichts entsprechend dem 
von der Kommission aufgestellten Arbeitsprogramm 
erst zu Ende des Jahres 1966 von ihr in Aussicht 
gestellt wurde. Die von der Kommission deshalb 
erbetene Erhöhung der Haushaltsmittel konnte un-

ter Berücksichtigung der allgemeinen Haushaltslage 
nicht in voller Höhe in Ansatz gebracht werden. 
Über die endgültige Höhe der Mittel wird dieses 
Hohe Haus entscheiden. Der Bundesminister für 
Wirtschaft ist aber der Auffassung, daß es trotz der 
gebotenen sparsamen Zuweisung der Mittel möglich 
sein wird, den Bericht unter Beschränkung auf die 
unerläßlichen Untersuchungen zu erstellen. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Sänger. 

Sänger (SPD) : Hält der Herr Bundesminister — 
in  Zusammenarbeit mit der Kommission — es für 
notwendig, daß die Feststellungen über die in 
Deutschland vorhandenen Tatsachen auch im Aus-
land vorgenommen werden? 

Dr. Neef, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft: Die Kommission legt so großen Wert 
darauf, bei der Bemessung ihres Arbeitsprogramms 
unabhängig zu sein, daß ich — wie der Bundes-
minister für Wirtschaft in einer vorangegangenen 
Fragestunde erklärt hat — zu dem Arbeitspro-
gramm, welches die Kommission sich mit den ihr 
von diesem Hause zugewiesenen Mitteln dann sel-
ber geben wird, nicht Stellung nehmen möchte. 

Vizepräsident Schoettle: Noch eine Frage, 
bitte! 

Sänger (SPD) : Besteht eine Möglichkeit, die Er-
stattung des Berichts zu beschleunigen? „Bis Ende 
1966" wäre eine Verlängerung um ein ganzes Jahr. 

Dr. Neef, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft: Der Bundesminister für Wirtschaft 
wird jede ihm zur Verfügung stehende Möglichkeit 
wahrnehmen, um die Erstellung dieses Berichts zu 
beschleunigen. 

Vizepräsident Schoettle: Keine weitere Frage. 
Frage. 

Frage VI/2 — des Herrn Abgeordneten Haase 
(Kassel) —: 

Welcher Schaden erwächst der  deutschen tabakverarbeitenden 
Industrie, wenn sie durch das Einfuhrverbot für rhodesische 
Tabake gezwungen wird, Tabaksorten gleicher Güte auf anderen 
Märkten einzukaufen? 

Bitte, Herr Staatssekretär, zur Beantwortung! 

Dr. Neef, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft: Die deutsche tabakverarbeitende In-
dustrie ist zur Sicherstellung einer gleichbleibenden 
Qualität ihrer Erzeugnisse üblicherweise für einen 
längeren Zeitraum mit den von ihr benötigten Roh-
tabaken bevorratet. Das gilt auch für südrhodesische 
Virginia -Tabake. Ob und inwieweit zu einem spä-
teren Zeitpunkt wirtschaftliche Nachteile dadurch 
entstehen können, daß die Tabakwirtschaft ge-
zwungen sein wird, Virginia-Tabake anderer Märkte 
zu beziehen, läßt sich heute noch nicht übersehen. 
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Vizepräsident Schoettle: Keine weitere Frage. 

Die nächste Frage stellt ebenfalls der Herr Ab-
geordnete Haase (Kassel) — Frage VI/3 —: 

Welche Exportverluste hat die deutsche Wirtschaft im Jahre 
19C6 zu gewärtigen, wenn Rhodesien die Teilnahme der Bundes-
republik an wirtschaftlichen Sanktionen mit einem Boykott 
deutscher Waren beantwortet? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Neef, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft: Im Jahre 1965 sind für etwa 40 Mil-
lionen DM deutsche Waren nach Südrhodesien ge-
liefert worden. Durch die von der südrhodesischen 
Seite kurz nach der einseitigen Unabhängigkeits-
erklärung verfügten Devisen- und Einfuhrbeschrän-
kungen werden wenigstens 50 %, vermutlich sogar 
bis 75% der künftigen deutschen Ausfuhren nach 
Südrhodesien — das sind 20 bis 30 Millionen DM — 
betroffen werden. Für den Fall, daß Südrhodesien 
die Teilnahme der Bundesrepublik an wirtschaft-
lichen Sanktionen mit einem Boykott deutscher Wa-
ren schlechthin beantworten sollte, hätte die deut-
sche Wirtschaft weitere Exportverluste von jährlich 
10 bis 20 Millionen DM zu erwarten. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Haase. 

Haase  (Kassel) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
erhebt sich nicht die Frage, ob angesichts der ge-
planten Maßnahmen gegen Rhodesien auch gegen-
über anderen Staaten, in denen die bürgerlichen 
Freiheiten in weit stärkerem Maße eingeschränkt 
und Bevölkerungsgruppen diskriminiert sind, die Er-
greifung von Sanktionen erwogen werden müßte? 

Dr. Neef, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft: Gestatten Sie mir, zunächst zu bemer

-

ken, daß diese Frage mehr den Bereich der Außen-
politik berührt. Für den Bereich des Bundesministers 
für Wirtschaft möchte ich sagen: der Bundesminister 
für Wirtschaft wird sich immer derjenigen deutschen 
Außenpolitik anschließen, die unter dem Gesichts-
punkt der Solidarität oder anderer Prinzipien von 
diesem Hohen Hause für richtig gehalten wird. 

Vizepräsident Schoettle: Die Frage VI/4 ist 
vom Fragesteller zurückgestellt. 

Frage VI/5 — des Abgeordneten Langebeck —: 
Sind nach Auffassung der Bundesregierung verschiedene Grade 

elektrotechnischer Sicherheit zwischen Stadt und Land heute noch 
in vollem Umfang gerechtfertigt? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Neef, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft: Die Frage, ob es in bezug auf elek-
trotechnische Sicherheit heute noch Unterschiede 
zwischen Stadt und Land gibt, ist in Fachkreisen seit 
längerer Zeit gestellt. Um eine verläßliche Grund-
lage für eine Antwort zu finden, hat der Bundesmini-
ster für Wirtschaft im Frühjahr 1965 die Wirtschafts-
ressorts der Landesregierungen sowie die einschlägi-
gen Fachorganisationen gebeten, ihm ihre Erfahrun-
gen dazu mitzuteilen. Eine gleiche Umfrage hat der 

Bundesernährungsminister an die Landwirtschafts-
ressorts der Bundesländer und an den Deutschen 
Bauernverband gerichtet. Inzwischen sind von den 
meisten befragten Stellen die Antworten eingegan-
gen. Aus Bayern steht die Antwort noch aus, weil 
dort der Bayerische Landtag in diese Angelegenheit 
eingeschaltet worden ist. Aus der weitaus überwie-
genden Zahl der bisher eingegangenen Antworten 
ergibt sich, daß die elektrischen Anlagen in den land-
wirtschaftlichen Betrieben auch heute noch besonders 
gefährlich sind. Als landwirtschaftliche Betriebe gel-
ten hierbei — mit gewissen genau definierten Aus-
nahmen — alle Betriebe, die einer landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft angeschlossen sind. Hin-
sichtlich der sogenannten ländlichen Anwesen sind 
gravierende Bedenken gegen die technische Sicher-
heit der elektrischen Anlagen nicht vorgebracht wor-
den, d. h. sie scheinen heute nicht mehr gefährlich zu 
sein als städtische Anlagen. Ländliche Anwesen in 
diesem Sinne sind alle übrigen bebauten Grund-
stücke auf dem Lande. 

Ich beantworte Ihre Frage, Herr Abgeordneten, 
danach, soweit die landwirtschaftlichen Betriebe in 
Rede stehen, mit „Ja", hinsichtlich der ländlichen 
Anwesen mit „Nein". 

Vizepräsident Schoettle: Noch eine Frage? 

Langebeck (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
nicht mit mir der Meinung, daß die Unterscheidungs-
merkmale für elektrotechnische Sicherheit — bisher 
als Gegensatz zwischen Stadt und Land — alther-
kömmlicher Art nicht mehr gerechtfertigt sind und 
daß möglicherweise sogar der Grundsatz der Gleich-
behandlung verletzt würde, wenn wir daran denken, 
daß an der Peripherie einer Stadt das gleiche Haus 
gleich installiert wurde wie jenes im ländlichen Ge-
biet und daß sich das eine einer Prüfung, die Kosten 
verursacht, unterziehen muß, das andere aber nicht? 
Das ist die Kardinalfrage. Wie würde Ihr Ministe-
rium dazu stehen? 

Dr. Neef, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft: Das einzige Element, das überhaupt 
einen obrigkeitlichen Eingriff in diesem Sinne recht

-

fertigt, ist der Schutz der Bürger. Solange feststeht, 
daß der Bürger in einem bestimmten Fall mehr ge-
fährdet ist als in einem anderen, ist, glaube ich, der 
Gesichtspunkt der Gleichberechtigung nicht berührt. 
In dieser Sache ist allein der Gesichtspunkt des 
Schutzes der Bürger entscheidend. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Langebeck. 

Langebeck (SPD) : Herr Staatssekretär, wenn es 
in den verschiedenen Bereichen jetzt ausgespro-
chene Arbeiterwohngemeinden gibt, ehemalige so-
genannte ländliche Gebiete, und eine Stadt genauso 
ein Siedlungsgebiet unterhält, wobei in dem einen 
Fall Prüfungen erfolgen, im anderen Fall aber nicht, 
würden Sie unter solchen Gesichtspunkten — sie 
sind also alle beide gar nicht gefährlich, aber der 
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Langebeck 
eine wird veranlagt, der andere nicht — nicht eine 
andere Haltung einnehmen? 

Dr. Neef, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich glaubte ge-
sagt zu haben, daß ich bezüglich der ländlichen 
Anwesen der Meinung bin, daß auf dem Lande im 
Vergleich zur Stadt keine besondere Gefährdung 
besteht. 

In der zweiten Frage, die zu beantworten ich noch 
die Ehre haben werde, werde ich dann daraus die 
Konsequenzen ziehen dürfen. 

Vizepräsident Schoettle: Ich rufe die Frage 
VI/6 des Abgeordneten Langebeck auf: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, die Zweite Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes zur Förderung der  Energiewirtschaft 
vom 31. August 1937 (RGBl. I S. 918) der heutigen Situation auf 
dem Lande anzupassen? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Neef, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft: Mit der Zweiten Durchführungsver-
ordnung zum Energiewirtschaftsgesetz wurde an-
geordnet, daß alle Elektroinstallationen auf dem 
Lande regelmäßig geprüft werden müssen. Diese 
Prüfungspflicht erstreckt sich sowohl auf landwirt-
schaftliche Betriebe als auch auf ländliche Anwe-
sen. Heute geht die überwiegende Ansicht dahin, 
daß die elektrischen Anlagen in den landwirtschaft-
lichen Betrieben — aber nur in diesen — immer 
noch besonders gefährdet sind. In bezug auf diese 
besonders gefährdeten Betriebe beabsichtigt die 
Bundesregierung deshalb nicht, die Prüfpflicht weg-
fallen zu lassen. Alle Fachkreise raten uns zu 
dieser Einstellung. 

Anders verhält es sich bei den sogenannten länd-
lichen Anwesen. Für diesen Bereich erwägt der Bun-
desminister für Wirtschaft, die Prüfpflicht aufzu-
heben. Die Entscheidung hierüber wird allerdings 
erst dann getroffen werden müssen — mindestens 
aus Gründen der Höflichkeit —, wenn alle Antwor-
ten auf die vorhin erwähnte Umfrage bei uns ein-
gegangen sind. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Langebeck. 

Langebeck (SPD) : Herr Staatssekretär, ist in 
Ihrem Hause die Stellungnahme des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft und Verkehr vom 
2. Dezember 1965 bekanntgeworden? 

Dr. Neef, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft: Nein, Herr Abgeordneter, ich erin-
nere mich in diesem Augenblick nicht an diese Stel-
lungnahme. Ich weiß nur, daß wir noch auf die ab-
schließende Antwort der Bayerischen Staatsregie-
rung zu dieser Frage warten. 

Vizepräsident Schoettle: Keine weitere Frage. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Arbeit und Sozial

-

ordnung. Ich rufe die Frage VIII/1 des Abgeordneten 
Opitz auf. 

Teilt die  Bundesregierung die in Pressemeldungen geäußerte 
Auffassung, wonach das Gesetz über Maßnahmen zur Förderung 
der ganzjährigen Beschäftigung in der Bauwirtschaft und weitere 
Änderungen und Ergänzungen des Gesetzes über Arbeitsver-
mittlung und Arbeitslosenversicherung (Zweites Änderungsgesetz 
zum AVAVG) vom 7. Dezember 1959 (Bundesgesetzbl. I S. 705) 
seinen eigentlichen Zweck, nämlich die Förderung des Winter-
baus, nicht erfüllt hat? 

Bitte, Herr Bundesminister, wollen Sie die Frage 
beantworten? 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Präsident, zwischen den Fragen 1 
und 2 besteht ein unmittelbarer Zusammenhang. 
Ich bitte, die Fragen deshalb zusammen beantwor-
ten zu dürfen. 

Vizepräsident Schoettle: Der Fragesteller ist 
einverstanden? — Dann rufe ich noch die Frage 
VIII/2 des Abgeordneten Opitz auf: 

Trifft es zu, daß das in Frage VIII/1 genannte Gesetz zwar 
seinen sozialen Zweck (Garantie eines gewissen Einkommens für 
Bauarbeiter), nicht aber seinen wirtschaftlichen Zweck (Fortfüh-
rung  der  Bauarbeiten im Winter) erfüllt? 

Bitte! 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Die Bundesregierung ist nicht der Auf-
fassung, daß das in Ihrer Anfrage, Herr Kollege 
Opitz, genannte Gesetz seinen eigentlichen Zweck 
nicht erfüllt habe. Die Ende 1959 in das Gesetz über 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
eingefügten Vorschriften über die Förderung der 
ganzjährigen Beschäftigung in der Bauwirtschaft 
verfolgen in erster Linie sozial- und arbeitsmarkt-
politische Zwecke; im Zusammenhang damit werden 
allerdings auch wichtige wirtschaftspolitische Ziele 
angestrebt. 

Ich freue mich, Herr Kollege, mit Ihnen offenbar 
darin übereinzustimmen, daß das genannte Gesetz 
seinen sozialen Zwecke voll erfüllt hat. Seit der 
Einführung der Schlechtwettergeldregelung ist die 
früher übliche saisonale Arbeitslosigkeit der Bau-
arbeiter fast ganz beseitigt worden. Im Februar 1956 
waren weit über 800 000 Bauarbeiter, im Januar 
1959 trotz nicht ungünstiger Witterungsverhältnisse 
noch weit über 600 000 Bauarbeiter aus Witterungs-
gründen arbeitslos. Zur Zeit beträgt die Zahl der 
arbeitslosen Bauarbeiter nur rund 30 000. Durch die 
Stabilisierung der Beschäftigungsverhältnisse, die 
auf die Schlechtwettergeldregelung und die damit 
im Zusammenhang stehenden tariflichen Bestim-
mungen zurückzuführen ist, hat sich die gesell-
schaftspolitische Stellung der Bauarbeiter wesentlich 
verbessert. 

Wirtschaftspolitisch ist die Schlechtwettergeld-
regelung eine Voraussetzung für den Winterbau. 
Daß dieses erwünschte wirtschaftspolitische Ziel 
durch die Vorschriften eines sozialpolitischen Ge-
setzes allein erreicht wird, kann kaum erwartet 
werden. 

Andererseits glaube ich sagen zu dürfen, daß ein 
beachtlicher wirtschaftspolitischer Erfolg des Ge-
setzes darin besteht, daß jetzt an allen Tagen in der 
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Bundesminister Katzer 
Zeit vom 1. November bis 31. März, an denen die 
Witterung Bauarbeiten gestattet, auch tatsächlich 
gearbeitet wird, während es früher weitgehend 
üblich war, die Bauarbeiter nach Eintritt der ersten 
Frostperiode, spätestens vor Weihnachten, zu ent-
lassen und sie erst nach Eintritt milden Frühjahrs-
wetters wieder einzustellen. Im Durchschnitt waren 
früher die arbeitslosen Bauarbeiter — ihre hohe 
Zahl habe ich soeben genannt — zehn Wochen des 
Jahres nicht beschäftigt. Seit Einführung der 
Schlechtwettergeldregelung beträgt der Arbeitsaus-
fall im Winter durchschnittlich etwa 23 Tage je Bau-
arbeiter. Die Bundesregierung hat im übrigen dem 
Bundestag bereits im September 1962 auch über die 
wirtschaftlichen Auswirkungen ausführlich berichtet. 
Das im Auftrage des Bundesministeriums für Arbeit 
vom Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung 1964 er-
stattete Gutachten „Soziale und wirtschaftliche Aus-
wirkungen der Winterbauförderung" bestätigt, daß 
die wirtschaftlichen Auswirkungen auch jetzt schon 
durchaus beachtlich sind. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Abgeordneter 
Opitz zu einer Zusatzfrage. 

Opitz (FDP) : Herr Minister, sehen Sie die Mög-
lichkeit, initiativ zu werden, gegebenenfalls mit 
Ihren Kollegen aus dem anderen Ministerium, um 
einen noch besseren wirtschaftlichen Effekt des tat-
sächlichen Weiterbaus im Winter — wie beispiels-
weise in Schweden — auch bei uns zu gewährlei-
sten? 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Kollege Opitz, mein Haus ist selbst-
verständlich bereit, alles zu tun, was getan werden 
kann, um den wirtschaftlichen Effekt des Gesetzes 
noch zu verstärken und zu verbessern. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Gerlach. 

Gerlach (SPD) : Herr Minister, sind nicht in 
Schweden ganz andere Voraussetzungen für den 
Weiterbau im Winter gegeben als in der  Bundes-
republik?  Ist es nicht so,  daß in Schweden infolge 
des trockenen Frostwetters gearbeitet werden kann, 
während bei uns vielfach Regenwetter herrscht, was 
eine Erschwerung bedeutet? 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Natürlich ist hier nicht unmittelbar ein 
Vergleich möglich. Aber wenn ich die Frage des 
Kollegen Opitz richtig verstanden habe, ging sie 
dahin, ob wir vom Ministerium alles noch Mögliche 
tun wollten, um eine verstärkte Bauarbeit im Win-
ter sicherzustellen, und diese Frage habe ich beant-
wortet. Ich bin der Meinung, daß das im Interesse 
aller Beteiligten liegt. 

Vizepräsident Schoettle: Eine weitere Zusatz-
satzfrage. 

Gerlach (SPD) : Herr Bundesminister, haben Sie 
geprüft, ob die Richtlinien für die Förderung des 

Winterbaus dahin gehend novelliert werden können, 
daß eine verstärkte Förderung erfolgt, wenn die 
Voraussetzungen zum Weiterbau im Winter gege-
ben, d. h. tatsächlich auch ausreichende Vorkehrun-
gen getroffen sind? 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Ja, das ist überhaupt der entscheidende 
Gesichtspunkt. Deshalb bin ich ja auch angespro-
chen und gebeten worden, im Benehmen mit den 
beteiligten Ressorts eine Weiterarbeit zu ermög-
lichen. 

Vizepräsident Schoettle: Eine weitere Frage. 

Gerlach (SPD) : Herr Bundesminister, halten Sie 
es für zweckmäßig, daß das 1962 erstattete Gut-
achten noch einmal ergänzt wird? 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Ich glaube, daß das im Augenblick nicht 
notwendig ist; denn die Unterlagen, die wir haben, 
sind ausreichend. Aber wenn das notwendig sein 
sollte, werden wir selbstverständlich eine Ergän-
zung beantragen. 

Vizepräsident Schoettle: Keine weiteren Fra-
gen. 

Dann rufe ich die Frage VIII/3 des Herrn Abge-
ordneten Weigl auf: 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß das schwierige 
Problem  der  Versicherungspflichtgrenzen in  den  gesetzlichen 
Renten- und Krankenversicherungen durch tarifliche Vereinbarun-
gen über die Weiterzahlung des Arbeitgeberanteils auch nach 
Überschreitung der Versicherungspflichtgrenzen wesentlich ent-
schärft werden könnte? 

Bitte, Herr Bundesminister. 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: In der gesetzlichen Kranken- und Renten-
versicherung bestehen Versicherungspflichtgrenzen, 
wie Sie wissen, Herr Kollege, nur für Angestellte. 
Die Bundesregierung begrüßt grundsätzlich alle Ver-
einbarungen, nach denen die Arbeitgeber den An-
gestellten die Mehrausgaben ganz oder teilweise 
erstatten, die diesen dadurch entstehen, daß sie 
wegen Überschreitung der Jahresarbeitsverdienst

-

grenzen aus der Versicherung ausscheiden, aber die 
Versicherung innerhalb oder außerhalb der Sozial-
versicherung freiwillig fortsetzen. Sie hält auch 
tarifvertragliche Vereinbarungen dieses Inhalts für 
zulässig. Solche Vereinbarungen können das Pro-
blem der Versicherungspflichtgrenzen, soweit es 
ein lohnpolitisches Problem ist, durchaus zu ent-
schärfen helfen. 

Das Problem der Versicherungspflichrtgrenzen ist 
jedoch auch ein allgemein sozialpolitisches Problem. 
Durch die Versicherungspflichtgrenzen wird der 
Umfang des Personenkreises bestimmt, der dem 
Versicherungszwang unterliegen soll. Schließlich 
handelt es sich für die Sozialversicherung auch um 
ein entscheidendes finanzpolitisches Problem. Die 
Versicherungspflichtgrenze hat in einer praktisch 
auf dem Umlageverfahren beruhenden Versicherung 
auch die äußerst wichtige Funktion, den Kreis der 
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Beitragszahler so abzugrenzen, daß das finanzielle 
Gleichgewicht der Versicherung durch die laufen-
den Beitragszahlungen auf lange Sicht gewährleistet 
werden kann. Diese Probleme würden durch die 
angesprochenen Vereinbarungen indes kaum 
wesentlich entschärft werden. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage. 

Weigl (CDU/CSU) : Herr Minister, wären Sie 
eventuell bereit, diese Frage bei Ihren Gesprächen 
mit den Tarifpartnern anzuschneiden und mich über 
den Ausgang dieser Gespräche zu informieren? 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Ich bin gern dazu bereit. 

Vizepräsident Schoettle: Damit sind die Fra-
gen aus dem Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Arbeit und Sozialordnung erledigt. 

Es folgt der Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Verteidigung. Ich rufe die Frage IX/1 des Ab-
geordneten Dr. Marx auf: 

Welche Konsequenzen gedenkt die Bundesregierung aus der 
Ankündigung des sowjetischen Finanzministers Garbusow zu 
ziehen, daß der Verteidigungsetat der Sowjetunion um  5 %, d. h. 
600 Millionen Rubel, erhöht werden solle? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. Die Antwort liegt 
noch nicht vor, sie wird nach Eingang im Sitzungs-
bericht abgedruckt. 

Die Frage IX/2 stellt der Abgeordnete Dr. Tamblé: 
Weshalb werden nach den „Richtlinien für die Gewährung 

von Heizungskostenzuschüssen an Bedienstete der Bundeswehr" 
(Besoldungsgruppe A 1 bis A 9/BAT X bis V) nur an die Mieter 
bundeseigener Wohnungen Zuschüsse gezahlt, nicht aber den 
Mietern von Bundesdarlehenswohnungen? 

Ist der Abgeordnete im Saal? — Das ist nicht der 
Fall. Die Frage wird schriftlich beantwortet. 

Ich rufe die Frage IX/3 des Abgeordneten Dr. 
Hamm (Kaiserslautern) auf: 

In welcher Weise fördert das Bundesverteidigungsministerium 
zivile Maßnahmen zur Gesunderhaltung und körperlichen Er-
tüchtigung der Jugend, um eine bessere Leistungsfähigkeit und 
Belastbarkeit der späteren Wehrpflichtigen zu erreichen? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Das Bundesverteidigungsministe-
rium, Herr Abgeordneter, fördert zivile Maßnah-
men, die der Gesunderhaltung und der körperlichen 
Ertüchtigung der Jugend dienen, durch Bereitstel-
lung bundeswehreigener Sportstätten für Sport-
vereine und Sportgruppen durch Finanzhilfen zum 
Bau von Schulsportplätzen, Sporthallen und Lehr-
schwimmbecken als Folgemaßnahmen bei der Errich-
tung von Garnisonen und durch Hilfeleistungen für 
Jugendlager in Gestalt von Unterkünften und Ver-
pflegung. Als indirekte Förderung ist die Ausbil-
dung von Soldaten zu Sportleitern und ihre Mit-
wirkung als Übungsleiter in zivilen Sportvereinen 
sowie die gute Zusammenarbeit der Bundeswehr mit 
allen Turn- und Sportverbänden anzusehen. Schließ-
lich versucht das Bundesverteidigungsministerium, 
Eltern und Erzieher von der Notwendigkeit zu über-

zeugen, die heranwachsende Jugend durch sportliche 
Betätigung vor Haltungsfehlern und anderen Zivili-
sationsschäden zu bewahren. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordnete Dr. Hamm. 

Dr. Hamm (Kaiserslautern) (FDP) : Herr Staats-
sekretär, würden Sie unter diesem Gesichtspunkt die 
Frage, ob bundeswehreigene Hallenschwimmbäder 
auch für die zivile Benutzung, in beschränktem Um-
fange selbstverständlich, zur Verfügung gestellt 
werden, noch einmal prüfen, die schon früher Ge-
genstand der Fragestunde war? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Die Prüfung ist im Gange. Soweit 
es möglich ist, werden diese bundeswehreigenen 
Hallenschwimmbäder auch der Allgemeinheit zu-
gänglich gemacht, insbesondere in den Abendstun-
den. 

Vizepräsident Schoettle: Noch eine Zusatz-
frage. 

Dr. Hamm (Kaiserslautern) (FDP) : Herr Staats-
sekretär, ist in Erwägung gezogen, auch Sport-
anlagen der Bundeswehr, einschließlich Turnhallen, 
wenn sie verkehrsmäßig entsprechend liegen, für 
die zivile Benutzung Vereinen oder sonstigen Ver-
bänden zur Verfügung zu stellen? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Das ist bereits jetzt der Fall, wie 
ich in meiner Antwort auf Ihre Anfrage .ausgeführt 
habe. 

Vizepräsident Schoettle: Keine weitere Zu-
satzfrage. 

Die Frage IX/4 stellt der Abgeordnete Felder. 
Bestätigt das Bundesverteidigungsministerium die Pressemel-

dungen, wonach Bundeswehr-Marschkolonnen bei Nebel, in der 
Dämmerung oder bei Nacht nicht mit Warnlampen versehen sind, 
obwohl in der letzten Zeit Personenkraftwagen in marschierende 
Kolonnen rasten und neben einer Anzahl von Verletzten auch 
Todesopfer verursachten? 

Herr Staatssekretär, bitte. 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Herr Abgeordneter Felder, es 
kommt in Einzelfällen leider vor, daß marschierende 
Bundeswehrtrupps bei Nacht nicht mit Warnleuch-
ten versehen sind. In diesen Fällen liegt ein Verstoß 
gegen einen klaren Befehl vor. Nach diesem Befehl 
— es handelt sich um einen ausführlichen Erlaß vom 
31. Januar 1963 mit Ergänzungen von 1964 und 1965 
— sind Fußmärsche bei Nacht verboten. Nur in 
Ausnahmefällen können sie mit besonderer Geneh-
migung in kleinen Trupps unter Mitführung von 
Blinkleuchten, Lampen, Fackeln und ähnlichem 
durchgeführt werden. 

Im Jahre 1965 sind fünf Unfälle gemeldet wor-
den, bei denen Kraftfahrzeuge in zu Fuß marschie-
rende Truppenteile der Bundeswehr hineinfuhren. 
Dabei ist mit Sicherheit in zwei Fällen in vollem 
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Umfang gegen die gegebenen Befehle verstoßen 
worden; die Kolonnen waren nicht beleuchtet. In 
zwei weiteren Fällen führte die Truppe zwar so-
genanntes Marschsicherungsgerät, d. h. Blinkleuch-
ten, nicht aber Lampen, Fackeln und ähnliches Ge-
rät mit. Sie war infolgedessen unvollständig be-
leuchtet. Der fünfte mir berichtete Unfall ereignete 
sich auf einer an sich beleuchteten Straße innerhalb 
einer geschlossenen Ortschaft. Für die Beurteilung 
dieses Falles wird es auf die näheren Umstände an-
kommen, ob die Straßenbeleuchtung als genügend 
angesehen werden konnte oder ob trotzdem zu-
sätzliches Marschsicherungsgerät — Lampen und 
ähnliches — notwendig gewesen wäre. Alle Fälle 
werden disziplinar und, soweit notwendig, gericht-
lich untersucht. Darüber hinaus wird in jedem Fall 
die Frage der Dienstaufsicht geprüft. 

Vizepräsident Schoettle: Noch eine Frage, 
Herr Abgeordneter Felder. 

Felder (SPD) : Herr Staatssekretär, hat es sich bei 
diesen Vorgängen auch um Todesfälle gehandelt? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Bei diesen Unfällen gab es einen 
Toten und eine Reihe von Verletzten. 

Vizepräsident Schoettle: Noch eine Frage? — 
Bitte! 

Felder (SPD) :  Herr  Staatssekretär, würden Sie 
nach der Erklärung, die Sie abgegeben haben, für 
einen verschärften Erlaß sorgen, damit künftig un-
ter allen Umständen mit Warnlampen marschiert 
wird, wenn nächtliche Märsche befohlen sind? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Der Erlaß, auf den ich mich be-
zogen habe, ist an sich außerordentlich scharf ge-
faßt. Er wird der Truppe immer wieder mit den 
notwendigen Ergänzungen bekanntgegeben. 

Vizepräsident Schoettle: Keine weitere Frage 
zu diesem Punkt. 

Ich rufe die Frage IX/5 des Herrn Abgeordneten 
Felder auf: 

Welche Folgerungen zieht das Bundesverteidigungsministerium 
aus dem Prozeß in der Strafsache des Luftwaffen-Oberleutnants 
Manfred Jurgan wegen fahrlässiger Tötung eines Soldaten im 
Dienst im Fliegerhorst Roth? 

Herr Staatssekretär, wollen Sie bitte antworten! 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Der zur Zeit des Vorfalls am 
10. Juli 1962 als Vertreter des Kompaniechefs ein-
gesetzte Oberleutnant Jurgan wurde sofort nach 
Bekanntwerden des Vorfalls als Ausbilder abge-
löst und zu einem anderen Truppenteil versetzt. 
Seine Beförderung zum nächsthöheren Dienstgrad 
wird seitdem bis zum Abschluß des immer noch an-
hängigen gerichtlichen Strafverfahrens und des dis-
ziplinargerichtlichen Verfahrens zurückgestellt. 
Nach dem Vorfall wurde in einer Weisung des Kom-
mandeurs der Schulen der Luftwaffe an alle Re-

giments- und Schulkommandeure eingehend auf die 
Überwachung der Ausbildung im Rahmen der 
Dienstaufsichtspflicht hingewiesen. Insbesondere 
wurde eine allmähliche und sinnvolle Steigerung der 
Anforderungen angeordnet, damit körperliche Über-
beanspruchungen ausgeschaltet werden. Hierbei 
wurde auch befohlen, daß alle Einheitsführer und 
Ausbilder mindestens zweimal jährlich durch den 
Truppenarzt über die Erscheinungsformen körper-
licher Überanstrengung, Maßnahmen zu ihrer Ver-
meidung und Sofortmaßnahmen erster Hilfe zu un-
terrichten sind. Außerdem wurde durch einen beson-
deren Ausbildungshinweis sichergestellt, daß alle 
Konmmandeure jährlich vor Beginn der warmen 
Jahreszeit auf die Beachtung aller einschlägigen 
Bestimmungen, insbesondere auch der Bestimmun-
gen der Inspektion des Sanitäts- und Gesundheits-
wesens hingewiesen werden. 

Unabhängig von dem Fall Jurgan wurde wäh-
rend der allgemeinen Grundausbildung in der Luft-
waffe die tägliche Marschleistung auf höchstens 
20 km begrenzt. 

Vizepräsident Schoettle: Zusatzfrage? 

Felder (SPD) : Herr Staatssekretär, hat es sich in 
diesem Fall nicht darum gehandelt, daß vor der be-
sonderen Beanspruchung des betreffenden Soldaten 
eine gründliche Untersuchung nicht erfolgt ist? Es 
hat sich nämlich, wie aus der gerichtlichen Ver-
handlung hervorgeht, um einen Mann gehandelt, 
der gesundheitlich nicht intakt gewesen ist, der 
also den gestellten Anforderungen nicht gewachsen 
gewesen sein dürfte. 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Herr Abgeordneter, der Fall hat 
sich im Jahre 1962 abgespielt. Ich bin über diese 
Details im Augenblick nicht ausführlich unterrich-
tet. Ich darf, wenn Sie Wert darauf legen, das 
schriftlich nachholen. 

Felder (SPD) : Besten Dank. 

Vizepräsident Schoettle: Die Frage 1X/6 des 
Abgeordneten Josten: 

Wie sind die  Ergebnisse über den Gesundheitsbefund der 
 Musterungsuntersuchungen zur Bundeswehr der letzten Jahre? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. Die Antwort liegt 
noch nicht vor, sie wird nach Eingang im Sitzungs-
bericht abgedruckt. 

Ich rufe die Frage IX/7 des Abgeordneten Lemm-
rich auf: 

Ist dem Bundesverteidigungsminister die große Gefahr für das 
fliegende Personal des Militärflughafens Neuburg und der in der 
Einflugschneise wohnenden Bevölkerung der  Gemeinde Zell be-
kannt, die dadurch besteht, daß die Absiedlung seit vier Jahren 
nicht vorangeht? 

Herr Staatssekretär, bitte. 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Herr Abgeordneter, das Bundes-
verteidigungsministerium hat die Notwendigkeit 
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der Absiedlung in Zell bereits 1961 anerkannt, nach-
dem die Startbahn im Zuge des Ausbaus des Platzes 
Neuburg als NATO-Platz auch in Richtung auf die 
Gemeinde Zell verlängert worden ist. Die Ober-
finanzdirektion München ist am 2. September 1961 
mit den notwendigen Verhandlungen beauftragt 
worden, damals noch von dem zuständigen Bun-
desschatzminister. Die betroffenen Eigentümer 
waren zur Umsiedlung lange Zeit jedoch nicht be-
reit. Erst gegen Ende 1963 erklärte sich der erste 
der elf betroffenen Eigentümer bereit, von Zell 
wegzuziehen. Hinzu kam, daß die Vorstellung der 
Betroffenen über die Entschädigung für ihre An-
wesen zunächst erheblich über das hinausging, was 
selbst bei weitherzigster Auslegung der Entschädi-
gungsrichtlinien zulässig ist. Schließlich — das war 
eine Hauptschwierigkeit — bestand bis in die jün-
ste Zeit bei den Betroffenen und den zuständigen 
zivilen Stellen keine einheitliche Auffassung über 
die Wahl des Standortes für die neuen Anwesen. 
Die Entschädigung über die neuen Standorte wurde 
dadurch gewiß nicht erleichtert, daß die Gemeinde 
Zell im Mai 1965 zusätzlich den Wunsch geäußert 
hat, die Absiedlungszone von 200 auf 300 m zu 
verbreitern. 

Von diesen Schwierigkeiten haben Sie sich, Herr 
Abgeordneter Lemmrich, soweit ich unterrichtet bin, 
in der von Ihnen am 10. September 1965 in Neu-
burg geführten Besprechung selbst überzeugen kön-
nen. 

Seit dieser Besprechung ist folgendes geschehen: 
1. Am 20. bzw. 25. Oktober 1965 Abschluß eines 
Rahmenvertrages durch die Oberfinanzdirektion 
München mit der Bayerischen Landessiedlung als 
Voraussetzung für die Umsetzung der landwirt-
schaftlichen Anwesen, 2. Baugrunduntersuchungen 
auf dem Ersatzgelände auf Kosten des Bundesver-
teidigungsministeriums, 3. Besprechung aller betei-
ligten Bundes- und Landesbehörden in Neuburg 
am 29. Oktober 1965 — diese Besprechung diente 
neben der Koordinierung vor allem der Erörterung 
über die erweiterte Absiedlung und ihre Auswir-
kung auf die Standortwahl für die Ersatzanwesen —, 
4. Prüfung des Antrags auf erweiterte Umsiedlung 
unter dem Gesichtspunkt der Luftsicherheit. Diese 
Prüfung ist mittlerweile abgeschlossen und hat zur 
Anerkennung der Absiedlungsnotwendigkeit in der 
auf 300 m erweiterten Zone geführt. Hierdurch 
werden nach den bisherigen Feststellungen weitere 
neun Anwesen betroffen. 

Nachdem nunmehr der Umfang der Umsiedlungs-
maßnahmen endgültig geklärt ist, habe ich der 
Oberfinanzdirektion München die entsprechenden 
Anweisungen erteilen können. Sie beziehen sich auf 
1. den Antrag auf Ausweisung der erforderlichen 
Flächen für die landwirtschaftlichen Ersatzanwesen 
im Rahmen des für Zell bereits laufenden Flurberei-
nigungsverfahrens, 2. die Fortsetzung und den Ab-
schluß der Verhandlungen mit der Gemeinde Zell 
und der Bayerischen Landessiedlung wegen der 
Erstellung eines Bebauungsplans Und der Einleitung 
der Erschließungsmaßnahmen auf Kosten des Bun-
des. 

Ich habe Ihnen alle diese Schwierigkeiten so aus-
führlich schildern müssen, Herr Abgeordneter, um 
darzulegen, daß trotz unbestreitbarer Gefahren-
momente die Umsiedlung durch den Bund nicht stär-
ker beschleunigt werden konnte. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Lemmrich. 

Lemmrich (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
Ihnen bekannt, daß das Verfahren bereits im Jahre 
1957 eröffnet wurde und damals auf allen Akten, die 
den unteren Behörden zugingen, die höchste Dring-
lichkeitsstufe verlangt wurde? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Herr Abgeordneter, mir ist be-
kannt, daß der Platz Neuburg, beginnend mit dem 
Jahre 1955, ausgebaut worden ist. Seit diesem Zeit-
punkt wird die Startbahn verlängert. Sie betrug ur-
sprünglich nur wenig mehr als 2000 m. Das Problem 
Zell ist insbesondere durch die Verlängerung der 
Startbahn nach Osten, d. h. in Richtung auf die Ort-
schaft Zell, aufgeworfen worden. Das war um die 
Jahreswende 1959/60. 

Vizepräsident Schoettle: Noch eine Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Lemmrich. 

Lemmrich (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ha-
ben Sie nach dem Studium dieses Vorganges nicht 
auch den Eindruck, daß hier etwas zu langatmig ge-
arbeitet worden ist und daß hier von den zuständi-
gen Stellen wirklich nicht ganz der Eifer an den Tag 
gelegt worden ist, der bei der Dringlichkeit der Be-
seitigung der bestehenden Gefahren erforderlich 
wäre? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Herr Abgeordneter, ich habe dar-
auf hingewiesen, daß eine ganze Reihe von Schwie-
rigkeiten bestanden haben, nicht zuletzt auch durch 
die Wünsche und Forderungen der Betroffenen 
selbst. Die Oberfinanzdirektion hat sich nach den mir 
vorliegenden Unterlagen — sie ist ja für die Füh-
rung der Verhandlungen zuständig — um die Ange-
legenheit sehr bemüht. 

Ich sagte, daß sie am 2. September 1961 beauftragt 
worden ist. Sie hat am 15. Dezember 1961, am 3. Juli 
1962, am 13. Februar 1963, am 16. Oktober 1964 und 
am 18. März 1965 jeweils zusammenfassend berich-
tet. Ich muß daraus den Eindruck gewinnen, daß die 
Oberfinanzdirektion sehr bemüht war, mit der Ge-
meinde, der Bayerischen Landessiedlung und vor 
allen Dingen den Betroffenen zu einer für alle Teile 
tragbaren Lösung zu kommen. 

Mir sind die Schwierigkeiten der Landbeschaffung 
in diesem Gebiet bekannt. Aber es handelt sich ja 
auch um landwirtschaftliche Anwesen, und es ist 
verständlich, daß die Eigentümer Wert darauf 
legen, nicht allzuweit von ihren Feldern entfernt 
angesiedelt zu werden. 
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Vizepräsident Schoettle: Ihr Zusatzfragen zu 
dieser Frage sind erschöpft, Herr Kollege Lemmrich. 

Ich rufe die Frage IX/8 des Abgeordneten Lemm-
rich auf: 

Was gedenkt der Bundesverteidigungsminister zu unternehmen, 
damit die an  der  Absiedlung am Flughafen Neuburg beteiligten 
Verwaltungen ihre Tätigkeit koordinieren und die Absiedlung 
endlich erfolgt? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Herr Abgeordneter, wie ich be-
reits in meiner Antwort zur ersten Frage dargelegt 
habe, liegen die Ursachen für die Verzögerung der 
Umsiedlung nicht etwa in der mangelnden Koordi-
nierung, sondern in den von mir bereits geschilder-
ten sachlichen Schwierigkeiten. In der zum 20. Ok-
tober 1965 vom Bundesverteidigungsministerium 
nach Neuburg einberufenen Sitzung waren alle in 
Betracht kommenden Bundes- und Landesdienststel-
len beteiligt, auf Bundesseite insbesondere die Ober-
finanzdirektion, auf Landesseite neben der bayeri-
schen Staatskanzlei und dem Landrat u. a. das Flur-
bereinigungsamt und das Landwirtschaftsamt. 

Vizepräsident Schoettle: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Lemmrich. 

Lemmrich (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
Ihnen berichtet worden, daß erst auf Grund der 
Zusammenkunft, die ich im Herbst vergangenen 
Jahres organisiert hatte, überhaupt eine Koordi-
nation zustande kam und daß ich dort feststellen 
mußte, daß zahlreiche beteiligte Stellen nicht von-
einander wußten, nicht wußten, was die eine und 
die andere in entsprechendem Maß schon getan 
hat? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Herr Abgeordneter, das ist mir 
nicht bekannt, das kann ich nicht bestätigen. 

Vizepräsident Schoettle: Keine weitere Frage. 

Als nächste rufe ich die Frage IX/9 auf, die eben-
falls vom Abgeordneten Lemmrich gestellt worden 
ist. 

Wann wird die Absiedlung in der Gemeinde Zell am Flug-
hafen Neuburg abgeschlossen sein? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung Herr Abgeordneter, ein bestimm-
ter Zeitpunkt für die Beendigung der Umsiedlung 
läßt sich leider nicht voraussagen. Selbst wenn alle 
Maßnahmen zügig weitergeführt werden, werden 
Planung und Durchführung sowie die Neubauten 
erfahrungsgemäß mindestens zwei Jahre erfordern. 

Sobald jedoch nach Abschluß der Erschließungs- 
und Umsiedlungsverträge die erforderlichen Mittel 
vom Verteidigungsministerium bereitgestellt sind, 
kann der Zeitablauf der Bauvorhaben kaum mehr 
vom Verteidigungsministerium beeinflußt werden, 
da die Bauvorhaben im Auftrage der Gemeinde 
bzw. der einzelnen Umsiedler auf Kosten des Bun-
des von der Bayerischen Landessiedlung durchge-
führt werden sollen. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage. 

Lemmrich (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wür-
de das Bundesverteidigungsministerium dem Fall 
Zell seine besondere Aufmerksamkeit widmen, 
damit diese Absiedlung in der Tat so schnell wie 
möglich erfolgt? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Ich bin  dazu gern bereit, Herr 
Abgeordneter. 

Vizepräsident Schoettle: Wir kommen zur 
Frage IX/10 des Abgeordneten Dröscher: 

Was würde geschehen, wenn — wie im Falle des kürzlich bei 
Narvik abgestürzten Jagdbombers der Luftwaffe — ein solcher 
Flug über die Grenzen des eigenen Landes und der mit uns 
verbündeten NATO-Partner hinaus in Gebiete gehen würde, die 
beim Einflug eines unbekannten Flugkörpers gewisse Abwehr-
maßnahmen zu treffen pflegen? 

Herr Staatssekretär, bitte! 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Herr Abgeordneter Dröscher, 
wenn unsere Bodenstellen feststellen, daß ein eige-
nes Flugzeug einen Kurs einschlägt, durch den es 
über nicht zum NATO-Bereich gehörendes Gebiet 
geraten würde, so wird der Vorfall als Luftnotfall 
gemeldet und der Flugzeugführer gewarnt und zur 
Umkehr aufgefordert. Alle Bodenstellen sind fern-
meldemäßig untereinander verbunden. Außerdem 
hat eine Stelle in Hannover eine direkte Verbin-
dung zur alliierten Luftsicherheitszentrale in Berlin. 
Wie die Alliierte Luftsicherheitszentrale reagieren 
wird, kann jedoch nicht mit Sicherheit vorausgesagt 
werden, da es hierüber keine bindenden internatio-
nalen Abmachungen gibt. Gerät ein Flugzeug, ohne 
daß ein Luftnotfall der Viermächte-Luftkontrollzen-
trale in Berlin gemeldet werden konnte, aber frem-
des Gebiet, so wird voraussichtlich die für die Luft-
verteidigüng in diesem Gebiet zuständige Stelle 
versuchen, den Piloten zu identifizieren, auf seinen 
irregulären Kurs  aufmerksam zu machen und ihn 
zur Landung auf den nächsten Flugplatz zu zwin-
gen. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Herr Staatssekretär, nachdem 
Ihnen sicher bekannt geworden ist,  daß es sich bei 
dem von mir angesprochenen Fall ja gerade darum 
handelt, daß der Pilot nicht mehr in der Lage war, 
einen automatisch eingesteuerten Kurs aufzuhalten 
bzw. abzudrehen, möchte ich Sie fragen: Ist die 
Bundesregierung angesichts der besonders gefähr-
deten Lage der Bundesrepublik, angesichts der gro

-ßen Geschwindigkeiten der Flugzeuge und auch 
angesichts der Komplikationen, die sich dann aus 
einem solchen Fall ergeben könnten, wenn die Rich-
tung etwa genau nach Osten gehen würde, nicht der 
Meinung, daß hier unbedingt technische Vorausset-
zungen geschaffen werden müssen, die einen sol-
chen Vorfall verhindern? 
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Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Herr Abgeordneter, es wäre tech-
nisch möglich, solche Vorkehrungen zu treffen. Sie 
erfordern jedoch einen — wie ich festgestellt habe 
— ganz ungewöhnlichen Aufwand. Bisher haben 
sich alle Maßnahmen als durchaus ausreichend und 
auch wirksam erwiesen, so daß die Frage der Ver-
hältnismäßigkeit zwischen diesem Aufwand und 
dem Erfolg wirklich besteht und nicht zugunsten des 
Aufwands beantwortet werden kann. Der Fall, den 
Sie im Auge haben, ist ein absoluter Ausnahmefall, 
der bisher in den ganzen Jahren nur einmal auf-
getreten ist. 

Vizepräsident Schoettle: Noch eine Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Herr Staatssekretär, nachdem 
z. B. in der Öffentlichkeit der USA und in der Welt-
öffentlichkeit die Diskussion um solche ungewöhn-
liche, ausnahmsweise Fälle eigentlich die Grund-
lage für eine eigene — ich möchte fast sagen — 
Science-Fiction-Literatur geworden ist, möchte ich 
fragen: Ist nicht die Frage der Verhältnismäßigkeit 
unterbewertet, wenn Sie angesichts der Gefahr, die 
hier entstehen könnte, diese Meinung vertreten und 
nicht doch versuchen, Untersuchungen darüber an-
zustellen, ob der Autopilot technisch so gesteuert 
oder programmiert werden kann, daß er in einem 
solchen Fall automatisch die Rückführung des Flug-
zeugs über die Grenze herbeiführt, wenn eine ge-
wisse Einwirkungszeit des Piloten vorbei ist? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Ich bin gern damit einverstanden, 
Herr Abgeordneter, daß die technischen Möglich-
keiten weiterhin untersucht und überprüft werden. 
Das ist ohnehin der Fall, weil ja immer das Bestre-
ben vorherrscht, die Flugsicherheit des Flugzeuges 
zu erhöhen. Im Rahmen dieser Bestrebungen werden 
wir dieser Frage auch besondere Aufmerksamkeit 
zuwenden. 

Vizepräsident Schoettle: Keine weiteren Fra-
gen. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Verkehr. Ich rufe 
die Fragen X/1, X/2 und X/3 des Abgeordneten 
Dr. Huys auf: 

Was gedenkt die  Bundesregierung zu tun, wenn im Mai 1966 
im Zonenrandgebiet die Eisenbahnstrecke Wittingen—Rüben 
stillgelegt wird? 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, der privaten 
Osthannoverschen Eisenbahn AG zu helfen, die auf der parallel 
der Demarkationslinie verlaufenden Eisenbahnstrecke Wittingen-
Rühen ein jährliches Defizit von 500 000 DM hat, das sie aus 
eigenen Kräften nicht abdecken kann? 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, die Strecke Wit-
tingen—Rühen, die bisher in einer Wiese bei Rühen endete, von 
Rühen nach Wolfsburg (10 km) auszubauen? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. 

Die Antwort des Herrn Bundesministers Seebohm 
lautet: 

Die Eisenbahnstrecke Wittingen—Rühen ist eine Teilstrecke 
der OHE AG und unterliegt damit nicht meiner, sondern der 
alleinigen Aufsicht des Landes Niedersachsen. Infolgedessen 
liegt die Entscheidung über den Stillegungsantrag ausschließlich 
bei der Landesregierung. 

Sie werden wissen, daß seit Jahren Bestrebungen bestehen, 
die Wirtschaftsräume Braunschweig und Hamburg enger mit-
einander zu verbinden, und zwar auf dem Schienenweg und auf 
dem Wasserweg. Während der Elbe-Seiten-Kanal in seiner 
Planung festliegt, bestehen über die Schienenverbindung noch 
Zweifel. Diese liegen sowohl in der Linienführung als auch 
in wirtschaftlichen Erwägungen. Die Probleme werden durch den 
Stillegungsantrag unmittelbar angesprochen und zu eingehenden 
Untersuchungen darüber führen, wie die Verkehrsverbindung der 
beiden Wirtschaftsräume optimal zu gestalten ist. 

Dabei wird  die  Belebung des Zonenrandgebietes natürlich ein 
entscheidender Faktor sein. Insofern wächst dieses Problem 
über rein regionale Interessen hinaus. Ich habe mich deshalb 
bereits mit dem niedersächsischen Minister für Wirtschaft und 
Verkehr, Herrn Kollegen Möller, besprochen, mußte ihn aller-
dings darauf aufmerksam machen, daß die Gestaltung einer 
optimalen Verkehrsbedienung im Bereich der  nichtbundeseigenen 
Bahn allein in die Zuständigkeit des  Landes fällt und daß 
Subventionszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen für 
unrentable Strecken nicht in die Finanzverantwortung des 
Bundes fallen. 

Es wird also darauf ankommen, bei Behandlung des Still-
legungsantrages durch das Land die gegenwärtige Struktur der 
Verkehrsabwicklung in diesem Gebiet festzustellen und auch zu 
untersuchen, ob durch einen Ausbau der Strecke bis Wolfsburg 
die derzeitige geringe Benutzung so gesteigert werden kann, 
daß der  Fehlbetrag nennenswert gemindert wird. Gleichzeitig 
wird die Frage zu untersuchen sein, ob eine Schnellverbindung 
auf dem Schienenweg wirtschaftlich realisierbar und in welcher 
Trasse dieses Verkehrsband anzulegen ist. Hieran arbeiten zur 
Zeit die  Deutsche Bundesbahn und die Osthannoverschen Eisen-
bahnen, um dem Land baldigst ihre Untersuchungen über die 
Baukosten und den zu erwartenden Betriebsfehlbetrag vorlegen 
zu können. Erst dann wird das Land in der Lage sein, sich zu 
entscheiden. Durch den Stillegungsantrag der OHE sind die 
langjährigen Überlegungen wieder in Fluß gekommen und 
dürften nunmehr beschleunigt abgeschlossen werden. 

Ich rufe die Frage X/4 des Herrn Abgeordneten 
Ramms auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob die in dem Schreiben des 
Bundesverkehrsministers an den Bundestagspräsidenten vom 
12. November 1965 — Drucksache V/36 — gemachten Angaben 
über die Innehaltung der in den Verkehrsnovellen von 1961 ge-
schaffenen Bedingungen auch für die Überwachung der Innehal-
tung der Fest- und Margentarife für die Binnenschiffahrt im 
innerdeutschen Verkehr gelten? 

Herr Abgeordneter Mertes übernimmt die Frage. 

Bitte, Herr Bundesverkehrsminister! 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
In dem Schreiben vom 12. November 1965, das in 
der Drucksache V/36 veröffentlicht ist, habe ich mich 
grundsätzlich nur zu den Fragen geäußert, die bei 
der Genehmigung der Verkehrstarife bei den drei 
Verkehrsträgern entstehen. Ebenso wie bei der 
Genehmigung der Tarife hält sich die Bundes-
regierung auch bei der Überwachung der Tarife an 
die Bestimmungen der Verkehrsgesetze. Entspre-
chend dem Binnenschiffsverkehrsgesetz ist die 
Überwachung der Binnenschiffsfrachten den zustän-
digen Wasser- und Schiffahrtsdirektionen übertra-
gen. Der Prüfungsapparat der Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektionen erfüllt diese Überwachungsauf-
gaben im Rahmen der ihm gegebenen personellen 
Möglichkeiten. 

Vizepräsident Schoettle: Keine weiteren Fra-
gen. 

Ich rufe die Frage X/5 der Abgeordneten Frau 
Funcke auf: 

Ist die  Bundesregierung bereit, darauf hinzuwirken, daß die 
vom ADAC in Nordrhein-Westfalen getroffenen Hilfsmaßnahmen 
für erlittene Schäden bei freiwilliger Verkehrsunfallhilfe auf das 
ganze Bundesgebiet ausgedehnt werden? 

Die Frage wird von Herrn Abgeordneten Gen-
scher übernommen. — Bitte, Herr Verkehrsminister! 
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Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Die Aktion des Allgemeinen Deutschen Automobil-
clubs, der angesprochen ist, geht mit auf eine 
Initiative des Bundesministers für Verkehr zurück. 
Dankenswerterweise hat sich der ADAC in den Be-
sprechungen bereitgefunden, mit finanzieller Unter-
stützung, die seitens des Landes Nordrhein-West-
falen gewährt wurde, zunächst einen örtlich be-
schränkten Versuch mit der Aktion „Hilfe für den 
Helfer" zu machen. Zeitigt dieser Versuch gute Er-
gebnisse, werde ich mich um eine Ausdehnung der 
Aktion auf das ganze Bundesgebiet bemühen. Aber 
seit Beginn der Versuchsaktion am 1. Oktober 1965 
sind überraschenderweise erst vier oder fünf Ent-
schädigungsanträge gestellt worden. 

Vizepräsident Schoettle: Keine Zusatzfrage. 

Frage X/6 des Abgeordneten Eisenmann: 
Warum will die Bundesregierung den anerkannten privaten 

Kfz-Handwerksstätten die bewährten Zwischenuntersuchungen 
wieder entziehen und sie dem Technischen Überwachungsverein 
(TUV) übertragen? 

Bitte, Herr Minister! 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident, ich bitte, die Fragen des Kollegen 
Eisemann unter X/6 und 7 und des Kollegen Drö-
scher unter X/11 zusammen beantworten zu dürfen, 
da sie den gleichen Sachverhalt betreffen, — falls 
die Herren Kollegen einverstanden sind. 

Vizepräsident Schoettle: Sind die Fragesteller 
einverstanden? — Das ist der Fall. Ich rufe also 
auch die Fragen X/7 und X/11 auf: 

Ist sich die Bundesregierung nicht darüber im klaren, daß, 
wenn  man  entsprechend Frage X/6 verfahren würde, eine große 
Anzahl zusätzlicher staatlicher technischer Werkstätten eingerich-
tet und  entsprechendes Personal eingestellt werden müßte, um 
die bisher von anerkannten privaten Werkstätten -durchgeführten 
Überprüfungen einigermaßen fristgerecht vornehmen zu können? 

Werden nicht erhebliche Verzögerungen ohne Gewinnung 
weiterer Sicherheit bei der Abfertigung der zu überprüfenden 
Fahrzeuge hervorgerufen, wenn die Meldungen zutreffen, wo-
nach auch bei Personenwagen die  technische Überprüfung nur 
durch den Technischen Überwachungsverein vorgenommen wer-
den soll? 

Dr. -Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Es gibt zur Zeit keine feste Absicht der Bundes-
regierung oder des Bundesministers für Verkehr, 
die sogenannten freiwilligen Zwischenuntersuchun-
gen in amtlich anerkannten Werkstätten nach Zif-
fer 4 Abs. 2 der Anlage VIII zur Straßenverkehrs

-

Zulassungs-Ordnung wegfallen zu lassen. Zwar ist 
dies neben einigen anderen, die technische Fahr-
zeugüberwachung betreffenden Änderungen in 
einem vorläufigen Referentenentwurf enthalten; je-
doch sind die Überlegungen zu diesem Problem kei-
neswegs abgeschlossen. Es haben auch noch keine 
Gespräche darüber mit den beteiligten Bundes-
ressorts stattgefunden. 

Vizepräsident Schoettle: Herr Abgeordneter 
Genscher zu einer Zusatzfrage. 

Genscher (FDP) : Herr Bundesminister, was hat 
die Bundesregierung überhaupt veranlaßt, zu dieser 

Frage Überlegungen anzustellen? Gibt es schlechte 
Erfahrungen mit der bisherigen Regelung? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Die Erfahrungen sind verschieden. Außerdem ist es 
der Wunsch der Technischen Überwachungsvereine, 
die sehr große Investitionen getätigt haben, ihre 
Apparaturen besser auszunutzen. Gelegentlich wird 
der Vorwurf erhoben, daß bei den Untersuchungen 
in den privaten Werkstätten Gefälligkeitsbescheini-
gungen ausgestellt werden. Aber wie gesagt, diese 
Frage muß erst noch einmal eingehend geprüft 
werden, und die Anregungen, die von den Tech-
nischen Überwachungsvereinen kommen, haben wir 
nicht ohne weiteres als zutreffend anerkennen kön-
nen. 

Vizepräsident Schoettle: Noch eine Zusatz-
frage des Abgeordneten Genscher. 

Genscher (FDP) : Finden- Sie nicht, Herr Bundes-
minister, daß auch die Investitionen der privaten 
Handwerksbetriebe, die für die Überwachung ge-
macht worden sind, und auch die Bedürfnisse der 
Verkehrsteilnehmer berücksichtigt werden müssen? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Sicherlich sind diese Fragen, die Sie eben stellen, 
Gegenstand unserer Überlegungen. 

Vizepräsident Schoettle: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Herr Bundesminister, wären Sie 
bereit, die Meinung eines großen Teils von Ver-
kehrsteilnehmern, die ich hier ausdrücken darf, 
entgegenzunehmen, daß es bei der künftigen Rege-
lung in allererster Linie darauf ankommen muß, 
die Überprüfung so frontnah wie möglich zu machen, 
d. h. so zu gestalten, daß dem Verkehrsteilnehmer 
so wenig Zeit wie möglich verlorengeht, und daß 
das eigentlich nur bei den privaten Betrieben ge-
währleistet ist? 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Kollege, ich anerkenne und teile durchaus die 
Motive, die Ihrer Frage zugrunde liegen. Anderer-
seits hat diese Überwachung nur dann einen Zweck, 
wenn sie wirklich sorgfältig und nach bestimmten 
Regeln durchgeführt wird. Die Technischen Über-
wachungsvereine sind naturgemäß ihrer ganzen 
Einstellung nach dafür mit größerer Zuverlässigkeit 
ausgestattet als irgendwelche privaten Betriebe. 
Aber die privaten Betriebe — da haben Sie recht — 
können natürlich dem Verkehrsteilnehmer rascher 
und unter Umständen auch ohne so weite Fahrten zur 
Verfügung stehen, wie sie bei der Durchführung der 
Untersuchungen nur bei den Technischen Über-
wachungsvereinen insbesondere in den ländlichen 
Bezirken, wo die Werkstätten zentral angelegt sind, 
erforderlich sind. 

Vizepräsident Schoettle: Noch eine Zusatz-
frage des Abgeordneten Dröscher. 
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Dröscher (SPD) : Herr Bundesminister, nachdem 
ich aus Ihren jetzigen Bemerkungen entnehme, daß 
bei den Überlegungen auch die Frage der Zuver-
lässigkeit der die Prüfung Durchführenden eine 
Rolle spielt, möchte ich fragen, ob denn nicht durch 
eine Eigenkontrolle der Handwerksbetriebe — die 
daran ja interessiert sein müssen — erreicht wer-
den kann, daß dort ein gleich hohes Maß an Zu-
verlässigkeit gegeben ist. Das würde im Interesse 
der Verkehrsteilnehmer liegen. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Wir hatten so etwas an sich erwartet, und deshalb 
sind die Vorschriften so gestaltet, wie das zur Zeit 
der Fall ist. Es haben sich aber gewisse Schwierig-
keiten ergeben, weil bei Unfällen und bei anderen 
Gelegenheiten auf Grund polizeilicher Untersuchun-
gen festgestellt worden ist, daß trotz Vorliegens 
einer solchen Bescheinigung Mängel vorhanden 
waren. Solche Beobachtungen sind in bezug auf die 
Überprüfungen durch die Technischen Über-
wachungsvereine nicht gemacht worden. Es ist ganz 
selbstverständlich, daß die privaten Betriebe, die 
natürlich auch ihren Kunden gegenüber ein Ent-
gegenkommen zeigen müssen, in diesen Dingen 
nicht so scharf sind wie die Technischen Über-
wachungsvereine. 

Vizepräsident Schoettle: Damit ist die Frage-
stunde beendet. Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung 
auf: 

Beratung der Sammelübersicht 1 des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuß) über Anträge 
von Ausschüssen des Deutschen Bundestages 
zu Petitionen und systematische Übersicht 
über die beim Deutschen Bundestag in der 
Zeit vom 17. Oktober 1961 bis 17. Oktober 
1965 eingegangenen Petitionen 

— Drucksache V/132 — 

Der Ausschuß beantragt, der Bundestag wolle be-
schließen, die in der Sammelübersicht enthaltenen 
Anträge anzunehmen. Das Haus folgt diesem Vor-
schlag? — Es wird nicht widersprochen; es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung der Strafprozeßordnung 

— Drucksache V/170 — 

Soll der Entwurf begründet werden? — 

(Abg. Dr. Mommer: Nein!) 

— Er wird nicht begründet. — Wünschen Sie das 
Wort, Frau Abgeordnete Diemer-Nicolaus? 

(Abg. Frau Dr. Diemer-Nicolaus: Zur allge

-

meinen Aussprache!) 

— Dann eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat 
die Abgeordnete Frau Dr. Diemer-Nicolaus. 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus (FDP) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wer heute morgen die Nachrichten gehört hat, der 
hat auch den Hinweis darauf gehört, daß sich der 
Bundestag heute erneut mit der Strafrechtsreform 
befasse und daß das schon das dritte Mal ist, daß 
sich ein Bundestag damit befaßt. Der erste Entwurf 
stammt aus dem Jahre 1960, der zweite aus dem 
Jahre 1962. 

(Glocke des Präsidenten.) 

Vizepräsident Schoettle: Einen Moment, Frau 
Kollegin, sprechen Sie wirklich zu Punkt 3 der Ta-
gesordnung? Ich habe den Punkt 3 aufgerufen. 

(Abg. Frau Dr. Diemer-Nicolaus: Oh, Ent

-

schuldigung!) 

Der Verdacht bestand, daß Sie zu einem anderen 
Punkt der Tagesordnung reden wollten. Ich konnte 
Sie jedoch nicht hindern. Aber vielleicht kommen 
Sie nachher wieder. 

(Heiterkeit.) 

Die Vorlage unter Punkt 3 der Tagesordnung 
wird nicht begründet. Es ist vorgeschlagen, sie dem 
Rechtsausschuß — federführend — und dem Aus-
schuß für Wissenschaft, Kulturpolitik und Publi-
zistik — mitberatend — zu überweisen. Das Haus 
stimmt diesem Antrag zu? — Es ist so beschlossen. 

Ich rufe den Punkt 4 a) und b) der Tagesord-
nung auf: 

a) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus, Dr. h. c. Güde, 
Dr. Dehler, Dr. Wilhelmi und Genossen ein-
gebrachten Entwurfs eines Strafgesetzbuches 
(StGB) — Drucksache V/32 — 

b) Erste Beratung des von der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Strafgesetzbuches — Druck-
sache V/102 — 

Zu den beiden Vorlagen soll getrennte Ausspra-
che stattfinden. Das Wort hat nun die Frau Kolle-
gin Dr. Diemer-Nicolaus. 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus (FDP) : Herr Präsi-
dent, ich bitte sehr um Entschuldigung für mein 
Versehen vorhin. So kann es einem gehen 

(Abg. Jahn [Marburg] : Warum immer so 
stürmisch, Frau Kollegin?) 

— das ist halt Temperamentssache, Herr Kollege 
Jahn! —, wenn man die Tagesordnung nicht vor 
sich hat. Ich wurde dadurch irritiert, daß gefragt 
wurde, ob begründet werden solle. Wir waren uns 
interfraktionell einig geworden, daß wir zu diesem 
erneut — zwar als Initiativgesetzentwurf — vor-
gelegten, aber schon früher, und zwar im vierten 
Bundestag im April 1963, vom damaligen Justiz-
minister Bucher eingehend begründeten Entwurf — 
im dritten Bundestag war er nur zur Diskussion 
gestellt worden — diesmal auf eine Begründung 
verzichten und seitens der Parteien gleich zu den 
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Frau Dr. Diemer -Nicolaus 
Problemen der Strafrechtsreform als solchen Stel-
lung nehmen wollten. 

Angesichts der Tatsache, daß der Entwurf nun-
mehr zum dritten Mal eingebracht wird, können 
Sie natürlich mit Recht fragen: „Was haben denn die 
zwei vorhergehenden Bundestage getan, daß diese 
Aufgabe noch nicht abgeschlossen ist?" Nun, meine 
Damen und Herren, über eines war man sich klar: 
daß eine Legislaturperiode für die Beratung eines 
derart umfangreichen Gesetzentwurfes außerordent-
lich kurz ist. Ich möchte Sie — vor allem die neuen 
Kollegen und Kolleginnen, das sind ja immerhin 
etwa 140, wenn ich die Zahl recht im Kopf habe — 
um  eines bitten, wenn Sie sich mit der allgemeinen 
Begründung zu diesen sehr vielschichtigen Proble-
men vertraut machen wollen, sich das Protokoll der 
70. Sitzung des 4. Bundestages zu besorgen, und ich 
verweise außerdem auf den Bericht des Sonderaus-
schusses Strafrecht, der am Schluß der letzten Legis-
laturperiode mit Datum vom 30. Juni 1965 verteilt 
wurde. Dort finden Sie die Grundsätze, nach denen 
die Strafrechtsreform gestaltet werden soll, und Sie 
finden in dem Bericht vor allen Dingen auch die 
Arbeit des Sonderausschusses Strafrecht. Sie werden 
dann feststellen, daß der 4. Bundestag keineswegs 
diese Aufgabe vernachlässigt hat, sondern daß die 
Reform doch mit Ernst und mit großem Fleiß in 
Angriff genommen wurde, daß auch schon erhebliche 
Teile des Allgemeinen Teils beraten wurden. Meine 
Hoffnung war gewesen, daß in der letzten Legis-
laturperiode wenigstens dieser Allgemeine Teil des 
Strafrechts abgeschlossen werden könnte. Daß dies 
nicht möglich war, ist wohl mit darauf zurückzufüh-
ren, daß, nachdem der Sonderausschuß Strafrecht 
gebildet war, wir uns nicht immer nur mit dieser 
Strafrechtsreform befassen konnten. Es mußte das 
Sprengstoffgesetz, das dringend reformbedürftig 
war, geändert werden. Es mußte ein so hochpoli-
tisches Gesetz wie das Vereinsgesetz — unter die-
sem so harmlos klingenden Namen verbirgt sich ja 
auch ein Teil unseres Staatsschutzrechts, über das 
wir heute mittag sprechen wollen — geändert wer-
den. Wir mußten uns auch mit dem Wehrersatzdienst-
gesetz befassen. Wir mußten uns mit den Straftat-
beständen der Aktienrechtsreform befassen. Es gab 
also eine Fülle von Aufgaben, die außerdem noch 
zu erledigen waren! 

Damit komme ich gleich zu einer Kritik und auch 
zu einer Skepsis, die ich jetzt schon wieder gehört 
habe, zu der Skepsis: Wird denn diese Legislatur-
periode ausreichen, um dieses Gesetzeswerk zu 
vollenden? Das erinnert mich an die Skepsis gegen-
über einem anderen großen Reformgesetz in der 
letzten Legislaturperiode: der Aktienrechtsreform. 
Auch die Aktienrechtsreform konnte nicht in einer 
Legislaturperiode erledigt werden; aber sie ist doch 
in der letzten Legislaturperiode erfolgt, woran da-
mals auch niemand mehr geglaubt hatte — vor 
allem wenn ich an die Presse im Frühjahr vorigen 
Jahres denke. Das gleiche gilt für die Urheberrechts-
reform. 

Eines der großen Reformwerke in dieser Legisla-
turperiode ist nun einmal die Strafrechtsreform. Da-
mit aber keine Zeit verlorengeht, war es nach Auf-

fassung von Abgeordneten der Regierungskoalition 
notwendig, daß der Entwurf sofort wieder im Bun-
destag eingebracht wurde. Wir haben nun den Ent-
wurf 1962 zunächst einmal unverändert eingebracht, 
auch wenn er durch die Beratungen im Sonderaus-
schuß Strafrecht in seinem Allgemeinen Teil doch 
schon mancherlei Abänderungen erfahren hat. Aber 
diese Beratungen über den Allgemeinen Teil waren 
ja praktisch erst die erste Lesung, und es ist sehr 
wohl erwogen, daß wir nicht nur hier im Plenum 
drei Lesungen der Gesetze haben, sondern daß wir 
auch in den Ausschüssen bei wichtigen Gesetzen 
zwei Lesungen vornehmen. Gerade bei diesem All-
gemeinen Teil des Strafrechts wird es sehr notwen-
dig sein, daß wir im Ausschuß zwei Lesungen durch-
führen. Die Beratungen im Sonderausschuß haben 
doch jetzt schon ergeben, daß zwischen dem Allge-
meinen Teil und dem Besonderen Teil, in dem dann 
die einzelnen Straftatbestände aufgeführt sind, sehr 
starke Zusammenhänge bestehen. Ich könnte mir 
denken — das möchte ich hier mit aller Offenheit 
sagen —, daß wir nach der Beratung des Besonderen 
Teils bei der zweiten Lesung des Allgemienen Teils 
auch noch einmal die eine oder andere Änderung im 
Allgemeinen Teil vornehmen. 

Wenn wir den Entwurf 1962 unverändert einge-
bracht haben, so bedeutet das für uns als Freie De-
mokraten keineswegs, daß wir mit allem, was darin 
steht, einverstanden sind. Es ist Kritik an diesem 
Entwurf geübt worden. Er wurde als konservativ 
bezeichnet, und es wurden einzelne Bestimmungen 
vor allen Dingen des Besonderen Teils herausgegrif-
fen, um zu zeigen, daß der Geist, in dem der Entwurf 
gestaltet ist, nicht der richtige sei. Ich habe den Ein-
druck, daß diese Kritik über das Ziel hinausschießt. 
Bei der berechtigten Kritik, die an Einzelbestimmun-
gen geübt werden kann, wird übersehen, daß, vorbe-
reitet durch die Große Strafrechtskommission in 
ihren ganz hervorragenden Beratungen von bedeu-
tenden Strafrechtslehrern und maßgeblichen Rich-
tern unter ganz wichtiger Mitarbeit der sehr qualifi-
zierten Herren unseres Justizministeriums, auch 
unter Beteiligung der Länder — nachher noch einmal 
in der besonderen Länderkommission — ein Gesetz-
entwurf vorgelegt wurde, der nach grundsätzlichen 
Gesichtspunkten gestaltet ist. 

Ich brauche Sie nur an die Fragestunde vorhin zu 
erinnern, als der Herr Justizminister gefragt wurde, 
wie es mit dem Fall Kreuzer sei und wie man zu 
einheitlichen Bestrafungen kommen könne. Das ist 
eines der Probleme, die mit der Reform gelöst wer-
den sollen. Das jetzige Strafrecht, das schon 1851 ge-
schaffen und vom Deutschen Reich im Jahre 1871 
übernommen wurde, wurde mit über 60 Novellen zu 
modernisieren versucht. Der Zusammenhang, die tra-
gende Linie ist dabei verlorengegangen. Heute ha-
ben wir gerade bei den Strafrahmen sehr unter-
schiedliche Bewertungen vorliegen. Unserer moder-
nen Zeit wurde dabei nicht entsprechend Rechnung 
getragen. Ein Anliegen dieser Reform war es, die 
Straftatbestände in den Strafrahmen ihrem Unrechts-
gehalt entsprechend einheitlicher zu gestalten und 
insoweit vorhandene Spannungen zu beseitigen. 

Es wurde weiterhin gerade bei den Beratungen 
der Großen Strafrechtskommission immer wieder 
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auf die verbindliche Kraft des Grundgesetzes ab-
gehoben. Unsere rechtsstaatliche Demokratie be-
steht jetzt seit 20 Jahren. Wenn wir uns die politi-
sche Vergangenheit der letzten 50 Jahre vor 
Augen führen, müssen wir doch sagen, daß sich 
dieses Grundgesetz, das nur eine vorläufige Ver-
fassung sein sollte und sein kann, bewährt hat, vor 
allen Dingen in seinen Grundrechten. Wir haben 
einen liberalen Rechtsstaat, in dem die freiheitlichen 
Grundrechte unmittelbar Anwendung finden und all 
unsere Gesetze nach diesen freiheitlichen Grund-
rechten ausgerichtet werden müssen, Diese Grund-
rechte waren auch bestimmend für die Reformarbei-
ten der Großen Strafrechtskommission. Es ist auch 
für uns möglich, an Hand dieser bestimmenden Kraft 
unseres Grundgesetzes nach einheitlichen Grund-
sätzen zu einer Strafrechtsreform zu kommen, die 
rechtsstaatlich und freiheitlich, aber auch modern 
und zeitnah ist. 

Es wird dazu allerdings notwendig sein, daß so 
wie in der Vergangenheit bei den Beratungen eine 
enge Zusammenarbeit mit der Wissenschaft statt-
findet. Es ist nicht zu verkennen, daß seit dem Ab-
schluß der Reformarbeiten im Jahre 1959 die Wis-
senschaft schon wieder fortgeschritten ist. Das trifft 
nicht nur für die Geisteswissenschaften zu, vor allen 
Dingen für die Strafrechtslehre. Das trifft genauso 
für die gesamten Gesellschaftswissenschaften zu, 
und das trifft erst recht für die Naturwissenschaften 
zu. 

Daß die Naturwissenschaften auch für die Straf-
rechtsreform von ganz großer Bedeutung sind, mö-
gen Sie daran erkennen, daß für die Frage der 
Schuldfähigkeit, der Schuldunfähigkeit, der vermin-
derten Zurechnungsfähigkeit natürlich die neuesten 
Erkenntnisse der Biologie, der Psychologie, der 
Psychiatrie von ausschlaggebender Bedeutung sind. 

Zu berücksichtigen ist nicht nur, was sich in dieser 
Hinsicht innerhalb unserer Bundesrepublik ereignet 
hat, sondern wir müssen über die Grenzen hinaus-
sehen. Wir müssen erkennen, daß auch durch die 
Annahme der Menschenrechtskonvention, die seit 
1953 auch bei uns übernationales Recht ist, verbind-
liche Maßstäbe gesetzt werden. Wir müssen der 
internationalen Entwicklung bei der Reform Rech-
nung tragen. Wir haben uns schon bisher bei den 
Beratungen nicht darauf beschränkt, nur in Deutsch-
land zu bleiben. 

Der enge Zusammenhang zwischen Strafrecht und 
Strafvollzug und der möglichen Resozialisierung ist 
eines der Kernprobleme. Wenn es darum geht, das 
Verbrechen zu bestrafen, müssen wir alles tun, daß 
diejenigen, die gegen Strafgesetze verstoßen haben, 
nach Möglichkeit wieder in ein geordnetes Leben 
zurückgeführt werden, daß sie, wie es heißt, resozia-
lisiert werden. Dazu gehört ein moderner, aufge-
schlossener Strafvollzug. 

Deshalb hat die Kommission Reisen unternom-
men, wenige Reisen. Es war notwendig, daß wir 
wenigstens in den skandinavischen Ländern und 
auch in der Schweiz den Strafvollzug kennenlern-
ten. Ich bin nicht sicher, ob die bisherigen Reisen 
ausreichen. Wir haben dabei festgestellt, daß die 
Zeiten, in denen wir einen autoritären Staat hatten  

— ich will nicht auf den Strafvollzug und auf die 
Rechtsprechung von damals eingehen —, uns gegen-
über der internationalen Entwicklung im Vollzug 
zurückgeworfen haben und daß wir aufholen müs-
sen, wo andere Staaten schon Erfahrungen gesam-
melt haben. Wir sollten uns aber diese Erfahrungen 
zunutze machen. 

Nur ist folgendes zu beachten. In den Jahren, 
während deren uns der Entwurf schon vorliegt, sind 
leider die Probleme nicht geringer geworden, son-
dern es geht wie überall: wenn man ein Problem 
gelöst zu haben glaubt, tauchen immer wieder neue 
auf. Nur mit einem können wir zufrieden sein: das 
Interesse der Allgemeinheit an dem, was im Straf-
recht vorgeht, ist außerordentlich rege. Ich möchte 
darauf hinweisen, daß selbst das Fernsehen dazu 
beiträgt, das Strafrecht der Allgemeinheit nahezu-
bringen, nämlich durch seine Fernsehgerichte. 

Heute kommt ein ganz anderer Teil der Bevölke-
rung als früher mit dem Strafrecht in Berührung. 
Durch die Technisierung, insbesondere aber auch 
durch den Verkehr sind heute Fahrlässigkeitsdelikte 
in einem Umfang vorhanden, wie ,das früher nicht 
der Fall war. Aus den Statistiken können wir ,ent-
nehmen, daß über 45 % der gesamten Strafverfah-
ren Verkehrsdelikte zum Gegenstand haben. Das 
zeigt doch, daß wir es heute mit einem Kreis von 
Tätern zu tun haben, die nicht zu den Asozialen 
gehören. Eine moderne Strafrechtsreform muß dem 
Rechnung tragen, und zwar schon im Strafensystem. 

In der 1. Lesung wurden eingehende Ausführun-
gen dazu gemacht, ob das Schuldstrafrecht gelten 
solle, nach dem jeder seiner persönlichen Schuld 
entsprechend zu 'bestrafen ist, oder ob unser Straf-
recht nach den Grundsätzen der „soziologischen 
Schule", der „Défense sociale" gestaltet werden soll. 

Vor der ersten Lesung und vor den Ausschuß-
beratungen über die Strafrechtsreform war ich mir 
nicht sicher, wie die  SPD zu diesen Grundprinzipien 
stehen würde. Insofern habe ich mich gefreut, daß 
die Beratungen im Sonderausschuß doch ergeben 
haben, daß alle drei Parteien einheitlich von dem 
Schuldstrafrecht ausgehen. Im Schuldstrafrecht wird 
betont, daß der einzelne die Entscheidungsmöglich-
keit über Gut und Böse hat. Damit wird doch der 
Freiheit der Persönlichkeit Rechnung getragen. 
Jeder trägt grundsätzlich die Verantwortung für 
sein Tun und sein Handeln. Der einzelne isst nicht 
nur das Produkt seiner Umgebung, nicht nur das 
Produkt  seiner  Erziehung, sondern er selbst ist für 
seine Lebensführung verantwortlich. Diese Freiheit 
der Entscheidung zwischen Gut und Böse entspricht 
auch unserem christlichen Glauben, unabhängig von 
den Konfessionen. Das ist die gemeinschaftliche 
Grundlage für die Reform. Außerdem haben der 
Entwurf und erst recht die Beratungen im Sonder-
ausschuß der „soziologischen Schule" Rechnung ge-
tragen und unser Strafensystem durch eine Fülle 
von Bestimmungen über Maßregeln der Sicherung 
und Besserung ergänzt, die insbesondere der Reso-
zialisierung dienen, die dazu dienen, den Menschen, 
der einmal gestrauchelt ist, in ein geordnetes Leben 
zurückzuführen. 
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Einigkeit bestand im Sonderausschuß auch dar-

über, daß die Übertretungen nicht mehr in das Straf-
gesetzbuch gehören. Das ist ein ganz wesentlicher 
Fortschritt gegenüber dem jetzt bestehenden Straf-
recht. Nur wird es — dessen bin ich sicher — bei 
der Beratung des Besonderen Teils noch zu erheb-
lichen Auseinandersetzungen und Diskussionen dar-
über kommen, inwieweit es richtig war, das, was 
bisher Übertretungen waren, jetzt zu Vergehen 
aufzuwerten; es ist allerdings nur der kleinere Teil 
der Übertretungen. Ich spreche damit beispielsweise 
von einer Gruppe von Menschen, bei denen sich die 
Problematik zeigt. Wir wissen, daß es, weil wir 
eben Menschen sind, leider Gute und Böse und 
auch solche gibt, die im Strafrecht als die Gemein-
lästigen — das ist die Gruppe der Bettler, der 
Landstreicher, der leichten Mädchen — bezeichnet 
werden. Was bisher bei ihnen als Übertretung be-
straft wurde, soll jetzt kriminelles Unrecht sein. Bei 
der Beratung des Allgemeinen Teils ist die Frage 
ihrer Unterbringung im Arbeitshaus zurückgestellt 
worden, bis die Entscheidung darüber bei der Be-
ratung des Besonderen Teils gefallen ist. Man sollte 
jedoch sehr vorsichtig sein, eine Gemeinlästigkeit, 
die ein wirklich freiheitlicher Rechtsstaat nur ein-
mal ertragen muß, zum kriminellen Unrecht aufzu-
werten, vorausgesetzt, daß es sich dabei nur um 
eine echte Gemeinlästigkeit handelt. 

Was nun Bettler und Landstreicher anlangt: Von 
den Landsteichrern hören wir immer durch die 
Nichtseßhaftenfürsorge. Die Bettler sind schon viel 
weniger aktuell. Dafür haben wir heute die „Gamm-
ler". In der nächsten Woche sind wir wieder in 
Berlin. Infolge der Kälte werden wir diesmal wahr-
scheinlich keine Gammler auf dem Kurfürstendann 
sehen. Sicher sind sie für uns keine erfreuliche 
Erscheinung. Gegebenenfalls müssen die im Bundes-
sozialhilfegesetz vorgesehenen Maßnahmen getrof-
fen werden. Aber bei der Schaffung neuer krimi-
neller Tatbestände ist Vorsicht geboten. 

Wie gesagt, wir haben uns auf das Schulprinzip 
geeinigt. In der Betonung, daß jeder nur nach 
seiner persönlichen Schuld bestraft werden soll, war 
der Ausschuß sogar konsequenter als der Entwurf. 
Das bedeutet, daß die sogenannten durch den Er-
folg qualifizierten Delikte nicht beibehalten werden 
können. Die Bestrafung darf nicht von dem jewei-
ligen Erfolg, sondern nur von der persönlichen 
Schuld abhängig sein. 

Über eins bin ich mir ganz klar: wenn das jetzt 
sehr konsequent durchgeführt und deshalb der Be-
sondere Teil noch einmal sehr genau daraufhin 
überprüft werden soll, wo noch Erfolgsqualifika-
tionen vorhanden sind, so wird es nicht so leicht 
sein, den Grundsatz in der Praxis zu verwirklichen. 
Die Bevölkerung denkt anders. Seien wir doch ein-
mal ganz ehrlich: wenn eine leichte Fahrlässigkeit 
eine schwere Folge hat, wenn z. B. eine Schranke 
nicht geschlossen wurde und es dadurch zu einem 
schweren Unfall kam oder wenn eine leichte Fahr-
lässigkeit des Autofahrers zu einem schweren Ver-
kehrsunfall führt — wir alle wissen doch, daß jedem 
bei aller Sorgfalt doch einmal eine leichte Fahr-
lässigkeit unterlaufen kann —, wenn also diese  

leichte Fahrlässigkeit zu einem schweren Schaden, 
ja zu Verlust von Menschenleben führt, dann neigt 
man doch sowohl bei den Gerichten als auch erst 
recht in der Bevölkerung dazu, die Strafe mehr an 
dem Erfolg als an der persönlichen Schuld zu mes-
sen. Aber schuldangemessen ist das nicht. 

Die Rechtsordnung als solche muß sich be-
währen. Das ist die allgemeine Aufgabe des Straf-
rechts. Aber natürlich gilt es auch, künftige Straf-
taten zu verhüten. Das Prinzip lautet: Abschreckung 
des Gelegenheitstäters, Besserung des Neigungs-
täters und dann die  Sicherung der Allgemeinheit 
vor dem Gewohnheitstäter. Aus Gründen der Gene-
ralprävention darf aber nie eine Strafe ausgespro-
chen werden, die das Maß der Schuld überschreitet. 

Bei dem Strafensystem waren wir uns im Sonder-
ausschuß nicht einig. Die SPD hat die Einheitsstrafe 
verfochten. Herr Müller-Emmert wird dazu sicher 
noch Stellung nehmen. Ist es nun richtig, noch an 
einer Unterscheidung zwischen Zuchthausstrafe und 
Gefängnisstrafe bzw. Strafhaft festzuhalten? Ge-
fängnis und Strafhaft waren nicht umstritten, wenn 
auch die kurzfristige Freiheitsstrafe problematisch 
ist. Aber entspricht diese Zweiteilung in Gefängnis- 
und Zuchthausstrafe einem modernen Strafrecht? 
Wie überall gibt es Gründe dafür und dagegen. Die 
Gründe, die gegen eine Aufrechterhaltung der Zucht-
hausstrafe sprechen, kommen einmal vom Strafvoll-
zug her. Es sind gerade die Praktiker des Strafvoll-
zuges, die sagen, daß ein Unterschied im Strafvoll-
zug nicht besteht und auch schwer möglich ist. Sie 
treten auf Grund ihrer praktischen Erfahrungen im 
Strafvollzug für die Einheitsstrafe ein. Ein viel 
schwerer wiegendes Argument gegen die Beibe-
haltung der Zuchthausstrafe ist, daß eine Resoziali-
sierung sehr erschwert werde, weil der Täter nach 
seiner Entlassung aus dem Zuchthaus als Zucht-
häusler nur schwierig eine Arbeitsstelle finden 
könne. Ich darf an das anknüpfen, was ich schon bei 
der ersten Lesung im letzten Bundestag gesagt habe, 
nämlich insofern bestehe auch eine Verpflichtung für 
die Allgemeinheit. Wenn ein Täter verurteilt wurde, 
seine Strafe verbüßt hat und dann wieder in die 
Freiheit entlassen wird, dann ist es unsere Ver-
pflichtung, ihm die Rückkehr ins geordnete Leben zu 
ermöglichen und ihm die Strafe nicht zeitlebens 
nachzutragen. Das erste, was nötig ist, ist natürlich, 
daß er eine Arbeitsstelle bekommt. Dann darf es 
nicht sein — es kommt leider immer wieder vor —, 
daß in dem Augenblick, in dem bekannt wird, daß 
der Betreffende eine schwere Freiheitsstrafe, insbe-
sondere Zuchthaus, verbüßt hat, andere sich wei-
gern, mit ihm zusammen zu arbeiten, und daß der 
Arbeitgeber zwar Verständnis für den Bestraften 
hat, aber um des Betriebsfriedens willen ihm dann 
kündigt. 

Die Resozialisierung betrachte ich als das schwie-
rigste Problem bei der Frage der Aufrechterhaltung 
der Zuchthausstrafe. Trotzdem habe ich mich ent-
schlossen, nicht für die Einheitsstrafe zu stimmen, 
und zwar aus folgendem Grund. Jede Strafe ist ein 
soziales Unwerturteil. Dabei kommt es nicht nur auf 
die Höhe des Strafmaßes, sondern auch darauf an, 
welche Strafart ausgesprochen wird. Deswegen soll 
ja auch bei kurzfristigen Freiheitsstrafen zwischen 
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Strafhaft und Gefängnisstrafe unterschieden werden, 
damit der soziale Unwert der Straftat dabei 
zum Ausdruck kommt. Bei Zuchthaus wird der hoch-
kriminelle Charakter der Tat gekennzeichnet, die 
sich der Betreffende hat zuschulden kommen lassen. 

Man darf diese Frage auch nicht unabhängig von 
der Ausgestaltung des Besonderen Teils sehen. 
Heute sind sehr viele Delikte noch mit Zuchthaus 
bedroht; aber die Gerichte verurteilen überwiegend 
dann statt zu Zuchthaus doch zu einer Gefängnis-
strafe. Warum? Weil die Zuchthausstrafe im Hinblick 
auf den sozialen Unwert der Tat zu hart ist. Des-
wegen will die Reform die Zuchthausstrafen auf die 
echte Hochkriminalität beschränken. 

Ich bin allerdings der Auffassung, es sollte inso-
fern noch über den Entwurf hinausgegangen werden. 
Ich habe den Eindruck — ob er richtig ist, wird erst 
die Einzelberatung ergeben —, daß auch jetzt noch 
zu viel Zuchthaus angedroht wird. Die zuchthaus-
würdigen Taten sollten sich auf ganz schwere hoch-
kriminelle Fälle beschränken. Damit ergibt sich dann 
vielleicht auch die Möglichkeit, im Ausschuß uns 
darauf zu einigen, diese Trennung aufrechtzuerhal-
ten, zumal es auch die Todesstrafe nicht mehr gibt. 
Es widerstrebt einem doch — denken Sie nur an den 
Fall, der sich kürzlich in Köln zugetragen hat, wo 
zwei 16jährige Mädchen auf scheußliche Art und 
Weise ermordet wurden —, bei einem derartigen 
Mord die gleiche Strafart anzudrohen wie bei einem 
leichteren Diebstahl, wobei lediglich in der Straf-
höhe sich der Unwert zeigt. 

Eine weitere Frage des Strafensystems, die der 
Sonderausschuß schon einmütig und wohl zufrieden-
stellend gelöst hat, ist die der Regelung der Geld-
strafen. Aus Statistiken ist zu ersehen, daß immer 
noch der größte Teil unserer Straftaten mit Geld-
strafen gesühnt wird. Es handelt sich also  um klei-
nere Delikte. Der Sonderausschuß hat einmütig das 
Tagesbußensystem übernommen, wie es in den 
skandinavischen Ländern eingeführt ist. Nach die-
sem System wird zuerst nur festgelegt, wieviel 
Tagesbußen jemand zu zahlen hat. Die Höhe der 
Tagesbuße wird dagegen abhängig gemacht von den 
persönlichen Verhältnissen des Täters, von seinem 
Einkommen, seinem Vermögen, den Unterhalts-
verpflichtungen, die er zu erfüllen hat. Dadurch 
wird vermieden — was an dem geltenden System 
mit Recht kritisiert wird -, daß bei der Festlegung 
absoluter Beträge der sehr gut Verdienende, der 
Vermögende besser wegkommt als der Arme. Für 
einen Reichen sind 100 DM wesentlich leichter zu 
zahlen als für einen Hilfsarbeiter. 

Nun hat es aber schon wieder Schlagzeilen ge-
geben, und zwar wegen der Höhe der Tagesbußen. 
Im Entwurf  betrug  der Höchstsatz 500 DM. Der Aus-
schuß ist bis 1000 DM gegangen. Wegen einer Straf-
tat können bis zu 360 Tagesbußen verhängt werden, 
bei einer Gesamtstrafe his 720 Tagesbußen. Wenn 
man den Höchstsatz von 1000 DM nimmt, kann man 
also tatsächlich unter Umständen auf 360 000 DM 
oder 720 000 DM kommen. Das waren dann auch 
die Schlagzeilen in der Presse. Das müßte schon 
ein ganz exorbitanter Fall  sein,  wo eine solche 
Geldstrafe ausgesprochen würde. Denn auch bei  

diesem System gilt der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit. 

Die kurzfristigen Freiheitsstrafen sind ein sehr 
schwieriges Problem. Insofern bestehen zwischen 
den Auffassungen der SPD und der Regierungs-
koalition Unterschiede. Von seiten deis Strafvoll-
zugs wird eingewendet: eine Resozialisierung ist 
bei einer kurzfristigen Freiheitsstrafe nicht möglich; 
für den Strafvollzug selbst sind sie eine außer-
ordentlich starke Belastung. Ich hatte mich noch bei 
der ersten Lesung und auch im Ausschuß für die 
kurzfristige Freiheitsstrafe ausgesprochen, weil ich 
der Auffassung war, daß eine auch nur kurze Frei-
heitsstrafe gerade auf Täter, die nicht wegen ihrer 
Persönlichkeit resozialisiert werden müssen — also 
Fahrlässigkeitstäter, die an und für sich Persönlich-
keiten in durchaus geordneten Verhältnissen. sind —, 
eine erheblich abschreckende Wirkung hat. 

Ich habe in der Zwischenzeit vom Strafvollzug 
erfahren, daß das leider nicht in dem Umfang zu-
trifft, wie ich das angenommen habe, sondern daß es 
heute schon Verkehrssünder gibt, die eine kurz-
fristige Freiheitsstrafe als ein mit dem Autofahren 
verbundenes Risiko, das man eben nicht vermeiden 
kann, hinnehmen und in diesem Geiste die kurz-
fristige Freiheitsstrafe abbüßen. Das ist natürlich 
nicht der Sinn dieser Strafe. Deshalb bin ich bei 
aller Betonung des Wunsches nach Einheitlichkeit 
der Rechtsprechung — nach Möglichkeit auch im 

 Strafmaß — der Auffassung, daß der Richter in 
Zukunft einfallsreicher sein sollte. Die Möglichkeit, 
die Strafe zur Bewährung auszusetzen und be-
stimmte Weisungen und Auflagen zu erteilen, läßt 
es zu, daß er der individuellen Täterpersönlichkeit 
Rechnung trägt, um zu erreichen, daß aus der 
Erkenntnis seiner Schuld, auch wenn es nur eine 
leichtere ist, der Täter sich bessert und aus dieser 
Einsicht sich in Zukunft sorgfältiger verhält. 

Im Ausschuß wurde auch über eine Ersatzfrei-
heitsstrafe, z. B. einen Dienst in Krankenhäusern 
usw., beraten. Wir sollten bei der zweiten Lesung 
dieses Thema doch noch einmal behandeln. Wir 
sollten uns von den Strafvollzugspraktikern über 
die bis dahin bestehenden Erfahrungen mit kurz-
fristigen Freiheitsstrafen Auskunft geben lassen. 
Ich glaube, gerade bei Verkehrssündern kann der 
Eindruck, den sie von Verletzten in einem Unfall-
krankenhaus erhalten, wenn sie die schweren ge-
sundheitlichen Schäden sehen, vielleicht manchmal 
nachhaltiger sein, als wenn sie eine kurzfristige 
Freiheitsstrafe in einem Gefängnis oder in Straf-
haft abbüßen. Das ist eine Frage der Täterpersön-
lichkeit. Beim Jugendstrafrecht ist man schon vor-
bildlich vorgegangen. Ich weise auf meinen Stu-
dienkollegen Holzapfel hin, der zuerst mit seinen 
Urteilen und dann vor allem mit seinen Auflagen 
und Weisungen, die ganz auf die Tat und den jewei-
ligen Täter abgestellt waren, in der ganzen Bundes-
republik bekannt wurde. Wenn ich mich recht er-
innere, hat auch Herr Kohlhaas bei Verkehrssün-
dern statt einer kurzfristigen Freiheitsstrafe ge-
gebenenfalls eine derartige freiwillige Arbeits-
leistung in Unfallkrankenhäusern befürwortet. 
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Im Gegensatz zu der SPD bin ich allerdings der 

Auffassung, daß wir auch dann auf die kurzfristige 
Freiheitsstrafe nicht werden verzichten können. Der 
Richter braucht sie, wenn er den Eindruck gewinnt, 
daß bei dem betreffenden Täter eine wirksame Ab-
schreckung nur durch Verbüßung einer kurzfristigen 
Freiheitsstrafe erreicht werden kann. 

Bei den Maßregeln der Sicherung und Besserung 
handelt es sich um den Schutz der Allgemeinheit 
und um die Resozialisierung des Täters. Über die 
Bedeutung der Resozialisierung habe ich schon ge-
sprochen. Es muß ein Ziel auch dieser Reform sein, 
schon heute die Weichen so zu stellen, daß nach 
dem Urteil durch einen sinnvollen Strafvollzug die 
Möglichkeit der Resozialisierung verstärkt wird. 
Es liegt im Interesse der Allgemeinheit und im 
Interesse der Bekämpfung des Verbrechens, daß 
weniger Täter als heute rückfällig werden. Ich bin 
mir dabei durchaus bewußt, daß es Kriminelle gibt, 
die auch durch den besten Strafvollzug nicht ge-
bessert werden. Sie werden wieder rückfällig. Es 
bleibt dann nichts anderes übrig, als bei schweren 
Verbrechen gegebenenfalls die Sicherungsverwah-
rung anzuordnen, um die Allgemeinheit zu schützen. 

Ich halte es für richtig, daß von dieser Siche-
rungsverwahrung bisher so sparsam Gebrauch ge-
macht wurde. Wenn jemand, nachdem eine Strafe 
verbüßt ist, trotzdem nicht die Freiheit zurück er-
hält, ist das ein sehr schweres und hartes Schicksal. 
Deshalb darf diese äußerste Maßregel nur getroffen 
werden, wenn es zur Sicherung der Allgemeinheit 
vor einem Hangtäter unbedingt erforderlich ist. 

Der Sonderausschuß hat sich sehr eingehend mit 
der Resozialisierung von Jugendlichen befaßt. Ich 
halte es für problematisch, einen Achtzehnjährigen 
eventuell schon voll zur Verantwortung zu ziehen 
wie einen Erwachsenen. Wir sollten das richtige 
Strafalter noch einmal mit Wissenschaftlern sehr 
eingehend erörtern. Wir wissen doch, unsere Ju-
gend ist äußerlich erwachsen, aber geistig nicht. Sie 
ist sich der Tragweite und der Folgen ihres Tuns oft 
gar nicht genügend bewußt. Ein Vierzigjähriger ist 
ganz anders verantwortlich als ein Jugendlicher 
zwischen 18 und 21 Jahren, ja — ich gehe noch 
weiter - als jemand in den zwanziger Jahren. 

Unsere Reise in die Schweiz, wo wir gesehen 
haben, wie man sich bemüht, gerade auch jugend-
liche Täter, die über 18 oder 21 Jahre alt sind, zu 
bessern, um sie in ein geordnetes Leben zurück-
zuführen, war nach meiner Auffassung sehr erfolg-
reich. Wir konnten uns hier von dem Wert der 
Erziehungsverwahrung überzeugen. Wir ziehen 
diese der im Entwurf vorgesehenen vorbeugenden 
Verwahrung vor. 

Unsere Kinder vor Sittlichkeitsverbrechern zu 
bewahren ist eine der wichtigsten Aufgaben. Des-
halb sind die psychiatrischen Fürsorgeanstalten not-
wendig, die wir bisher noch nicht haben. Diese 
Anstalten sind gedacht für Abartige, Neurotiker und 
Psychopathen, die weder in den Strafvollzug noch 
in psychiatrische Krankenanstalten gehören. Ich 
erinnere an den Fall, daß eine Frau, die vermindert 
zurechnungsfähig war, vor einigen Jahren in eine  

psychiatrische Krankenanstalt eingewiesen wurde 
und, um aus diesem Milieu herauszukommen, ganz 
bewußt einen Mord beging, um wenigstens in ein 
Zuchthaus zu kommen. Von den guten Ergebnissen 
in diesen Anstalten konnte der Landesausschuß sich 
auf der Reise nach Skandinavien überzeugen. Wir 
wissen dies auch von Holland. Wir sollten dieses 
Gute übernehmen. 

Ich kann und will nicht alle Probleme des all-
gemeinen Teils behandeln. Sie können jedoch schon 
diesen Bemerkungen entnehmen, daß es in vieler 
Hinsicht gelungen ist, im Ausschuß zu gemeinsamen 
Ergebnissen zu kommen. 

Nur zu dem problematischen Arbeitshaus möchte 
ich noch sprechen. Die Kolleginnen und Kollegen 
wissen, daß ich mich im Sonderausschuß Strafrecht 
dagegen ausgesprochen habe. Der Grund ist, daß 
das Arbeitshaus im Entwurf unter bestimmten Vor-
aussetzungen für geringere Kriminalität vorgesehen 
ist. Das ist neu. Diese Ausdehnung halte ich nicht 
für richtig. Schon die Anwendung auf nur Gemein-
lästige ist sehr fragwürdig. 

Denken Sie bitte an das, was ich zur Sicherungs-
verwahrung gesagt habe! Ich kann jemandem, der 
eine kurze Freiheitsstrafe verbüßt hat, weil diese 
schuldangemessen war, nachher nicht über eine 
Maßregel jahrelang die Freiheit vorenthalten, wenn 
nicht ganz wichtige Rechtsgüter der Allgemeinheit 
auf dem Spiele stehen. Das ist bei dieser kleineren 
Kriminalität aber doch nicht der Fall. 

Ich bin mit meiner Ansicht unterlegen. Natürlich 
muß ich mich zunächst einmal demokratisch fügen. 
Aber wir werden uns mit der Problematik des 
Arbeitshauses in der zweiten Lesung noch befassen. 

(Erstmalige Übernahme des Vorsitzes durch 
Vizepräsident Frau Dr. Probst. — Beifall 

im ganzen Hause.) 

Ich habe mir nochmals das Protokoll von der 70. 
Sitzung des letzten Bundestages durchgesehen und 
festgestellt, daß damals vor allem Teile des Beson-
deren Teils kritisiert wurden. Dabei wurde nicht 
berücksichtigt, daß große Teile dieses Besonderen 
Teils Straftatbestände sind, die wahrscheinlich auch 
im Sonderausschuß gar nicht strittig sein werden. 
Es hat sich einmal darum gehandelt, auf Grund der 
Rechtsprechung gemäß Art. 103 Abs. 2 des Grund-
gesetzes Straftatbestände bestimmter zu fassen. 

Aber es geht nicht nur darum, Rechtsprechung 
einfach zu übernehmen, sondern sie vorher auf ihre 
rechtspolitische Richtigkeit zu überprüfen. Bei der 
Beratung des Besonderen Teils geht es weiterhin 
auch darum, auf kriminalpolitisch unnötige Straftat-
bestände zu verzichten. Daß zu viel bestraft werden 
soll, wurde mit Recht kritisiert. Insbesondere wurde 
geltend gemacht, daß die sittenprägende Kraft der 
Strafgesetze überbewertet wurde. Es setzte die 
Kritik ein, daß damit an unserem tatsächlichen ge-
sellschaftlichen Geschehen vorbeigegangen ist, daß 
Verhalten strafbar gemacht werden soll, das im 
Bewußtsein der Bevölkerung nicht als kriminelles 
Unrecht angesehen wird. Sie haben den Entwurf 
vorliegen. Nehmen Sie einmal die Fragwürdigkeit 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 14. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 13. Januar 1966 	551 

Frau Dr. Diemer -Nicolaus 
des § 220 betreffend jugendgefährdende Schriften. 
Wir werden diese Bestimmung sehr genau an Hand 
des Art. 5 des Grundgesetzes überprüfen müssen. 
Ich sage das auch wegen gewisser politischer Initia-
tiven, die regelmäßig vor Wahlen erfolgen, um 
gegebenenfalls eine Einschränkung des Art. 5 ent-
gegen dem Geist unseres Grundgesetzes vorzuneh-
men. In Art. 5 Abs. i heißt es: 

Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbrei-
ten und sich aus allgemein zugänglichen Quel-
len ungehindert zu unterrichten. 

Und Abs. 3 Satz 1 lautet: 

Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre 
sind frei. 

Das darf man auch im Zusammenhang mit § 220 nicht 
übersehen. Ich halte deshalb mindestens eine noch-
malige Überarbeitung dieser Bestimmung für not-
wendig, dagegen § 220 a, den sogenannten „Strip-
tease-Paragraph", für gänzlich überflüssig. Zu ent-
scheiden, wo die Grenze zwischen kriminellem Un-
recht und dem sittlich Verwerflichen zu ziehen ist, 
wird eine der schwierigsten Aufgaben sein. 

Die Diskussion hatte sich daran entzündet, daß die 
ethische Indikation, entgegen den Vorschlägen der 
Großen Strafrechtskommission, im Entwurf nicht ent-
halten ist. Ich will das Problem heute nicht vertie-
fen. Wir Freien Demokraten haben uns von Anfang 
an mit aller Eindeutigkeit dazu bekannt, daß wohl 
auf der einen Seite der Schutz des werdenden Le-
bens steht. Wenn aber auf der anderen Seite die 
Ursache ein schweres Verbrechen — vielleicht 
noch an einem Kind — gewesen ist, dann kann man 
eine Frau oder ein Mädchen nicht durch Strafgesetze 
zwingen, ein derartiges Kind auszutragen. Wir ha-
ben volles Verständnis und die größte Hochachtung, 
wenn auf Grund religiöser Bindungen eine Frau oder 
ein Mädchen ein solches Schicksal als von Gott ge-
geben hinnimmt. Wir sollten für diese Frauen und 
Mädchen alles tun, um ihr Schicksal zu erleichtern. 
Aber eine moralisch-sittlich derart hochstehende Hal-
tung können Sie nicht mit Strafgesetzen erzwingen. 

Ich habe vorhin gesagt, daß eine Beschränkung 
auf das wirklich Strafbare erfolgen muß. Besonders 
fragwürdig ist auch die Strafbarkeit der künstlichen 
Insemination. Die Begründung des Entwurfs wird 
von mir, wie auch die Herren des Justizministeriums 
wissen, hoch geschätzt. Es war eine außerordentlich 
schwierige Arbeit, die umfangreichen, bändefüllen-
den Verhandlungen der Großen Strafrechtskommis-
sion und Länderkommission auf das Wesentliche zu 
konzentrieren und in der Begründung eine Darstel-
lung zu geben, die dennoch alle wichtigen Gesichts-
punkte berücksichtigt. Aber nehmen Sie es mir nicht 
übel: bei der Begründung zu diesem Tatbestand sind 
Sie in dem, was Sie als Folgen befürchten, doch sehr 
an der menschlichen Natur vorbeigegangen. 

Auch bezüglich der umstrittenen Strafbarkeit der 
einfachen Homosexualität sollten wir über unsere 
Grenzen schauen und sehen, welche Regelungen 
andere Länder getroffen haben. Wir müssen dem 
Gesichtspunkt Rechnung tragen, daß in die persön-
lichste Lebenssphäre nicht mehr als unbedingt not-

wendig eingegriffen werden darf. Der Schutz der 
Jugend muß natürlich gewährleistet bleiben. 

Umstritten ist auch die Strafbarkeit des Ehebruchs. 

Ein neues Problem ist die freiwillige Sterilisation: 
strafbar, nicht strafbar, in welcher Form zulässig? 
Mit dieser Frage werden wir uns eingehend befas-
sen müssen. Ich habe Verständnis dafür, daß die 
Ärzte sagen: Wir wollen vom Gesetzgeber wissen, 
was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. — 
Wir müssen uns vor allem davor hüten, das als 
kriminelles Unrecht zu bewerten, was internationale 
Organisationen, denen wir angehören, Entwick-
lungsländern als Maßnahme empfehlen, um zu er-
reichen, daß die positiven Auswirkungen des Wach-
sens des Sozialprodukts für die Bevölkerung nicht 
durch das zu starke Bevölkerungswachstum verhin-
dert werden. Dieses Problem zeigt, wie vorsichtig 
diese Dinge angefaßt werden müssen. 

Wir müssen ferner erreichen, daß der modernen 
technischen Entwicklung Rechnung getragen wird. 
Das gilt z. B. auch für den Schutz der Intimsphäre. 
Die Verwendung von Tonbandgeräten usw. ist im 
Entwurf geregelt; aber die technische Entwicklung 
ist inzwischen weitergegangen. Man kann heute 
abhören, ohne eine Leitung anzapfen zu müssen. 
Wir müssen dafür Sorge tragen, daß ein ausreichen-
der Schutz der Intimsphäre vor derartigen Indiskre-
tionen gewährleistet ist. 

Ich habe gesagt, daß wir ein fortschrittliches Straf-
recht schaffen müssen und daß wir uns vor dem 
Zuviel-Strafen hüten müssen. Wir müssen auch den 
Mut haben, gerade auf dem Gebiet des Sittlichen 
dann, wenn kein unbedingtes kriminalpolitisches Be-
dürfnis besteht, von Strafbestimmungen abzusehen. 
Wir dürfen solche Bestimmungen nicht einfach nur 
deshalb übernehmen, weil sie bisher im deutschen 
Strafrecht enthalten waren. Aus der Streichung sol 
cher Strafbestimmungen können Mißdeutungen dann 
nicht entstehen, wenn die Gründe hierfür in der 
Öffentlichkeit ausreichend dargestellt werden, wenn 
wir der Bevölkerung eindringlich nahebringen, daß nur 
etwas wirklich Gemeinschaftsschädliches kriminel-
les Unrecht sein kann. Daß der soziale Unwert einer 
strafbaren Handlung voll erkannt wird, erreichen wir 
nur, wenn wir keine Kluft aufreißen zwischen dem, 
was von der Bevölkerung selbst als kriminelles Un-
recht empfunden wird, und dem, was nach dem Gesetz 
strafbar ist. Das bedeutet, daß die strafbaren Tatbe-
stände auf das kriminalpolitisch Notwendige be-
schränkt werden müssen. 

Zum Schluß noch eine Bitte an die Damen und 
Herren der Sozialdemokratischen Partei; ich hoffe, 
daß ich sie unnötigerweise ausspreche. Bitte, gehen 
Sie an diese Arbeit nicht mit der Einstellung heran, 
eine umfassende Reform könne man auch mit ein-
zelnen Novellen erreichen. Ein Strafgesetz nach ein-
heitlichen Grundsätzen ist nur bei einer Verabschie-
dung des ganzen Reformgesetzes möglich. Einzelne 
Novellen sollten nur ergehen, wenn sie wirklich 
unaufschiebbar sind. Bezüglich des politischen Straf-
rechts — über das wir heute mittag sprechen — 
habe ich mich schon für eine vordringliche Verab-
schiedung ausgesprochen. Bejaht kann dies auch 
werden für die psychiatrischen Fürsorgeanstalten, 
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die von den Ländern eingerichtet werden müssen. 
Aber unser Ziel muß es sein, diesmal die gesamte 
Reform zu verabschieden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Dr. Probst: Das Wort hat 
der Herr Bundesminister der Justiz Dr. Jaeger. 

Dr. Jaeger, Bundesminister der Justiz: Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren! Mein Beitrag 
zur ersten Lesung des Ihnen vorliegenden Entwurfs 
eines Strafgesetzbuchs unterscheidet sich von den 
Reden, die meine Amtsvorgänger Dr. Stammberger 
und Dr. Bucher in den Jahren 1962 und 1963 bei der 
Einbringung des gleichen Entwurfs vor Bundesrat 
und Bundestag gehalten haben. Ging es damals um 
die Begründung eines von der Bundesregierung vor-
gelegten Entwurfs, so handelt es sich heute um eine 
Initiative aus der Mitte dieses Hauses. Ich möchte 
deshalb an erster Stelle den Unterzeichnern des vor-
liegenden Antrags dafür danken, daß sie den Fort-
gang der Gesetzgebungsarbeit auf dem Gebiete des 
materiellen Strafrechts durch ihre Initiative geför-
dert haben. Der Weg, den ein neuer Entwurf der 
Bundesregierung nach der Verfassung hätte nehmen 
müssen, wurde verkürzt und damit Zeit gewonnen. 
Wird der Entwurf dem Sonderausschuß für die Straf-
rechtsreform überwiesen, so ist dieser in der Lage, 
den Stand der Dinge vom Ende der letzten Wahl-
periode wiederherzustellen. Wie wichtig dies für den 
Fortgang der Strafrechtsreform ist, braucht nicht be-
tont zu werden. Da die Vierjahresfrist einer Wahl-
periode für große Gesetzgebungswerke knapp be-
messen ist, ist jede Zeitersparnis von großer Bedeu-
tung. Mit dem Dank an die Unterzeichner des Ini-
tiativantrages verbinden sich meine Hoffnung und 
meine Bitte, die Arbeit an dem Entwurf möchte in 
dem zuständigen Ausschuß dieses Hohen Hauses so 
nachdrücklich gefördert werden, daß das neue Straf-
gesetzbuch in dieser Wahlperiode wirklich verab-
schiedet werden kann. Denn der seit langem ver-
folgte Plan einer umfassenden Reform des materiel-
len Strafrechts muß endlich in vollem Umfang ver-
wirklicht werden. 

Wie Ihnen bekannt ist, meine Damen und Herren, 
hat es in der Geschichte der großen Strafrechts-
reform immer wieder Rückschläge gegeben. Umfas-
sende Vorarbeiten harren darauf, nutzbar gemacht zu 
werden. Lassen Sie uns darum das große Werk in 
dieser Wahlperiode zu Ende bringen! 

Ich brauche die Vorgeschichte des Ihnen vorlie-
genden Entwurfs nur kurz zu streifen. In der Debatte 
des Jahres 1963 hat mein Amtsvorgänger Dr. Bucher 
die Geschichte der deutschen Strafrechtsreform bis 
zum Entwurf 1962 ausführlich dargestellt. Mehr als 
60 Jahre sind vergangen, seitdem die ersten vorbe-
reitenden Arbeiten unternommen worden sind. Die 
ersten Entwürfe, nämlich der Vorentwurf des Jahres 
1909, der Gegenentwurf deutscher Universitätslehrer 
von 1911 und der amtliche Entwurf von 1913, stam-
men aus einer Zeit, die weit hinter uns liegt, die aber 
auf dem Felde der Kriminalpolitik schon von den 
modernen Strömungen, für die hier nur der Name 
des deutschen Professors v. Liszt stehen mag, und  

von den ersten Erfahrungen mit den Gegebenheiten 1  
der industriellen Massengesellschaft gekennzeichnet 
war. Es folgten die Versuche während der Zeit der 
Weimarer Republik. Hier knüpfte der Entwurf 1919 
noch unmittelbar an die älteren Reformarbeiten an. 
Von besonderer Bedeutung war der im Jahre 1922 
entstandene Entwurf, der mit dem Namen des 
Reichsjustizministers Professor Radbruch eng ver-
bunden bleibt. Dieser Entwurf hat die späteren Ar-
beiten nachhaltig beeinflußt. Das gilt auch für den 
Entwurf, der Ihnen heute vorliegt. In den Ausschuß-
beratungen wird noch die Rede davon sein, daß 
manche in letzter Zeit besonders heftig angegriffenen 
Bestimmungen dieses Entwurfs gerade auf Formulie-
rungen des Entwurfs Radbruch fußen. Auf diesen 
Entwurf folgten dann die amtlichen Entwürfe von 
1925 und 1927. Der letzte Entwurf der Weimarer 
Zeit, der Entwurf 1930, ist ebenso wie der Ihnen vor-
liegende Entwurf aus der Mitte des Parlaments vor-
gelegt worden. Er gab die Fassung wieder, die der 
von der Reichsregierung vorgelegte Entwurf 1927 in 
den Beratungen des Strafrechtsausschusses des 
Reichstages erhalten hatte; er wurde zu Beginn einer 
neuen Wahlperiode eingebracht und trägt den Na-
men des um die deutsche Strafrechtsreform hochver-
dienten Vorsitzenden des damaligen Strafrechtsaus-
schusses, des Abgeordneten Professor Dr. Kahl. 

Wie Sie wissen, ist keiner der in der Weimarer 
Zeit vorgelegten Entwürfe Gesetz geworden. Die 
Arbeiten am Entwurf Kahl sind durch die politischen 
Wirren der beginnenden 30er Jahre unterbrochen 
worden. Sogenannte Reformversuche der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft führten — wir dür-
fen heute sagen: glücklicherweise — nicht zum Er-
folg. 

Nach der Gründung der Bundesrepublik ist schon 
in der 1. Wahlperiode des Deutschen Bundestages 
die Notwendigkeit erkannt worden, die Arbeiten 
wiederaufzunehmen. Die Vorarbeiten wurden mit 
jener Gründlichkeit betrieben, die auch die früheren 
Stadien der deutschen Strafrechtsreform gekenn-
zeichnet hatte. Umfassende rechtsvergleichende 
Untersuchungen wurden im Freiburger Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht ange-
fertigt. Diesen Umstand sollten die Kritiker berück-
sichtigen, die meinen, die deutschen Reformarbeiten 
nähmen keine Kenntnis von der internationalen 
Entwicklung. 

Im Jahre 1954 ist dann die Große Strafrechtskom-
mission — eine Arbeitsgruppe aus Abgeordneten 
dieses Hohen Hauses, Professoren, Richtern, Staats-
anwälten, Rechtsanwälten und Vertretern der Lan-
desjustizverwaltungen — zu ihren fünf Jahre 
dauernden regelmäßigen Sitzungen zusammenge-
treten. Sowohl nach ihrer Zusammensetzung als 
auch im Hinblick auf die Dauer und Intensität ihrer 
Beratungen steht die Große Strafrechtskommission 
ohne Parallele in der Praxis der deutschen Gesetz-
gebungsarbeit da. Auch ausländische Beobachter 
haben die besonders gründliche und wissenschaft-
liche Arbeitsweise der Kommission hervorgehoben. 
Von den Mitgliedern, die sich der aufopfernden 
Tätigkeit in der Großen Strafrechtskommission ge-
widmet haben, darf ich hier nur den Namen meines 
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verehrten Amtsvorgängers Neumayer nennen. Er 
hat den Vorsitz in der Großen Strafrechtskommission 
auch nach seinem Ausscheiden aus der Bundes-
regierung bis zum Abschluß der Arbeiten beibehal-
ten. Von den Beamten des Bundesjustizministeriums, 
die mit mannigfachen Beiträgen die Arbeit der 
Kommission unterstützt haben, lassen Sie mich 
heute nur den heutigen Richter am Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften, den damaligen Staats-
sekretär Dr. Walter Strauß namentlich nennen. 

Auf die Beratungen der Großen Strafrechtskom-
mission folgte nach mehreren Zwischenentwürfen 
schließlich im Jahre 1960 der erste Entwurf eines 
Strafgesetzbuches, den die Bundesregierung den 
gesetzgebenden Körperschaften vorgelegt hat. Es 
handelte sich um den Entwurf, den mein verehrter 
Amtsvorgänger Staatsrat Schäffer vor diesem Hohen 
Hause begründet hat. Der Entwurf hatte damals am 
Ende der 3. Wahlperiode keine Aussicht, noch vor 
dem Zusammentritt des neuen Bundestages ver-
abschiedet zu werden. Er sollte vielmehr dazu die-
nen, die öffentliche Diskussion zu vertiefen. Über-
haupt ist die Bundesregierung immer der Auffas-
sung gewesen, daß ein so tief in die Gesamtheit 
der sozialen Beziehungen eingreifendes Gesetz wie 
das Strafgesetzbuch einer denkbar umfassenden 
Erörterung in allen Teilen der Öffentlichkeit bedarf. 
Deshalb sind alle wesentlichen Unterlagen für die 
große Strafrechtsreform, u. a. 13 Bände Nieder-
schriften über die Sitzungen der Großen Straf-
rechtskommission, veröffentlicht worden. 

Im Bundesjustizministerium begrüßen wir es 
dankbar, daß sich die deutschen Strafrechtswissen-
schaftler, und zwar auch die Universitätslehrer, die 
nicht zur Großen Strafrechtskommission gehört 
haben, in den letzten Jahren stärker an der Diskus-
sion um das neue Strafgesetzbuch beteiligt haben. 
Wir wären dankbar, wenn die Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Gesetzgebungspraxis in Zukunft 
noch enger und noch konstruktiver gestaltet werden 
könnte. 

An der kritischen Würdigung des Entwurfs 1960 
hatten die Landesjustizverwaltungen der deutschen 
Bundesländer einen besonderen Anteil. Um ihnen 
die Möglichkeit zu geben, den Entwurf ohne Zeit-
druck in aller Gründlichkeit zu beraten, ist im 
Jahre 1959 eine Länderkommission gebildet worden, 
deren verdienstvoller Vorsitzender der Staatssekre-
tär im Justizministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen, Dr Krille, gewesen ist. Die Arbeiten die-
ser Kommission haben sich zumal auf die Gestal-
tung des Besonderen Teils des Entwurfs von 1962 
fruchtbar ausgewirkt. 

Dem Entwurf 1962, den die Bundesregierung wäh-
rend der 4. Wahlperiode den gesetzgebenden Kör-
perschaften zugeleitet hat, entspricht der Ihnen vor-
liegende Entwurf. Ich darf daran erinnern, daß der 
Bundestag am 28. März 1963 in erster Lesung über 
diesen Entwurf beraten hat. 

Wenn ich hoffe, daß die Strafrechtsreform in die-
ser, der 5. Wahlperiode das Deutschen Bundestages 
verabschiedet werden wird, so ermutigt mich zu 
einer solchen Hoffnung nicht zuletzt die Arbeit, die  

der Sonderausschuß „Strafrecht" in der vergangenen 
Wahlperiode geleistet hat. Unter seinem Vorsitzen-
den, Herrn Kollegen Dr. Güde, und seinem stellver-
tretenden Vorsitzenden, Herrn Kollegen Dr. Müller-
Emmert, hat dieser Ausschuß eine sehr intensive 
und erfolgreiche Arbeit geleistet, und zwar in einer 
Atmosphäre sachlicher Zusammenarbeit. Trotz vie-
ler gegensätzlicher Auffassungen ist niemals das 
gemeinsame Anliegen verlorengegangen. Ein Blick 
in die Niederschriften über die 56 Sitzungen des 
Sonderausschusses „Strafrecht" genügt, um festzu-
stellen, wie mit sachlichem Ernst und Nüchternheit 
um die bestmöglichen Lösungen gerungen worden 
ist. 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, die 
Gelegenheit benutzen, um Mißverständnisse aufzu-
hellen, die anscheinend im Hinblick auf die Nieder-
schriften des Sonderausschusses entstanden sind. 
Wie Herr Kollege Benda vor diesem Hohen Hause 
schon am 1. Dezember  1965 dankenswerterweise 
klargestellt hat, hat der Deutsche Bundestag die 
Niederschriften des Sonderausschusses „Strafrecht" 
drucken lassen und allen Interessenten aus den Be-
reichen der Politik, der Justiz und der Wissenschaft 
zugänglich gemacht, und zwar in einem Umfang, 
der bei keinem Ausschuß dieses Hohen Hauses 
erreicht worden ist. Überdies kann jedermann, der 
einen ,geringen Geldbetrag aufwenden will, die 
Niederschriften durch den Buchhandel käuflich er-
werben. Auch hierauf hat Herr Kollege Benda schon 
hingewiesen. 

Mir bleibt nachzutragen, daß das Bundesmini-
sterium der Justiz nicht in die Herstellung der Nie-
derschriften eingeschaltet gewesen ist. Die Beamten 
meines Hauses haben nur die Niederschriften über 
ihre eigenen Äußerungen korrigiert. Diese Möglich-
keit hatten in gleichem Maße hinsichtlich ihrer Bei-
träge auch die Mitglieder des Sonderausschusses 
und die anderen Personen, die zu seinen Beratungen 
hinzugezogen worden sind. 

(Abg. Dr. Dr. Heinemann: Das stimmt 
nicht!) 

Soweit Äußerungen in indirekter Rede wieder-
gegeben worden sind, ist die  Redaktion der Nieder-
schrift von den hierfür zuständigen Beamten des 
Bundestages — nicht des Justizministeriums — vor-
genommen worden, nicht anders, als dies auch bei 
den sonstigen Niederschriften über Ausschußbera-
tungen geschieht, z. B. im Verteidigungsausschuß, 
als dessen Vorsitzender ich 12 Jahre lang die gleiche 
Praxis der Stenographen verfolgen konnte. 

Wenn im übrigen in der Aussprache dieses Hohen 
Hauses vom 1. Dezember 1965 die Auffassung ge-
äußert worden ist, daß die Ö ffentlichkeit in ver-
stärktem Maße über die Ausschußarbeiten am neuen 
Strafgesetzbuch unterrichtet werden müsse, so deckt 
sich das ganz mit meiner Überzeugung, daß eine 
umfassende Unterrichtung der Öffentlichkeit im In-
teresse der Sache liegt. Ich darf Ihnen jede Unter-
stützung des Bundesjustizministeriums bei Be-
mühungen um eine gründliche Unterrichtung der 
Öffentlichkeit zusichern. Es geht hier um ein ge-
meinsames Interesse nicht nur des Parlaments und 
der Regierung, sondern der gesamten Öffentlichkeit. 
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Auf Einzelfragen einer zweckmäßigen Informations-
politik möchte ich hier nicht eingehen. Bei dem jetzi-
gen Stand der Gesetzgebungsarbeit liegt die Ver-
antwortung hierfür weitgehend bei diesem Hause. 

Das gilt besonders für die am 1. Dezember 1965 
aufgeworfene Frage, ob Pressevertreter zu Sitzun-
gen des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform 
zugelassen werden sollen. Hier handelt es sich um 
die Auslegung der Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages und überdies um eine Problematik, die 
nicht allein den Sonderausschuß für die Strafrechts-
reform, sondern die gesamte Ausschußarbeit dieses 
Hauses angeht. Immerhin darf ich bemerken, daß 
mir die Anwesenheit von Pressevertretern bei einer 
Anhörung von Sachverständigen vor dem Ausschuß 
in gewissen Fällen durchaus wünschenswert er-
scheint, auch wenn ihre Anwesenheit in den Sitzun-
gen nach unserer Geschäftsordnung die Ausnahme 
bilden dürfte. 

Es wird Sie übrigens interessieren, daß der Aus-
schuß des Deutschen Reichstages, der sich während 
der Weimarer Zeit mit dem Entwurf eines Straf-
gesetzbuches befaßte, im September 1927 die Frage 
einer Zulassung von Pressevertretern zu seinen Sit-
zungen eingehend erörtert hat. Nachdem damals 
Reichstagspräsident Löbe vor dem Ausschuß die 
Ansicht vertreten hatte, daß die Geschäftsordnung 
regelmäßig die Anwesenheit von Pressevertretern 
ausschließe, hat die Mehrheit des Ausschusses einen 
Antrag abgelehnt, wonach jeder Fraktion das Recht 
zur Zuziehung eines Pressevertreters eingeräumt 
werden sollte. 

Neben der Sachlichkeit und Gründlichkeit, die die 
Arbeit des Sonderausschusses „Strafrecht" ausge-
zeichnet hat, ist noch ein anderes Merkmal seiner 

 Beratungen hervorzuheben: Der Ausschuß ist sich 
über die tragenden Entscheidungen, die dem Ent-
wurf eines Strafgesetzbuches zugrunde liegen, im 
wesentlichen einig gewesen. Auch auf diesen Um-
stand gründet sich meine Hoffnung, daß diese Wahl-
periode den Abschluß der parlamentarischen Be-
ratungen über das neue Strafgesetzbuch bringen 
wird. Denn die vom Sonderausschuß „Strafrecht" 
gezeigte Einmütigkeit in Grundfragen erfüllte eine 
wesentliche Voraussetzung für jede fruchtbare Ge-
setzgebungsarbeit auf dem Gebiet des Strafrechts. 
Es liegt zwar in der Natur eines solchen Werks, das 
den ganzen Bereich des menschlichen Zusammen-
lebens berührt, daß unterschiedliche Auffassungen 
in vielen einzelnen Fragen bestehen. Wenn die 
gesetzgebenden Körperschaften trotzdem in den 
Grundfragen zu einmütigen Entscheidungen gelan-
gen, so wird das maßgeblich dazu beitragen, daß 
das neue Strafgesetzbuch von der gesamten Bevöl-
kerung als ein angemessener Rahmen ihres Zusam-
menlebens in der freiheitlichen demokratischen 
Ordnung bejaht wird. 

Ein solches Ziel kann nur erreicht werden, wenn 
auf allen Seiten die Bereitschaft zu sachlichem Ent-
gegenkommen besteht. Das ganze Haus, alle Abge-
ordneten und alle Fraktionen, müssen den Mut zu 
notwendigen und tragbaren Kompromissen auf-
bringen. Ich wende mich ausdrücklich nicht weniger 
an die Opposition als an die Regierungsparteien. 

Gewiß ist ein Strafgesetzbuch kein Verfassungs-
gesetz, und es bedarf zu seiner Annahme keiner 
qualifizierten Mehrheit. Aber es ist ein Gesetz, das 
für unsere tatsächliche gesellschaftliche Verfassung 
von höchster Wichtigkeit ist und große Bedeutung 
für das Leben eines jeden Staatsbürgers hat. Es ist 
zugleich ein Gesetz, das nicht nur eine lange Ent-
wicklung in Wissenschaft und Praxis zum Abschluß 
bringt, sondern zugleich auf Jahrzehnte hinaus Gel-
tung erhalten soll. Unsere Kinder und vielleicht 
noch unsere Enkel werden sich an seinen Normen 
zu orientieren haben. 

Ich würde es deshalb für einen höchst bedauer-
lichen Vorgang halten, wenn ein solches bedeut-
sames Gesetz nur mit der Mehrheit einiger weniger 
Stimmen in Bundestag und Bundesrat verabschiedet 
würde. Eine möglichst breite Mehrheit sollte einem 
neuen Strafgesetzbuch gerade wegen seiner recht-
lichen und moralischen Wirkung in der Zukunft 
sicher sein. Ich betrachte deshalb die Arbeit an die-
sem Gesetzentwurf nicht als eine solche der Koali-
tion allein, sondern als eine Angelegenheit des 
ganzen Hauses. Ich weiß, daß dies die Bereitschaft 
zum Brückenschlag notwendig macht, um vermit-
telnde Lösungen zu erzielen. Die Bundesregierung 
ist bereit, hierbei mitzuhelfen, und hofft auf eine 
positive Antwort auf allen Seiten dieses Hauses. 

Die Aussicht, vermittelnde und trotzdem lebens-
fähige Lösungen für schwierige Probleme zu finden, 
mag vom einen optimistisch, vom anderen skeptisch 
beurteilt werden. Meine persönliche parlamentari-
sche Erfahrung berechtigt mich zu einer optimisti-
schen Betrachtung dieser Frage. Im Verteidigungs-
ausschuß dieses Hauses standen wir vor zehn Jah-
ren vor einem nicht minder bedeutsamen, politisch 
sogar noch schwierigeren Problem bei der Bera-
tung der sogenannten Wehrverfassung. Obwohl es 
das erste Mal in der deutschen Geschichte war, 
daß der Versuch unternommen wurde, die bewaff-
nete Macht in den freiheitlichen Rechtsstaat zu inte-
grieren, obwohl dieser Versuch psychologisch auf 
den verschiedensten Seiten schweren Belastungen 
ausgesetzt war und gleichzeitig eine heftige öffent-
liche Auseinandersetzung um Notwendigkeit und 
Art des deutschen Verteidigungsbeitrages zur 
NATO stattfand, ist es mir in den Gesprächen mit 
den maßgebenden Männern der Fraktionen, in er-
ster Linie den Herren Kollegen Erler, Dr. Kliesing 
und Dr. Mende, und mit dem gesamten Ausschuß 
gelungen, eine Lösung zu erarbeiten,  die  schließ-
lich vom Deutschen Bundestag mit überwältigender 
Mehrheit verabschiedet wurde. 

Ich hoffe deshalb zuversichtlich, daß wir in den 
kommenden vier Jahren in dem gemeinsamen Be-
kenntnis zum freiheitlichen und sozialen Rechts-
staat auch für das Strafgesetzbuch Lösungen fin-
den, die, von Einseitigkeiten frei, von allen Seiten 
verantwortet werden können. Meine Bereitschaft, 
mit meinem Hause nach besten Kräften dabei mit-
zuwirken, darf ich wiederholen. 

Ich glaube, daß der Ihnen vorliegende Entwurf 
eine gute Grundlage für solche Bemühungen bietet. 
Das Strafgesetzbuch legt die Grundlinien der Krimi-
nalpolitik im sozialen Rechtsstaat fest. Der soziale 
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Einschlag des im Grundgesetz verankerten Rechts-
staatsgedankens zwingt dazu, die Einrichtungen des 
neuen Strafrechts so auszubilden, daß die Wieder-
eingliederung des straffällig gewordenen Mitbür-
gers in die Gesellschaft erleichtert wird. Gleich-
zeitig darf der Schutz der Gesellschaft nicht ver-
nachlässigt werden, sind es doch auch und ge-
rade ihre schwächsten Glieder, die dieses Schutzes 
bedürfen. 

Der Ihnen vorliegende Entwurf trägt dem sozia-
len Aspekt unseres Rechtsstaates Rechnung. Hiervon 
zeugt unter anderem das weit gefächerte System 
der bessernden und sichernden Maßregeln. Ich 
möchte auch auf das neue Tagessatzsystem bei den 
Geldstrafen hinweisen, das schon meine verehrte 
Vorrednerin erwähnt hat. Das bisherige Institut der 
Geldstrafe, das leider nicht frei von unsozialen Zü-
gen ist, soll gründlich reformiert werden. In Zukunft 
wir die Geldstrafe nicht nur besser an die finan-
zielle Leistungsfähigkeit des Verurteilten angepaßt 
werden; ihre Verhängung in Tagessätzen wird es 
auch möglich machen, aus der Höhe der Strafe 
Rückschlüsse auf die Schuld des Täters zu ziehen. 

Neben dem sozialen Aspekt dürfen die anderen 
Anforderungen nicht übersehen werden, die un-
sere rechtsstaatliche Verfassungsordnung an ein 
modernes Strafgesetzbuch stellt: der Mensch muß 
auch im Strafrecht im Mittelpunkt stehen. Der Ent-
wurf 1962, der Ihnen in unveränderter Fassung vor-
liegt, sucht dieser Forderung vor allem durch das 
Schuldprinzip Rechnung zu tragen: die Schuld des 
Täters ist die Richtschnur für die strafrechtliche 
Reaktion auf sein Verhalten. Das Schuldprinzip 
stellt sicher, daß die Tat und die Reaktion in einem 
angemessenen Verhältnis zueinander stehen. 

Zu der Forderung, daß Tat und staatliche Reak-
tion in einem angemessenen Verhältnis stehen 
müssen, führen zwar auch schon allgemeine rechts-
staatliche Überlegungen. Sie sind bei den Maß-
regeln der Besserung und Sicherung vom Sonder-
ausschuß „Strafrecht" in einer besonderen Vor-
schrift, dem neuen § 81 a, niedergelegt worden; 
danach darf eine Maßregel nicht angeordnet wer-
den, wenn sie zur Bedeutung der begangenen oder 
zu erwartenden Taten sowie zu dem Grad der vom 
Täter ausgehenden Gefahr außer Verhältnis steht. 
Bei der Schuldstrafe gewinnt jedoch dieser rechts-
staatliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eine 
zusätzliche Bedeutung. Es handelt sich hier um den 
spezifisch menschlichen Zug der Strafe. Die Schuld, 
nach der sich die Strafe zu richten hat, setzt bei 
dem Täter persönliche Verantwortung voraus. Die 
philosophische und theologische Problematik, ob 
oder inwieweit der Mensch frei ist, können und 
wollen wir hier nicht lösen; auch dem Sonderaus-
schuß des Bundestags wird das nicht gelingen. 
Aber es geht auch gar nicht um die Lösung dieser 
Frage, sondern um eine praktische Maxime unseres 
Zusammenlebens und um das Menschenbild unseres 
Grundgesetzes. Das Schuldstrafrecht setzt ein Men-
schenbild voraus, das unserer freiheitlichen Ver-
fassungsordnung zugrunde liegt. Die persönlichen 
Freiheitsrechte, die das Grundgesetz dem einzelnen 
zuspricht, gewinnen dadurch ihr besonderes Ge-
wicht, daß sie den Status eines verantwortlichen 

Gliedes der Gemeinschaft definieren und sichern. 
Als freien Bürger, der Rechte gegen den Staat und 
seine Mitbürger hat, können wir nur denjenigen 
respektieren, der sich auch seiner Pflichten bewußt 
ist und sich insbesondere dafür verantwortlich fühlt, 
daß er seine Freiheit und seine Rechte nicht zum 
Nachteil anderer mißbraucht. 

So steht die Grundkonzeption, die dem Entwurf 
eines Strafgesetzbuchs zugrunde liegt, in engem 
Zusammenhang mit unserer Verfassungsordnung. 
Sie soll den sozialen Rechtsstaat sichern und sich an 
dem vom Grundgesetz vorausgesetzten Bild des 
Menschen orientieren. In diesem Sinne sollen die 
Grundlagen des Entwurfs verstanden werden. Für 
die Bundesregierung ist das Schuldprinzip im be-
sonderen eine Garantie dagegen, daß ein sich all-
mächtig gebärdender Staat den Menschen zum 
bloßen Objekt eines kriminalpolitischen Kalküls 
macht. Darin, daß man solchen Tendenzen wehren 
muß, sind wir uns in diesem Hohen Hause sicher 
einig. 

Demzufolge bestand in der letzten Wahlperiode 
im Sonderausschuß „Strafrecht" Einmütigkeit über 
das Prinzip des Schuldstrafrechts. Niemand hat dort 
die Unterscheidung zwischen der schuldangemes-
senen Strafe und den bessernden oder sichernden 
Maßregeln in Frage gestellt. Auch in zahlreichen 
Einzelfragen bestand Einmütigkeit über die krimi-
nalpolitische Linie. Mit Ausnahme des umstritten 
gebliebenen Arbeitshauses und des innerhalb des 
Strafgesetzbuchs gestrichenen Verbots der Tierhal-
tung haben alle im Entwurf 1962 vorgesehenen 
Maßregeln der Besserung und Sicherung die grund-
sätzliche Zustimmung des Ausschusses erhalten. Ich 
hebe noch besonders die neuen Maßregeln der psy-
chiatrischen Fürsorgeanstalt — im Entwurf als „Be-
wahrungsanstalt" bezeichnet —, ferner die Erzie-
hungsverwahrung — früher als „vorbeugende Ver-
wahrung" bezeichnet — hervor. Außerdem ist die 
Sicherungsaufsicht zu nennen. Sie unterscheidet sich 
von der bisherigen Polizeiaufsicht und entspricht 
der modernen Tendenz zur ambulanten Behandlung 
Straffälliger, wie sie auch vielfach im Ausland her-
vortritt. Die Sicherungsaufsicht wird eine besondere 
Bedeutung bei der Verhütung von Sittlichkeitsver-
brechen gewinnen. 

Bemerkenswert ist auch, daß das in der Wissen-
schaft umstrittene zeitliche Verhältnis von Strafe 
und Maßregel durch den 'Sonderausschuß „Straf-
recht" in einer Weise geregelt worden ist, die mo-
dernen Überlegungen entspricht. Freilich ist die 
Frage, ob die Sicherungsverwahrung ebenso wie 
die anderen freiheitsentziehenden Maßregeln der 
Besserung und Sicherung in diese Regelung einbe-
zogen werden soll, im Sonderausschuß umstritten 
geblieben. Hier handelt es sich um eine Einzelfrage, 
deren Bedeutung nicht überschätzt werden sollte. 
Immerhin darf schon jetzt festgehalten werden, daß 
im übrigen auch im Hinblick auf die Sicherungs-
verwahrung eine gemeinsame Basis im Sonderaus-
schuß vorhanden war. Man war sich insbesondere 
darüber einig, daß diese im Ausland zum Teil um-
strittene Maßregel der Sicherung beibehalten wer-
den soll. 
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Auch in anderen Fragen konnte immer wieder 
Einmütigkeit in bezug auf die grundsätzlichen Fra-
gen beobachtet werden. So gab es bei der Strafaus-
setzung zur Bewährung zwar manche Meinungsver-
schiedenheiten im einzelnen, etwa im Hinblick auf 
die Höhe der für die Aussetzung in Betracht kom-
menden Strafe; über die Grundsatzfrage, daß die 
Strafaussetzung im Sinne der kontinentaleuropäi-
schen Überlieferung als Aussetzung des Vollzuges 
einer verhängten Strafe und nicht nach dem Vor-
bild der englischen „probation" ausgestaltet wer-
den soll, gab es jedoch keinen Streit. Einmütigkeit 
herrschte auch darüber, daß diese Einrichtung im 
unteren Bereich der Kriminalität durch zusätzliche 
Regelungen, z. B. im Sinne einer Verwarnung mit 
Strafvorbehalt, ergänzt werden soll. Schließlich hat 
auch der Plan, die Übertretungstatbestände aus dem 
Strafgesetzbuch zu entfernen und in ihrer Mehrheit 
in das Recht der Ordnungswidrigkeiten zu über-
führen, die einstimmige Billigung der Mitglieder 
des Sonderausschusses gefunden. 

In vielen Grundentscheidungen entspricht der 
vorliegende Entwurf der internationalen Entwick-
lung auf dem Gebiet der Kriminalpolitik. Es ist ver-
sucht worden, einen tiefgehenden Gegensatz zwi-
schen unserem Entwurf und den maßgebenden Rich-
tungen der Kriminalpolitik in den anderen freiheit-
lichen Staaten des Westens zu konstruieren. Sol-
chen Darstellungen haftet — wie vielen öffentlichen 
Erörterungen in Rechtsfragen — etwas Klischee-
haftes an. Vielfach liegt ihnen entweder eine un-
richtige Interpretation des deutschen Entwurfs oder 
eine falsche Sicht der ausländischen Verhältnisse 
zugrunde. Gewiß gibt es in einer Reihe von Einzel-
fragen verschiedene Auffassungen diesseits und 
jenseits der Grenzen. In der grundsätzlichen Be-
urteilung der Strafzwecke und des Schuldgedan-
kens sind jedoch die freiheitlichen europäischen 
Staaten weniger weit voneinander entfernt, als es 
gelegentlich dargestellt wird. Das gilt auch für das 
jüngste europäische Strafgesetz, das zu Anfang des 
letzten Jahres in Kraft getretene schwedische Krimi-
nalgesetzbuch; es hat einem radikaleren Vor-
entwurf in vielen wichtigen Punkten keine Folge 
geleistet. Die angelsächsische Praxis denkt nicht 
daran, den Begriff der Strafe zugunsten eines rein 
fürsorgerisch verstandenen Maßregelsystems auf-
zugeben. Die deutsche Strafrechtsreform steht 
gemeinsam mit den meisten neueren europäischen 
Strafgesetzen in jener großen Tradition moderner 
Kriminalpolitik, zu der die deutsche Wissenschaft 
gerade am Anfang wesentlich beigetragen hat. In 
der Bundesrepublik gilt es ebenso wie in den ande-
ren Ländern des Westens, diese kriminalpolitischen 
Grundlagen an die Gegebenheiten der veränderten 
sozialen Situation anzupassen. Zugleich müssen wir 
das Erfahrungswissen nutzbar machen, das wir seit 
den Anfängen der modernen Kriminalpolitik in 
einer wechselvollen Geschichte erworben haben — 
einer Geschichte, die uns allerdings manche Zweifel 
an dem Fortschrittsoptimismus v. Liszts und seiner 
Zeitgenossen gelehrt hat. 

Aus dem Ausland hat es denn auch neben man-
cher Kritik an Stimmen der Anerkennung des Ent-
wurfs eines neuen deutschen Strafgesetzbuchs nicht  

gefehlt. Es ist mir eine besondere Freude, hier zwei 
bedeutende englische Wissenschaftler zu nennen, 
die beide in der Weimarer Republik die deutsche 
Strafrechtswissenschaft bereichert haben, bevor sie 
der nationalsozialistische Rassenwahn vertrieben 
hat. Der leider kürzlich verstorbene Professor Grün-
hut aus Oxford hat sich sowohl in literarischen 
Arbeiten als auch in Vorträgen auf einer Arbeits-
tagung des Bundeskriminalamtes und bei einem 
internationalen Kolloquium über Kriminologie und 
Strafrechtsreform positiv über die deutschen Re-
formarbeiten ausgesprochen. Professor Mannheim 
in London — vor 1933 Richter und Universitäts-
professor in Berlin, heute einer der führenden Kräfte 
der britischen Forschung auf dem Gebiet der Krimi-
nologie — hat im Jahre 1960 ein ganzes Buch mit 
eingehenden Betrachtungen zur deutschen Straf-
rechtsreform veröffentlicht. Ich darf in diesem Zu-
sammenhang noch die schweizerischen Universitäts-
professoren Frey und Graven nennen. Letzterer hat 
die deutschen Vorstellungen über die Maßregeln der 
Besserung und Sicherung in einem Vortrag als „im 
besten Sinne des Wortes sozial" bezeichnet, die 
Rechtsstaatlichkeit der beabsichtigten Lösungen 
hervorgehoben und über andere Bestimmungen 
gesagt, in ihnen offenbare „sich das Bemühen um 
Gerechtigkeit, menschliches Verständnis und eine 
liberale Haltung, die dieses ,Straf gesetz beherr-
schen, das jedoch ersichtlich ebenfalls einen ,bes-
sernden' und ,resozialisierenden Charakter besitzt". 
Ich kann noch hinzufügen, daß der von der Bundes-
regierung im Jahre 1962 vorgelegte Entwurf, der 
Ihnen heute wieder vorgelegt worden ist, schon in 
die japanische Sprache übersetzt worden ist und 
daß die New York University in nächster Zeit eine 
unter Leitung des amerikanischen Strafrechtsprofes-
sors Mueller angefertigte Übersetzung veröffent-
lichen wird. 

Ich meine nach all dem, daß sowohl der Inhalt 
des Entwurfs als auch der Verlauf der Beratungen in 
der letzten Wahlperiode gute Vorausetzungen für 
einen erfolgreichen Abschluß der parlamentarischen 
Arbeiten in den vor uns liegenden vier Jahren 
bieten. Ich darf Sie noch einmal bitten, sich vor 
Augen zu führen, daß die zur Verfügung stehende 
Zeit knapp bemessen ist. Es gilt, schnell ans Werk 
zu gehen. Die Bundesregierung würde es deshalb 
begrüßen, wenn die Ergebnisse, die der Sonderaus-
schuß „Strafrecht" des Deutschen Bundestages in der 
letzten Wahlperiode erzielt hat, weitgehend auch für 
die Arbeiten in dieser Wahlperiode nutzbar gemacht 
werden könnten. 

Es gibt noch einen anderen Grund, der zur Eile 
mahnt: Mit der Verabschiedung des Strafgesetz-
buchs wird das Programm der Strafrechtsreform 
nicht erledigt sein. Ich darf nur an die Notwendig-
keit einer Strafprozeßreform und einer Strafvoll-
zugsreform erinnern. Der 4. Deutsche Bundestag hat 
gerade die Strafprozeßreform für besonders dring-
lich erachtet und die Einberufung einer großen Straf-
verfahrenskommission nach dem Muster der Großen 
Strafrechtskommission gefordert. Ich beabsichtige, 
diesem Wunsch des Parlaments alsbald nachzukom-
men, erbitte aber, wie ich bei dieser Gelegenheit be- 
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merken darf, Ihre Unterstützung dadurch, daß Sie 
meinem Haus die hierfür notwendigen Planstellen 
im neuen Haushalt genehmigen. 

(Abg. Jahn (Marburg) : Sehr wahr!) 

Ich muß aber noch bemerken, daß außer den bei-
den zuletzt genannten Reformen es auch noch eines 
weiteren bedeutenden und umfangreichen Gesetzes 
bedarf, nämlich des Einführungsgesetzes zum Straf-
gesetzbuch. Hier handelt es sich um eine höchst 
komplizierte Aufgabe. In allen Rechtsgebieten fin-
den sich Vorschriften, die an das neue Strafgesetz-
buch angepaßt werden müssen. Viele Bestimmungen 
des Strafgesetzbuchs müssen durch Vorschriften im 
Verfahrensrecht und im Nebenstrafrecht ergänzt 
werden. Über 400 Nebengesetze bedürfen der An-
passung. Die Arbeiten an diesem schwierigen Werk 
sind im Bundesjustizministerium seit langem im 
Gange. 

Alle diese Aufgaben können nicht zu Ende ge-
bracht werden, solange der Bundestag und das Bun-
desjustizministerium mit den Aufgaben belastet 
sind, die sich aus der parlamentarischen Beratung 
des Strafgesetzbuchs ergeben. Auch dieser Gesichts-
punkt gibt mir Anlaß, meine Bitte noch einmal 
zu wiederholen: Wir dürfen keine Zeit verlieren! 
Die Zeit drängt! Der Anfang ist bereits gemacht. 
Lassen Sie mich deshalb mit einem Wort des Präsi-
denten Johnson aus seiner Botschaft über die Lage 
der Nation aus dem Jahre 1964 schließen: „Laßt uns 
fortfahren!" 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Dr. Probst: Ich danke 
dem Herrn Bundesminister der Justiz und erteile 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Güde. 

Dr. h. c. Güde (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach so 
klugen — ich meine natürlich Sie, Frau Kollegin 
Dr. Diemer-Nicolaus — und autorativen Worten 
werden ich mir Mühe geben, nicht zu wiederholen, 
was schon ausgesprochen ist. Denn es gibt zwar 
Leute, die optimistisch sind — und Sie sind ja eine 
Optimistin, Frau Dr. Diemer-Nicolaus — und aus 
dem Interesse am „Fernsehgericht" auf ein Interesse 
am Strafrecht und an der Strafrechtsrefom schließen. 
Diesen Optimismus teile ich nicht. Die Besetzung 
des Hauses stört mich schon etwas in diesem Opti-
mismus. Wenn ich mir überlege, was von außen her 
über den Weg unserer Strafrechtsreform geschrie-
ben worden ist, dann erinnere ich mich, daß z. B. 
der Zürcher Professor Bader geschrieben hat, eigent-
lich müsse die breite deutsche Öffentlichkeit ein 
brennendes Interesse dafür haben, wie ein Straf-
gesetz der Zukunft die persönliche Freiheit be-
schränken, wie es der Kriminalität Halt gebieten 
werde, ohne den freien Raum persönlicher Verant-
wortung unerträglich einzuengen. Das ist in der Tat 
das Thema eines Strafrechts. Und der Freiburger 
Professor Jescheck hat im selben Zusammenhang in 
einem Vortrag gesagt, dieser Bundestag sei mit der 
Strafrechtsreform vor eine Aufgabe gestellt, die an 
Gewicht der Schaffung des Grundgesetzes kaum  

nachstehe. Ist das übertrieben, meine Damen und 
Herren? 

Worin liegt die besondere Bedeutung des Straf-
rechts? Ich habe vor ein paar Tagen in der „Neuen 
Zürcher Zeitung" einen Vortrag von dem Baseler 
Professor Stratenwerth wiedergegeben gesehen, der 
sich mit dem Verkehrsstrafrecht befaßte. Das Ver-
kehrsstrafrecht macht ja etwa die Hälfte unserer 
derzeitigen Kriminalität aus — ich werde Ihnen 
nachher noch die genaue Zahl sagen — und kann 
also in seiner Bedeutung gar nicht überschätzt wer-
den. Herr Professor Stratenwerth hat in Zusammen-
hang mit dem Verkehrsstrafrecht gesagt, die stärk-
ste Wirkung der Strafe liege im sozialethischen 
Werturteil, das sich mit der Strafe verbinde. Das 
Verkehrsstrafrecht z. B., sagte er, solle vor allem 
einer richtigen Verkehrsmoral zum Durchbruch ver-
helfen. Was Professor Stratenwerth am Beispiel des 
Verkehrsstrafrechts gesagt hat, das gilt selbstver-
ständlich für das Strafrecht überhaupt. Sittennor-
men, Verhaltensnormen kommen nicht aus dem 
Nichts. Man kann sie auch nicht aus dem Nichts 
schaffen. Sie unterliegen einem langen Entwick-
lungsprozeß, und das Strafrecht nimmt maßgebenden 
Einfluß auf diese Entstehung von Verhaltensnor-
men. Man kann daher wohl sagen: das Strafrecht 
gestaltet die Lebensgesetze eines Volkes, und um-
gekehrt: die gelebten Gesetze eines Volkes gestal-
ten sein Strafrecht. Aber wie es mit dem brennen-
den Interesse der breiten Öffentlichkeit wirklich 
steht? Ich antworte ohne Illusionen: die Strafrechts-
reform ist nicht populär. Wenn sie die Bedeutung hat, 
die ihr in der einen oder anderen Äußerung, die ich 
soeben zitiert habe, zugeschrieben wird, dann bedarf 
es wahrhaftig einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit, 
um nicht nur um das Interesse der Öffentlichkeit, 
der öffentlichen Meinung zu werben, sondern auch 
um ihr Mitdenken und Mitentscheiden. Ein so brei-
ter, in das Leben der Nation so tief eingreifender 
Gesetzentwurf kann nicht in einem kleinen Aus-
schuß allein geschaffen werden. Der Sonderausschuß 
„Strafrecht" wird jede Möglichkeit benutzen, die 
ihm die Geschäftsordnung des Hauses bietet und 
läßt, um die Öffentlichkeit so breit als möglich zu 
beteiligen und auch zu informieren. 

Herr Kollege Heinemann, ich nehme Ihre An-
regung, die Sie kürzlich dazu vorgebracht haben, 
durchaus auf, aber ich sage: im Rahmen der Ge-
schäftsordnung dieses Hauses. Es liegt dem Haus 
ein von dem Herrn Kollegen Dr. Schmidt (Wupper-
tal) initiierter, aber interfraktioneller Antrag vor, 
der die Anhörung von Sachverständigen in den 
Ausschüssen des Bundestages ermöglichen soll. Ich 
würde das für den Sonderausschuß „Strafrecht" 
wahrhaftig begrüßen. Es gibt eine breite Fülle von 
Möglichkeiten der Anhörung von Sachverständigen, 
über die in der Tat die breite öffentliche Meinung 
durch die Presse informiert werden sollte. Ich darf 
nur am Rande sagen, Herr Kollege Heinemann: Sie 
hatten mit Ihren Beanstandungen nicht recht. Wir 
haben uns genau an das Vorbild des Rechtsaus-
schusses des Reichstags, des Kahlschen Ausschusses, 
gehalten, sowohl in der Information als auch im 
Druck der Protokolle. Wenn Sie einen Blick darauf 
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werfen, werden Sie das sehen. Ich bin aber bereit, 
jeder Anregung des Ausschusses darin zu folgen. 

Dr. Dr. Heinemann (SPD) : Herr Dr. Güde, ha-
ben Sie kein Verständnis dafür, daß ich nichts 
protokollarisch unter meinem Namen gern heraus-
gegeben sehe, was ich nicht vorher gelesen habe? 
Mir ist kein Protokoll vorher zur Durchsicht mitge-
teilt worden. 

Dr. h. c. Güde (CDU/CSU) : Ich kann für mich 
sagen, mir sind sie immer vorgelegt worden, und 
ich glaube, eine ganze Reihe von Kollegen wird 
bestätigen, daß sie zur Durchsicht vorgelegt wer-
den. Das wäre bei Ihnen also ein Fehler in der 
Regie gewesen. Aber ich kann mir das gar nicht 
vorstellen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einige 
allgemeine Dinge sagen. Ich will gar nicht auf viele 
Einzelheiten eingehen, die schon angesprochen wor-
den sind. Der Herr Justizminister hat die Initiatoren 
dieses Wiederbringungsantrags gelobt. Ich möchte 
vorweg sagen, ich will in diesem Augenblick den 
Mitgliedern des Sonderausschusses „Strafrecht" in 
der vergangenen Legislaturperiode danken — und 
zwar ohne jeden Unterschied — für die sachliche 
Atmophäre, in der die Beratungen des Sonderaus-
schusses vor sich gegangen sind. Ich will danken 
den Herren des Justizministeriums, die mit ihrer 
bekannten Tüchtigkeit immer an diesen Beratungen 
teilgenommen und wertvolle Beiträge geleistet 
haben. Ich will — weil sie durch Sie, Herr Kollege 
Dr. Heinemann, eigentlich in ein schiefes Licht ge-
kommen sind — danken den Stenographen des 
Hauses, die diese Verhandlungen mit einer be-
sonderen Sorgfalt stenographiert und bearbeitet 
haben. 

Ich hoffe, daß die Atmosphäre in dem Sonder-
ausschuß dieses Bundestages, dieser Legislaturpe-
riode dieselbe sein wird. Aber lassen Sie mich zu-
nächst eines sagen, die Wiedereinbringung ist ein 
Koalitionsantrag. Ich bedaure das ein wenig. Ich 
hätte es lieber gesehen, wenn die SPD dieses Werk, 
das nun doch ein gemeinsames Werk werden muß, 
wenn es werden soll, mit eingebracht hätte, auch 
wenn sie sich von Teilen dieses Entwurfs und dieses 
Vorhabens distanziert. Ich glaube, wenn wir das 
ein wenig sorgfältiger versucht hätten, wäre es 
nicht ausgeschlossen gewesen, daß Ihre Fraktion, 
Herr Kollege Jahn — Sie haben ja das Nein ge-
sagt —, nun doch auch gesagt hätte: Wir müssen 
an diesem Entwurf gemeinsam arbeiten; wollen wir 
ihn auch gemeinsam einbringen! Denn er war zwar 
ein Entwurf der Regierung, aber im Grunde ist er 
ein Entwurf der Großen Strafrechtskommission, in 
der nicht nur Ihre Kollegen während der Dauer der 
Beratung mitgearbeitet haben, sondern unabhängig 
von Regierung und Koalition Gelehrte, Professoren, 
Praktiker des Strafrechts, einer unabhängigen Kom-
mission, die ihren Rang durch ihre Leistung und 
nicht durch ihre Einsetzung von seiten der Regie-
rung hat. 

(Abg. Jahn [Marburg] : Wir nehmen die 
Selbstkritik, die Sie an Ihrem Verhalten 

üben, gern zur Kenntnis!) 

— Herr Kollege Jahn, ich stelle fest, ich habe Sie 
gefragt, ob Ihre Fraktion bereit sei, mit zu unter-
zeichnen. Sie haben nein gesagt. Ich habe das sehr 
bedauert. Aber das ,ging nun in  der  Eile des Dezem-
ber. Ich habe es bereut, nicht mehr insistiert zu 
haben. Ich möchte nur festhalten, wir wollen aus 
dieser Distanzierung nicht schließen — meine Frak-
tion und ich persönlich -, daß Sie sich von der 
Sache distanzieren. 

Wenn ich heute etwas zusätzlich zu dem, was 
meine Vorredner schon gesagt haben, für meine 
Fraktion sagen darf und sagen will, dann soll es 
durchweg in der Richtung sein: Ich glaube an die 
Möglichkeit, die Strafrechtsreform zu verwirklichen. 
Ich glaube daran, daß wir uns einigen können, wie 
es notwendig ist bei einem so großen Werk, über 
dieses ganze Haus hin, nicht über jede Einzelfrage, 
aber so einigen können, daß das Werk am Schluß 
doch von einer breiten Mehrheit durch das ganze 
Haus hindurch akzeptiert werden kann. 

Natürlich, meine Damen und Herren, kann man 
sich fragen — und  so  ist ja die Skepsis, die über 
uns allen liegt —, ob unsere Zeit und unsere 
Gesellschaft, wie man von alters her bei uns nach 
einer berühmten Schrift Savignys sagt, den Beruf 
zur Gesetzgebung hat, ob sie zu einem Gesetz-
gebungswerk von so überragender Bedeutung 
berufen ist. Die Antwort lautet vielfach skeptisch 
und vielfach: nein. Man muß in ein paar Sätzen 
sagen, warum dieses Nein. Da steht einmal vor uns 
die Gleichgültigkeit der deutschen öffentlichen Mei-
nung gegenüber dem Recht überhaupt, man kann 
sagen: eine Rechtsfremdheit, eine Rechtsfremdheit, 
die sich durchaus oft verbindet mit einem gereizten 
Rechtsgefühl, mit einem empfindlichen Rechts-
gefühl der öffentlichen Meinung, einem Rechts-
gefühl, das dabei doch unsicher ist, oft schnell wech-
selt, von keiner Überlieferung geführt 'und nicht 
an klaren Maßstäben orientiert ist. 

Und ein Zweites mischt sich da ein — ich gebe 
es offen zu —: das Mißtrauen und die Abneigung 
der Juristen gegen jede Änderung und Neuerung 
des  Rechts, die die Sicherheit eingefahrener Bahnen, 
wie man negativ sagen kann, aufgibt, wobei zu den 
eingefahrenen Bahnen auch das gehört, was man 
positiv beurteilen kann: die Beständigkeit einer, 
wie man sagt, „gesicherten Rechtsprechung". Schließ-
lich gehört dazu, meine Damen und Herren, das 
Zurückschrecken vor der in allen Lagern — bei uns 
wie bei Ihnen — befürchteten Konfrontierung mit 
weltanschaulichen Problemen und Gegensätzen, von 
denen man sagt, darüber gebe es in einer plurali-
stischen Gesellschaft keine Einigung. 

Ich sage, man muß den Mut haben, sich über 
all  diese Bedenken und Hemmungen hinweg zur 
Berufung zu diesem Reformwerk zu bekennen. 
Wenn Ihnen „Berufung" ein zu hoch gegriffenes 
Wort ist, dann sage  ich eben: zur Verpflichtung zu 
diesem Reformwerk. — Wenn das Wort auch hart 
klingen mag: Eine eher dürftige Zeit wie die 
unsere, dürftig an Substanz und großen Ideen, wird 
kaum die Kraft zu großer rechtlicher Neuschöpfung 
haben. Eine im Fluß, in der Entwicklung befindliche 
Gesellschaft kann sich kaum vornehmen, Jahrhun- 
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derte oder auch nur ein Jahrhundert im Recht zu 
fixieren. Ich sage da durchaus, was Prof. Bader ge-
sagt hat: „Ein Jahrhundertgesetz, ein großes Wort 
mit reichlicher Prophetie! Man sollte sich damit 
begnügen, ein Gesetz zu schaffen, das vor der 
Gegenwart bestehen kann." — Gut, bescheiden wir 
uns also! Aber auch diese Einsicht entbindet nicht 
von der Verpflichtung, unser Strafgesetz, das aus 
einem anderen Jahrhundert und aus einer völlig 
anderen Gesellschaft kommt, den Verhältnissen und 
Anschauungen unserer Zeit anzupassen. Das ist ein 
bescheidenes, aber immer noch verpflichtendes Pro-
gramm. Vielleicht haben wir uns also damit zu 
bescheiden, daß es sich nicht um die Verwirklichung 
epochaler neuer Rechtgedanken handelt, sondern 
eher um das mühselige Einbringen einer Ernte aus 
nun über sechs Jahrzehnten, die sowohl die poli-
tische wie die Geistesgeschichte unseres Volkes 
mit all ihren Brüchen widerspiegeln, auch im Recht. 

Aber auch wer die Dinge so sieht, muß sich zu 
der Aufgabe bekennen, das Strafrecht zurückzufüh-
ren zu der Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und 
Rechtsklarheit, die beeinträchtigt ist, einmal durch 
die jahrzehntelange Reformbewegung. Diese bedeu-
tet selbstverständlich eine Anzweiflung des gelten-
den Rechts in vieler Beziehung, eines Rechts, das nie 
aus einem Plan und Gesichtspunkt an die gesell-
schaftlichen Veränderungen angepaßt worden ist 
und das durch all die Entscheidungen, die seit 1870 
in völlig verschiedenen Situationen auf Grund des-
selben Strafgesetzbuches ergangen sind, nun im gan-
zen doch unsicher und unklar geworden ist. Wir 
müssen es zur Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und 
Rechtsklarheit zurückführen. Wir sind uns dieses 
Stück Selbstdarstellung des deutschen Volkes schul-
dig, sowohl nach innen wie nach außen. Das wurde 
schon angesprochen. Ich will es nur in ein paar 
Sätzen wiederholen. 

Die Reformbewegung im deutschen Strafrecht ist 
ein Stück einer Reformbewegung in der europäi-
schen Rechtsfamilie, einer gesamteuropäischen Re-
formbewegung, die wesentliche Beiträge von 
Deutschland gehabt hat, einer Gesamtreform, die 
sowohl Schweden wie die Schweiz, wie Österreich 
und Deutschland umfaßt hat. In Schweden und der 
Schweiz ist die Reform beendet, allerdings auf eine 
Weise, die wohl den Reformwerken dieses Jahr-
hunderts eigen sein wird, daß nämlich nicht mit der 
Vorstellung der Ewigkeit reformiert worden ist. 
Wir sehen vielmehr ebensowohl in der Schweiz wie 
in Schweden, daß nach verhältnismäßig kurzer Zeit, 
nach wenigen Jahren die Reformbewegung ihren 
Fortgang nimmt. Das wird uns auch nicht anders 
gehen. Mit Österreich ziehen wir ungefähr im glei-
chen Zug einer Vollendung der Reform entgegen. 
Ich sage, Deutschland ist nicht nur sich selbst, son-
dern der großen europäischen Rechtsfamilie schuldig, 
daß es nun endlich seinen Beitrag zu einer euro-
päischen Reform, zur Vollendung eines europäischen 
Gesamtreformwerks leistet, einen Beitrag, den es 
zu der geistigen Bewegung so vielfach geleistet hat. 

Deutschland schuldet die Reform aber auch sich 
selbst. Eine Gesellschaft, die straft, weil eine jede 
Gesellschaft strafen muß, kann sich nicht für unfähig 
und unwillig erklären, die Gedanken, Prinzipien und 

Regeln, nach denen sie straft, zu überprüfen und 
der Zeit anzupassen. Der Gesetzgeber muß seinen 
Teil Verantwortung auf sich nehmen, um Uneinheit-
lichkeit, Unklarheit und Lückenhaftigkeit im Straf-
recht zu überwinden. So ist es — das Beispiel ist 
auch schon angesprochen, aber es ist mir noch von 
der Fragestunde heute morgen her in den Ohren — 
ein wesentliches Anliegen der Großen Strafrechts-
reform, eine größere Gleichmäßigkeit in der Anwen-
dung des Strafrechts, d. h. vor allem in der Strafzu-
messung, zu erreichen. Es wird wohl so sein — 
geben wir uns das zu —, daß die große, manchmal 
schwer erträgliche Schwankungsbreite in der Straf-
anwendung und in der Strafzumessung, die wir so-
wohl in den Jahrzehnten, die hinter uns liegen, 
selbst erlebt haben, als auch in der Breite der gegen-
wärtigen deutschen Rechtsprechung erleben, wohl 
auf einer Unsicherheit in den Prinzipien und Wer-
tungen beruht. Immer wieder zeigt sich die öffent-
liche Meinung durch eine wirkliche oder vermeint-
liche Ungleichmäßigkeit im Strafmaß schockiert. 
Wenn — ich sage das ganz offen — dann mit die-
sem Anliegen die Justizverwaltungen angegangen 
werden und diese mit Weisungen an die Staatsan-
waltschaften reagieren, so ist das nach meiner Auf-
fassung ein unzulänglicher Weg, ein unzulänglicher 
und gar nicht zu begrüßender Ausweg. Die Zumes-
sung der Strafe muß unverrückbar der Entscheidung 
des Richters und zwangsläufig seinem unabhängigen 
Ermessen überlassen und anvertraut bleiben. Sache 
des Gesetzgebers — nicht der Justizverwaltung — 
ist es, die Grenzen dieses Ermessens abzustecken 
und auf Grund einer verbindlichen Wertetafel der 
Rechtsgüter die Richtlinien in Form von Gesetzen 
an die Hand zu geben, an denen das richterliche 
Ermessen sich zu orientieren hat, und nicht anders. 

Das, meine Damen und Herren, ist nur ein — aller-
dings nicht unbedeutendes — Beispiel für das, was 
auf den Gesetzgeber an Aufgaben und Verantwor-
tung zukommt. Der Gesetzgeber muß sein Teil Ver-
antwortung auf sich nehmen. Im Zusammenhang mit 
einem Einzelfall, mit dem Fall Dohrn, hat ein deut-
scher Strafrechtslehrer, Herr Professor Engisch, kürz-
lich geschrieben, der Gesetzgeber habe zu sprechen, 
der in einem demokratischen Staat „die Berufung be-
sitzt, mit parlamentarischer Mehrheit sittliche For-
derungen zum Rechtsprinzip zu erheben, auch wenn 
sie nicht allgemein gebilligt werden sollten." „Nicht 
dem Richter", sagt Engisch, „wohl aber dem Gesetz-
geber steht die Befugnis zur Majorisierung zu." Eine 
klare und nach meiner Ansicht richtige Verteilung 
der Verantwortung zwischen dem Gesetzgeber und 
der Justiz. 

Das gilt nicht nur in jenen Fällen, wo — wie im 
Falle Dohrn — der Begriff der Sittenwidrigkeit als 
Tatbestandsmerkmal zur Anwendung stand, sondern 
es gilt weit darüber hinaus: überall dort, wo grund-
legende Wertungen die Anwendung des Strafrechts 
nach Art  und Maß bestimmen. Dieser Aufgabe kann 
sich der Gesetzgeber nicht mit der Behauptung ent-
ziehen, daß eine Einigung über weltanschaulich be-
dingte Wertungen im parlamentarischen Raum nicht 
möglich sei. Das ist eine Leugnung der Aufgabe des 
Parlaments. Wenn das wahr wäre, wenn der Gesetz-
geber selber zu einer Entscheidung in wesentlichen 
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Grundlage könnte dann der Richter überhaupt ent-
scheiden? Der Richter wäre dann offensichtlich über-
fordert, weil von ihm eine Entscheidung erwartet 
würde, die er nur unter Berufung auf sich selbst, auf 
seine Einsicht, nicht mehr unter Berufung auf das 
Gesetz, erlassen könnte. Aber es ist doch unbestreit-
bar so: Das Gesetz muß den Richterspruch legitimie-
ren, und nur von der Autorität eines gültigen und 
unangezweifelten Gesetzes kann der Richterspruch 
Autorität haben, so daß er dem Vorwurf entgeht, 
der Richter habe nur aus seiner privaten Meinung, 
seiner privaten Weltanschauung — oder wie Sie sa-
gen wollen — geurteilt. Diesen Vorwurf hören wir 
doch heute immer wieder. Auch der Gesetzgeber 
einer pluralistischen Gesellschaft muß die unentbehr-
lichen Entscheidungen treffen, wenn er von seinen 
Richtern Entscheidungen erwartet, die die frieden

-

stiftende Funktion des Richters erfüllen können. 
Ich habe gestern zufällig im Januar-Heft der „Ge-

werkschaftlichen Monatshefte" ein Zitat aus einer 
Veröffentlichung des französischen Klubs Jean Mou-
lin gelesen, wo es heißt: „Die Justiz soll ein Organ 
werden, welches das friedliche Miteinander wider-
strebender wirtschaftlicher, sozialer und politischer 
Kräfte sichert." Das ist für mich ein wenig skeptisch 
formuliert, aber im Prinzip sage ich: Einverstanden! 

Dabei ist es wahr, daß die Rechtsprechung bei uns 
— vielleicht auch anderswo —, wie Weinkauff ge-
sagt hat, „nicht aus einem Schatz unbezweifelter und 
unbezweifelbarer letzter gemeinsamer Rechtsüber-
zeugungen des Volkes schöpfen kann". Nein, zuge-
geben. Aber trifft, werden Sie sagen, diese Aporie, 
diese Ratlosigkeit nicht auch den Gesetzgeber, nicht 
auch das Parlament? Wird nicht jedes Parlament an-
gesichts der gestellten Fragen in Weltanschauungs-
gruppen auseinanderfallen? Das müssen wir ja bei 
dieser großen Vorlage in der Tat fürchten. Deswegen 
— vielleicht finden Sie es übertrieben — starre ich 
geradezu auf dieses Problem, über unsere Differen-
zen hinwegzukommen. Wird nicht auch der Gesetz-
geber überfordert? An welchen Sternen sollen wir, 
das Parlament, uns orientieren? Nun, die Antwort 
ist schon ein paarmal angeklungen; sie kann für uns 
in unserer Gesamtheit nur lauten: am Grundgesetz. 

Die Idee der Humanität und der Gerechtigkeit, die 
im Grundgesetz Gestalt gewonnen hat, muß für die 
ganze Rechtserneuerung und erst recht für die Straf-
rechtserneuerung das Maß bilden. Die dem Grund-
gesetz zugrunde liegende Entscheidung für eine auf 
der Idee der Verantwortung und des Rechts be-
ruhende Ordnung des Gemeinschaftslebens ist eine 
tragfähige Grundlage, um über alle Differenzen 
hinweg Einigung zu finden. Das Bekenntnis zur 
Würde der menschlichen Person als das verpflich-
tende Kernstück des Grundgesetzes ist auch Grund-
lage und Richtpunkt der Strafrechtsreform. Von 
diesem Richtpunkt aus erweist sich z. B. — die 
Äußerung stammt (Zur SPD) aus Ihren Krei-
sen, aber ich hänge sie Ihnen wahrhaftig nicht 
an — eine Auffassung, für die das Strafrecht 
der Bekämpfung der Seuchen oder der Regelung 
des Gas- und Wasserwesens näher steht als 
dem, was gemeinhin als Ethik oder Moral be-
zeichnet wird — Sie wissen, von wem sie  

stammt —, als inhuman und auf jeden Fall in ihrer 
Einstellung als grundgesetzwidrig. 

Nun, das ist bloß eine etwas vulgäre Formulie-
rung für eine Auffassung, die in der Tat durch das 
ganze Jahrhundert hindurchging und noch vertre-
ten wird von Wissenschaftlern, Pädagogen, die den 
Verbrecher als Kranken, als im Grunde Unverant-
wortlichen bezeichnen und ansehen. Aber bei all 
diesen Dingen tritt ja klar zutage, daß hier der ge-
sunde Verbrecher nicht unterschieden wird von dem 
kranken, daß nicht unterschieden wird derjenige, 
der als Gesunder für seine Tat einstehen muß, von 
dem, der als Kranker und Unverantwortlicher einer 
Behandlung, wie einer vergleichsweise ärztlichen, 
unterzogen werden darf. Es gibt gute Gründe dafür, 
zu sagen, daß das Menschenbild, das einer solchen 
Konzeption des Strafens zugrunde liegt, wissen-
schaftlich überholt ist. Auf jeden Fall ist es nicht 
mit dem Menschenbild des Grundgesetzes verein-
bar. Vom Grundgesetz her steht das Strafrecht — 
und die Strafrechtsreform —, anders als Gas- und 
Wasserversorgung und Seuchenbekämpfung, unter 
dem doppelten Gebot von Gerechtigkeit und Zweck-
mäßigkeit. In der Anerkennung dieser beiden Ge-
bote, von denen weder das eine noch das andere 
allein gesehen, verabsolutiert werden darf, liegt 
für uns — ich meine uns alle — eine Chance für 
eine Einigung über alle Differenzen hinweg. 

Auf der Grundlage der grundgesetzlichen Wer-
tung und in der Ausrichtung an den Geboten der 
Gerechtigkeit und der Zweckmäßigkeit lassen sich 
doch wesentliche Prinzipien aufzeigen, über die 
eine breite Einigung unter uns allen möglich sein 
müßte, und ich bin überzeugt: möglich wird. 

In diesem Lichte gewinnt doch auch die These 
vom Schuldstrafrecht die richtige Bedeutung. Nicht 
nur die schuldvergeltende Strafe, sondern ebenso 
die präventive, der Persönlichkeit des Täters ange-
paßte Maßregel der Besserung und Sicherung be-
stimmen die ganze strafrechtliche Konzeption, wie 
sie uns allen vorschwebt, das Ganze in einem aus-
gewogenen Maß von Gerechtigkeit und Zweck-
mäßigkeit. 

Fassen wir es doch richtig auf: Schuldvergeltung 
und Besserung und Sicherung durchdringen und 
begrenzen sich gegenseitig. Eberhard Schmidt hat 
völlig recht, wenn er den Schuldgedanken als das 
rechtsstaatlich notwendige Komplementärelement 
zu allen kriminalpolitisch orientierten Zweckmäßig-
keitsgedanken bezeichnet. Das Schuldstrafrecht be-
deutet, wenn es richtig verstanden und angewendet 
wird, eine Beschränkung des Strafrechts, eine Siche-
rung des Strafrechts gegen die gefährliche Verab-
solutierung des Zweckgedankens nach Art von Gas- 
und Wasserversorgung und Seuchenbekämpfung. 

Schon lange sind wir weithin darüber einig, daß 
eine Beschränkung des Strafrechts und des Strafens 
geboten ist. Das kommt im Entwurf schon dadurch 
zum Ausdruck, daß die Übertretungstatbestände aus-
geschieden worden sind. Ob dieser Gedanke, der 
auch dem Kommissionsentwurf und dem Regierungs-
entwurf zugrunde lag, schon hinreichend verwirk-
licht ist, das zu prüfen wird Aufgabe des Ausschusses 
sein. Auf jeden Fall werden Sie uns hinsichtlich des 
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Grundsatzes zur Einigung bereit finden. Eine am 
Grundgesetz orientierte freiheitliche Konzeption 
wird die Strafbarkeit grundsätzlich auf das für das 
Gemeinwohl unbedingt Notwendige beschränken 
und nicht darüber hinausgehen. Gerade jetzt im De-
zemberheft des „Hochland" hat Schöllgen, ein katho-
lischer Moraltheologe von Rang und Namen — ich 
zitiere ihn, um zu zeigen, daß ich in diesem Punkt 
nicht nur eine persönliche Meinung oder eine poli-
tische Meinung vortrage, sondern wie weit die Eini-
gung in diesem Grundsatz geht —, dargelegt, daß 
nach Thomas von Aquin und demnach nach katho-
lischer Morallehre nur jene schweren Verbrechen 
grundsätzlich verboten werden sollten, bei denen 
Aussicht besteht, die Mehrheit von ihnen abzuhal-
ten, und hier wieder vor allem solche Gesetzwidrig-
keiten, die anderen Menschen Schaden zufügen. Ja, 
Thomas bestimmt ein abgrenzendes Kriterium für 
strafgesetzliche Verbote: sie sollen so fundamental 
sein, daß ohne das Verbot die menschliche Gesell-
schaft nicht bestehen könnte. Das ist ein Prinzip, ein 
Maßstab, an Hand dessen man wohl eine Einigung 
über Vorstellungen finden könnte, die das Straf-
recht weiter einschränken wollen, als es der Entwurf 
vorsieht. Das bedeutet Beschränkung der Pönalisie-
rung auf die Gebote der einfachen Sittlichkeit. Ich 
könnte hier Jescheck zitieren, der sagt: auf die 
Handlungen, „die nach den Anschauungen einer 
elementaren, allen Rechtsgenossen gemeinsamem 
oder wenigstens verstehbaren Sittlichkeit für die 
Gemeinschaft unerträglich sind". Ich könnte auch 
Arthur Kaufmann zitieren, um zu zeigen, daß wir 
auch eine breite wissenschaftliche Grundlage dafür 
haben, das Strafrecht auf das zu beschränken, „was 
gegen die Grundgebote des Gemeinschaftslebens 
verstößt, die Grundgebote, die nicht beliebig wech-
selnd in der Geschichte auftreten, sondern ein All-
gemeinmenschliches zum Ausdruck bingen". 

Wenn wir uns zu solchen Prinzipien bekennen — 
die übrigens auch schon dem Entwurf zugrunde lie-
gen —, geben wir uns nicht der Hoffnung hin, alle 
Differenzen, die zwischen uns möglich sind, ausge-
räumt zu haben. Aber die Differenzen werden auf 
ein übersehbares Feld zurückgeführt, und die Aus-
einandersetzungen um die verbleibenden Probleme 
sind auf das Feld rationaler Argumente verwiesen. 
Selbstverständlich reicht der Grund sozialethischer 
Wertungen, sozialethischer Prinzipien, auf denen 
das Strafrecht beruht, für mich und für viele in den 
Bereich des Glaubens und der geglaubten Wahrhei-
ten. Aber hindert das diejenigen, die unseren Glau-
ben nicht teilen, sich mit uns in praktischen Positio-
nen zu treffen? 

Ich für mein Teil — und ich sage das in diesem 
Augenblick ausdrücklich nur für mich — werde die 
Sterilisation außerhalb der medizinischen Indikation 
in der Tat aus geglaubten Überzeugungen ablehnen. 
Aber auch wer das nicht mit mir vollzieht, könnte 
sich doch mit mir darüber unterhalten und vielleicht 
einigen, daß mißbräuchliche Sterilisationen, die will-
kürlich, unverantwortlich und — setzen wir einmal 
die Möglichkeit — gemeinschädlich sind, zum 
Schutz der Volksgesundheit, zum Schutz der Frau 
in einem beschränkten Maße doch pönalisiert wer-

den können. Ich werfe diese Frage nur als Beispiel 
auf, um zu zeigen, wie rational unsere Auseinander-
setzung sein kann. Lassen wir uns doch auf allen 
Seiten nicht durch Vorurteile von sachlichen und 
rationalen Diskussionen abhalten. 

Aber ich habe den Eindruck, meine Damen und 
Herren, daß das Vorurteil mehr auf seiten der 
Kritiker als auf unserer Seite besteht. Die Vor-
urteile auf seiten der Kritiker — ich will jetzt gar 
nicht in bestimmte Richtungen schauen — bestehen 
darin, daß man uns unterschiebt, wir seien über-
haupt nicht in der Lage, rational zu argumentieren, 
während wir in Wirklichkeit völlig offen und frei 
darin sind, über alle Streitfragen rational, nämlich 
am Bild des kriminalpolitisch Notwendigen, zu dis-
kutieren und uns zu einigen, soweit uns das verant-
wortbar erscheint. 

Es ist das Stichwort „Resozialisierung" gefallen. 
Natürlich verpflichtet das Menschenbild des Grund-
gesetzes uns alle dazu, die Resozialisierung des 
Verbrechers als ein wesentliches Ziel der Straf-
rechtspflege zu sehen und ernst zu nehmen, ernster 
zu nehmen, als das früher geschehen ist, zugegeben; 
als ein wesentliches Ziel, sage ich, aber nicht als 
das einzige. Am Ziel der Resozialisierung wird sich 
gewiß die Strafvollzugsreform maßgeblich orientie-
ren müssen. Ich werde an dieser Stelle nicht ver-
säumen, zu sagen, daß auch nach unserer Auffas-
sung möglichst gleichzeitig mit der großen Straf-
rechtsreform auch eine Strafvollzugsreform in Kraft 
treten sollte, über der durchaus die Devise, die ich 
in den skandinavischen Ländern gehört und gelernt 
habe, stehen könnte: So viel Humanität im Straf-
vollzug, als der Zweck der Verbrechensbekämpfung 
zuläßt. Einverstanden, akzeptiert. 

Ich will auch gar nicht das Wort des Leiters einer 
Jugendstrafanstalt vergessen — warum sollte ich 
verschweigen, wer es war; es war der Leiter der 
Jugendstrafanstalt in Wiesbaden —, das mich sehr 
beeindruckt hat. Er sagte: Niemand soll diese An-
stalt schlechter verlassen, als er in sie hinein-
gekommen ist. Das ist ein Minimalziel eines Straf-
vollzugs, zu dem jeder nur ja sagen kann, weil er 
ja sagen muß aus rechtlicher und aus Gewissens-
verpflichtung. 

Für das Strafrecht selbst und seine Anwendung 
kann der Gesetzgeber nicht einseitig und ausschließ-
lich auf das Ziel der Resozialisierung schauen. 
Selbst in der skandinavischen Konzeption, die dort 
maßgeblich unter den Gedanken des Gesellschafts-
schutzes gestellt ist, spricht man davon, daß man in 
dieser Zwecksetzung Rücksicht zu nehmen habe auf 
die Rechtstreue der Allgemeinheit. Selbst da also 
wird die Versuchung zur einseitigen Zweckmäßig-
keit, zur alleinigen Ausrichtung an dem Gesichts-
punkt der zweckmäßigen Resozialisierung durch 
das Gebot der Gerechtigkeit beschränkt und korri-
giert, wenn auch formuliert als Berücksichtigung der 
Gerechtigkeitserwartung der Menschen, der Bürger. 

Der Züricher Professor Frey hat vor zwei Jahren 
gesagt, es komme in diesem Punkte ein Veto auf 
uns zu, und zwar von einer Seite, um die sich die 
Strafrechtstheoretiker und Strafrechtsreformer auf- 
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fällig wenig gekümmert haben, das Veto nämlich 
der im Volke herrschenden Überzeugung, daß die 
verbrecherische Tat Sühne, das Verbrechen als sol-
ches einen Ausgleich verlangt. Er warnt davor, diese 
Gerechtigkeitserwartung einfach unbeachtet zu las-
sen, wenn wir nicht riskieren wollen, sagt er, daß 
sich die Strafjustiz immer mehr von den Kräften, 
die sie letztlich tragen, entfremdet. Evidentermaßen 
ist es uns nicht erlaubt, eine schwere Verbrechertat 
unbestraft oder unangemessen mild bestraft zu las-
sen mit der Begründung, daß ein Einwirken auf den 
Täter mit dem Ziel der Besserung, der Resoziali-
sierung im konkreten Fall unnötig oder unmöglich 
sei. Die Wahrheit dieses Satzes ist uns doch allen 
durch das unabweisbare Bedürfnis bewußt gemacht 
worden, schwere nationalsozialistische Mordtaten 
nach mehr als 20 Jahren zu sühnen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob die Täter der Resozialisierung 
bedürfen. 

Zwischen dem Ziel der Resozialisierung und dem 
Gebot der Gerechtigkeit werden wir an manchen, an 
verhältnismäßig vielen Stellen abzuwägen haben. 
Wir werden dem Ziel der Resozialisierung nicht von 
vornherein den absoluten Vorrang einräumen dür-
fen, wenn wir das objektive Ziel der Strafrechts-
pflege nicht verfehlen wollen, das objektive Ziel, 
das zweifellos heißt: Wahrung und Bewährung des 
Rechtsfriedens in der Allgemeinheit, die Stärkung 
des Vertrauens in die Rechtsordnung und die Erfül-
lung der berechtigten Gerechtigkeitserwartung der 
Bürger. In diesem Abwägen zwischen Resozialisie-
rung und Gerechtigkeit, zwischen Zweckmäßigkeit 
und Gerechtigkeit werden wir schwierige Fragen zu 
beantworten haben, sogenannte Fragen weltan-
schaulicher Art, in Wirklichkeit nicht weltanschau-
licher Art. Vielmehr reichen die Fragen für den 
einen in den weltanschaulichen Bereich, für den 
anderen nur in den kriminalpolitischen und krimi-
nologischen Bereich, und dort werden wir uns tref-
fen und miteinander diskutieren. 

Meine Damen und Herren, erwarten Sie von mir 
nicht, daß ich nun die Fragen, die zum großen Teil 
schon erwähnt worden sind, im einzelnen aufzähle 
und jetzt schon zu ihnen Stellung nehme. Denn ich 
lege weder mich noch meine Fraktion in irgendeiner 
Frage jetzt schon fest. Um mit allem Nachdruck zu 
sagen: Bitte, tun Sie dasselbe! Seien Sie bereit zu 
einer rationalen Diskussion über alle Fragen, so wie 
wir bereit sind, unbeschadet unseres grundsätz-
lichen Standpunktes über alle Fragen zu diskutie-
ren. Versuchen wir also, auf dieser Grundlage eine 
Plattform von Gemeinsamkeiten für diese Beratun-
gen zu schaffen. Sagen wir es ganz nüchtern: Bei 
der Strafrechtsreform geht es — entgegen vielen 
Vulgärvorstellungen — nicht um weltanschauliche 
Auseinandersetzungen, sondern um das Verbrechen 
und seine Bekämpfung, um die gerechten und 
wirksamen Methoden der Verbrechensbekämpfung. 
Diese Methoden hängen selbstverständlich von dem 
Kriminalitätsbefund ab. Wir reden viel zu viel über 
allgemeine Dinge und versäumen es, uns einmal 
klarzumachen, wie es eigentlich mit der Kriminalität 
steht. Dazu möchte ich einige kurze Feststellungen 
vortragen, die auf Grund der Kriminalstatistik ge-
troffen worden sind. 

Das Ausmaß unserer heutigen Kriminalität, meine 
Damen und Herren, ist nicht so erschreckend, wie es 
uns die Vulgärdarstellungen gelegentlich — ich 
möchte fast sagen: sehr oft — nahelegen. Die 
grundlegende Verschiebung in der Gesamtkrimina-
lität — ich habe das vorhin schon erwähnt und 
hole die Zahl jetzt nach — besteht darin, daß nahe-
zu die Hälfte der Kriminalitätsdelikte — bei der 
letzten Zählung von 1962 waren es 46 %; wahr-
scheinlich sind es jetzt schon 50 oder mehr Prozent 
— in Verkehrskriminalität besteht, und dabei sind 
die Verkehrsübertretungen nicht mitgezählt. Das 
ist eine so elementare Verschiebung des Gesamt-
bildes der Kriminalität, daß der Gesetzgeber gar 
nicht daran vorbeigehen darf, wenn er sich das ein-
mal klar macht. Wenn man die Verkehrskriminali-
tät aus dem Bild der Gesamtkriminalität ausklam-
mert, dann ergibt sich, daß die Gesamtkriminalität 
— soweit sie die allgemeine Kriminalität nach den 
Delikten des Strafgesetzbuchs betrifft — anders 
ist, als man sich vorstellt. Die Gesamtkriminalität 
abzüglich der Verkehrskriminalität hat gegenüber 
der Zeit vor dem 1. Weltkrieg abgenommen; sie hat 
auch gegenüber der Zeit zwischen den Weltkriegen 
abgenommen, und sie hat im ganzen abgenommen. 
Das trifft nicht gleichmäßig für alle Delikte zu. 

Ich will nur diejenigen Delikte herausheben, die 
zugenommen haben, weil diese die Öffentlichkeit 
so sehr beschäftigen. Zugenommen hat die Raub-
kriminalität, die schwere Raubkriminalität. Es hat 
auch zugenommen die Diebstahls- und Unterschla-
gungskriminalität. In den letzten Jahren hat die 
Kriminalität in allen Sparten etwas abgenommen, 
während man im ganzen sagen muß, daß die Ge-
samtkriminalität — abgesehen von der Verkehrs-
kriminalität — gegenüber dem Stand vor dem 
1. Weltkrieg um 40 % und gegenüber der Zeit 
zwischen den beiden Weltkriegen um 25 % ge-
ringer geworden ist. Wenn man dieses Ergebnis 
allerdings nach Straftaten und nach Altersgruppen 
aufgliedert, dann sieht man etwas, was nicht als 
günstig bezeichnet werden kann. Die Kriminalität ist 
zurückgegangen bei den Vollerwachsenen. Dem-
gegenüber liegt die Verurteilungsziffer bei den 
Jugendlichen, auch wenn man die Verkehrsdelikte 
ausscheidet, ganz erheblich über den entsprechen-
den Ziffern früherer Jahre. Für das Jahr 1963 
beträgt sie 1064,1. Für das Jahr 1932 ist dieselbe 
Ziffer — wenn ich sie vergleiche — nur 623, also 
annähernd nur die Hälfte. Diese Entwicklung der 
Jugendkriminalität, zu der auch die der Heran-
wachsenden und der sogenannten Jungtäter zwi-
schen 21 und 25 Jahren zu zählen ist, kann nicht 
ernst genug genommen werden, da nach den Er-
gebnissen der kriminologischen Forschung rund 
70 % der Rückfalls- und Berufsverbrecher ihre 
kriminelle Laufbahn schon vor Vollendung des 21. 
Lebensjahres beginnen. Bedenklich ist durchaus, daß 
entgegen früheren kriminologischen Anschauungen 
die von Jahr zu Jahr steigende wirtschaftliche Hoch-
konjunktur nicht bei allen Deliktsgruppen zu einer 
wesentlichen Verringerung der Kriminalität geführt 
hat. Die Diebstahls- und Unterschlagungsfälle haben 
von 1954 bis 1961 bei den Jugendlichen und bis 
1962 bei den Heranwachsenden ständig zugenom- 
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men. Gestiegen ist von 1954 bis ins Jahr 1963 vor 
allem auch die Raub- und Erpressungskriminalität. 
Bei den Jugendlichen war bis 1960 und bei den 
Heranwachsenden und den Jungerwachsenen bis 
ins Jahr 1962 eine Zunahme zu beobachten, bei den 
beiden letzteren Gruppen auch eine Zunahme der 
gemeingefährlichen Delikte. Bei den Heranwach-
senden hat diese Tendenz zu gemeingefährlichen 
Delikten auch im Jahre 1963 noch angehalten. 

Angesichts dieser Zusammenballung der Krimina-
lität auf Gruppen von Schwer- und Schwerstkrimina-
lität bei rückläufiger Gesamtentwicklung der Zahlen 
bedarf es ganz offensichtlich einer Verbesserung der 
kriminalpolitischen Bekämpfungsmöglichkeiten, sa-
gen wir, einer gezielteren Anwendung der Ver-
brechenbekämpfungsmethoden auf die Hoch- und 
Schwerkriminalität. Daß der Entwurf, daß unser Re-
formdenken gerade da nach neuen Wegen sucht, 
werden Sie ohne weiteres zugeben. Ich erinnere 
an die angestrebte Verfeinerung der Maßnahmen 
der Besserung und Sicherung, an die Einführung der 
Sicherungsaufsicht, an die Möglichkeit, gerade ab-
wegige Triebverbrecher sachgemäß in psychia-
trischen Anstalten zu versorgen, an die Einführung 
der Jugendverwahrung, die nach den letzten Be-
schlüssen des Sonderausschusses Erziehungsverwah-
rung heißen soll. Darüber wird noch zu reden sein. 

Der Entwurf beschäftigt sich mit dem Problem der 
kurzen Freiheitsstrafe. Gerechtigkeit und Zweckmä-
ßigkeit werden auch da ein unentbehrlicher Maßstab 
sein. Wir werden darüber reden müssen. Ich glaube, 
daß die kurze Freiheitsstrafe nicht zu entbehren 
sein wird. Sie ist nirgends völlig zu entbehren, auch 
in keinem anderen Staat. Wenn uns jemand einen 
Ausweg zeigt, wie wir sie ersetzen können, wollen 
wir gern diesen Ausweg gehen. 

Das Problem der Zuchthausstrafe, das mit dem 
Problem der Resozialisierung zusammenhängt, ist 
immer noch offen. Wir sind uns sicher darüber einig, 
daß die Zuchthausstrafe, wenn sie beibehalten wird, 
unter dem Gesichtspunkt der Resozialisierungs-
freundlichkeit auf ein Mindestmaß beschränkt wer-
den sollte. 

Die umstrittenen neuen Tatbestände habe ich 
schon erwähnt: die Insemination, die ethische Indi-
kation, die freiwillige Sterilisation, ferner den Grund-
tatbestand der Homosexualität, die Strafbarkeit des 
Ehebruchs und die Strafbarkeit der Gotteslästerung, 
wobei jedermann weiß, daß es dabei nicht um den 
Schutz Gottes, sondern um den Schutz des religiösen 
Friedens geht. Jedermann in einem weltlichen Staat 
weiß, daß Gott nicht des Schutzes dieses Staates be-
darf. Vielleicht aber bedarf der religiöse Friede die-
ses Schutzes. Zu all diesen Fragen, zu denen ich 
noch den Versuch, einen Contempt of Court einzu-
führen, die verbotene Mitteilung über Gerichtsver-
handlungen, die öffentliche Erörterung fremder Pri-
vatangelegenheiten sowie die Verletzung der Ver-
traulichkeit des Wortes zählen könnte, möchte ich 
nur sagen, wir sind bereit, nach den Prinzipien, die 
ich Ihnen dargelegt habe, offen und rational zu dis-
kutieren. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren von 
der Opposition, die Sie den Antrag nicht mit unter-

schrieben haben, nichtsdestoweniger willig mitzu

-

arbeiten; willig heißt: mit dem Willen zur Einigung. 

Ich habe gestern mit einer gewissen Bewegung 
nachgelesen, was der alte Professor und Geheimrat 
Kahl im Jahre 1927 in der Sitzung des Rechtsaus-
schusses des Reichstages in einer ähnlichen Situa-
tion gesagt hat: Die Meinungsverschiedenheiten 
über den Entwurf sollten keine Trennungsstriche 
zwischen Ausschuß und Regierungen — Regierun-
gen im alten Reich — darstellen, sondern sie seien 
nur die verschiedenen Versuche, die großen Grund-
prinzipien des Strafrechts, Gerechtigkeit und Zweck-
mäßigkeit, in gesetzgeberisch möglichst vollendeter 
Weise zu gestalten. Um das Verbrechen und seine 
Bekämpfung geht es, um ein höchst verantwortungs-
volles Ziel, an dessen Erreichung mitzuarbeiten ich 
Sie lalle bitte. Es geht um eine Besserung unserer 
Rechtsordnung; wenn Sie es ganz bescheiden sagen 
wollen: um ein kleines Stück Gerechtigkeit mehr. 
Und auch ein kleines Stück Gerechtigkeit mehr in 
dieser Zeit ist der Mühe wert. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Dr. Probst: Ich danke 
Herrn Dr. Güde. 

Ich darf vorschlagen, daß wir in die Mittagspause 
eintreten, ehe der nächste Redner, Herr Dr. Müller

-

Emmert, das Wort nimmt, der voraussichtlich 
45 Minuten sprechen wird. — Ich unterbreche die 
Sitzung bis 15.00 Uhr. 

(Unterbrechung der Sitzung von 12.44 Uhr 
bis 15.01 Uhr.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die unter-
brochene Sitzung ist wieder eröffnet. Wir fahren 
fort. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Müller-
Emmert. 

Dr. Müller-Emmert (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der von Frau Kollegin 
Dr. Diemer-Nicolaus und den Herren Kollegen Dr. 
Güde, Dr. Dehler, Dr. Wilhelmi und Genossen ein-
gebrachte Entwurf eines Strafgesetzbuchs entspricht 
unverändert dem Regierungsentwurf 1962, mit dem 
sich der vergangene Bundestag bereits beschäftigt 
hat. Dieser Entwurf ist, wie wohl allseits bekannt 
ist, in der Öffentlichkeit auf erhebliche Kritik ge-
stoßen. Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion 
hat schon bei der Einbringung des Entwurfs im 
vorigen Bundestag im März 1963 klar ihre Meinung 
dargelegt. Nach unserer Meinung ist dieser Entwurf 
kein epochales Werk. Er hat nicht den Mut, zukunft-
weisendes strafrechtliches Neuland zu betreten, und 
verdient nicht — verzeihen Sie mir bitte dieses 
harte Wort — den Namen „Strafrechtsreform". Wir 
verkennen nicht, daß er einige Neuerungen enthält, 
die auch von uns unterstützt werden, so z. B. das 
neue, skandinavischem Vorbild entsprechende Geld-
strafensystem der Tagesbuße und den Wegfall der 
Übertretungen aus dem Strafrecht und ihre Ver-
weisung in das Recht der Ordnungswidrigkeiten. 
Insgesamt gesehen stellt aber der Entwurf lediglich 
eine redliche Bestandsaufnahme der derzeitigen 
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Rechtsprechung und Rechtslehre dar, die — dieses 
Lob muß man den Verfassern allerdings zollen — 
sehr sorgfältig und gewissenhaft erarbeitet worden 
ist. 

Zwei Schwerpunkte unserer Kritik möchte ich 
ganz besonders erwähnen. Einmal geht der Entwurf 
kaum neue Wege im Strafensystem. Er 'beachtet 
nicht genügend die Erkenntnisse der modernen 
Strafrechtswissenschaft, die inzwischen ihren Nie-
derschlag in neueren Strafgesetzbüchern verschie-
dener westeuropäischer Länder gefunden haben. Er 
behält die vom Vollzug her überholte Unterschei-
dung zwischen Zuchthaus und Gefängnis bei und 
lehnt die sogenannte Einheitsstrafe ab. Er beharrt 
außerdem auf der kriminalpolitisch völlig verfehlten 
kurzzeitigen Freiheitsstrafe. 

Der zweite Schwerpunkt ist, daß der Entwurf die 
Schuld des Täters nach sittlichen Maßstäben fest-
stellt und sie nach den gleichen sittlichen Maßstäben 
einstuft. Auch nimmt er bei verschiedenen vorge-
sehenen Straftatbeständen die gleiche sittliche Wer-
tung vor. Damit steht der Entwurf nicht auf dem 
Boden einer weltanschaulichen Neutralität, sondern 
begibt sich auf das unsichere Experimentierfeld der 
Auseinandersetzung darüber, was das Sittengesetz 
eigentlich beinhaltet. Da sittliche und moralische 
Normen nicht nur sehr umstritten sind, sondern auch 
ständigen Veränderungen unterliegen, führt eine 
Verweisung auf das Sittengesetz im Strafrecht mit 
Sicherheit zu ständigen rechtsstaatlichen Konflikten. 
Deshalb können wir auch aus klaren rechtsstaat-
lichen Erwägungen diese einseitige Grundtendenz 
des Entwurfs nicht billigen. 

Sie werden verstehen, meine Damen und Herren 
von der Regierungskoalition, daß wir aus den ge-
nannten grundsätzlichen Feststellungen den von 
Ihnen neu eingebrachten Entwurf nicht unterschrie-
ben haben und nicht unterschreiben konnten. Jeder 
Entwurf muß letztlich einen Gesetzesvater haben. 
Wenn Sie von uns verlangen, daß wir diesen Ent-
wurf unbesehen vollständig unterschreiben, dann 
verlangen Sie von uns eine Festlegung im vor-
hinein, die nicht im Sinne der Sache liegt. Das soll 
nicht heißen, daß wir, von der rein formalen Seite 
her gesehen, es mit Ihnen nicht auch erfreulich fän-
den, daß wir nunmehr mit diesem neu eingebrachten 
Entwurf wieder eine Beratungsgrundlage für die 
Ausschußarbeiten haben. 

Was sind nun, meine Damen und Herren, unsere 
Leitgedanken für die Strafrechtsreform? Das Straf-
recht hat dem Schutz der Rechtsgemeinschaft und 
aller von der Verfassung verbürgten Rechtsgüter zu 
dienen. Es muß ein Ausführungsgesetz zum Grund-
gesetz sein und muß die Würde des Menschen und 
alle Grundrechte achten und schützen, damit sich die 
Persönlichkeit in einem wahrhaft sozialen Rechts-
staat frei entfalten kann. Das Strafrecht muß daher 
gerecht sein und den Täter nach dem Grade seiner 
Verantwortung treffen. Die Verantwortlichkeit des 
Bürgers für sein Tun beruht auf der Anerkennung 
der Menschenwürde und der Freiheit des Menschen. 
Der Mensch hat für sein Tun einzustehen; er hat es 
zu verantworten. Je stärker er sich durch sein straf-
würdiges Verhalten in Widerspruch zur Rechtsge-

meinschaft gesetzt hat, um so nachhaltiger ist er von 
seinen Richtern zur Verantwortung zu ziehen. 

Dieser Schuldbegriff erfordert kein weltanschau-
liches Bekenntnis und ist nicht mit Sünde im meta-
physischen oder religiösen Sinne gleichzusetzen. 
Schuld in diesem Sinne ist vielmehr ein sittlich 
völlig wertneutraler Begriff, der von der Verant-
wortung und der Entscheidungsfreiheit des einzel-
nen Menschen getragen wird. Schuld in diesem Sinne 
— die man wohl besser mit Verantwortung gleich-
setzen könnte — beinhaltet hiernach einen bewuß-
ten und erkennbaren Verstoß gegen unsere Rechts-
ordnung, für den der Täter verantwortlich gemacht 
werden muß, da im Interesse unseres Zusammen-
lebens in der Gemeinschaft jeder für die von ihm 
begangene schuldhafte Verletzung eines als schutz-
würdig anerkannten Rechtsgutes einzustehen hat. 

Mit einem so verstandenen Schuldstrafrecht — 
vielleicht sagt man besser ,;Verantwortungsstraf-
recht" — ist die Freiheit des Geistes gewährleistet 
und kein Bürger im Bereich des Strafrechts auf eine 
bestimmte Weltanschauung verpflichtet. 

Meine Damen und Herren, die durch unsere Ver-
fassung aufgegebene Anerkennung der Menschen-
würde führt zwangsläufig zu einer weiteren Konse-
quenz. Das Strafrecht muß — darüber wurde heute 
auch schon viel geredet — sozial sein. Der einmal 
Gestrauchelte darf nicht zum Verbrecher aus ver-
lorener Ehre werden. Unsere Gesellschaft muß dem 
Bürger, der sich strafbar gemacht hat, die Chance 
geben, sich wieder als vollwertiges Glied in die 
menschliche Gemeinschaft einzufügen. Zur Reform 
des Strafrechts gehört deshalb auch ganz klar eine 
weitere Verbesserung des Strafprozeßrechts, eine 
Reform des Strafregisterrechts, des Gnadenrechts 
und selbstverständlich auch des Strafvollzuges. 

Das Strafregisterrecht muß dahin gehend geändert 
werden, daß geringfügige Verurteilungen nicht ins 
Strafregister eingetragen oder möglichst frühzeitig 
getilgt werden. Darüber hinaus müssen alle Fristen, 
nach deren Ablauf nur noch beschränkt Auskunft er-
teilt werden darf oder Tilgung des Strafvermerks 
eintritt, in Richtung auf eine möglichste Kürzung 
überprüft werden. 

Der Strafvollzug darf nicht, wie es manchmal lei-
der noch anzutreffen ist, die dunkle Schule des Ver-
brechens und Ansteckungsherd der Kriminalität sein. 
Vielmehr muß er zukünftig in viel größerem Maße 
als bisher der Erziehung der Verurteilten und ihrer 
Wiedereingliederung in die menschliche Gesellschaft 
gewidmet sein. Das wohlverstandene Interesse der 
Gesellschaft verlangt gebieterisch, alle erdenklichen 
Einwirkungsmöglichkeiten zu schaffen, um den straf-
fällig Gewordenen zu bessern; denn darüber kann 
es wohl kaum Streit geben, daß wir den entschei-
dendsten Schritt zur Verbrechensbekämpfung dann 
getan haben, wenn es uns gelingt, einen Großteil der 
Verurteilten im Strafvollzug zu bessern und zu 
resozialisieren. 

Diesem Ziele dienen unsere Vorschläge, den sozia-
len Status, die Ausbildung und die Leistungsfähig-
keit der im Strafvollzug und in der Bewährungshilfe 
tätigen Menschen zu heben, umfangreiche erziehe- 
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rische Maßnahmen einzuführen und die Gefangenen-
arbeit zu vergüten, damit der von dem Verurteilten 
angerichtete Schaden, soweit es möglich ist, wieder-
gutgemacht werden kann und die Wiedereingliede-
rung des Gefangenen in die Gemeinschaft erleichtert 
wird. Die Landesjustizminister und -senatoren haben 
sich kürzlich, und zwar im Oktober des vorigen Jah-
res, in Bremen in ihrer Mehrheit nicht dazu bereit 
finden können, die Vergütung der Gefangenenarbeit 
verbindlich einzuführen: Diese ihre Auffassung ha-
ben sie in der Hauptsache mit einer erheblichen 
finanziellen Mehrbelastung begründet. Der Straf

-

rechtsausschuß wird sich im Laufe seiner Beratungen 
mit Sicherheit mit diesem, wie ich allerdings zugebe, 
sehr schwierigen Problem noch befassen müssen. 

Zu bedauern ist in diesem Zusammenhang auch 
eine weitere Entschließung der eben erwähnten 
Justizministerkonferenz, die sich mit dem Problem 
der Errichtung eines zentralen Instituts zur Aus-
bildung und Fortbildung der Strafvollzugsbedien-
steten befaßt. Bekanntlich wurde im vorigen Bun-
destag ein gemeinschaftlicher Antrag aller Fraktio-
nen einstimmig angenommen, durch den die Bun-
desregierung ersucht wurde, mit den Ländern ein 
Abkommen über die Errichtung, die Aufgaben und 
die Finanzierung eines solchen zentralen Instituts 
abzuschließen. Die Landesjustizminister halten, wie 
sich aus ihrer Bremer Entschließung ergibt, die Zeit 
für die Errichtung eines solchen Instituts noch nicht 
für reif. Ich darf hier, meine Damen und Herren, der 
Hoffnung Ausdruck geben, daß wir alle im Inter-
esse eines im Sinne der Besserung erfolgreichen 
Strafvollzugs versuchen werden, ihre Auffassung 
zu ändern. 

Eng verknüpft mit dem Gedanken der Resoziali-
sierung ist in unserem Strafrecht der weitere Grund-
satz, daß dieses Strafrecht auch .  wirksam sein muß. 
Einmal muß es insoweit wirksam sein, als durch 
den Strafvollzug der Gestrauchelte gebessert wird. 
Zum anderen muß aber auch das System der Stra-
fen und Maßregeln dadurch Wirkung verbreiten, 
daß der einzelne durch die Strafe und ihre Höhe 
von der Begehung strafbarer Handlungen ab-
geschreckt wird oder sogar, wenn er, wie die von ihm 
begangenen strafbaren Handlungen bewiesen haben, 
eine besondere Gefahr für unsere Gesellschaft dar-
stellt, sein Leben hinter Gittern zubringen muß. Es 
muß klar gesagt werden, daß wir alle im Interesse 
der Sicherheit und Ordnung in unserer Gesell-
schaft den Berufs-, Gewohnheits- und Kapitalver-
brechern einen harten Kampf ansagen müssen und 
dabei auch vor harten, aber natürlich gerechten 
Strafen und Maßnahmen nicht zurückschrecken dür-
fen. Wenn aber auch im Einzelfalle harte Strafen 
verhängt werden müssen, so sollen sie nie ent-
ehrend sein. Sie müssen jedem Rechtsbrecher die 
Gelegenheit geben, wieder Fuß in der Gesellschaft 
zu fassen, seine Fehler zu erkennen und sich zu-
künftig wohlzuverhalten. Deshalb muß ein Strafen

-

system geschaffen werden, das dem Ziele dient, den 
Gestrauchelten endgültig zu bessern. 

Dazu gehört aber, daß die Zuchthausstrafe ab-
geschafft und die sogenannte Einheitsstrafe ein-
geführt wird, die die bisherigen Strafarten Zucht-

haus und Gefängnis vereinigen soll. Es ist frag-
los wahr, daß die Zuchthausstrafe die Wieder-
eingliederung in die menschliche Gesellschaft 
erschwert. Sie versieht den Verurteilten mit dem 
Makel des Zuchthäuslers, was oft dazu führt, daß 
er nach seiner Entlassung den Keim künftiger Kri-
minalität in sich trägt. Eine Unterscheidung zwi-
schen Zuchthaus und Gefängnis ist im Strafvollzug 
ohnehin nicht oder nur in ganz belanglosen Punk-
ten möglich, da das Wesentliche beider Strafarten 
eben der Freiheitsentzug ist. 

Die Einheitsstrafe, die von der überwiegenden 
Mehrheit der deutschen Strafrechtswissenschaftler 
und den Praktikern des Strafvollzuges gefordert 
wird und — worauf ich schon hingewiesen habe — 
neuerdings auch in mehreren westeuropäischen 
Ländern eingeführt worden ist, ermöglicht Diffe-
renzierungen nach der Höhe der Strafe und im 
Strafvollzug, wo eine Zusammenfassung verschie-
dener Tätergruppen erfolgt, so also z. B. der Ge-
legenheitstäter, der Hangtäter, der gefährlichen 
Täter, der Unbestraften und anderer Gruppen. Da-
durch ist fraglos eine viel bessere Einwirkung auf 
jeden einzelnen Verurteilten möglich. Nur am 
Rande sei vermerkt — womit ich allerdings nicht 
sagen will, daß das unwichtig sei —, daß bei Ein-
führung der sogenannten Einheitsstrafe nicht so 
viele Strafanstalten erforderlich sind wie bei der 
Beibehaltung des Unterschiedes zwischen Zucht-
haus und Gefängnis. 

Lassen Sie mich noch einige Worte zu dem Pro-
blem der kurzzeitigen Freiheitsstrafe sagen. Eine 
wirksame Bekämpfung der Kriminalität ist in ihrem 
unteren Bereich durch die kurzzeitige Freiheits-
strafe, deren Grenze man bis zu etwa sechs Mona-
ten annehmen kann, nicht möglich. Jeder, der die 
Probleme des Strafvollzugs kennt, muß einräumen, 
daß Freiheitsstrafen unter sechs Monaten — über 
diese Grenze läßt sich allerdings streiten — die 
Anwendung wirksamer Erziehungsmittel nicht zu-
lassen. Die kurzzeitige Freiheitsstrafe sollte des-
halb abgeschafft werden. Ihre Anwendung hat zu 
einer Bestrafteninflation geführt, was die Tatsache 
erweist, daß von den rund 550 000 jährlich von den 
deutschen Gerichten ausgesprochenen Verurteilun-
gen rund 150 000 Verurteilungen solche zu Frei-
heitsstrafen sind. 

Damit wird — ich glaube, darüber kann es kei-
nen Streit geben — die Strafe entwertet. Außerdem 
werden durch die kurzzeitigen Freiheitsstrafen die 
Gerichte und der Strafvollzug über Gebühr belastet, 
so daß letztlich wirksame Einwirkungsmöglichkei-
ten auf Gefangene, die zu höheren Strafen verur-
teilt werden und die erziehungsfähig und erzie-
hungsbedürftig sind, ausgeschlossen werden. 

Hinzu kommt, daß die kurzzeitige Freiheitsstrafe 
weit überwiegend nur solche Täter trifft, die wie 
man so sagt, an sich honorige Bürger sind und einer 
Resozialisierung wirklich nicht bedürfen. Denken 
wir in diesem Zusammenhang nur an die Vielzahl 
der Verurteilungen im Verkehrsstrafrecht. 

Anstelle der kurzzeitigen Freiheitsstrafe schla-
gen wir als Ersatz die Geldstrafe, die Geldbuße 
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und einen selbständigen Katalog von Weisungen, 
Auflagen und Nebenstrafen vor. 

Da eingeräumt werden muß, daß eine Sanktion 
im Falle der schuldhaften Nichtzahlung der Geld-
strafe und der schuldhaften Nichterfüllung der 
richterlichen Weisungen und Auflagen vorhanden 
sein muß, schlagen wir weiter vor, daß nach dem 
Vorbild des § 429 des, Entwurfs, der sich mit der 
Sicherungsaufsicht beschäftigt, für diese Fälle ein 
besonderer Straftatbestand geschaffen wird, der 
gröbliche und beharrliche Verstöße gegen richter-
liche Weisungen und Auflagen — worunter auch 
die Nichtzahlung der Geldstrafe fallen müßte — 
unter eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Mo-
naten stellt. 

In diesem Zusammenhang ist im Interesse einer 
Eindämmung der Bestraften-Inflation noch auf fol-
gende Punkte hinzuweisen. 

Zukünftig muß nach unserer Meinung bei der 
Strafverfolgung dem Willen des Verletzten und 
dem Verhalten des Täters gegenüber dem Ver-
letzten nach der Tat mehr Raum gegeben werden. 
Eine Erweiterung des Strafantragserfordernisses, 
der Ausbau strafbefreiender Wirkung der tätigen 
Reue und der Wiedergutmachung des Schadens 
oder auch der Verzeihung des Verletzten können 
ebenfalls die Vielstraferei eindämmen und damit 
wichtige kriminalpolitische Dienste leisten. 

Darüber hinaus wird eine wirksame Bekämpfung 
der Kriminalität durch die Möglichkeiten der vor-
beugenden Verbrechensbekämpfung erreicht, von 
denen wir leider noch viel zu wenig Gebrauch 
machen. Wir müssen uns ständig — auch hier im 
Bundestag — neue Maßnahmen einfallen lassen, 
die eine Verbrechensausführung verhindern, indem 
wir die möglichen Opfer und Objekte schon im 
vorhinein schützen. Als Beispiele seien angeführt: 
ständige Aufklärung der Bevölkerung, Hinweis, daß 
viel mehr Schreck- und Alarmpistolen von Bürgern 
gekauft werden, Hinweis, daß besonders gefährdete 
Berufsgruppen — Geldbriefträger, Kassenboten und 
andere — ständig mit Waffen ausgerüstet sind, 
technische Sicherung von Geschäftsräumen und 
Banken, Sicherung von Kraftfahrzeugen, Taxis, Per-
sonenkraftwagen, polizeiliche Schutzmaßnahmen, 
beispielsweise Streifengänge in entlegene Gegen-
den oder in einsame Parkanlagen, Beobachtung der 
in Freiheit befindlichen Berufsverbrecher und auch 
der Prostitution. Dazu gehören auch Maßnahmen zur 
Veränderung mancher Umstände, die erfahrungsge-
mäß zur Begehung von Verbrechen anreizen. Zu 
denken ist beispielsweise an eine Untersuchung 
der Probleme der Obdachlosigkeit, die auch heute 
noch bei uns, in unserem sogenannten Wirtschafts-
wunderstaat, ab und zu anzutreffen ist. Dazu gehört 
eine vermehrte Bekämpfung des Alkoholismus und 
der Rauschgiftsucht. Dazu gehören vermehrte Kon-
trollen der Kassenführung in Behörden und in der 
Wirtschaft, um möglichen Unterschlagungen oder 
Untreuefällen tunlichst vorzubeugen. 

Als weitere Grundsatzforderung ist anzuführen, 
daß die Straftatbestände auf das unbedingt Not-
wendige beschränkt werden müssen. Im Rahmen der 
Beratungen muß aus kriminalpolitischen Gründen  

sorgfältig geprüft werden, ob Tatbestände, die bis-
her strafbar sind, nach den heutigen Gegebenheiten 
zukünftig noch strafbar sein sollen. Wir begrüßen 
deshalb durchaus — ich habe schon darauf hinge-
wiesen —, daß bloße Übertretungen, die kein straf-
würdiges Unrecht enthalten, aus dem Strafrecht 
herausgenommen und zukünftig als Ordnungswid-
rigkeiten im Verwaltungswege erledigt werden sol-
len. Es dürfen aber auch keine neuen Strafvor-
schriften geschaffen werden, für die kein kriminal-
politisches Bedürfnis besteht. Grundsätzlich muß 
sich das Strafrecht auf Tatbestände beschränken, 
deren Unrechtsgehalt zweifelsfrei ist. Es darf keine 
Handlungen unter Strafe stellen, die zwar unter 
Umständen moralisch bedenklich sind, die aber kein 
kriminelles Unrecht enthalten. In unserer in ihren 
Meinungen und Auffassungen so vielfältigen Ge-
sellschaft muß der Gesetzgeber gerade auf dem Ge-
biet des Strafrechts die Grenzen des Staates wahren. 
Das Strafrecht muß vom ganzen Volke getragen 
sein. Deshalb muß erreicht werden, die verschie-
denen Auffassungen, wie sie in unserem Volke 
vertreten sind, im Rahmen des Strafrechts unter 
einen Hut zu bringen, ohne daß der unsere Ver-
fassung beherrschende Grundsatz der Toleranz ge-
fährdet oder verletzt wird. 

Unter diesen angeführten Gesichtspunkten muß 
eine größere Anzahl von Tatbeständen während der 
Beratungen des Ausschusses eingehend geprüft 
werden. Dazu gehören beispielsweise die öffent-
liche Erörterung fremder Privatangelegenheiten, die 
Störung der Strafrechtspflege, die Gotteslästerung, 
die ethisch indizierte Schwangerschaftsunterbre-
chung, die freiwillige Sterilisation und Kastration, 
die künstliche Samenübertragung, der Ehebruch, die 
einfache Kuppelei, die einfache Unzucht zwischen 
Männern, Publikationen über Geburtenregelung und 
empfängnisverhütende Mittel und die sogenannte 
unzüchtige Schaustellung. Diese und weitere Pro-
bleme können nach unserer Meinung nur durch eine 
breite Diskussion unter Anteilnahme der Öffent-
lichkeit und nach Anhörung von Sachverständigen 
aller Wissenszweige gelöst werden. Wir freuen uns, 
daß offenbar der Herr Bundesjustizminister — so 
habe ich ihn jedenfalls verstanden — in dieser 
Frage mit uns übereinstimmt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich eine kurze 
mehr haushalts- und finanzrechtliche Bemerkung 
einflechten. Die Notwendigkeit zu sparen, über die 
im Augenblick so viel geredet wird, sollte einmal 
zu einer Untersuchung darüber führen, was die 
kriminalpolitisch unerwünschte und gesellschafts-
politisch wirkungslose Ausdehnung des Strafrechts 
an unnötigen Kosten mit sich bringt, die nur wieder 
der einzelne Steuerzahler aufbringen muß. Auch im 
Strafrecht heißt es daher, meine Damen und Herren, 
maßzuhalten. 

Schließlich — um zu einem weiteren wichtigen 
Punkt zu kommen — muß unser Strafrecht zeitge-
mäß und modern sein. Es muß mit der Kriminalität 
des zwanzigsten Jahrhunderts fertig werden. Neue, 
durch die technische, gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Entwicklung geschaffene Lebenssachverhalte 
müssen in die strafrechtliche Beurteilung mit einbe- 
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zogen werden. Insbesondere müssen daher die Pro-
bleme, die sich aus unserem heutigen Wirtschafts-
leben ergeben, wie z. B. der Werbeschwindel, die 
Kartelldelikte, die Verantwortlichkeit juristischer 
Personen, die Konkurs- und Vergleichsdelikte, be-
rücksichtigt werden. 

Weiter möchte ich darauf hinweisen, daß es auch 
Aufgabe des Gesetzgebers sein muß, der Rechtslehre 
und der Rechtsprechung genügend Raum für die 
Fortentwicklung des Strafrechts zu lassen und 
außerdem die Grundlagen für eine europäische Har-
monisierung des Strafrechts, wie sie auf dem Ge-
biete des Verkehrsstrafrechts bereits erkennbar ist, 
zu schaffen. Schließlich ist nach unserer Meinung der 
Hinweis von erheblicher Bedeutung, daß wir uns im 
Rahmen der Beratungen, soweit dies erforderlich ist, 
noch darum bemühen müssen, die für das Strafrecht 
maßgebenden Rechtsgedanken statt in einer kom-
plizierten und manchmal kaum noch von Juristen 
zu begreifenden Terminologie in einer lebendigen, 
jedermann verständlichen Gesetzessprache zu fassen. 

Zu den drängendsten parlamentarischen Aufgaben 
unserer Zeit gehört fraglos auch eine Reform des 
politischen Strafrechts. Wir haben hierzu einen eige-
nen Gesetzentwurf eingebracht, den mein Freund 
Dr. Gustav Heinemann begründen wird, so daß ich 
mir insoweit eigene Ausführungen ersparen kann. 

Meine Damen und Herren, die Aufgaben, die den 
Sonderausschuß „Strafrecht" und seine Mitglieder 
erwarten, sind langwierig, aber wohl auch lohnend 
und groß. Mit einer Unzahl von Problemen muß der 
Strafrechtsausschuß in den nächsten Jahren fertig 
werden. Viel wurde in den Beratungen des Aus-
schusses im vorigen Bundestag schon erreicht. Eine 
große Anzahl von Verbesserungen, die großenteils 
auch auf von uns gestellte Anträge zurückgehen, 
sind festzustellen, wie beispielsweise die Erweite-
rung des Anwendungsbereichs der Strafaussetzung 
zur Bewährung, die Erhöhung der Tagessätze bei 
der Geldstrafe, die Einbeziehung der juristischen 
Personen in den Bereich der strafrechtlich Verant-
wortlichen, verschiedene Verbesserungen im Maß-
regelrecht, wie Vikariieren, Verhältnismäßigkeit und 
Einzelheiten der Sicherungsverwahrung, und schließ-
lich auch die Privilegierung des Überzeugungstäters. 

Mit Sorge erfüllt uns aber, daß in den grundlegen-
den  Fragen des Strafensystems, also hinsichtlich der 
sogenannten Einheitsstrafe und der kurzzeitigen 
Freiheitsstrafe keine Übereinstimmung erzielt 
werden konnte. Die dabei getroffenen Mehrheitsent-
scheidungen werden nach unserer Auffassung den 
modernen Aufgaben einer Strafrechtsreform nicht 
gerecht. Diese Beschlüsse können deshalb von uns 
nicht akzeptiert werden. Sie werden, wenn sie be-
stehenbleiben, das Gelingen der Gesamtreform in 
Frage stellen. Ein Strafgesetzbuch, das wie kein 
anderes Gesetz den Lebenskreis jedes einzelnen 
Bürgers berührt, ist ein denkbar ungeeignetes Ob-
jekt für knappe Mehrheitsbeschlüsse in grundsätz-
lichen Fragen. 

Diese Grundsatzfragen des Strafensystems bilden 
das Fundament der vorgesehenen Gesamtreform. 
Von ihrer Entscheidung hängt die Gestaltung der 
Einzelvorschriften des Besonderen Teils ab, aber  

auch genauso das noch zu schaffende Bundesstraf-
vollzugsgesetz, schließlich auch die Änderungen der 
Strafvorschriften in den rund 420 strafrechtlichen 
Nebengesetzen, die Reform der Strafprozeßordnung 
und die Formulierung von vielen weiteren Bestim-
mungen im Einführungsgesetz, im Strafregisterrecht, 
im Gnadenrecht und im Recht der Ordnungswidrig-
keiten. 

Wenn es nicht gelingt, diese grundlegenden 
Entscheidungen so zu treffen, daß sie von allen Frak-
tionen dieses Hohen Hauses anerkannt werden 
können, wenn diese Entscheidungen vielmehr unter 
dem Vorbehalt einer Nichtänderung der derzeitigen 
politischen Mehrheitsverhältnisse stehen, dann ist 
das Fundament der Strafrechtsreform brüchig, 
dann ist diese Reform auf Sand gebaut. Dies haben 
mit der Problematik näher vertraute Kollegen aus 
den anderen Fraktionen schon längst erkannt. Auch 
der Herr Bundesjustizminister hat heute vormittag 
auf diese Grundsatzprobleme in diesem Sinne hinge-
wiesen. Wenn nicht die Gesamtreform in Frage ge-
stellt werden soll, gilt es deshalb, in nächster Zu-
kunft die gegensätzlichen Auffassungen durch sach-
gerechte Kompromißlösungen auszugleichen, so wie 
es beispielsweise jüngst in Österreich in den Kom-
missionsberatungen zur Strafrechtsreform gelungen 
ist. Wenn sich der Herr Bundesjustizminister heute 
vormittag an die Opposition gewendet und sie 
darum gebeten hat, zu tragbaren Lösungen zu kom-
men, dann richten wir das gleiche Angebot an die 
Koalitionsfraktionen. 

Dazu gehört — wie ein bekannter deutscher Straf-
rechtler kürzlich zu Recht gesagt hat —, daß auf 
überspitzte, für den politisch Andersdenkenden un-
annehmbare Forderungen verzichtet und um des Ge-
lingens des Ganzen willen auch diese und jene lieb

-

gewordene Vorstellung, die eben doch nicht für 
große Teile des Volkes annehmbar ist, fallengelas-
sen wird. 

Der unvergessene Gustav Radbruch hat in 
seinen Bemerkungen zum Entwurf des Strafgesetz-
buches von 1922 in einem Schulenstreit zwischen 
Vertretern der Vergeltungsstrafe und der Zweck-
strafe Worte geprägt, die bei unseren derzeitigen 
verschiedenen Auffassungen in diesen angesproche-
nen Grundsatzfragen ins Gedächtnis .gerufen wer-
den sollten. Radbruch sagte: 

Heute ist dieser Schulenstreit beendet, nicht 
durch Sieg oder Niederlage, sondern durch Ver-
ständigung. Man ist sich darüber klargewor-
den, daß die praktischen Folgerungen weit nä-
her aneinander liegen als ihre gedanklichen 
Ausgangspunkte. Man ist es unter dem Druck 
der Zeit müde geworden, sich noch länger durch 
theoretische Meinungsverschiedenheiten den 
Weg zu gemeinsamer praktischer Tat versper-
ren zu lassen. Gesellschaftsschutz und Vergel-

tung, Besserung und Sicherung durch den Straf-
vollzug und Abschreckung durch die Strafdro-
hung verlangen in wohlausgewogenem Gleich-
gewicht gleichermaßen Einfluß auf ein Strafge-
setzbuch, das nicht ein blutleeres Gedankenbild 
sein will, sondern lebendiger Ausdruck des 
Volksgeistes. 



568 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 14. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 13. Januar 1966 

Dr. Müller -Emmert 
So weit Gustav Radbruch, dessen Worte, wie ich 
wohl meine, wir uns alle zu Herzen nehmen sollten. 

Es ist möglich — wenn auch heute noch nicht ganz 
übersehbar —, daß im Rahmen der Ausschußbera-
tungen gewisse in sich fertige und abgeschlossene 
Teilabschnitte gewissermaßen als reife Früchte der 
Beratungsarbeit anfallen. Zu denken ist dabei an 
das Geldstrafenrecht, die Ausscheidung der Über-
tretungen, die Angleichung des Nebenstrafrechts, 
ein neues Freiheitsstrafensystem einschließlich der 
Strafe der Einschließung und an  den Abschnitt über 
die Maßregeln der Besserung und Sicherung. Nach 
unserer Meinung sollten wir alle den Mut haben, 
solche reifen Teilabschnitte vorweg im Plenum zu 
verabschieden, ohne die Gesamtreform abzuwarten. 

(Abg. Jahn [Marburg] : Sehr richtig!) 

Die Frage des Inkrafttretens dieser Teilabschnitte 
ist dabei nicht so wichtig. Darüber kann man von 
Fall zu Fall reden. 

Bei den Arbeiten an einem solchen großen Gesetz-
gebungswerk müssen manche technischen und orga-
nisatorischen Probleme beachtet werden. Nach un-
serer Meinung muß die wissenschaftliche und tech-
nische Vorbereitung und Durchführung der Aus-
schußsitzungen weiterhin durch qualifizierte Kräfte 
des parlamentarischen Hilfsdienstes, des Stenogra-
phischen Dienstes und durch sachverständige Ex-
perten gewährleistet sein. Auch wäre zu erwägen — 
worauf meine Freunde Dr. Gustav Heinemann und 
Fritz Sänger schon früher hingewiesen haben —, die 
Ausschußsitzungen öffentlich stattfinden zu lassen, 
damit ein ständiger Gedankenaustausch zwischen 
dem Ausschuß und der interessierten Öffentlichkeit 
möglich wird. 

Meine Damen und Herren, wir werden wie bisher 
im Geiste konstruktiver Mitarbeit an der großen 
Reform mitwirken. Dabei werden wir uns von den 
vorgetragenen Grundsätzen leiten lassen, die auf 
unserem Rechtspolitischen Kongreß in Heidelberg 
im März 1965 kurz zu folgenden Thesen zusammen-. 
gefaßt wurden. Zum Strafrecht: 

1. Im Sinne seiner aufs Ganze bezogenen So-
zialfunktion hat das Strafrecht die Auffassung 
aller Gruppen entsprechend dem Grundge-
setz zu achten. 

2. Das Strafrecht hat sich auf kriminelles Un-
recht zu beschränken. Lediglich gemeinlästi-
ges Verhalten bedarf keiner strafrechtli-
chen Ahndung. 

3. Die gesellschaftliche Wiedereingliederung 
straffällig gewordener Bürger erfordert einen 
differenzierten Strafvollzug unter Fortfall 
des Unterschiedes zwischen Zuchthaus und 
Gefängnis. 

4. Die kurzfristige Freiheitsstrafe hat grund-
sätzlich zu entfallen. Sie ist durch Maßnah-
men, Maßregeln, Auflagen und ein System 
von Geldbußen und Geldstrafen und Wieder-
gutmachung zu ersetzen. 

5. Die Reform des Staatsschutzrechtes ist vor-
dringlich. 

Zum Strafvollzug: 

1. Es ist beschleunigt ein Bundesstrafvollzugs-
gesetz zu schaffen. 

2. Es ist vordringliche Aufgabe der Länder, un-
verzüglich an die Reform des Strafvollzuges 
ohne Rücksicht auf den Stand der Strafrechts-
reform heranzugehen. Entscheidende Reform-
maßnahmen sind ohne vorheriges Gesetz 
möglich. 

3. Die Ausbildung der Strafvollzugsbedienste-
ten ist zu verbessern. Ihre Zahl ist zu erhö-
hen. 

4. Die Errichtung einer ausreichenden Zahl von 
modernen Strafvollzugsanstalten ist ohne 
Zögern von den Ländern in Angriff zu neh-
men. 

5. Innerhalb der Strafrechtspflege muß der 
Strafvollzug neben Gerichten und Staatsan-
waltschaft Selbständigkeit erlangen. 

Die angeführten mannigfaltigen Probleme haben 
gezeigt, daß die Bewältigung der Gesamtreform den 
Gesetzgeber im besonderen Maße dazu zwingt, sich 
zu bescheiden. Wir sind der festen Überzeugung, 
daß wir nur dann zum Ziel kommen, wenn wir das 
Toleranzgebot beachten und die Grenzen des 
Staates in unserer so vielfältigen Gesellschafft wah-
ren. Sinn des Strafrechtes kann, es nämlich nicht sein, 
einen Sittenkodex zu schaffen und bestimmte — 
ganz gleich wie geartete — Weltanschauungen oder 
Dogmen unter strafrechtlichen Schutz zu stellen. 
Die Aufgabe des Strafrechtes besteht vielmehr aus-
schließlich darin, das äußere Zusammenleben in un-
serer Gemeinschaft zu gewährleisten :  elementare 
Rechtsgüter der Gemeinschaft und des einzelnen 
wirksam zu schützen und strafwürdiges Unrecht zu 
ahnden. 

Unser Ziel muß sein, ein gerechtes, soziales, wirk-
sames, tolerantes, zeitgemäßes und auf das unbe-
dingt Notwendige beschränktes Strafrecht zu schaf-
fen. Wenn wir alle diese Grundsätze beachten, dann 
werden die Arbeiten an der Strafrechtsreform sicher 
sehr schnell vorangehen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, ich habe jetzt noch einen Redner auf 
der Liste. Ich frage mich, ob damit die Diskussion 
abgeschlossen werden soll. Herr Kollege Heine-
mann, ich habe eben gehört, daß Sie noch sprechen 
wollen. Sie haben sich aber noch nicht gemeldet. 

(Abg. Dr. Dr. Heinemann: Ich soll zur Be

-

gründung unserer Vorlage sprechen. Die ist 
ja noch gar nicht im Spiel! — .Abg. Jahn 
[Marburg] : 4 b) ist noch nicht aufgerufen!) 

— Ist noch nicht aufgerufen! Also, bei 4 a) habe ich 
jetzt noch einen Redner. Damit könnte 4 a) abge-
schlossen werden? 

(Abg. Jahn [Marburg] : Dann sollte 4 a) ab

-

geschlossen werden und mit 4 b) begonnen 
werden!) 
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Das Wort hat der Herr Abgeordnete Schlee. — 

Danach fangen wir mit dem Tagesordnungspunkt 
4 b) an. 

Schlee (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die neue Kodifizierung des Strafrechts 
ist in der Vergangenheit immer eine säkulare Auf-
gabe gewesen. Das geltende Strafgesetzbuch für das 
Deutsche Reich trägt das Datum des 15. Mai 1871. 
Es war jedoch bereits am 1. Januar 1871 für den 
Norddeutschen Bund in Kraft getreten. Mit der Fas-
sung vom 15. Mai 1871 wurde es nach der Gründung 
des Reichs als Reichsgesetz verkündet und vom 
1. Januar 1872 an auch für die süddeutschen Staaten 
in Kraft gesetzt. 

Freilich hat es in diesen Jahrzehnten manche Än-
derungen, Ergänzungen und Modernisierungen er-
fahren. Aber in seinen Grundzügen gilt es nun doch 
seit 94 bzw. 95 Jahren, und das ist in der europäi-
schen Strafgesetzgebung nichts ganz Außergewöhn-
liches. 

Dieses Strafgesetzbuch von 1871 war nicht das 
erste deutsche Reichsgesetz für das Strafrecht. Um 
die Wende des 15. zum 16. Jahrhundert war zu-
nächst die partikuläre Gesetzgebung auf dem Gebiet 
des Strafrechts sehr fruchtbar gewesen. Es gab ein 
Strafrecht oder eine Halsgerichtsordnung für Worms 
von 1498, für Tirol von 1499 und für Radolfzell von 
1506. Als bestes Werk jener Zeit gilt noch heute die 
Halsgerichtsordnung für das Hochstift Bamberg von 
1507, die der fränkische Ritter Johann von Schwar-
zenberg verfaßte. Dies war das Vorbild für das erste 
deutsche Reichsgesetz des Strafrechts, nämlich für 
die Peinliche Gerichtsordnung des Kaisers Karl des 
Fünften von 1532. Auch diesem Gesetz waren in 
den Jahren von 1521 bis 1530 vier Entwürfe vorher-
gegangen, ein Wormser Entwurf von 1521, ein Nürn-
berger Entwurf von 1524, ein Speyerer Entwurf von 
1529 und ein Augsburger Entwurf von 1530. Wir 
sehen, daß man schon damals in ganz moderner 
Weise mit Entwürfen und wohl auch mit sachver-
ständigen Gelehrten und mit Ministerialbürokratie 
arbeitete, erstaunlicherweise aber schneller als heut-
zutage. 

Wie es dann der Lockerung des Reichsgefüges 
und dem Übergang der Strafrechtspflege in die Ge-
walt der Reichsglieder entsprach, vollzog sich die 
Einführung der Aufklärung in das Strafrecht in der 
Gesetzgebung der Länder. Im Jahre 1813 schuf An-
selm von Feuerbach das für die damalige Zeit 
moderne Strafgesetzbuch für das Königreich Bayern. 
Preußen kodifizierte 1851 ein neues Strafrecht. 
Bayern glich im Jahre 1861 sein Strafrecht dem 
preußischen Recht an. Sachsen tat ähnliches noch im 
Jahre 1868. Die Rechtseinheit war also auf dem 
Gebiete des Strafrechts schon weitgehend herge-
stellt, als in jenen Jahren auch die politische Einheit 
zustande kam, und darum verwundert es uns nicht, 
daß der Entwurf für den Norddeutschen Bund, mit 
dem Bismarck im Juni 1868 den preußischen Justiz-
minister Leonhardt beauftragte, bereits im Februar 
1870 dem Norddeutschen Reichstag vorgelegt wer-
den konnte. Die erste Lesung fand am 22. Februar 
1870 statt; die zweite folgte bereits am 28. Februar;  

die dritte begann am 21. Mai und endete am 25. Mai 
1870 mit der Verabschiedung des Gesetzes. Es ist 
eine heute keineswegs aktuelle, aber immerhin viel-
leicht interessante Reminiszenz, daß die zweite Le-
sung des Gesetzes damals zu einer heftigen Debatte 
über die Todesstrafe führte, weil Preußen diese 
Strafe noch hatte, Oldenburg und Sachsen dagegen 
sie damals bereits abgeschafft hatten. 

Schon etwa ein Jahrzehnt später begannen dann 
die Bestrebungen zur Reform des Strafgesetzbuches. 
Die Reichskriminalstatistik von 1882 machte ersicht-
lich, daß die Kriminalität besonders unter den Ju-
gendlichen und unter den Vorbestraften angestiegen 
war. So wurde der Ruf nach einer zielbewußten Kri-
minalpolitik laut. Aber vor allem boten Naturwis-
senschaften, Soziologie und Kriminalbiologie neue 
Erkenntnisse und Anregungen an, die von der 
Strafrechtslehre aufgenommen wurden. Führender 
Kopf der Reform wurde der heute schon genannte 
Franz von Liszt, zuletzt Professor des Strafrechts in 
Berlin. Er hob den spezialpräventiven Zweck der 
Strafe hervor, d. h. die Bekämpfung des Verbre-
chens durch Einwirkung auf den Verbrecher. Das alte 
Strafrecht kannte nur Tat und Strafe. Jetzt kamen 
neue Vorschläge hervor: verminderte Strafe für ver-
minderte Zurechnungsfähigkeit, bedingte Strafaus-
setzung, Ersetzung der kurzen Freiheitsstrafe durch 
Geldstrafe, Einrichtung von Anstalten für unzurech-
nungsfähige und für gefährliche Täter. Diese Maß-
nahmen sind inzwischen zum festen Bestandteil un-
serer Strafrechtspflege geworden. Wir bezeichnen 
deshalb unser Strafrecht heute als zweispurig, weil 
es für die Tat nicht nur die Strafe, sondern auch die 
Maßregeln der Sicherung und Besserung oder — 
nach dem Entwurf — der Besserung und Sicherung 
vorsieht. 

Der Entwurf versucht, das, was im Laufe der Zeit 
in das alte Recht eingeflickt und eingeschoben 
wurde, systematisch einzuordnen, zu ergänzen und 
zu verbessern, und wir sind gern bereit, an einer 
weiteren Verbesserung dieser Maßnahmen der Bes-
serung und Sicherung zusammen mit Ihnen, meine 
Herren von der Opposition, mitzuarbeiten. Aber 
Grundlage und Voraussetzung bleibt in jedem Falle 
auch weiterhin die rechtswidrige und tatbestands-
mäßige Tat, wie das in rechtsstaatlicher Strafrechts-
pflege auch vorerst nicht anders sein kann. 

Meine Damen und Herren, ich möchte meinen, das 
Strafrecht ist das ernsteste Rechtsgebiet überhaupt; 
denn hier wird der Mensch mit seinem Körper, mit 
seiner Freiheit zum „Objekt" eines staatlichen Ein-
griffs, der dazu dient, Rechte und Interessen anderer, 
Interessen des Staates und der Gesellschaft zu wah-
ren und aufrechtzuerhalten. Darum erhebt sich hier 
immer von neuem die Frage, wie dieser Eingriff be-
schaffen sein muß, wie er beschaffen sein darf, da-
mit er dem Stande der Gesellschaft und der Verant-
wortlichkeit und der Würde des „Objekts", d. h. 
eben des Menschen, gerecht wird. Das Strafrecht ist 
deshalb diejenige juristische Disziplin, in der sich 
der Jurist am wenigsten abkaspeln darf gegen 
andere Wissenschaften, die zu dieser Frage auch 
etwas zu sagen haben. Das gleiche gilt für die Arbeit 
des Gesetzgebers, und bei der Entwicklung, die die 
Wissenschaften — die Naturwissenschaft, die Kri- 
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minalbiologie, die Soziologie, die Psychiatrie — in 
den letzten Jahrzehnten genommen haben, kann es 
uns deshalb nicht wundernehmen, daß die Reform 
der Strafgesetzgebung allenthalben in der Welt im 
Gange ist. 

Auch nach dem Strafrecht des Entwurfs soll es für 
die Strafbarkeit der Tat in Zukunft drei Voraus-
setzungen geben: die Tat muß rechtswidrig, tat-
bestandsmäßig und, wenn sie bestraft werden soll, 
auch zurechenbar, d. h. schuldhaft, sein. 

Die Bedeutung des gesetzlichen Tatbestands für 
die Qualifizierung des Strafrechts als Recht im ob-
jektiven Sinne ist nicht immer und überall erkannt 
und gewürdigt worden. Es ist eben nicht Sache des 
Richters, das zu strafen, was e r für strafwürdig 
hält oder wofür eine mehr oder weniger große All-
gemeinheit Strafe verlangt. Schon das Reichsgesetz 
von 1871 enthielt am Anfang den Satz, daß eine Tat 
nur dann bestraft werden darf, wenn die Strafe 
schon vor der Tat gesetzlich bestimmt war. Straf-
recht ist daher im Rechtsstaat so gut wie, ausschließ-
lich Gesetzesrecht. Dem Gesetzgeber ist es vorbe-
halten zu bestimmen, was strafbar sein soll. Er 
scheidet den Raum freien Handelns von dem Ver-
botenen, das er mit Strafe bedroht, und er tut das, 
indem er mit allgemeinen Merkmalen typenweise 
die Handlungen beschreibt, die strafbar sein sollen. 
Der Richter hat in seinem Urteil zu erkennen, ob 
der Sachverhalt der einzelnen konkreten Tat die 
Merkmale eines gesetzlichen Tatbestands erfüllt. 
Findet er diese Übereinstimmung nicht, so muß er 
den Angeklagten freisprechen, mag das, was ge-
schehen ist, ihm oder der Öffentlichkeit noch so 
strafwürdig scheinen. 

Meine Damen und Herren, ein solches Strafrecht 
muß zwangsläufig lückenhaft sein. In den sich wan-
delnden Verhältnissen von Staat und Gesellschaft 
werden nicht nur immer wieder manche Tatbestände 
veralten, es werden sich auch immer wieder neue 
Handlungen zeigen, die Strafe verdienen, die Strafe 
verlangen, die aber noch nicht mit Strafe bedroht 
sind, weil in der Vergangenheit dieses Bedürfnis 
nicht hervorgetreten war. Aber diese Bindung des 
Richters an das Strafgesetz, das aus Tatbestand und 
Strafdrohung besteht, ist die unabdingbare Grund-
lage rechtsstaatlicher Strafjustiz. 

Im „Dritten Reich" gab es die Analogie, wo der 
Richter ermächtigt sein sollte, in nur analoger An-
wendung eines Tatbestandes zu Strafe zu verurtei-
len. Diese Analogie war in der deutschen Justiz ein 
Fremdkörper, und sie hat wohl auch keine Bedeu-
tung erlangt. Aber die Gerichte fanden nicht immer 
Verständnis dafür, daß Rückkehr zur rechtsstaat-
lichen Strafjustiz vor allem wieder unbedingte Bin-
dung der Rechtsprechung an den gesetzlichen Tat-
bestand bedeutete. 

Nach Abschnitten und Titeln geordnet, bildet 
darum der Katalog der strafbaren Tatbestände auch 
den Besonderen Teil unseres neuen Entwurfs. 

Wir sind im Gegensatz zu Ihnen der Meinung, 
daß der Entwurf als Ergebnis der Kommissionsarbeit 
eine gute Grundlage ist; denn er ist von einer Kom-
mission erarbeitet worden, die aus führenden 

Köpfen unserer Rechtsprechung, unserer Strafrechts-
lehre und Referenten der Ministerien besteht. Der 
Strafrechtsausschuß wird sich nun der Aufgabe 
unterziehen müssen, diesen Katalog für die zweite 
Lesung dem Hohen Hause tunlichst so vollständig 
vorzulegen, daß er der Ordnung und den Straf-
bedürfnissen unserer Gesellschaft auf möglichst 
lange Zeit gerecht wird. 

Aber ein weiser Gesetzgeber wird sich gerade 
in der Strafgesetzgebung seiner Grenzen bewußt 
bleiben. Er wird nicht willkürlich Tatbestände schaf-
fen, sondern nur solche Handlungen verbieten, die 
echte Rechtsgüter verletzen oder gefährden, und er 
wird in jedem Falle die Strafnotwendigkeit dreimal 
prüfen, ehe er sich dazu entschließt, sie anzuordnen. 

Dabei gibt es freilich Strafrecht, das wir als „sta-
tisch" bezeichnen können. Z. B. Angriffe auf das 
Leben, auf Leib und Ehre der Person, Diebstahl und 
Betrug, Notzucht sind seit eh und je für Unrecht 
gehalten worden und deshalb strafbar gewesen. 
Aber es gibt auch Gebiete der Strafgesetzgebung, 
wo die Berechtigung der Strafbarkeit oder doch die 
Grenze zwischen dem zu Erlaubenden und dem zu 
Verbietenden umstritten ist. Ich meine hier z. B. 
den Schutz der staatlichen Einrichtungen oder der 
Staatsgeheimnisse, manche Bereiche des Ehrenschut-
zes oder manche Bereiche der Sittlichkeit. Hier wird 
der positive Wille des Gesetzgebers als Grund-
lage des Gesetzes weit schärfer hervortreten. Hier 
vor allem werden ihm neben Lehre und Recht-
sprechung auch andere Wissenschaften zur Hand zu 
gehen haben — Moraltheologie, Philosophie, Medi-
zin, Psychiatrie, Soziologie, Kriminologie —, wenn 
er sich zwischen dem zu Verbietenden und dem zu 
Duldenden zu entscheiden hat. 

Nicht alles, meine Damen und Herren, was in dem 
Entwurf enthalten ist oder nicht enthalten ist, wird 
allgemeinen Beifall finden. Ich glaube, wie ich es 
schon angedeutet habe, der Gesetzgeber wird auch 
unter genauer Prüfung des Notwendigen den Mut 
zur Lückenhaftigkeit beweisen müssen. 

Was im einzelnen als problematisch hier auftau-
chen wird, ist ja bekannt und heute wiederholt ge-
nannt worden. Es wäre falsch, sich in einer ersten 
Lesung bereits nach der einen oder anderen Richtung 
festzulegen und die Entscheidungen, die erst auf 
Grund der Beratungen des Ausschusses getroffen 
werden sollen, vorwegzunehmen. Aber es wäre viel-
leicht gut — und solche Anregungen sind auch bei 
mir laut geworden —, wenn sich das Plenum dieses 
Hauses nach einiger Zeit nach einer gewissen Klä-
rung einmal in einer Wiederholung dieser ersten 
Lesung, möchte ich sagen, über das klar würde, was 
es in den besonderen Gebieten des Sittenschutzes 
wie auch des Politischen aufnehmen will oder nicht. 
Ich meine, daß es nicht Aufgabe des Hohen Hauses 
sein wird, in der zweiten oder dritten Lesung den 
ganzen Komplex dieses Gesetzes einzeln durchzu-
sprechen. Das ist eine Sache, die weitgehend den 
Sachverständigen der Kommission und dem Aus-
schuß zu überlassen war. Aber es gibt Gebiete und 
Entscheidungen, in denen dieses Hohe Haus sein 
Wort sprechen will und zu sprechen hat. Dazu soll-
ten wir uns auch frühzeitig entschließen. 
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Meine Damen und Herren, der Besondere Teil des 

Entwurfs unterscheidet sich allerdings zweifach in 
bemerkenswerter Weise von dem Besonderen Teil 
des geltenden Strafrechts. 

Erstens. Es ist heute bereits erwähnt worden, daß 
der Entwurf keine Übertretungen mehr enthält. Er 
kennt nur noch Verbrechen und Vergehen. Er ent-
spricht damit einem alten Wunsche der Strafrechts-
lehre, indem er versucht, kriminelles und polizei-
liches Unrecht zu scheiden. Das Strafgesetz soll sich 
nur noch mit dem kriminellen Unrecht befassen. Das 
polizeiliche Unrecht — meinetwegen auch das soge-
nannte Verwaltungsdelikt — soll einer besonderen 
Gesetzgebung überlassen werden. 

Aber ich glaube nicht, Herr Kollege Müller

-

Emmert, daß wir Ihnen zustimmen werden, wenn 
Sie meinen, wir sollten die Scheidung zwischen 
Verbrechen und Vergehen aus dem Gesetz entfer-
nen. Es ist sicher nicht so, daß der Gesetzgeber 
immer nur nach dem horchen soll, was die Allge-
meinheit will. Aber gerade auf dem Gebiete des 
Rechts und des Strafrechts soll er sich von den ge-
sunden Anschauungen des Volkes nicht zu weit ent-
fernen. Denn das, was er beschließt, muß sich ja auch 
im Volke verankern. Wenn wir hinaushorchen auf 
das, was das Volk denkt, stellen wir fest, daß die 
ganz überwiegende Mehrheit unseres Volkes heute 
noch verlangt, daß die schweren Verbrechen als 
solche hervorgehoben und auch strenger bestraft 
werden als andere. 

Zweitens. Neckischerweise ist der Meineid dahin 
gerutscht, wo früher die Übertretungen standen. 
Voran stehen jetzt die Angriffe gegen Leib und 
Leben der Person, gegen die Sittenordnung und 
gegen das Vermögen. Angriffe gegen die öffent-
liche Ordnung nehmen den Vierten Abschnitt ein, 
während der Staat und seine Einrichtungen sich mit 
dem Fünften und vorletzten Abschnitt begnügen 
müssen. Ob diese Einordnung bei der zunehmenden 
Verdichtung unserer Gesellschaft und bei der blei-
benden Bedeutung des Staates für das allgemeine 
Wohl richtig ist, ob sie nicht vielmehr ein Relikt aus 
dem Schock des Jahres 1945 darstellt, sollte wohl 
noch einmal geprüft werden. 

Unser Strafrecht soll also auch in Zukunft darin 
bestehen, daß die Tat vor allem durch die nach 
Tat und Schuld des Täters bemessene Strafe ge-
ahndet wird. Im Vordergrund soll nach ,dem Ent-
wurf weiterhin die Freiheitsstrafe stehen, je nach 
der Tat als Zuchthaus, Gefängnis oder Strafhaft. 

Ich bin auch der Meinung, daß man die kurz-
zeitige Freiheitsstrafe tunlichst durch eine Geld-
strafe ersetzen soll. Ich glaube, man kann darüber 
reden, ob die Grenzen, die jetzt im Entwurf vor-
gesehen sind, nicht erweitert werden können. Aber 
einen völligen Verzicht auf die kurzzeitige Frei-
heitsstrafe könnte ich so von heute an nicht gut-
heißen, weil die Erfahrung doch immer wieder ge-
zeigt hat, daß es Fälle gibt, in denen man auf diese 
kurzzeitige Strafe nicht verzichten kann und wo sie 
auch ihre heilsame, abschreckende Wirkung aus-
übt. 

Aber, meine Damen und Herren, über den Zweck 
der Strafe gibt es viele Meinungen. Jede kann ihre 

Gründe in Anspruch nehmen. Ich möchte jedoch 
meinen, daß noch immer die Abschreckung anderer 
den ersten, eigentlichen Zweck der Strafe an sich 
bildet. Wenn das Gesetz eine Tat mit Strafe be-
droht und die Tat dennoch begangen wird, so ergibt 
sich natürlich die Möglichkeit, durch die Strafe und 
deren Vollstreckung hemmend, erziehend, bessernd 
auf den Täter einzuwirken. Ja, ich bin hier auch 
Ihrer Meinung, Herr Kollege Müller-Emmert, daß 
der Staat sogar die Pflicht hat, den Strafvollzug so 
zu gestalten, daß der Täter nicht, wie Herr Kollege 
Güde es heute morgen äußerte, schlechter aus dem 
Strafvollzug kommt, als er hineinkommt. Es ist die 
Verpflichtung, das beste für die Resozialisierung 
des Täters herauszuholen. Am wichtigsten scheint 
mir immer der Augenblick zu sein, in dem sich für 
den Verurteilten nach der Verbüßung der Strafe 
die Türen des Gefängnisses hinter ihm schließen 
und er mit dem Entlassungsschein in der Hand vor 
der Frage steht: Was fange ich nun an? 

Bisher haben sich meist freiwillige, karitative 
Einrichtungen dieser Frage angenommen. Auch das 
ist, meine ich, ein Problem, das in der Strafrechts-
pflege in Zukunft in besonderem Maße eine Rolle 
spielt. 

Aber die Tat selbst wird eben durch die Strafe 
nicht ungeschehen. Ich möchte es aber als das Ziel 
der Strafdrohung ansehen, die mit Strafe bedrohte 
Tat von vornherein zu unterbinden. Darum möchte 
ich es als den Zweck der Strafe formulieren, daß 
an dem Täter ein Exempel statuiert wird, das die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zieht 
und allen zeigt, daß es mit der Strafdrohung ernst 
gemeint ist. 

Damit aber entsteht immer die Frage, ob dieser 
Mensch, der als Täter vor Gericht steht, dazu geeig-
net ist, daß man das Exempel an ihm statuiert. Wel-
che geistig-sittlichen Beziehungen muß er zu seiner 
Tat haben, damit man das tun darf? 

Nach unserem geltenden Recht genügt es nicht, 
daß er die Umstände seiner Tat gekannt und somit 
vorsätzlich gehandelt hat oder daß er zur gebotenen 
Sorgfalt verpflichtet und imstande war und somit, 
wenn er sie nicht beobachtet hat, fahrlässig gehan-
delt hat. Über diese gewissermaßen natürlichen Vor-
aussetzungen hinaus muß er, vor allein der vorsätz-
liche Täter, auch die Fähigkeit besessen haben, das 
Unerlaubte seiner Tat einzusehen und nach dieser 
Einsicht zu handeln. 

Über die Vorstufe des Jugendgerichtsgesetzes 
von 1923 kam diese Fassung erst spät in unser 
Strafrecht. Das Strafgesetz von 1871 verlangte nur 
die freie Willensbestimmung. Wer in seiner Wil-
lensbestimmung nicht gestört war, war für sein 
Handeln verantwortlich. Bekannt ist der volks-
tümliche Satz, daß Unkenntnis des Gesetzes nicht 
vor Strafe schütze. 

Aber so barbarisch war wohl auch jenes Straf-
recht nicht mehr. Es war wohl so, daß der Gesetz-
geber von 1871 davon ausging, daß die Tatbestände 
seines Strafgesetzes in den sozialen Anschauungen 
des Volkes verankert waren. Daß man nicht töten, 
nicht stehlen, keinen Meineid schwören und kein 
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falsches Geld herstellen durfte, das wußte grund-
sätzlich jeder, der in Deutschland aufgewachsen war. 
Jedenfalls ist aber nach unserer heutigen Überzeu-
gung nur derjenige Täter zum Exempel der Strafe 
geeignet, der nicht nur die logische, sondern auch 
die kritische Vernunft besitzt, der also nicht nur die 
Kausalität seines Handels überblickt, sondern auch 
Böses von Gutem unterscheiden kann. 

Nach dem Entwurf soll es nun nicht mehr auf die 
Einsicht in das Unerlaubte, sondern auf die Einsicht 
in das Unrecht der Tat ankommen. Das könnte nur 
eine Wortklauberei sein; es kann aber auch etwas 
bedeutend Anderes oder Besseres sein. Der Aus-
schuß wird genau prüfen müssen, was er für diese 
zentrale Stelle unseres Strafrechts dem Hohen 
Hause vorschlagen wird. Beides klingt zunächst 
etwas mystisch. Es verlangt aber jedenfalls für 
unsere Arbeit und für unser Werk nach meiner 
Meinung dreierlei: 

Erstens. Es sollte uns gelingen, ein Strafgesetz-
buch zu schaffen, das umfassend und modern genug 
angelegt ist, um auf lange Zeit als geschlossenes 
Werk ohne Änderungen bestehen zu können, und 
das daher mit seinen Tatbeständen in das Bewußt-
sein der Allgemeinheit eindringen kann. 

Zweitens. Aus dem gleichen Grunde müssen wir 
uns an unsere Grenzen halten und ein Strafgesetz-
buch schaffen, dessen Tatbestände im Einklang 
stehen mit den Rechtsanschauungen und mit den 
sozialen Anschauungen des Volkes oder die auch 
von den Rechtsanschauungen des Volkes aufge-
nommen werden. 

Drittens. Wir sollten endlich danach streben, 
unsere Tatbestände möglichst klar und einfach zu 
fassen, so daß sie jeder verstehen kann. Wir sollten, 
soweit das irgend angängig ist, vermeiden, soge-
nannte normative Elemente in den Tatbeständen 
zu verwenden. Normative Elemente sind solche, die 
erst einer Beurteilung bedürfen, wenn man sie ver-
stehen soll. Um einige einfache zu nennen: Was ist 
z. B. eine Urkunde? Was ist ein Beamter? 

Wir wissen sehr wohl, daß man vom Täter nicht 
verlangt, daß er vorher eine juristische Beurteilung 
seiner Tat vornimmt. Der Täter wird dem Richter, 
dem Juristen nicht gleichgestellt. Aber die Tatbe-
stände sollten doch so gefaßt sein, daß der normale 
Täter Unrecht von Recht unterscheiden kann. Denn 
wie kann man das von ihm verlangen, wenn die 
Gerichte erst in Instanzen feststellen, ob nun eigent-
lich Unrecht geschehen ist? 

Damit, meine Damen und Herren, sind wir da an-
gelangt, wo die Berechtigung unserer Strafgesetz-
gebung am meisten in Zweifel gezogen wird. Ein 
Strafgesetz, das aus Tatbestand und Strafdrohung 
besteht und für die Bestrafung die Fähigkeit des 
Täters verlangt, nach seiner Einsicht in das Un-
erlaubte oder in das Unrecht zu handeln, ein solches 
Strafgesetz setzt eben doch voraus, daß der Mensch 
durch Strafdrohungen entscheidend motivierbar ist 
und daß er sein Handeln auch nach seiner Einsicht 
bestimmen kann. Wir fassen einen Entschluß, indem 
in uns lustbetonte und unlustbetonte, hemmende 
und antreibende Vorstellungen einander gegenüber-
treten, bis diese oder jene das Übergewicht erhalten. 

Und manchmal überwältigen uns auch die antrei-
benden Vorstellungen und die hemmenden und 
überlegenden kommen nicht zum Zuge. 

Wem es nun bisher gelungen ist, sein Leben 
zielbewußt und gesetzmäßig zu führen, der wird 
geneigt sein, anzunehmen, daß der Mensch dieses 
Spiel in überlegender Selbstbestimmung zu ent-
scheiden vermag. Aber vielleicht machen wir dabei 
schon den Fehler, daß wir Entschlüsse und Hand-
lungen, die sich in der sozialen und gesetzlichen 
Ordnung vollziehen, gleichstellen mit solchen, die 
aus dieser Ordnung heraustreten, die also, von der 
sozialen Ordnung aus beurteilt, anomal sind. Viel-
leicht ist es in der Tat eine psychische Anomalie, 
wenn in diesem Denken, in diesem Entschluß und 
in diesem Vorgang des Entschlusses nicht die 
Werte, die die Gesellschaft achtet, sondern die 
Unwerte die Oberhand gewinnen. Jedenfalls gibt es 
auch die Meinung, daß der straffällige Mensch nicht 
Herr, sondern Opfer seines Entschlusses ist und 
daß sich in seinem Denken eine Kausalität voll-
zogen hat, für deren Ergebnis er jedenfalls nicht mit 
Strafe verantwortlich gemacht werden kann. Hier 
wird die Tat zum Symptom für die soziale Anoma-
lität des Täters, und die öffentliche Gewalt hätte 
hier nicht mit der Strafe zu reagieren, sondern mit 
der Behandlung des Täters, die sich wiederum nicht 
nach der Tat, sondern nach der Behandlungsbe-
dürftigkeit des Täters und nach dem Schutz der Ge-
sellschaft zu richten hätte, die sich aber ohne den 
Makel der Strafe zu vollziehen hätte. Auf der Uni-
versität haben wir gelernt, daß der Bestand unse-
res Strafrechts vom Streit um Determinismus und 
Indeterminismus des Menschen nicht berührt wird. 
Strafrechtliche Schuld sei nicht Gewissensschuld, 
sondern Zurechnung einer Tat zu der nach der 
Erfahrung gegebenen Persönlichkeit; sie werde da-
her nicht berührt von der Frage, ob der Mensch 
im allgemeinen frei zu handeln imstande oder ob 
auch sein Handeln dem ehernen Zwang des Natur-
gesetzes unterworfen sei. Auf dieser Anschauung 
ruht auch der Entwurf, und ich distanziere mich 
davon nicht. 

Wer aber die zunehmende Bedeutung der medi-
zinischen und psychiatrischen Sachverständigen in 
den Kriminalprozessen aus Erfahrung kennt, wer 
die Verbindung der Tat mit den sozialen Verhält-
nissen des Täters immer wieder beobachtet, der 
wird diese Theorie von der défense sociale jeden-
falls nicht so ohne weiteres vom Tisch wischen. Ich 
weiß auch nicht, ob in den Ergebnissen der Krimi-
nalstatistik, die Herr Kollege Güde heute morgen 
bekanntgegeben hat, nicht ein gewisser Hinweis 
auf die Berechtigung dieser Theorie enthalten sein 
könnte. Aber jedenfalls ist sie heute nicht die 
Grundlage unserer Anschauung. Man wird — dazu 
ist der Jurist, der aufgeschlossen sein soll, verpflich-
tet — auch insoweit die Wissenschaft mit Aufmerk-
samkeit verfolgen. Aber wie gesagt, dies ist heute 
nicht die Grundlage unseres Strafgesetzbuches. Wir 
stehen heute, wie in dieser Debatte eindeutig zum 
Ausdruck kommt, immer noch in der Überzeugung, 
daß es den gesunden Menschen gibt, der für sein 
vorsätzliches und fahrlässiges Handeln mit der 
Strafe zur Verantwortung gezogen werden kann. 
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Herr Kollege Müller-Emmert, Sie haben den Ent-

wurf als nicht zukunftweisend bezeichnet. Das ist 
ein relativer Begriff. Vielleicht ist er als nicht zu-
kunftweisend in Ihrem Sinne zu bezeichnen. Aber 
er ist doch immerhin das Ergebnis der Arbeit einer 
Kommission, die, wie ich schon gesagt habe, aus den 
besten Kräften unserer heutigen Strafrechtslehre, 
Strafrechtspraxis und der Rechtsprechung in Straf-
sachen zusammengesetzt war. 

Sie sagen, die Schuld, die dieser Strafrechtsent-
wurf zugrunde lege, sei geprägt von sittlichen An-
schauungen, die nicht mehr zugrunde gelegt werden 
dürften; Schuld sei der Verstoß gegen die allge-
meine Rechtsordnung, die bei uns gilt. Das ist rich-
tig. Aber eben diese Rechtsordnung und damit auch 
der Begriff der Schuld, der für uns maßgebend sein 
sollte, wird doch wieder getragen von dem, was 
unser Volk in seiner überwiegenden Mehrheit für 
Recht und Unrecht, für richtig und falsch hält, auch 
in der Strafrechtspflege. Ich glaube daher, daß der 
Entwurf diesem Rechtsempfinden, wie es in unserem 
Volke ganz überwiegend lebendig ist und wie es 
hier herrscht, in der richtigen Weise Rechnung ge-
tragen hat. 

Darum meine ich, wir sollten jetzt aus dem Mate-
rial dieses. Entwurfs einen neuen Guß unseres Straf-
rechts herstellen und sollten es der Zukunft über-
lassen, ob dieser neue Guß gegenüber künftigen Re-
formbestrebungen Bestand hat oder ob sich auf 
Grund der Fortentwicklung unserer Wissenschaften 
der Gesetzgeber vielleicht schon in zwei oder drei 
Jahrzehnten zu einer neuen Reform entschließen 
wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere 
Wortmeldungen zu Punkt 4 a der Tagesordnung lie-
gen nicht vor. Damit ist die Aussprache hierzu abge-
schlossen. 

Es ist vorgeschlagen, den Entwurf Drucksache V/32 
an den Sonderausschuß für die Strafrechtsreform zu 
überweisen. Ist das Haus damit einverstanden? — 
Ich höre keinen Widerspruch. Es is so beschlossen. 

Wir kommen zu Punkt 4 b der Tagesordnung: 
Erste Beratung des von der Fraktion der SPD auf 
Drucksache V/102 eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung des Strafgesetzbuches. Zur Be-
gründung hat das Wort der Herr Abgeordnete 
Heinemann. 

Dr. Dr. Heinemann (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Unser Gesetzentwurf 
Drucksache V/102 zielt auf eine Reform des poli-
tischen Strafrechts ab. Dieses politische Strafrecht 
ist sehr jungen Datums, nämlich von 1951. Selten 
hat aber eine Materie so schnell ein so intensives 
und allgemeines Unbehagen ausgelöst wie dieses 
politische Strafrecht von 1951. Dieses Unbehagen 
rührt nicht daher, daß es überhaupt einen straf-
rechtlichen Staats- und Freiheitsschutz gibt. Der ist 
in gutem Rahmen notwendig und wird jederzeit 
auch unsere positive Mitarbeit finden. Das Un-

behagen an dem Strafrecht, so wie es 1951 formu-
liert worden ist, liegt begründet in den Übertreibun-
gen, in den ungenauen Formulierungen und auch 
in der Handhabung. Man hat darüber gestritten, ob 
der Gesetzgeber oder die Justiz mehr schuldig sei 
an dem Unbehagen, das wir alle bei dieser Materie 
empfinden. Nun, ich bin der Meinung, daß über-
wiegend wohl der Gesetzgeber derjenige ist, der 
hier, wenn es um Verantwortung gehen soll, an-
zusprechen wäre. 

Unbestreitbar ist doch z. B. die Übertreibung des 
§ 94, die als zu Lasten des Gesetzgebers gehend 
angesehen werden muß. Durch diesen § 94 werden 
die Strafrahmen einer Vielzahl von allgemeinen 
Delikten einfach erhöht, wenn diese Delikte aus 
verfassungsfeindlicher Absicht begangen worden 
sind. Infolgedessen rechnen zu den mit Zuchthaus 
bedrohten Verbrechen nun auch leichte Körperver-
letzungen oder eine Sachbeschädigung wie etwa 
unerlaubtes Plakatieren, wenn eine verfassungs-
feindliche Absicht darin zum Ausdruck kommt. Das 
hat zur Folge, daß auch wegen Geringfügigkeit 
nicht eingestellt werden kann und daß die Voraus-
setzungen für den Haftbefehl erleichtert sind. 

Unbestreitbar kommt die Übertreibung des 
§ 100 d Abs. 2 zu Lasten des Gesetzgebers. Nach 
dem Wortlaut dieser Bestimmung, verehrte Damen 
und Herren, kann jeder Angehörige der SED oder 
einer anderen politischen Organisation in der DDR 
schon wegen seiner Mitgliedschaft strafbar werden, 
wenn er hier in der Bundesrepublik auftaucht; er 
braucht sich hier überhaupt nicht zu betätigen. Mit 
anderen Worten, jeder Rentner, der hier auf Besuch 
kommt, aber drüben Mitglied der SED ist, wäre 
nach dem Wortlaut des § 100 d Abs. 2 strafbar, 
wenn hier nicht die Justiz, nämlich der Bundes-
gerichtshof, schon korrigierend eingegriffen hätte, 
indem er gegen den Wortlaut des Gesetzes gesagt 
hat, daß das doch eigentlich wohl nicht gewollt sein 
konnte. 

Zu Lasten des Gesetzgebers geht auch der § 93, 
in dem von den staatsgefährdenden Schriften die 
Rede ist. Er kollidiert weithin mit der Informations-
freiheit, also mit einem Grundrecht. Wir erinnern 
uns daran, daß der einmal diskutierte Zeitungsaus-
tausch sich in den Maschen dieses § 93 verfing und 
daß Dokumentationen auf strafrechtliche Schwierig-
keiten stoßen. Als der amtierende verehrte Bundes-
tagspräsident Dr. Gerstenmaier den 4. Bundestag 
1961 eröffnete, erinnerte er daran, daß zur gleichen 
Zeit ein Parteitag der russischen Kommunistischen 
Partei im Kreml tagte, und er meinte, wir sollten 
doch beobachten und zur Kenntnis nehmen, was auf 
jenem Parteitag in Moskau herauskommen würde; 
er empfahl das Studium dessen, was dort produziert 
würde. Nun, verehrte Damen und Herren, als ein 
Düsseldorfer Verlag alsbald darauf das neue so-
wjetisch-kommunistische Parteiprogramm und die 
offiziellen Reden Chruschtschows, die auf diesem 
Parteitag gehalten worden waren, in Drucksache zur 
Verfügung stellte, verfing sich dieser Verlag in den 
Maschen des § 93, er kriegte ein Strafverfahren an 
den Hals, Haussuchungen fanden statt. Hier muß 
also doch offenbar sauberer abgegrenzt werden. 
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Zu Lasten des Gesetzgebers geht auch der § 92, 

in dem von dem verfassungsfeindlichen Nachrichten-
dienst die Rede ist. Die hier in Bonn von Korrespon-
denten offen ausgeübte journalistische Tätigkeit für 
Zeitungen im Osten, sei es Ost-Berlin, sei es War-
schau, sei es Moskau, kann mit dem § 92 als ver-
fassungsfeindlicher Nachrichtendienst attackiert wer-
den. Nun, es ist klar, welchen Gegenmaßnahmen wir 
uns damit aussetzen würden. 

Zu Lasten des Gesetzgebers gingen auch die Über-
treibungen in § 90 a und in § 129, die das Bundes-
verfassungsgericht mittlerweile korrigieren mußte. 
Nach § 90 a Abs. 3 war es so, daß ein früheres Mit-
glied der Kommunistischen Partei für eine normale 
Betätigung in dieser Partei, die bis zum Verbot statt-
gefunden hatte, nach dem Verbot, also rückwirkend 
bestraft werden konnte. Das hat das Bundesverfas-
sungsgericht im März 1961 für unzulässig erklärt. 

Oder: Der § 129, der in neuer Fassung 1951 ins 
Gesetz kam, will die kriminellen Untergrundorgani-
sationen treffen, die altberühmten oder -berüchtig-
ten Berliner Ringvereine „Immertreu" und wie sie 
alle so schön hießen. Aber nach dem Wortlaut des 
§ 129 ist auch die gesamte Mitgliedschaft der ehe-
maligen KPD strafbar, auch ohne kriminelle Betäti-
gung des einzelnen, nur weil man der Organisation, 
also der Partei, irgendwelche strafbaren Handlungen 
wie z. B. politische Beleidigungen anlasten konnte. 
Das Bundesverfassungsgericht hat im Oktober 1963 
daraufhin entschieden, daß politische Parteien nicht 
unter den § 129 gerechnet werden dürfen. 

Das sind einige Beispiele dafür, daß der Gesetz-
geber 1951 eine schlechte Grundlage schuf. Aber 
nun hat natürlich auch die Justiz noch manches Un-
vernünftige hinzugefügt, immerhin allerdings auf 
der Grundlage des Gesetzes. Was ist nicht alles als 
Ersatzorganisation der KPD angesprochen worden! 
In einer Anklageschrift einer Staatsanwaltschaft 
steht schmucklos und einfach zu lesen, daß der 
Deutschland-Sender in Ostberlin Ersatzorganisation 
der KPD sei. 

Oder was ist nicht alles als verfassungsfeindlicher 
Nachrichtendienst betrachtet worden! Wenn ein 
Funktionär aus Ostberlin in den Westen herüber-
kommt, um jemand zu besuchen — einen Gewerk-
schaftler, ein Betriebsratsmitglied, einen Politiker 
—, und nach Hause zurückmelden soll, ob er 
empfangen worden ist, dann ist das verfassungs-
feindlicher Nachrichtendienst. Oder wenn ein Brief 
hier abgegeben und nach drüben zurückberichtet 
werden soll, ob der Brief angenommen worden ist, 
dann ist das verfassungsfeindlicher Nachrichten-
dienst. Denken Sie an den Vorgang beim Kongreß 
des DGB, wo man diesen Briefträger im übrigen 
freundlich zur Tür hinauskomplimentierte, ehe er 
den Brief abgab; aber er wurde deswegen belangt. 
Oder verfassungsfeindlicher Nachrichtendienst sollte 
auch die Bekanntgabe der Personalien von Kindern 
sein, die in einem Transport im Sonderzug der Bun-
desbahn in die DDR in ein Ferienlager hinüber-
fuhren. — Auch die Justiz hat also manches an 
Übertreibungen hinzugefügt. 

Verehrte Damen und Herren, ich denke, daß diese 
wenigen Hinweise genügen, um die Reformbedürf-

tigkeit des politischen Strafrechts zu begründen. 
Die Praktiker aller Sparten, die mit diesem poli-
tischen Strafrecht zu tun haben, haben schon früh 
und vielfältig ihre kritische Stimme dagegen er-
hoben. 

Aus dem Bereich der Staatsanwaltschaft nenne ich 
Herrn Dr. Güde, der überhaupt einer der ersten 
war, die dieses politische Strafrecht attackierten, 
und der 1957 in einer Broschüre über die „Pro-
bleme des politischen Strafrechts" einiges auf-
hellte, was immer noch lesenswert ist. Er beklagte 
insbesondere die riesige Variationsbreite vieler der 
Bestimmungen und sagte in seiner Broschüre von 
1957 u. a. wörtlich: „Eine Durchführung aller Ver-
fahren, die nach dem derzeitigen Recht möglich 
wären, würde die Staatsanwaltschaften und die Ge-
richte ersticken." 

Naheliegend ist, daß besonders viele Einwände 
aus der Rechtsanwaltschaft kamen. Ich nenne hier 
nur die eine Stimme des sehr erfahrenen Strafver-
teidigers Dr. Posser , der 1961 in einer genau 
belegten Darstellung die „Politische Strafjustiz aus 
der Sicht der Verteidiger" kritisierte und sie vieler 
Unklarheiten, Unhaltbarkeiten und Unmöglichkeiten 
überführte. 

Aus der Richterschaft nenne ich den Bundesrichter 
Wilms, der selber lange Zeit dem politischen 
3. Strafsenat angehörte und 1962 eine Broschüre 
„Staatsschutz im Geiste der Verfassung" herausgab, 
die ebenfalls vielfältige Kritik an dieser Materie 
übt. 

Aber, verehrte Damen und Herren, all diese und 
viele andere Kritik brachte nichts in Bewegung. Es 
mußten erst noch einige besonders aufrüttelnde 
Fälle passieren, um die Kritik vollends laut werden 
zu lassen. Und hinterher ist dann bis jetzt immer 
noch nichts passiert. Dazu gehört vor allen Dingen 
der „Spiegel"-Fall von 1962, hier speziell unter dem 
Gesichtspunkt, ob die journalistische Erörterung 
militärischer Fragen Landesverrat werden kann. § 99 
in der derzeitigen Fassung wirft bekanntlich alles 
in einen Topf, die Spionage zwecks Begünstigung 
einer fremden Macht mit der publizistischen Preis-
gabe von Staatsgeheimnissen aus Fahrlässigkeit. 

1963 passierte der aufregende Graßnick-Fall, der 
Fall des Chefredakteurs des Ostberliner Rundfunks 
Dr. Graßnick, der gelegentlich eines Aufenthalts 
hier in der Bundesrepublik verhaftet wurde. Ihm 
wurde vorgeworfen Fortsetzung der KPD, Geheim-
bündelei und staatsgefährdenden Nachrichtendienst 
betrieben zu haben und Rädelsführer einer ver-
fassungsfeindlichen Vereinigung zu sein, alles das 
mit seinem Ostberliner Sender. Nun, die Bundes-
regierung sah sich damals in beträchtliche Bedräng-
nisse versetzt ob der Komplikationen, die über die-
sem Fall Graßnick heraufzogen und sich insbeson-
dere an der Sektorengrenze in Berlin schon zu reich-
lich dramatischen Entwicklungen steigerten. Auf 
nichts war man so gespannt, auch hier bei der 
Regierung in Bonn, wie darauf, ob die Justiz diesen 
Mann noch gerade rechtzeitig freigeben werde, um 
all diese Repressalien abzuwenden, die sich damals 
abzeichneten. Man hat damals hinsichtlich des Fal-
les Graßnick der Justiz viele Vorwürfe erhoben; es 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 14. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 13. Januar 1966 	575 

Dr. Dr. Heinemann 
sei unvernünftig gewesen, diesen Mann zu verhaf-
ten. Nun, ich habe damals schon gesagt: die Justiz 
ist nicht die richtige Adresse, an die Vorwürfe 
gerichtet werden könnten. Die richtige Adresse ist 
der Gesetzgeber; der muß endlich seine Gesetz-
gebung von 1951 bereinigen. 

1964 machte der Braunschweiger Fall Aufsehen. 
Da kamen einige Beauftragte aus Ostberlin hier her-
über, um Einladungen zu einem Pfingsttreffen der 
FDJ zu überbringen und nach Hause zu melden, 
wie die Adressaten hier auf diese Einladungen 
reagiert hätten. Sie wurden wegen versuchten 
staatsgefährdenden Nachrichtendienstes verhaftet 
und angeklagt, und dann stellte das Braunschweiger 
Landgericht das Verfahren wegen Geringfügigkeit 
ein. Damit blieb also völlig offen, ob jene Leute ein-
reisen durften. Damit blieb völlig offen, ob die 
Grenzbeamten der Bundesrepublik ihre Pflicht ver-
letzt hatten, als sie diese Leute einreisen ließen, 
die von vornherein beim Grenzübergang gesagt 
hatten, weshalb sie kamen, was sie in der Tasche 
hatten und wie sie hinwollten. 

Was soll also alles Gerede von innerdeutschen 
Beziehungen, wenn ein so  simpler Vorgang wie 
der in Braunschweig im Ungewissen hängen bleibt, 
im Ungewissen, ob nun etwas Strafbares geschah 
oder nicht geschah? Verehrte Damen und Herren, 
die Ostberliner Machthaber können ja je nach Be-
darf einen hohen Funktionär wie Graßnick oder 
kleine Marschierer von der FDJ jederzeit in die 
fragwürdigen Maschen unseres politischen Straf-
rechts hineinschicken. Solange sie sich dann hier 
darin verfangen und festgehalten werden, kann man 
drüben riesige Protestveranstaltungen machen. 
Kommt dann der  Betreffende hier aus dem Gefäng-
nis heraus, dann kann man das als einen Sieg 
der kommunistischen Solidarität, als eine Nieder-
lage der Revanchisten in der Bundesrepublik dekla-
rieren. So einfach machen wir das denen da drüben, 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU) 

indem wir hier mit Bestimmungen umgehen, die 
wir selber für fragwürdig halten. Wir machen der 
Justiz Vorwürfe, wenn sie sie anwendet, statt daran 
zu denken, daß wir als Gesetzgeber gerufen sind, 
hier  endlich  Ordnung zu schaffen. 

(Erneuter Beifall bei der SPD und bei Ab

-

geordneten der CDU/CSU.) 

Auch die Bundesregierung kennt längst die Män-
gel dieses politischen Strafrechts. Nicht erst jetzt mit 
dem in diesem 5. Bundestag wieder produzierten 
Entwurf zum Strafrecht kommt das auf. Im 4. Bundes-
tag kam es auf, und im 3. Bundestag kam es auf. In 
der Begründung der Regierung zu der ersten Fas-
sung des Entwurfs eines neuen Strafgesetzbuches 
von 1960 lasen wir bereits, daß die Normen über die 
Staatsgefährdung auf Grund der Erfahrungen erheb-
lich eingeschränkt werden müßten. Das war schon 
1960 die Erkenntnis der Bundesregierung. 

Der Gesamtdeutsche Ausschuß dieses Parlaments 
hatte Anlaß, sich mit der Materie zu befassen, das 
Kuratorium Unteilbares Deutschland hat es getan, 
auf Akademien aller Art ist darüber geredet worden. 

Herr Kollege Jahn und ich haben namens der SPD- 
Fraktion im Sommer 1963 den damals amtierenden 
Bundesjustizminister, wenn ich so sagen darf, hoch 
offiziell aufgesucht auf der schönen Rosenburg. Herr 
Dr. Bucher regierte damals. Wir haben ihm namens 
der SPD vorgetragen, daß nun endlich etwas gesche-
hen müßte. Der Ertrag war, daß aus dem Bundes-
justizministerium im Mai eine sogenannte Formulie-
rungshilfe mit Vorschlägen zur Lockerung des Ver-
folgungszwanges hervorkam, aber nichts an Vor-
schlägen für die Bereinigung des materiellen Rechts. 

Jetzt hat Dr. Jaeger als nunmehriger Bundes-
justizminister in der Drucksache V/136 an die FDP 
geantwortet, die da gefragt hatte, wie es denn nun 
mit dem politischen Strafrecht werden solle: 

Die Bundesregierung beabsichtigt, so bald wie 
möglich einen Gesetzentwurf zur Erneuerung 
des Staatsschutzstrafrechts einzubringen. Dieser 
Entwurf wird auch Vorschläge zur Lockerung 
des Verfolgungszwanges bei gewissen Staats-
schutzdelikten enthalten. 

Nun, was das letzte anlangt, so kennen wir die 
Handschrift. Man will wieder darauf hinaus, mit der 
Lockerung des Verfolgungszwanges die Dinge in 
Ordnung zu bringen. Aber die tröstliche Versiche-
rung — jetzt im 5. Bundestag —, das Bundesjustiz-
ministerium oder die Bundesregierung „beabsichtigt, 
so bald wie möglich" einen Gesetzentwurf zur Än-
derung des politischen Strafrechts einzubringen, 
kann uns nicht beruhigen. 

Ich gebe zu, daß mit dem Vereinsgesetz von 1964 
einige Verbesserungen am politischen Strafrecht ge-
schaffen worden sind. Damals hat man vor allen Din-
gen den Umkreis der Organisationsdelikte besser 
geregelt. Das ist gut. Aber die Gesamtregelung ist 
bis auf den heutigen Tag ausgeblieben, und wir sol-
len immer noch auf eine Vorlage der Bundesregie-
rung warten. Nein, verehrte Damen und Herren, 
jetzt ist eine Vorlage da, unsere Vorlage, — zurück-
gehend auf das, was ich als Mitglied der damaligen 
sogenannten Regierungsmannschaft der Sozialdemo-
kratischen Partei schon im Juli vorigen Jahres vor-
getragen habe und was in dem Text unserer Vor-
lage schon damals der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt wurde, auch den Behörden der Bundesregie-
rung, den Strafrechtslehrern an den deutschen Uni-
versitäten usw. Eine Vorlage ist jetzt da, und über 
die wollen wir jetzt, so meine ich, miteinander um-
gehen, um endlich weiterzukommen. 

Zum Inhalt unserer Vorlage brauche ich gar nicht 
viel zu sagen. Aus der Kritik an dem alten Straf-
recht, die ich vorgetragen habe, ergibt sich, daß wir 
etliches der 51 er-Normen gestrichen sehen wollen, 
daß wir andere Normen präziser gefaßt sehen wol-
len. Schöne Lobreden sind hier von meinen Vorred-
nern darüber gehalten worden, daß die Tatbestände 
des Strafrechts klar und eindeutig sein müßten, so 
daß jeder wissen könne, wessen er sich zu versehen 
hat, wenn er dies oder das tut. Es ist dringend not-
wendig, endlich nach diesen schönen Grundsätzen 
zu praktizieren. Beim Landesverrat geht es, jetzt 
ganz grob gesagt, um die Sonderung eines publizisti-
schen Geheimnisverrats ohne Zusammenspiel mit 
einer fremden Macht von der Spionage. 
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Um mit dem letzten gleich anzufangen, weise ich 

darauf hin, daß wir auch schon äußerlich die 
Spionage und das, was wir den publizistischen Lan-
desverrat zu nennen gewohnt sind, in zwei verschie-
denen Paragraphen darstellen, in den §§ 99 und 100 
unserer Vorlage. Wir haben uns Mühe gegeben, prä-
ziser zu definieren, was Staatsgeheimnis sein soll, 
und sagen: 

Staatsgeheimnisse sind Tatsachen, Gegenstände 
oder Erkenntnisse, die für die Landesverteidi-
gung oder die Beziehungen der Bundesrepublik 
Deutschland zu einer fremden Macht von Bedeu-
tung sind und deren Kenntnis auf einen be-
stimmten Kreis von Kenntnisbefugten be-
schränkbar und durch Sicherungsmaßnahmen be-
schränkt ist und die vor dem Mitwissen einer 
fremden Macht zu schützen im öffentlichen All-
gemeininteresse unerläßlich ist. 

Wer solche Staatsgeheimnisse verrät, und zwar zum 
Nachteil der Bundesrepublik und zur Begünstigung 
einer fremden Macht, der ist Landesverräter, der 
treibt Landesverrat mit der Konsequenz, daß er 
dann, wenn sich eine schwere Schädigung der Bun-
desrepublik ergibt, nach unseren Vorstellungen mit 
lebenslangem Zuchthaus bestraft werden kann. 

Verehrte Damen und Herren, wir wollen durch 
die detaillierte Bestimmung dessen, was Staats-
geheimnis ist, einmal erreichen, daß den Gerichten 
Maßstäbe für eine eigene Feststellung an die Hand 
gegeben werden können, ob etwas Staatsgeheimnis 
ist, damit sie unabhängiger werden von den soge-
nannten Sachverständigen. Wir lesen gerade heute 
in den Zeitungen, daß nun ein Sachverständiger für 
den Bundesgerichtshof in Karlsruhe attestiert haben 
soll — bitte sehr, ich sage: soll —, daß „Der Spie-
gel" 1962 mit einem bestimmten Artikel keinen 
Staatsgeheimnisverrat beging. Der Sachverständige 
hat also drei oder dreieinhalb Jahre lang daran 
gearbeitet. Der BGH selbst hat ja in dem, was bis 
heute im Strafgesetzbuch darüber steht, was ein 
Staatsgeheimnis sein soll, viel zuwenig Anknüp-
fungsmomente, viel zuwenig umgrenzende Maß-
stäbe. Wir also wollen sie mit diesem unserem Vor-
schlag verfügbar machen. Wir wollen zum zweiten 
durch diese Begriffsbestimmung auch zu einer klaren 
Scheidung zwischen Staatsgeheimnis einerseits und 
bloßem Regierungsgeheimnis andererseits beitra-
gen. Was eine Regierung lediglich der Opposition 
oder der Bevölkerung gegenüber vertuschen will, 
das ist kein Staatsgeheimnis. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Staatsgeheimnis kann nur sein, was einer fremden 
Macht gegenüber aus — wie wir es ausgedrückt 
haben — öffentlichem Allgemeininteresse nicht Be-
kanntwerden darf. 

Als Geheimnispreisgabe, wenn Sie so wollen, 
also als fahrlässige publizistische Geheimnispreis-
gabe bleibt dann übrig, was wir in § 100 darzustel-
len uns bemüht haben, also die Aufdeckung eines 
Staatsgeheimnisses, ohne daß man eine fremde 
Macht begünstigen wollte oder will, wie das gerade 
beim journalistischen Handwerk passieren kann. 

Nun aber noch ein besonderes Wort zu Abs. 5 in 
dem von uns vorgeschlagenen Landesverratspara-
graphen. Da sagen wir: 

Staatsgeheimnisse sind nicht Tatsachen, Gegen-
stände oder Erkenntnisse, die zur verfassungs-
mäßigen Ordnung des Bundes oder eines Lan-
des in Widerspruch stehen. 

Was gegen die Verfassung verstößt, das kann, das 
darf nicht Staatsgeheimnis sein. Wir legen entschei-
denden Wert darauf, daß das im Gesetz deutlich 
klargestellt wird. 

Verehrte Damen und Herren von den Regierungs-
parteien, Sie werben sonderlich um Vertrauen für 
Ihre Notstandsabsichten. Bitte, hier gilt es, einen 
praktischen Beitrag zu dem Vertrauen zu liefern, 
das in unserem Volk in bezug auf staatliche Ord-
nung und Verfassungsfragen bestehen soll. Nehmen 
Sie bitte nicht das Vertrauen des Volkes für ver-
fassungswidrige Staatsgeheimnisse in Anspruch. 
Wir wollen keinen neuen Fall „Ossietzky" erleben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Aus den alten Staatsgefährdungsbestimmungen 
von 1951 — wir wollen ja viele davon gestrichen 
sehen — präsentieren wir neue Formulierungen für 
die §§ 91 und 92, um eben damit die hier nun schon 
so oft angesprochene Garantiefunktion des objek-
tiven Strafrechts wiederherzustellen. Insbesondere 
sollen wertneutrale Handlungen nur bei einer kla-
ren Absicht der Untergrabung unserer Ordnung 
strafbar sein. Das ist ein dringendes Erfordernis aus 
der Situation der Spaltung unseres Volkes. 

Im ganzen wollen wir diesem Abschnitt eine 
andere Überschrift gegeben wissen. Bis jetzt lautet 
sie: Staatsgefährdung. Das ist gar nicht das Thema, 
sondern das Thema ist Gefährdung der freiheitlichen 
Ordnung. Der Staat geht nicht zugrunde über dem, 
was da unter der bisherigen alten Überschrift behan-
delt wird. Aber unsere freiheitliche Ordnung könnte 
zugrunde gehen, und deshalb ist die angemessene 
Bezeichnung für diesen Teilabschnitt des Strafge-
setzbuchs „Gefährdung der freiheitlichen Ordnung". 
Damit wollen wir der Auslegung dieser Bestimmun-
gen in der Justiz, in der Praxis und wo auch immer 
eine weisende Hilfe zuteil werden lassen. 

Das ist in großen Zügen der Inhalt unserer Vor-
lage, die viel Zustimmung bei denen gefunden hat, 
denen wir sie im vergangenen Halbjahr zugänglich 
gemacht haben, insbesondere auch bei Lehrern des 
Strafrechts an Hochschulen. Wir hoffen, daß wir 
diese Zustimmung auch bei Ihnen finden. Alles ein-
zelne wird natürlich der Ausschuß gründlich unter 
die Lupe nehmen. 

Lassen Sie mich hier in aller Offenheit eins aus-
sprechen: ich befürchte, daß ein grundsätzlicher 
Streit die Arbeit an dieser Materie erschweren 
könnte. Wie gesagt, schon 1964 zeigte das Bundes-
justizministerium eine Neigung, dieser Sache durch 
Auflockerung oder Durchbrechung des Verfolgungs-
zwangs beizukommen, und diese Handschrift kehrt 
in der Antwort wieder, die Herr Justizminister Dr. 
Jaeger der FDP in der Drucksache V/136 gibt. Ver-
ehrte Damen und Herren, wir wehren uns nach- 
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drücklich dagegen, daß mit einer Durchbrechung des 
Verfolgungszwangs der Staatsanwaltschaften hier 
sozusagen Luft geschaffen wird. 

(Abg. Jahn (Marburg) : Sehr gut!) 

Die Bestrafung oder Nichtbestrafung kann nicht, soll 
nicht nach Maßstäben der politischen Zweckmäßig-
keit erfolgen. Das paßt nicht in unsere Ordnung. 
Wenn die Vergehen gegen die Freiheitsordnung der 
Bundesrepublik kriminelles Unrecht sein sollen, 
dann müssen alle Vergehen verfolgt werden. So wie 
es keine Strafe ohne Gesetz geben darf, so darf es 
auch keine Straffreiheit bei Verstoß gegen das Ge-
setz geben. Das verlangt die Gleichheit aller vor 
dem Gesetz, das verlangt unsere Rechtsüberliefe-
rung, das allein gibt der Exekutive klare Grundla-
gen. Die Exekutive muß doch handeln können, sie 
muß schnell handeln können. Sie muß wissen, was 
sie darf; sie muß wissen, was sie tun soll. Wenn das 
aber immer erst abhängig gemacht wird von Ermes-
sensentscheidungen — ja nun, man kann sich vieler-
lei Personen denken, denen man das dann zuschan-
zen will —, so ist die Exekutive in ihrer Handlungs-
fähigkeit schwer beeinträchtigt. Wenn wir in einem 
Bereich von der überkommenen Auflage an die An-
klagebehörden abweichen, jegliches Vergehen zu 
verfolgen, wissen wir nicht, wo das endet. Ich habe 
vorhin aus der Literatur zum politischen Strafrecht 
die Broschüre des Bundesrichters Willms unter dem 
Titel „Staatsschutz im Geiste der Verfassung" von 
1962 zitiert und lese jetzt einen Satz daraus wörtlich 
vor: 

Nicht in der Aushöhlung der Legalität, 
— also des Verfolgungszwangs — 

sondern in der Zurückführung der strafrecht-
lichen Tatbestände auf jenes Maß, welches die 
Wahrung des Prinzips der Legalität nicht gefähr-
det, liegt die Lösung beschlossen, welche den 
vollen Einklang des Staatsschutzes mit dem Geist 
der Demokratie und des Rechtsstaates herstellt, 

Die sozialdemokratische Fraktion steht geschlos-
sen gegen die Auflockerung des Verfolgungszwangs. 
Wir haben die Hoffnung, daß sich in den Reihen 
der Regierungsparteien genug Gleichgesinnte fin-
den, um das Bundesjustizministerium wirklich an 
die Aufgabe heranzuzwingen, das materielle Straf-
recht mit uns gemeinsam schnellstens zu verbessern 
und gar nicht lange darüber zu philosophieren, wie 
man durch Durchbrechung des Verfolgungszwangs 
an Fällen wie Graßnick oder ähnlichen künftig 
vorbeikommen könnte. Diese Arbeit der materiellen 
Bereinigung muß eingeleitet werden. Die Vorlage 
ist da. Wir hoffen, daß Sie sich alle beteiligen und 
nicht ablenken lassen durch Bemühungen in Rich-
tung auf Durchbrechung des Verfolgungszwangs. 

Wir erwarten, daß der Sonderausschuß „Straf-
recht" diese Materie sofort in Angriff nimmt. Sie 
kann nicht mehr zurückgestellt werden bis zu einem 
Abschluß der Gesamtreform. Wir wollen auch nicht 
gewartet wissen, bis das Bundesjustizministerium 
mit irgendeiner Vorlage demnächst nachkleckern 
wird. Wir wollen, daß diese Sache auf Grund der 
Vorlage, die wir hierfür bieten, jetzt angefaßt wird, 
und wir erwarten, daß der Sonderausschuß „Straf-

recht" Sachkenner der Praxis und Lehrer des Straf-
rechtes anhören wird, um sich zu bestmöglichen 
Lösungen allseitig helfen zu lassen. 

Wir haben es hier nicht — und das lassen Sie 
mich als letztes sagen — mit einem Thema zu tun, 
das nur die Juristen anginge. Hier geht es um eine 
Thematik von hohem politischem Rang. Wir sollen 
und wollen Rechtsstaat sein. Alle unsere Bemühun-
gen um eine staatliche Gemeinschaft unseres gan-
zen Volkes, um eine gerechte Friedensordnung sind 
auch Rechtskampf. Das erfordert die Vorbildlichkeit 
der Rechtsordnung unter uns selbst sowie im Ver-
hältnis zu denen, die unsere freiheitliche Ordnung 
angreifen. Lassen Sie uns schnell und gründlich ans 
Werk gehen. Es ist hohe Zeit mittlerweile. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Bundesminister der Justiz. 

Dr. Jaeger, Bundesminister der Justiz: Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! 

Das Recht des strafrechtlichen Staatsschutzes 
ist nach Errichtung der Bundesrepublik Deutsch-
land durch das Strafrechtsänderungsgesetz vom 
30. August 1951 neu geregelt worden. Die Neuge-
staltung dieses Rechtsgebietes, das für den Schutz 
der verfassungsmäßigen Ordnung nach innen und 
außen gleichermaßen bedeutsam ist, fiel in eine 
politisch gefahrvolle Zeit, die im Zeichen der Korea-
Krise stand. 

Vor dem Gesetzgeber lag eine äußerst schwie-
rige Aufgabe. Neben der Neuregelung der Staats-
schutzvorschriften mit langer Tradition, nämlich 
der Bestimmungen über Hoch- und Landesverrat, 
war ein ganz neues System von Rechtsvorschriften 
zu schaffen, das die modernen Methoden der orga-
nisierten Unterwühlung und des gewaltlosen Um-
sturzes treffen sollte, deren sich die Feinde einer 
freiheitlichen demokratischen Ordnung heute al-
lenthalben bedienen und deren Gefährlichkeit die 
vorangegangenen und die damals gegenwärtigen 
geschichtlichen Ereignisse augenscheinlich gemacht 
hatten. Den vielfältigen praktischen Erscheinungs-
formen dieses permanenten, auf Unterwühlung der 
Verfassungstreue hinzielenden politischen Kampfes 
mußte durch völlig neuartige Bestimmungen straf-
rechtlich begegnet werden. Gleichzeitig war aber 
darauf zu achten, daß die Prinzipien der freiheit-
lichen Ordnung, um deren Schutz es ging, nicht 
durch zu starke Eingriffe des Gesetzgebers selbst 
verletzt würden. Vorbilder aus der Gesetzgebung 
des Auslandes entsprachen vielfach nicht dem bei 
uns heute besonders ausgeprägten Bedürfnis nach 
rechtsstaatlicher Bestimmtheit der Tatbestände. Das 
durch gemeinsames Bemühen der verfassungstreuen 
Parteien schließlich zustande gekommene Werk 
wurde mit einer breiten parlamentarischen Mehr-
heit, von der sich lediglich die Kommunisten und 
die Rechtsradikalen ausschlossen, verabschiedet. 

Dieses gesetzgeberische Werk nachträglich abwer-
tend als Experiment zu bezeichnen, wäre verfehlt. 
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Immerhin war damit strafrechtliches Neuland be-
treten worden, und eine Erprobung des Gesetzes 
in der Praxis mußte abgewartet werden. Wenn man 
diese Ausgangslage bedenkt, so kann man sagen, 
daß die Arbeit des Gesetzgebers von 1951 sich in 
weitem Umfang bewährt hat. Ich meine also, daß 
kein Anlaß besteht, auf dieses Werk im Zorn zu-
rückzublicken. Daß es  — mit allen seinen Einzel-
heiten! — für die Ewigkeit gemacht sei, hatte von 
vornherein kein Einsichtiger angenommen. Wie 
kaum ein anderes Gesetz, so mußte dieses der Be-
währung im Rechtsleben ausgesetzt werden, um 
erkennen zu können, inwieweit es den praktischen 
Bedürfnissen entsprechen würde, wo Spannungen 
aufträten, wo es etwas zu ergänzen, wo etwas ab-
zubauen gelte, um einerseits der Vielfalt der Er-
scheinungen, den wechselnden Methoden eines mit 
einem reichen Arsenal von Kampfmitteln arbeiten-
den Verfassungsfeindes gerecht zu werden, ander-
seits aber die vom Grundgesetz gewährleiste-
ten Grundfreiheiten nicht weiter einzuschränken, 
als es um des Schutzes der Grundlagen dieser Frei-
heit unerläßlich ist. Nicht oder doch nicht voll vor-
auszusehen waren die von den Feinden unserer 
freiheitlichen Staatsordnung angewandten Metho-
den des politischen Kampfes und das Maß ihrer Be-
weglichkeit und Einfallsgabe. Nicht zu übersehen 
war, wie die Rechtsprechung die neuen Gesetzes

-

begriffe auslegen, zu welcher konkreten Gestalt sie 
das zunächst aus einem Gerüst abstrakter Begriffe 
bestehende neue Staatsschutzstrafrecht ausbilden 
würde. Dabei ist zu bedenken — ich meine, man 
muß dies besonders betonen —, daß die Teilung 
Deutschlands Probleme von einer Besonderheit und 
Schwierigkeit aufwarf, wie sie im Bereich des 
Rechts des strafrechtlichen Staatsschutzes dem Ge-
setzgeber und der Rechtsprechung vorher noch nicht 
zu lösen aufgegeben waren. 

Noch etwas darf nicht unerwähnt bleiben. Die 
Normen des Staatsschutzstrafrechts haben ihren Sitz 
in einem besonders starken Spannungsfeld zwischen 
zwei Polen, nämlich auf der einen Seite dem Erfor-
dernis, die Verfassung und ihre Grundlagen vor 
feindlichen Angriffen zu schützen, und auf der ande-
ren Seite dem Ziel einer von staatlichem Eingriff 
möglichst ungestörten, freien Entfaltung der Grund-
rechte. Möglichkeiten und Grenzen eines wirkungs-
vollen Staatsschutzstrafrechts werden daher wesent-
lich mitbestimmt von den Normen der Verfassung. 
Das Grundgesetz war bei Erlaß des Ersten Straf-
rechtsänderungsgesetzes erst zwei Jahre alt, die 
Auslegung seiner Vorschriften noch weitgehend 
ungesichert. Das Bundesverfassungsgericht, von des-
sen Rechtsprechung fortschreitende Klärung zu er-
warten war, sollte erst einen Monat nach Verkün-
dung des Strafrechtsänderungsgesetzes eröffnet wer-
den. 

Wer die Wechselwirkung zwischen dem Recht und 
den in steter Bewegung begriffenen Erscheinungen 
des politisch-gesellschaftlichen Lebens kennt und 
von der nicht minder lebendigen Wechselbeziehung 
von Gesetz und Rechtsprechung weiß, den nimmt 
es nicht wunder, daß im Laufe der Jahre Korrek-
turen durch den Gesetzgeber erforderlich wurden 
und auch heute wieder erforderlich sind. Das konnte,  

bei den Besonderheiten der Rechtsmaterie und der 
Entstehungsgeschichte des Gesetzes nicht ausblei-
ben. So hat insbesondere das Dritte Strafrechtsände-
rungsgesetz 1953 den § 93 über Einfuhr verfassungs-
feindlicher Schriften zu einer allgemeinen Vorschrift 
gegen verfassungsfeindliche Propaganda durch 
Schrift und Bild erweitert, hat das Vierte Strafrechts-
änderungsgesetz 1957 gewisse Änderungen im Be-
reich der Staatsgefährdungsvorschriften gebracht 
und hat das Sechste Strafrechtsänderungsgesetz 1960 
den § 130 über Volksverhetzung neu gefaßt, insbe-
sondere mit dem Ziel, die antisemitische Hetze wir-
kungsvoller zu erfassen. Die bedeutsamste Ände-
rung erfuhr das Staatsgefährdungsrecht 1964 durch 
das Vereinsgesetz, das — nach dem von der Großen 
Strafrechtskommission im Rahmen der Strafrechts-
reform erarbeiteten Vorbild — das Recht der soge-
nannten Organisationsdelikte weitgehend neu ge-
regelt hat. Darin liegt ein besonderes Verdienst des 
4. Deutschen Bundestages. 

Trotz solcher weitreichender Anpassungen des 
Gesetzes an neu gewonnene Erfahrungen und Er-
kenntnisse ist die Kritik am geltenden Staatsschutz-
strafrecht nicht verstummt. Es wird geltend gemacht, 
die Tatbestände seien nicht klar genug abgegrenzt 
und ließen daher die in der Voraussehbarkeit der 
strafrechtlichen Reaktion liegende Garantiefunktion 
des Strafgesetzes vermissen, die Rechtsprechung 
habe sich auf der Grundlage solcher Tatbestände zu 
einer gegenüber den Intentionen des Gesetzgebers 
zu stark ausdehnenden Auslegung entwickeln kön-
nen. Es wird auf eine ungenügende Abgrenzung der 
Tatbestände zu den Grundrechten, insbesondere zu 
dem Grundrecht der Meinungsfreiheit, hingewiesen; 
ja der Vorwurf des Gesinnungsstrafrechts ist ver-
einzelt laut geworden. Schwierigkeiten bei der 
Durchführung eines Zeitungsaustausches — der vor-
übergehend einmal aktuell schien und gelegentlich 
wieder aktuell werden könnte — wurden und wer-
den auf eine unangebrachte Ausweitung des materi-
ellen Staatsschutzstrafrechts zurückgeführt; desglei-
chen manche Schwierigkeiten für Kontakte mit Publi-
zisten, Sportlern und anderen Besuchern aus der 
Zone. Schließlich hat die Problematik des publizisti-
schen Landesverrats dem Ruf nach Reform des gel-
tenden Rechts zu besonderer Aktualität verholfen. 

Manches an dieser Kritik ist berechtigt, manches 
dagegen nicht. Sicherlich unberechtigt ist der Vor-
wurf, daß man in der Bundesrepublik ein Gesin-
nungsstrafrecht betreibe. Dies möchte ich mit allem 
Nachdruck betonen. Von einem Strafrecht, das eine 
bestimmte politische Meinung oder Gesinnung zum 
Ansatzpunkt und zur wesentlichen Grundlage dei 
Strafbarkeit macht, kann keine Rede sein. Ein sol-
cher Vorwurf kann weder die Intentionen des 
Gesetzgebers noch die aus sich heraus verstandenen 
Straftatbestände noch schließlich die Rechtsprechung 
treffen. Der Vorwurf setzt bei der Staatsgefährdung 
an. Aber das Leitbild, nach dem gerade auch diese 
Vorschriften geschaffen sind, ist der aktive Angriff 
gegen die Verfassung, der sich bestimmter typisches 
Mittel bedient. Zwar möchte auch ich nicht be-
haupten, daß dieses Leitbild in idealer Weise ver-
wirklicht sei.  Daher hat auch die Große Strafrechts-
kommission und auf der Grundlage ihrer Arbeit die 
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Bundesregierung bei der Ausarbeitung des Entwurfs 
eines Strafgesetzbuches 1962 sich darum bemüht, 
den Tatbeständen noch schärfere Kontur zu geben. 
Von Gesinnungsstrafrecht sollte man aber auch 
gegenüber dem geltenden Recht nicht sprechen. 

Der Entwurf 1962 sieht einen Titel über Hoch-
verrat und Staatsgefährdung und einen Titel über 
Landesverrat vor. Mit den darin enthaltenen Vor-
schriften wurde in erster Linie das soeben erwähnte 
Ziel verfolgt, die Straftatbestände, soweit dies bei 
der Natur der Sache möglich ist, klarer abzugrenzen 
und dadurch die Garantiefunktion dieser Tatbestände 
zu verbessern. Es wurden darüber hinaus manche 
Tatbestände, zum Teil erheblich, eingeschränkt, auf 
der anderen Seite einzelne Lücken des geltenden 
Rechts geschlossen. 

Ich habe dem Hohen Hause in Beantwortung einer 
Kleinen Anfrage von Abgeordneten der Freien 
Demokratischen Partei bereits den Entschluß der 
Bundesregierung bekanntgegeben, so bald wie mög-
lich einen eigenen Entwurf zur Erneuerung des 
Rechts des strafrechtlichen Staatsschutzes einzubrin-
gen, weil auch nach meiner Auffassung, die von der 
Bundesregierung geteilt wird, die inzwischen ge-
wonnenen Erkenntnisse manche Änderungen erhei-
schen, die  über die Vorschläge in dem Entwurf 1962 
hinausgehen, der auf Beschlüsse der Großen Straf-
rechtskommission zurückgeht, die immerhin schon 
vor mehr als sieben Jahren gefaßt wurden. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Schmid.) 

Unter diesen Umständen kann ich es mir versagen, 
im einzelnen auf die einschlägigen Vorschriften des 
Entwurfs 1962 einzugehen. Ich möchte nur hervor-
heben, daß ein wesentlicher Punkt der darin vor-
gesehenen Reform, nämlich die konsequente Aus-
gestaltung der sogenannten Organisationstatbe-
stände zu Ungehorsamsdelikten, die erst nach dem 
Verbot einer Partei oder einer Vereinigung be-
gangen werden können, bereits durch das Ver-
einsgesetz vorweggenommen worden ist. Nicht 
unerwähnt möchte ich auch lassen, daß der Ent-
wurf im Gegensatz zum geltenden Recht, das 
hier nur die Zuchthausstrafe kennt, für minder 
schwere Fälle von Landesverrat — zu denen der 
sogenannte publizistische Landesverrat in der Regel 
gehören dürfte — lediglich Gefängnisstrafe vorsah. 
Diese Problematik soll jetzt in dem in Angriff :ge-
nommenen Entwurf der Bundesregierung durch Aus-
formung differenzierender Tatbestände berücksich-
tigt werden. 

Meine Damen und Herren, zu dem vorliegenden 
Entwurf der SPD -Fraktion kann ich nach alledem 
zunächst sagen, daß ich die damit ergriffene Initia-
tive durchaus begrüße. Es kann die Aussprache im 
Ausschuß nur befruchten, wenn dem Entwurf der 
Bundesregierung auch ein Entwurf der Opposition 
gegenübersteht. Dieser Entwurf enthält auch zweifel-
los manche wertvolle Anregung. Andererseits 
bestehen gegen einige seiner Vorschriften gravie-
rende juristische Bedenken, über die im einzelnen 
im Ausschuß zu reden sein wird. In seinem Be-
mühen, das geltende Staatsschutzstrafrecht von 
allen Vorschriften zu befreien, die nicht unbedingt  

erforderlich sind, führt er zu Ergebnissen, die den 
Verfassern des Entwurfs vermutlich ferngelegen 
haben; so schießt er vielfach über das Ziel hinaus. 
Diesen Eindruck gewinnt man schon, wenn man 
sich die Zahl der Vorschriften des geltenden Rechts 
vor Augen hält, die — meist ersatzlos — gestrichen 
werden sollen. Dabei handelt es sich um § 90 über 
staatsgefährdende Sabotage, um § 92 über staats-
gefährdenden Nachrichtendienst, § 93 über verfas-
sungsfeindliche Propaganda, § 94 über Strafschär-
fung bei staatsgefährdender Absicht, § 100 d Abs. 3 
über staatsgefährdende Lügenpropaganda, §.128 über 
Geheimbündelei, um den vorsätzlichen Landesverrat 
ohne Begünstigungs- und Benachteiligungsabsicht, 
den § 100 c Abs. 2 über fahrlässige Bekanntgabe 
von Staatsgeheimnissen und um § 100 f über landes-
verräterische Untreue. 

Nun liegt es mir allerdings fern, den Entwurf 
mit der Elle gestrichener Paragraphen messen zu 
wollen. Aber auch eine weniger auf die Zahl als 
auf die Substanz der Änderungswünsche ein-
gehende Betrachtung zeigt, daß die meisten Vor-
schläge zu weit gehen, weil sie einige für einen 
effektiven Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung 
und der äußeren Sicherheit wesentliche Gesichts-
punkte nicht berücksichtigen. 

Ich möchte das an einigen Beispielen verdeut-
lichen. Von einer Streichung des § 93 StGB über 
die verfassungsfeindliche Propaganda verspricht sich 
der Entwurf der SPD die Freigabe des linksradi-
kalen, also des kommunistischen Schrifttums. Der 
Entwurf übersieht dabei, daß das kommunistische 
Schrifttum weitgehend die illegale KPD unterstützt 
oder für sie wirbt und damit gegen den in der ver-
gangenen Wahlperiode neu gefaßten § 90 a StGB 
verstößt, dem damals auch die SPD zugestimmt hat 
und den sie daher auch in ihrem Entwurf unange-
tastet läßt. Der angestrebte Erfolg, über den man 
natürlich schon politisch streiten kann, wird also 
praktisch nicht erreicht. Erreicht wird aber etwas 
anderes: nach einer Streichung des § 93 könnte das 
rechtsradikale Schrifttum, könnten neonazistische 
Schriften, Schallplatten und ähnliche Propaganda-
mittel, die altes nationalsozialistisches Gedanken-
gut wieder lebendig machen wollen, mit denen die 
parlamentarische Demokratie verhöhnt, das Führer-
prinzip verherrlicht und die tragenden Grundsätze 
unserer Verfassung angegriffen werden, strafrecht-
lich nicht mehr erfaßt werden. Damit wäre auch 
keine Möglichkeit mehr gegeben, solche Propa-
gandamittel einzuziehen und ihrer Einfuhr aus dem 
Ausland einen Riegel vorzuschieben. Wir kennen 
alle aus der bisherigen Praxis gefährliche Mach-
werke dieser Art. Nach allem, was hinter uns liegt, 
halte ich es für unerträglich, wenn wir dem Aus-
breiten einer neonazistischen Literatur untätig zu-
sehen müßten. Das aber wäre die unvermeidliche 
Folge einer Streichung des § 93. 

(Abg. Jahn [Marburg] : Unvermeidliche, 
Herr Minister?) 

— Ich komme noch genauer darauf. 

(Abg. Jahn [Marburg] : Die von Ihnen an

-

genommene!) 
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— Die von mir für unvermeidlich gehaltene. Wahr-
scheinlich werde ich Sie im Ausschuß davon über-
zeugen, daß sie unvermeidlich ist. 

Nun ist es zwar richtig, daß rechtsradikale Schrif-
ten, die zugleich antisemitisch sind, in einem ge-
wissen Umfang noch durch § 130 StGB über Volks-
verhetzung erfaßt werden könnten. Es wäre aber 
ein gefährlicher Irrtum, anzunehmen, daß damit 
jede antisemitische Hetze strafrechtlich erfaßt wer-
den könnte. Gerade unter antisemitischen Schriften, 
gegen die wir nach dem Unheil, das der National-
sozialismus über die Juden gebracht hat, besonders 
allergisch sind, gibt es raffinierte Machwerke, die 
mit dieser Strafbestimmung nicht erfaßt werden 
können, weil sie nur die Hetze gegen Teile der Be-
völkerung, d. h. gegen die inländischen Juden, 
trifft und weil auch die übrigen Merkmale dieses 
Tatbestandes, der dem allgemeinen Schutz des 
öffentlichen Friedens dient, nicht so weit gefaßt 
sind und auch nicht so weit gefaßt werden können, 
wie es für den besonderen Schutz vor den Gefahren 
eines wieder auflebenden Antisemitismus erforder-
lich ist. Es kommt hinzu, daß zwar § 93, nicht aber 
§ 130 des Strafgesetzbuches die Handhabe bietet, 
aus dem Ausland kommende antisemitische Schrif-
ten mit Hilfe des Überwachungsgesetzes von 1961 
schon an der Grenze abzustoppen. 

Andere Vorschriften, auf welche die Begründung 
des Entwurfs der SPD hinweist, können den § 93 
StGB nicht ersetzen. Die Strafvorschriften über die 
Vorbereitung eines hochverräterischen Unterneh-
mens und über fahrlässige Verbreitung hochverräte-
rischer Propagandamittel werden fast nie, diejeni-
gen über Mißachtung von Staat und Flagge, Ver-
unglimpfung von Staatsorganen und Beleidigung 
werden nur selten eine Handhabe für eine Bestra-
fung des Täters und für die Einziehung solcher 
Propagandamittel bieten. Tätern gegenüber, die 
Lücken der Strafbarkeit zielsicher ausnützen, ver-
sagen diese Vorschriften völlig. Das Vereinsgesetz 
mit seinen Verbotsvorschriften bietet nur eine 
Handhabe gegenüber dem nachweisbar organisier-
ten Verfassungsfeind. Gerade an dieser Vorausset-
zung fehlt es aber im Bereich rechtsradikaler und 
antisemitischer Schriften in aller Regel. Durch das 
Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht nach 
Art. 18 des Grundgesetzes, das den Ausspruch der 
Verwirkung bestimmter Grundrechte bei Mißbrauch 
zum Ziel hat, kann die Lücke des erforderlichen 
strafrechtlichen Schutzes nicht geschlossen werden. 
Kein Kenner der Materie wird das bezweifeln. 

Der Vorschlag der SPD, auf § 93 zu verzichten, 
verfolgt schließlich noch ein weiteres Ziel, das sich 
aber ebenfalls auf diesem Wege nicht erreichen läßt. 
Die Annahme, ein innerdeutscher Zeitungsaustausch 
würde durch eine Streichung des § 93 ermöglicht, 
trifft nicht zu. Für die Verhinderung der Einfuhr 
verfassungsfeindlichen Schrifttums hat § 93 in der 
Praxis hauptsächlich Bedeutung als Anknüpfungs-
punkt für die Anwendung des Überwachungsgeset-
zes von 1961 und für die darin vorgesehenen Kon-
trollbefugnisse der Zollbeamten. Der Inhalt der für 
einen Austausch in Betracht kommenden sowjet-
zonalen Zeitschriften und Zeitungen, wie das „Neue 

Deutschland", verstößt nun keineswegs nur gegen 
§ 93, sondern, wie ich schon betonte, regelmäßig 
gegen eine Reihe weiterer Strafvorschriften, ins-
besondere gegen das Verbot der Werbung für eine 
verbotene Partei, gegen § 91 StGB, gegen Beleidi-
gungs- und Verunglimpfungstatbestände des Straf-
gesetzbuchs, wie die §§ 95, 96 und 97. 

(Abg. Jahn [Marburg] : Also müssen wir 
noch mehr streichen, Herr Minister!) 

— Wenn wir das alles streichen, werden Sie selber 
sehen, daß unser Staat gefährdet wäre. 

Die Streichung des § 93 des Strafgesetzbuchs 
würde daher die Kontrolle von Massensendungen 
mit gezielter verfassungsfeindlicher Propaganda, die 
bei den Erwägungen über einen Austausch ohnehin 
ausscheiden, erheblich erschweren, den Zeitungs-
austausch selbst aber noch nicht ermöglichen. Für 
einen solchen Austausch müßten daher, wenn er 
akut werden sollte, ganz andere gesetzliche Maß-
nahmen ergriffen werden, die übrigens in meinem 
Hause im Zusammenwirken mit den anderen betei-
ligten Bundesressorts im Entwurf bereits vor der 
Fertigstellung stehen. So viel zum Vorschlag, § 93 
des Strafgesetzbuchs zu streichen. 

Auf dem Gebiet des Landesverrats sieht der En-
wurf in dem Bestreben, die Problematik des soge-
nannten publizistischen Landesverrats zu lösen, Ein-
schränkungen der Strafbarkeit vor, deren Auswir-
kungen nicht alle hingenommen werden können. So 
wird der eigentliche Landesverrat auf den Fall be-
schränkt, daß er Täter mit der Offenbarung eines 
Staatsgeheimnisses die doppelte Absicht verfolgt, 
der Bundesrepublik Deutschland einen Nachteil zu-
zufügen und eine feindliche Macht zu begünstigen. 
Daneben soll lediglich noch die sogenannte fahrläs-
sige Geheimnispreisgabe mit Strafe bedroht werden, 
d. h. vorsätzliches Offenbaren in Verbindung mit 
nur fahrlässiger Gefährdung des Wohls der Bundes-
republik. Der Entwurf verkennt dabei einmal, daß 
der gemeine Spion, den der vorgeschlagene § 99 
Abs. 1 treffen soll, durchaus nicht immer die hier 
verlangte Absicht verfolgt. Gerade dem bezahlten 
Agenten, dem es nur auf das Geld ankommt, kann 
die mit der Offenbarung des Staatsgeheimnisses ver-
bundene Machtverschiebung zwischen den Staaten 
völlig gleichgültig sein. Er nimmt diese Folge, wie 
wir Juristen sagen, billigend in Kauf, handelt also 
nur mit Eventualvorsatz. Aber selbst wenn er mit 
direktem Vorsatz handelt, kommt es ihm nicht dar-
auf an, daß die Bundesrepublik benachteiligt und ihr 
Wohl gefährdet wird. Es fehlt also an der im Ent-
wurf geforderten Absicht; zum mindestens ist es 
fraglich, ob die Rechtsprechung hier in der Lage 
wäre zu helfen. 

Der Entwurf übersieht weiter, daß zwischen sei-
nem absichtlichen Landesverrat und seiner fahrlässi-
gen Geheimnispreisgabe eine Lücke der Straflosig-
keit klafft, die nicht offenbleiben darf. Der Täter 
nämlich, der ohne die in § 99 des Entwurfs gefor-
derte Absicht ein Staatsgeheimnis vorsätzlich ver-
rät und das Wohl der Bundesrepublik nicht nur fahr-
lässig, sondern vorsätzlich gefährdet, wird von kei-
nem der beiden Tatbestände erfaßt. 
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Auf der anderen Seite, möchte ich betonen, daß 
der Entwurf bei dem Versuch, die Belange der Or-
gane der Publizistik zu berücksichtigen, einen wich-
tigen Gesichtspunkt für eine sachgemäße Abgren-
zung richtig erkannt hat, nämlich den der verschie-
denen subjektiven Einstellung des Täters. Ähnliche 
Unterscheidungen, die aber der Ergänzung durch 
weitere Gesichtspunkte bedürfen, werden seit länge-
rem in meinem Hause erwogen und dürften zu einer 
auch für die Presse befriedigenden Lösung führen. 

Bevor ich auf die vorgeschlagene Neugestaltung 
des Staatsgeheimnisbegriffs mit seinen Folgerungen 
zu sprechen komme, sei noch — des Zusammen-
hangs wegen — die vorgeschlagene Streichung des 
§ 100 c Abs. 2 StGB über den fahrlässigen Landes-
verrat durch Geheimnisträger erwähnt. Dieser Vor-
schlag wird damit begründet, daß die Vorschrift 
keine praktische Bedeutung gewonnen habe und 
an ihrer Stelle in strafwürdigen Fällen die §§ 353 b 
und 353 c über die Verletzung der Amtsverschwie-
genheit und die Mitteilung amtlicher Schriftstücke 
eingriffen. Auch ich bin der Auffassung, daß eine 
sorgfältige Prüfung geboten ist, ob ein Bedürfnis 
für eine Strafvorschrift besteht, zu deren Anwendung 
es nur selten gekommen ist. Diese Prüfung führt 
aber hier zur Anerkennung eines solchen Bedürf-
nisses. Der Fall des Beamten, der die Aktentasche 
mit einem wichtigen Geheimdokument leichtfertig 
liegen läßt, ist nicht erfunden. Er kann sich so 
oder ähnlich jeden Tag wiederholen. Solchen 
Fällen mit einer Strafsanktion begegnen zu 
können, ist ein berechtigtes Bedürfnis. Die §§ 353 b 
und c können hier nicht helfen, da sie nur vorsätz-
liches Handeln mit Strafe bedrohen. Bei Geheimnis-
trägern, die nicht im öffentlichen Dienst stehen — 
man denke an Personen in Rüstungsbetrieben -, 
bestände nicht einmal die Möglichkeit einer diszi-
plinaren Ahndung, wenn man § 100 c Abs. 2 strei-
chen wollte. 

Von praktisch ungleich größerer Bedeutung ist 
der Vorschlag des Entwurfs, den geltenden mate-
riellen Staatsgeheimnisbegriff, wie es in der Be-
gründung heißt, durch eine Kombination des mate-
riellen Begriffs mit dem formellen zu ersetzen. 
Nach dem materiellen Staatsgeheimnisbegriff ist 
ein Gegenstand dann ein Staatsgeheimnis, wenn er 
seiner Natur nach geheimhaltungsbedürftig ist, weil 
seine Offenbarung gegenüber einer fremden Regie-
rung die Machtposition der Bundesrepublik gegen-
über anderen Staaten gefährden würde. Nach dem 
formellen Staatsgeheimnisbegriff ist ein Gegenstand 
dann ein Staatsgeheimnis, wenn er durch besondere 
Sicherheitsmaßnahmen zum Geheimnis erklärt 
worden, also gewissermaßen unter Verschluß ge-
nommen ist. Der Entwurf will beide Begriffe kom-
binieren. Sein erklärtes Ziel ist es, damit die An-
wendbarkeit der sogenannten Mosaiktheorie aus-
zuschalten und die Voraussehbarkeit, ob die Offen-
barung eines bestimmten Sachverhalts strafbar ist, 
dadurch zu erhöhen, daß dem Staatsgeheimnis eine 
sichtbare Warnfunktion verliehen wird. Ob es kri-
minalpolitisch vertretbar ist, auf die vielfach miß-
verstandene Mosaiktheorie zu verzichten, nach der 
unter bestimmten Voraussetzungen eine aus zahl-
reichen offenen Einzeltatsachen gewonnene neue 

Erkenntnis ein Staatsgeheimnis sein kann, erscheint 
fraglich. Das Problem bedarf eingehender Prüfung 
im Ausschuß. Zu dem gibt es materielle Staatsge-
heimnisse, die ihrer Art nach nicht mit einem Ge-
heimstempel versehen oder sonst erkennbar eti-
kettiert werden können. Eine bedeutende wehr-
technische Erfindung beispielsweise, deren Geheim-
haltung im elementaren Interesse des Landes steht, 
wäre so lange frei verfügbar, bis die Staatsorgane 
von ihr Kenntnis erhalten und sie durch förmliche 
Maßnahmen in ihren Schutz genommen hätten. Um 
die so entstehende Lücke auszufüllen, müßten neue 
Bestimmungen über eine Meldepflicht für verteidi-
gungswichtige Erfindungen geschaffen werden, de-
ren Verletzung wiederum mit Strafe zu bedrohen 
wäre, ohne daß auf diese Weise ein hinreichender 
Strafschutz gewährleistet werden könnte. 

Vor allem aber ist folgendes zu bedenken. Die 
formellen Schutzmaßnahmen nicht nur einer vor-
sichtigen Staatsverwaltung, sondern auch in den 
Bereichen der Wirtschaft, die mit sicherheitsbedeut-
samen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben be-
faßt sind, würden zweifellos erheblich zunehmen. 
Mit anderen Worten, vom Geheimstempel würde 
sehr viel mehr Gebrauch gemacht werden, noch 
viel mehr als bisher. Damit würde nicht nur die 
Schwerfälligkeit des technischen Arbeitsablaufs ge-
fördert werden. Vor allem würde den Organen 
der Publizistik, insbesondere den Journalisten, ein 
Bärendienst erwiesen, weil sie mit Sicherheitsmaß-
nahmen auch da rechnen müßten, wo es sich in 
Wahrheit gar nicht um echte Staatsgeheimnisse 
handelt. Der Journalist, der in der Annahme, ein 
Staatsgeheimnis liege materiell nicht vor, eine 
Sicherheitsmaßnahme durchbrochen hat, wird, wenn 
er das Opfer falscher Beurteilung war, den Ver-
dacht, vorsätzlich gehandelt zu haben, schwerer ab-
wenden können als heute. Die Hauptproblematik 
läge nach wie vor bei der Schwierigkeit der Ab-
wägung, ob etwas materiell ein Staatsgeheimnis ist 
oder nicht. 

Mit dieser Kritik an dem Bemühen des Entwurfs, 
den Begriff des Staatsgeheimnisses einzuschränken, 
soll nicht gesagt werden, daß die geltende Gesetzes

-

definition erhalten bleiben müßte. Es wird vielmehr 
versucht werden müssen, auf der Grundlage des 
materiellen Staatsgeheimnisbegriffs die bisherige 
Definition zu präzisieren und ihr festere Konturen 
zu geben. Mein Haus ist darum bemüht, einen ent-
sprechenden Vorschlag auszuarbeiten. Jeder Kenner 
der Materie weiß, wie schwierig diese Aufgabe ist. 

Meine Damen und Herren, zu dem Entwurf der 
SPD-Fraktion ließe sich noch manches sagen, Zu-
stimmendes, Kritisches und Abwägendes. Ich meine, 
es kann nicht Aufgabe dieser ersten Lesung sein, 
auf zu viele Einzelheiten einzugehen. Ich möchte 
mich daher auf die von mir gemachten Ausführun-
gen zu einigen wichtigen Punkten beschränken, zu-
mal sich die Stellungnahme der Bundesregierung im 
einzelnen aus den positiven Vorschlägen des Regie-
rungsentwurfs ergeben wird. Lasen Sie mich statt 
dessen über das bisher Gesagte hinaus noch etwas 
Allgemeines sagen, was gleichzeitig als ein Pro-
gramm meines Hauses für den Regierungsentwurf 
gelten mag. 
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Auch ich bin der Auffassung, daß die Straftatbe-

stände so klar wie möglich abgegrenzt werden müs-
sen, damit voraussehbar ist, wer und was unter die 
Strafdrohung fällt. Daß diese Forderung im Bereich 
des strafrechtlichen Staatsschutzes schwerer zu er-
füllen ist als auf anderen Gebieten des Strafrechts, 
liegt in der Natur der Sache. 

Ein besonders wichtiger Gesichtspunkt ist bei der 
Ausgestaltung der Staatsgefährdungsvorschriften zu 
beachten. Es muß sichergestellt werden, daß Kon-
takte zwischen Deutschen in der sowjetisch besetz-
ten Zone und Deutschen im Bundesgebiet nur inso-
weit in den Bereich des Strafrechts gerückt werden, 
wie der Schutz der freiheitlichen Ordnung vor den 
gefährlichen Unterwühlungsmethoden der Zonen-
machthaber es erfordert. Der offenen Diskussion der 
Standpunkte soll kein Riegel vorgeschoben werden. 

Der Entwurf der SPD macht auch hierzu Vor-
schläge, die sich zum Teil an die Konzeption des 
Entwurfs 1962 anlehnen, zum Teil einen darüber 
hinausgehenden Abbau von Strafvorschriften vor-
sehen. Von besonderer praktischer Bedeutung in 
dem hier angeschnittenen Zusammenhang ist der 
Vorschlag, den § 92 des geltenden Strafgesetzbuchs 
über den staatsgefährdenden Nachrichtendienst, von 
dem auch der Entwurf 1962 nur noch einen Aus-
schnitt enthält, durch eine Vorschrift mit anderem 
Inhalt zu ersetzen. 

Wie weit man bei dem Abbau von Strafvor-
schriften im einzelnen gehen kann, wird sich erst 
nach sehr eingehender Prüfung und Abwägung aller 
Gesichtspunkte endgültig sagen lassen. Jedenfalls 
verfolgt auch das Bundesjustizministerium das Ziel, 
bei der Formulierung des materiellen Rechts den 
Rahmen des Strafbaren auf das für den Schutz 
unserer Verfassung notwendige Maß zu beschrän-
ken. 

Wenn mit dem angekündigten Gesetzentwurf der 
Bundesregierung auch — unter anderem, wie ich 
betonen möchte — das Ziel einer Lockerung des 
Verfolgungszwangs angestrebt wird, dann nicht, 
um tatbestandliche Einschränkungen des materiellen 
Strafrechts zu vermeiden. Mit einer Lockerung des 
Verfolgungszwangs soll für Fälle besonderer Art 
in denen dem Interesse an der Strafverfolgung 
überwiegende andere öffentliche Interessen ent-
gegenstehen, die Möglichkeit einer rechtlich ein-
wandfreien Lösung geschaffen werden. Wir haben 
dabei Fälle im Auge, die sich durch eine Änderung 
des materiellen Rechts nicht lösen lassen und die 
auch dann ungelöst bleiben würden, wenn man dem 
Entwurf der SPD-Fraktion in vollem Umfang folgen 
wollte. 

Ich stimme, wie gesagt, mit dem Anliegen der 
Fraktion der SPD grundsätzlich darin überein, daß 
Strafvorschriften, deren es zum Schutz unserer frei-
heitlichen Staats- und Gesellschaftsordnung und 
zum Schutz der äußeren Sicherheit nicht bedarf, 
nicht geschaffen oder gegebenenfalls abgeschafft 
bzw. dem wirklichen Bedürfnis entsprechend ein-
geschränkt werden sollten. Dieser Gesichtspunkt 
wird auch von der Bundesregierung beachtet wer-
den. Ich möchte nur vor einem warnen, nämlich vor  

der Gefahr einer Gelegenheitsgesetzgebung, einer 
Gesetzgebung, die Taten von erheblicher Gefähr-
lichkeit außer acht läßt, weil sie zur Zeit nicht oder 
nur selten vorkommen. Wenn sie in einer anderen 
Zeit und unter anderen Verhältnissen doch und 
vielleicht in größerer Zahl begangen werden, 
müßte man die Gesetzgebungsmaschine ad hoc in 
Bewegung setzen, weil Straflosigkeit — auch in der 
Öffentlichkeit — als unerträglich empfunden würde. 
Man wird die Straftatbestände, deren Streichung 
oder wesentliche Einschränkung zu erwägen ist, 
auch unter diesem Gesichtspunkt sorgfältig zu prü-
fen haben. 

Wie Sie aus meinen bisherigen Ausführungen 
erkennen können, halte auch ich das Recht des straf-
rechtlichen Staatsschutzes für reformbedürftig. Mein 
Ziel ist es, eine Ordnung dieses Rechtsgebiets zu 
erreichen, die die Schlagkraft dieses wichtigen 
Instruments zur Verteidigung von Freiheit und 
Sicherheit unseres Gemeinwesens erhält und sich 
dabei auf das zum Schutz dieser Freiheit Notwen-
dige beschränkt. Man hat das Strafgesetzbuch im 
allgemeinen und das Recht des strafrechtlichen 
Staatsschutzes im besonderen gelegentlich als ein 
Ausführungsgesetz zum Grundgesetz bezeichnet. 
Ich folge dem Gedanken gern und lege großen Wert 
darauf, daß es unseren gemeinsamen Bemühungen 
gelingen wird, Lösungen zu finden, denen eine 
breite Mehrheit im Bundestag zustimmen kann. Ich 
vertraue darauf, daß uns bei dieser Arbeit die glei-
chen Ziele leiten. Schon in der 1. Wahlperiode hat 
die Fraktion der SPD mit ihrem Entwurf eines 
Gesetzes gegen die Feinde der Demokratie gezeigt, 
daß ihr ein wirkungsvoller Schutz der freiheit-
lichen Ordnung und der Sicherheit unseres Staates 
am Herzen liegt. Was auf dem Weg zu dem gemein-
samen Ziel liegt, das sind nüchterne Sachfragen, um 
deren Lösung wir miteinander werden ringen müs-
sen, unpolemisch, mit, ich möchte sagen, kühler 
Leidenschaft der Sache gewidmet und deshalb auf-
geschlossen gegenüber jedem sachlichen Argument. 
Möge diese gemeinsame Haltung zu einer frucht-
baren Arbeit führen! 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, aber 
noch ein Wort zur Prozedur sagen. Ich hoffe, daß 
das Hohe Haus mit mir darin übereinstimmt, daß die 
Reform des Staatsschutzstrafrechts, deren Bedeutung 
niemand in diesem Hause verkennt, auf der Grund-
lage sowohl des heute eingebrachten Entwurfs als 
auch des angekündigten Regierungsentwurfs be-
raten werden muß, um zu abgewogenen Ergebnissen 
zu kommen. Das bedeutet für die Bundesregierung 
die Verpflichtung, ihren Entwurf so bald wie mög-
lich vorzulegen. Ich werde dieser Verpflichtung 
nachkommen. Nachkommen heißt nicht nachkleckern. 
Ich kann es mir nicht ganz so  leicht machen wie 
hier der Herr Kollege Dr. Heinemann. Die Arbeit in 
meinem Hause an der Erstellung eines neuen Regie-
rungsentwurfs ist in vollem Gange. Einige Bundes-
ressorts sind bereits in die Mitarbeit eingeschaltet. 
Sodann werden die Landesjustizverwaltungen be-
teiligt werden. Schließlich muß auch die Sachkennt-
nis anderer Stellen, insbesondere die des Bundes-
gerichtshofs und der Bundesanwaltschaft, dieser 
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Arbeit zugute kommen. Sie wird wertvoll genug 
sein, um sie im Interesse der Sache auch für die 
Beratung des vorliegenden Entwurfs fruchtbar zu 
machen. Bis der Regierungsentwurf dem Hohen 
Hause vorliegt, wäre es wünschenswert, wenn der 
Sonderausschuß den Allgemeinen Teil des Entwurfs 
eines Strafgesetzbuches zu Ende beraten würde. 
Im Anschluß daran könnte die Beratung des Beson-
deren Teils mit den Titeln Hochverrat, Staatsgefähr-
dung und Landesverrat beginnen und mit der Bera-
tung des Initiativgesetzentwurfs der SPD-Fraktion 
und der  des  neuen Regierungsentwurfs verbunden 
werden. Als Ergebnis dieser Arbeit im Rahmen der 
Strafrechtsreform könnte dann ohne besondere Zeit-
versäumnis eine Novelle zum geltenden Strafgesetz-
buch beschlossen und in Kraft gesetzt werden. Mit 
diesem Vorziehen eines so wichtigen Teils stimme 
ich mit einigen meiner sozialdemokratischen Vor-
redner überein. Damit wäre sowohl der Strafrechts-
reform gedient als auch der Wunsch nach einer 
vorweggenommenen Reform des Staatsschutzstraf-
rechts erfüllt. 

Wollte man umgekehrt verfahren und schon jetzt 
im Sonderausschuß mit der Beratung des Entwurfs 
der SPD beginnen, so könnten daraus schwere Nach-
teile entstehen. Entweder müßte man die Beratun-
gen ohne Rücksicht auf den Entwurf der Bundes-
regierung durchführen oder aber sie nach der Ein-
bringung dieses Entwurfs neu überprüfen. Beide 
Wege wären wohl kaum als gute Arbeitsmethode 
zu bezeichnen und könnten keine optimalen Ergeb-
nisse versprechen. Außerdem geriete die Arbeit am 
Gesamtentwurf des neuen Strafgesetzbuches wieder 
ins Hintertreffen, deren Vollendung in dieser Wahl-
periode uns allen, wie die Debatte des heutigen 
Vormittags ergeben hat, am Herzen liegt. Die Aus-
schußarbeiten der letzten Periode haben gezeigt, 
daß die vier Jahre, die zur Verfügung stehen, von 
Anfang an und aufs äußerste ausgenutzt werden 
müssen, wenn ein Werk von den Ausmaßen dieses 
Gesetzgebungswerkes gelingen soll. So wichtig die 
Reform  des  Staatsschutzstrafrechts auch ist — ich 
selbst habe ihre Wichtigkeit betont —, zum Schei-
tern der Gesamtreform darf sie nicht führen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Wörner. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Auch die CDU/CSU-Fraktion 
ist der Überzeugung, daß unser Staatsschutzstraf-
recht einer Reform bedarf, und zwar auch unser 
materielles Staatsschutzstrafrecht. Wir sind mit 
Ihnen (zur SPD) erstens einig in dem Bestreben, 
diese Bestimmungen präziser und konkreter zu 
fassen; das ist im Interesse der Rechtssicherheit ge-
boten. Wir sind zum anderen mit Ihnen auch darin 
einig, diese Bestimmungen zu straffen und dort zu 
streichen, wo es möglich ist. Im übrigen, verehrter 
Herr Kollege Heinemann, möchte ich auch betonen, 
daß alle diese Bestimmungen so, wie sie heute gel-
ten, das gemeinsame Werk der drei großen Par-
teien in diesem Hause waren, so daß, wenn Sie  

schon Vorwürfe gegen den Gesetzgeber erheben 
wollten, diese Vorwürfe logischerweise uns alle 
zusammen treffen müßten. 

Wir sind auch mit Ihnen darin einig, daß diese 
Reform dringend ist. Wir meinen sogar, daß sie so 
wichtig ist, daß es sich lohnt, Nägel mit Köpfen zu 
machen. Das wird allerdings nicht möglich sein, so-
lange nicht der Entwurf der Bundesregierung vor-
liegt. 

(Abg. Jahn [Marburg] : So wenig werden 
wir uns doch nicht zutrauen!) 

— Wir trauen uns einiges zu; aber ich glaube, Sie 
unterschätzen die Möglichkeiten, die ein Haus wie 
das Justizministerium mit seinen unbestrittenen 
Sachkennern hat. 

(Abg. Jahn [Marburg] : Und die es dem 
Ausschuß gewiß während der Beratungen 

gern zur Verfügung stellen wird!) 

Ich wollte sagen, wir werden darauf drängen, den 
Regierungsentwurf sobald als möglich in den Hän-
den zu halten. 

Worauf kommt es uns bei dieser Reform des 
Strafrechts an? 

Zunächst meine ich, daß das Strafrecht, gerade 
das materielle Strafrecht, nur das enthalten darf, 
was zur wirksamen Abwehr aller Formen der nicht-
militärischen Aggression nötig ist, aber auch alles 
das enthalten muß. Wir wollen nichts, was nicht 
unbedingt nötig ist, und es ist für uns selbstver-
ständlich, daß in unserer Demokratie Freiheit und 
Menschenrechte nur so weit eingeschränkt werden 
dürfen, als es eben zum Schutz dieser Feiheit un-
abdingbar ist. 

Dann möchte ich ein Zweites betonen: Wir müs-
sen uns darüber im klaren sein, daß viele der Pro-
bleme, vor denen wir heute stehen, bei uns im 
Unterschied zu anderen Staaten dieser Erde einfach 
daher rühren, daß wir ein gespaltenes L and sind. 
Ich glaube, vieles von dem, was problematisch ge-
worden ist und was in der Öffentlichkeit so viel 
Staub aufgewirbelt hat, hängt doch gerade damit zu-
sammen, daß da Landsleute von uns herüberkom-
men, und zwar zwei Sorten von Landsleuten: auf 
der einen Seite Landsleute, die mit uns Begegnung 
suchen, und auf der anderen Seite Landsleute, die 
leider Gottes Agenten sind. Sie können beide nicht 
von vornherein unterscheiden, sondern das müssen 
Sie ja irgendwie verifizieren. Das sollten wir uns, 
meine ich, vor Augen halten, und angesichts dieser 
Problematik ist es ja gerade das Problem, unser 
Staatsschutzstrafgesetz so zu fassen, daß es echten 
gesamtdeutschen Kontakten und echter gesamtdeut-
scher Begegnung nicht im Wege steht. Es entspricht 
der Zielrichtung unserer Politik, diese gesamtdeut-
schen Kontakte zu suchen und zu pflegen. Wir müs-
sen verhindern, daß unser Staatsschutzrecht solche 
Gespräche, die wir wünschen, verhindert oder daß 
solche Gespräche an  diesen Bestimmungen schei-
tern. 

Ich sage Ihnen ganz klar: Wir wollen auch nicht 
den Funktionär der SED, wir wollen auch nicht den 
Funktionär der FDJ strafen, der hierher kommt, um 
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die geistige Auseinandersetzung, das geistige Ge-
spräch und nur das zu suchen. Er soll seine Gespräche 
auch hier risikolos führen können. Er soll dafür nicht 
bestraft werden, wie auch umgekehrt jeder Bürger 
der Bundesrepublik in Freiheit, ohne Risiko und 
ungestraft solche Gespräche in der SBZ führen kön-
nen sollte. 

Was wir allerdings nicht dulden können, ist, daß 
sich Kommunisten von drüben wie von hier in Kum-
panei zusammensetzen, um gemeinsam Pläne zu 
schmieden und dann auch ins Werk zu setzen, wie 
sie die verfassungsmäßige Ordnung in der Bundes-
republik umstülpen können. Das hat mit gesamt-
deutscher Begegnung nichts zu tun, das ist kein ge-
samtdeutscher Kontakt, und das sollte durch unser 
Staatsschutzrecht auch in der Zukunft erfaßt werden. 
Darum geht es, hier eine ganz klare, sachliche Ab-
grenzung zu finden. 

Da beginnt nun, glaube ich, die Meinungsverschie-
denheit, verehrter Herr Kollege Heinemann, zwi-
schen Ihnen und uns. Sie meinen, das sei offenbar 
allein damit zu erreichen, daß man das materielle 
Staatsschutzrecht genauer faßt. Ich meine, das hält — 
und das glaube ich Ihnen an Ihren eigenen Fällen 
nachweisen zu können — einer genauen Prüfung 
nicht stand. Denn wo passiert denn das meiste des-
sen, was uns peinlich ist? Das passiert doch dort, 
wo es um die Abgrenzung geht: Kommt da einer, 
um die KPD hier fortzuführen und zu fördern, oder 
kommt er in anderer Absicht? Darum dreht sich in 
über 50 % der Fälle der Konflikt. 

Nun haben Sie ja auf Grund eines Gesetzes, dem 
auch Sie zugestimmt haben, in Gestalt des § 90 a ein 
Verbot. Die Fälle Grasnick und der Braunschweiger 
Fall könnten sich immer wieder zutragen, wenn Sie 
diesen § 90 a stehen lassen; und Sie müssen ihn 
stehen lassen. Sie haben ihn auch in Ihrem Entwurf 
nicht herausgestrichen. Dieser Fall kann sich genau-
so gut zutragen, wie er sich zugetragen hat. Denn, 
dem Herrn Grasnick wurde vorgeworfen, daß er — 
das haben Sie selbst zitiert — mit seinen Rundfunk-
sendungen dazu beigetragen habe, die Arbeit der 
verbotenen KPD in der Bundesrepublik zu fördern. 
Es ging ihm nicht bloß um eine Meinungsäußerung. 
Das Gilt selbst nach der neueren Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs. 

Darum glaube ich, daß man wohl kaum darum 
herumkommen wird, auch das formelle, das prozes-
suale Strafrecht in diesem Punkt zu ändern, und 
zwar dadurch, daß wir das Legalitätsprinzip, und 
jetzt betone ich: in einigen fest abgegrenzten Teil-
bereichen lockern, so wie das ein Initiativgesetzent-
wurf der CDU/CSU und der FDP im letzten Bundes-
tag vorgesehen hat, wobei wir uns auf die Bestim-
mungen dieses Entwurfs nicht festlegen wollen. 

(Zuruf des Abg. Jahn.) 

— Der ist eingebracht worden, der stammt vom 
9. Februar 1965. 

Es kann gerade ein Gebot der politischen Weis-
heit sein, auf die Einleitung eines politischen Straf-
verfahrens zu verzichten. Denn der Schaden, den 
Sie durch die Durchführung eines Strafverfahrens 
anrichten können, kann noch viel größer sein als  

der, der durch das Delikt selber erzeugt worden ist. 
Sie haben ja selbst gesagt: Wir wollen nicht dazu 
beitragen, Märtyrer zu schaffen. Wenn wir den 
§ 90 a beibehalten — und wir müssen den § 90 a 
beibehalten, und auch Sie wollen ihn nicht ändern 
—, dann hindert niemand die Machthaber drüben, 
Agenten herüberzuschicken, die genau in diese Ma-
schen laufen. Dann gibt es nur noch einen Weg, sie 
nicht in diese Maschen laufen zu lassen oder sie 
geschickt aus diesen Maschen wieder entlaufen zu 
lassen, und das ist eben der Fall einer Lockerung 
des Legalitätsprinzips. 

Ich möchte Ihre Bedenken gar nicht geringachten. 
Es ehrt Sie, daß Sie um unser Grundgesetz in die-
sem Zusammenhang fürchten. Aber es sollte uns 
doch zu denken geben, Herr Dr. Heinemann, daß wir 
neben der Türkei und neben Österreich der einzige 
Staat in unserem Kulturkreis sind, der das strenge 
Legalitätsprinzip in dieser Form exerziert. Ich kann 
nicht glauben, daß das ein echter Verstoß gegen 
das Gleichheitsprinzip sein sollte, denn dieses Prin-
zip gilt auch in anderen Staaten. 

Übrigens bitte ich jetzt um Nachsicht. Ich bringe 
mit allem Humor ein Zitat — mit Genehmigung des 
Präsidenten —, das mir aus der „Politica" von 
Kirchheimer untergekommen ist; es ist der Aus-
spruch eines englischen Richters. Also, bitte, seien 
Sie nicht bös, ich werde nachher noch erklären, 
warum ich das gesagt habe: 

Daraus, daß jemand zwischen politischen und 
anderen Delikten keinen Unterschied sieht, 
kann man mit Sicherheit erkennen, ob er ein 
Hitzkopf oder ein Dummkopf ist. 

Das stammt von Cockburn, einem englischen Rich-
ter. Warum führe ich das an? Nur um Ihnen zu 
zeigen, daß es so abwegig nicht sein kann, wenn 
man beim Verfolgungszwang zwischen politischen 
und anderen Delikten unterscheidet. Wir wollen gar 
nicht von einer materiellen Reform ablenken. Wir 
wollen diese materielle Reform genauso, wie Sie 
sie wollen. Aber wir meinen, daß es eben nicht aus-
reicht, um diese Märtyrerfälle, um diese Grenzfälle, 
um den Fall Grasnick lösen zu können. Sie würden 
es erleben: wenn wir den Entwurf annähmen, den 
Sie uns vorlegen — was wir nicht tun werden —, 
dann kämen diese Fälle in einem Jahr wieder vor, 
und dann finge das ganze Problem von neuem an. 
Auch das ist ein Grund, auf den Regierungsentwurf 
zu warten. Im übrigen gibt es ja Möglichkeiten, die 
Entscheidung darüber, wann und wieweit das Lega-
litätsprinzip durchbrochen wird, wann angeklagt 
wird und wann nicht, einer Stelle zu übertragen, die 
wir politisch verantwortlich machen können oder 
die wir einer Gerichtsentscheidung unterstellen kön-
nen. Dann müßten auch von daher Ihre Bedenken 
zumindest teilweise ausgeräumt sein. 

Aber gehen wir von diesem Problem ab. Nur noch 
einige Bemerkungen. Bezüglich § 92 sind wir weit-
gehend mit Ihnen einig. Der Begriff des „Nachrich-
tensammelns" ist tatsächlich von der Rechtspre-
chung so weit ausgelegt worden, daß es sich emp-
fehlen dürfte, den § 92 ganz zu streichen. Dagegen 
gibt es bei § 93, glaube ich, nach dem, was der Bun-
desjustizminister hier dargelegt hat, eine solche 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 14. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 13. Januar 1966 	585 

Dr. Wörner 
Möglichkeit nicht. Sie kommen mit dem § 130 dem 
neonazistischen Schrifttum beispielsweise gar nicht 
bei, wenn Sie das einmal juristisch genau nachprü-
fen. Dieser erfaßt im übrigen ja nur die Fälle von 
Antisemitismus. Es gibt aber so viel nationalsozia-
listisches Schrifttum, das eben von dieser Tendenz 
beispielsweise frei ist, und da kommen Sie mit dem 
§ 130 nicht weiter. Also müssen wir darauf achten, 
daß der § 93 bleibt. Dabei gestehe ich Ihnen jedoch 
eines zu, daß wir nämlich die gesetzlichen Vorschrif-
ten präzisieren müssen, weil sie in der Form, in 
der sie bestehen, zu weit gefaßt sind. 

Der § 93 ermöglicht auch nicht — wie das in Ihrer 
Begründung angedeut wurde — etwa den Zeitungs-
austausch. Darum möchte ich anregen, diese Bera-
tungen zum Anlaß dafür zu nehmen, die rechtlichen 
Voraussetzungen für einen eventuellen Zeitungs-
austausch in der Bundesrepublik zu sichern. Wir 
dürfen es nicht riskieren, daß dann, wenn wir die 
Chance haben, einen solchen wechselseitigen Zei-
tungsaustausch politisch durchzusetzen, diese Ab-
sicht bei uns an rechtlichen Barrieren scheitern 
könnte. Ich meine also, daß wir für den Fall, daß 
sich das politisch einmal erreichen läßt — denn wir 
brauchen ja keine Furcht zu haben vor dem Bezug 
von Zeitschriften wie etwa des „Neuen Deutsch-
land" —, für den Fall, daß so etwas also einmal 
möglich sein sollte, juristisch gerüstet sein sollten. 
Deshalb müßten wir tatsächlich, und zwar recht-
zeitig vorher, dafür eine Handhabe schaffen, damit 
das gar nicht erst ein Problem wird. Ich würde es 
begrüßen, wenn das Bundesjustizministerium in die-
ser Richtung initiativ werden könnte. 

Wir können auch mit Ihren Vorschlägen für den 
Geheimnisbegriff nicht vollständig einverstanden 
sein. Auch dazu hat der Herr Bundesjustizminister 
unsere Bedenken schon dargelegt. Natürlich muß 
man versuchen, auch den Geheimnisbegriff zu präzi-
sieren; denn es ist auf die Dauer unerträglich, daß 
ein Täter nur schwer zu erkennen vermag, wann 
und wo ein Geheimnis vorliegt. Es ist aber höchst 
zweifelhaft, ob uns Ihre Lösung, also die Kombina-
tion des formellen und des materiellen Geheimnis-
begriffs, auch nur einen einzigen Schritt voran-
bringt. Denn was haben Sie getan? Sie haben an 
die Stelle der seitherigen Generalklausel den Be-
griff „öffentliches Allgemeininteresse" gesetzt. Ob 
der Schutz im „öffentlichen Allgemeininteresse" un-
erläßlich sei, müssen Sie nach wie vor nachprüfen. 
Ich möchte sehr daran zweifeln, ob dieser Begriff 
präziser ist als der, den Sie im Augenblick in unse-
rem Strafgesetzbuch finden und der im Entwurf des 
Jahres 1962 enthalten ist. Diese Prüfung muß ja 
auch der Täter anstellen, ganz abgesehen davon, 
daß es natürlich einen weiten Bereich von Staats-
geheimnissen gibt, die nach Ihrer Regelung völlig 
ausfallen. Denken Sie etwa an Entdeckungen im 
Bereich der Wirtschaft! Das führt doch dazu, daß 
jeder Beamte in der Zukunft hingeht und auf Ver-
dacht den Stempel „geheim" draufdrückt. 

(Abg. Jahn [Marburg] : Er macht es doch 
heute schon!) 

— Nun, darüber bin ich nicht informiert. Ich kann 
mir vorstellen, daß es noch genügend verantwor

-

tungsbewußte Beamte gibt, die das eben nicht tun. 

Im übrigen haben Sie im Ton des Vorwurfs ge-
sagt, daß die Regierung der Opposition oder dem 
Bürger mit einem Stempel gewisse Geheimnisse 
vorenthalten wolle. Ich darf Sie nur darauf auf-
merksam machen, Herr Dr. Heinemann, daß im 
Augenblick noch der materielle Geheimnisbegriff 
gilt, daß auch nach den Vorstellungen des Entwurfs 
von 1962, der jetzt wieder eingebracht worden ist, 
dieser materielle Geheimnisbegriff in Geltung ist, 
so daß diese Frage überhaupt nicht auftauchen 
kann. Wenn ich diesen Vorwurf allerdings nur her-
ausgehört haben sollte, der jedoch bei Ihrer Frak-
tion von Beifall begleitet war, müßte ich mich 
insoweit korrigieren. 

Noch ein Wort zum publizistischen Landesverrat. 
Es besteht wohl Einigkeit darüber, daß es nicht 
länger angeht, den Journalisten, der ein Staatsge-
heimnis veröffentlicht, in einen Topf zu werfen mit 
dem normalen, gemeinen Landesverräter, mit dem 
Agenten. Man muß also eine Differenzierung brin-
gen, und da erkenne ich durchaus das Verdienst an, 
daß Sie diese Differenzierung im subjektiven Be-
reich suchen. Das ist sicher der richtige Weg, wobei 
es allerdings so, wie Sie es machen, wiederum nicht 
geht. Sie sagen: Es muß die Absicht dazu treten, zum 
Nachteil der Bundesrepublik eine fremde Macht zu 
begünstigen. Damit fällt eben beispielsweise der 
Agent heraus, der das nicht in dieser Absicht, aber 
durchaus vorsätzlich tut, und den können Sie dann 
eben nur noch mit dem Tatbestand der fahrlässigen 
Gefährdung einfangen. Das ist also nicht ausrei-
chend. Aber wie gesagt, der Weg ist der richtige. 

Ich will mich nun nicht in weitere Einzelheiten 
verlieren. Entscheidend ist — da bin ich mit Ihnen 
einer Meinung —, daß wir diese Fragen gründlich 
beraten, daß der Regierungsentwurf sobald wie 
möglich kommt und die Beratungen dann zügig 
voranschreiten. Uns geht es darum, im Konflikt 
zwischen Menschenrecht und Freiheit auf der einen 
Seite, Staatsschutz auf der anderen Seite nach den 
optimalen Bestimmungen zu suchen, die soweit wie 
nötig den Schutz der Gemeinschaft und soweit wie 
möglich die Freiheit des einzelnen gewährleisten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Diemer-Nicolaus. 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus (FDP) : Herr Präsi-
dent! Meine Herren und Damen! Wir Freien Demo-
kraten begrüßen es, daß wir so rechtzeitig zu Beginn 
einer Legislaturperiode Gelegenheit haben, über 
die Reform des Staatsschutzrechts zu sprechen. 
Allerdings sind wir der Auffassung, daß das Staats

-

schutzrecht nicht nur die strafrechtlichen Bestimmun-
gen umfaßt, die mit dem Entwurf der Sozialdemo-
kratischen Partei angesprochen sind, sondern we-
sentlich weitergeht. Schon aus unserer Kleinen An-
frage, die wir gleich zu Beginn dieser Legislatur-
periode an die Regierung gerichtet haben, war klar 
zu ersehen, daß wir diese Reform für vordringlich 
erachten, sie aber auch in einen größeren Rahmen 
hineinstellen. 
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Der von der SPD vorgelegte Entwurf zeigt Grund-

sätze auf, die auch von uns bejaht werden. Auch auf 
Grund dessen, was vom Herrn Bundesjustizminister 
besonders zum Schluß und was vom Herrn Kollegen 
Dr. Wörner gesagt worden ist, habe ich den Ein-
druck, daß wir im Grundsätzlichen gar nicht so weit 
auseinander sind. Was allerdings die Einzelheiten 
angeht, die heute schon sehr eingehend besprochen 
worden sind und die auch der Herr Bundesjustiz-
minister in seiner Rede behandelt hat, muß ich Ihnen 
ganz ehrlich sagen: auch wenn ich mich mit dieser 
Materie befaßt habe, fühle ich mich heute bei der 
ersten Lesung nicht in der Lage, jetzt aus dem Steg-
reif auf diese Einzelheiten einzugehen und dazu 
Stellung zu nehmen. Insofern kann ich Ihnen nur 
unsere grundsätzliche Haltung darlegen. 

Allgemein geht die Auffassung dahin, daß durch 
die veränderten politischen Umstände neue Tat-
sachen, neue politische Verhältnisse geschaffen wor-
den sind. Die nun einmal umstrittenen strafrecht-
lichen Bestimmungen sind im Jahre 1951 eingeführt 
worden. Heute herrschen andere Vorstellungen über 
unsere Politik gegenüber den osteuropäischen Staa-
ten und auch gegenüber der Sowjetzone als im 
Jahre 1951. Wie reformbedürftig das Staatsschutz-
strafrecht ist, das hat ja schon Ihre Aufzählung der 
Novellen, Herr Bundesjustizminister, ergeben. Zu 
der Frage, wie vordringlich die Reform ist, hat Herr 
Kollege Heinemann darauf hingewiesen, daß die 
Sozialdemokratische Partei bereits im Jahre 1963 
bei dem damaligen Justizminister Dr. Bucher ge-
wesen sei, und er beklagt es, daß nachher im Mai 
nur die Lockerung des Verfolgungszwanges einmal 
zur Diskussion gestellt wurde. Wenn ich mich recht 
erinnere, ist das nicht zu einem Initiativgesetzent-
wurf für den Bundestag gediehen, sondern es war 
innerhalb der Parteien ein Entwurf über die Locke-
rung des Legalitätsprinzips im Gespräch. Ja, Herr 
Kollege Heinemann, warum war das denn damals 
so? Damals waren doch der Fall Graßnick und alles, 
was Sie aufgeführt haben, so akut, daß ein ganz 
dringendes Bedürfnis bestand, eine rechtliche Basis 
zu schaffen, deren Fehlen wir gespürt haben. 

(Abg. Dr. Dr. Heinemann: Was ist denn ge

-

schaffen worden?) 

— Herr Kollege Heinemann, Sie wissen das und das 
wissen auch Ihre Kollegen von der SPD, daß ich 
mich schon im Sonderausschuß „Strafrecht" oder bei 
gemeinsamen Besprechungen für eine vordringliche 
Reform ausgesprochen habe. Hätte ich aber nicht 
so intensiv im Sonderausschuß „Strafrecht" an den 
politischen Straftatbeständen mitgearbeitet, die uns 
schon in der letzten Legislaturperiode vorlagen — 
das betrifft vor allem das Vereinsgesetz, aber auch 
das Sprengstoffgesetz —, hätte ich bei diesen Bera-
tungen nicht die Schwierigkeit dieser Materie er-
kennen müssen, dann wäre es mir eine Freude ge-
wesen, Ihnen damals schon zuzustimmen, die Reform 
noch in der letzten Legislaturperiode zu verabschie-
den. Aber über eines müssen wir uns ganz klar 
sein: diese Reform erfordert allerschwierigste Bera-
tung, die wir nicht innerhalb von einem oder zwei 
Monaten — damals ging es auf den Schluß der 
Legislaturperiode zu — führen können. 

Um so wichtiger ist es, daß wir jetzt diese so weit-
gehende Arbeit sofort in Angriff nehmen. Wir 
Freien Demokraten sind der Meinung, bevor wir 
über die Frage des Legalitätsprinzips sprechen, soll-
ten wir festlegen, daß nur noch das unbedingt Not-
wendige bestraft werden  soll.  Das gesamte Staats

-

schutzrecht sollte auf das kriminalpolitisch und 
polizeilich unbedingt Notwendige beschränkt wer-
den  unter Beachtung der Grundrechte, wie das auch 
schon bei meinen Vorrednern zum Ausdruck ge-
kommen ist. 

Soweit es sich um die strafrechtlichen Bestim-
mungen handelt, geht unsere Forderung genau wie 
die meiner Vorredner dahin — es freut mich, daß 
insoweit Einigkeit besteht —, daß dem Art. 103 
Abs. 2 des Grundgesetzes insofern Rechnung ge-
tragen werden muß, als die Tatbestände präziser 
und bestimmter gefaßt werden müssen. Herr Kollege 
Heinemann, das hat eben die Praxis erst ergeben. 
Selbst bei den Beratungen der Großen Strafrechts-
kommission war dies noch nicht so offenkundig. Es 
hat mich gefreut, auch aus der Antwort des Herrn 
Bundesjustizministers auf unsere Kleine Anfrage 
feststellen zu können, daß auch er nicht glaubt, 
daß die Bestimmungen, wie sie im Entwurf ent-
halten sind, heute noch ausreichen. Auf der ande-
ren Seite, Herr Kollege Heinemann, habe ich aus der 
Begründung Ihres Gesetzentwurfes entnommen, daß 
Sie doch auch weitgehend die Ergebnisse, die in 
dem Entwurf 1962 enthalten sind, mit berücksichti-
gen wollen. Es hat mich auch gefreut, daß Sie fest-
stellen, daß wir uns — das bedauere ich außer-
ordentlich — einfach nicht mehr auf die Bestimmun-
gen beschränken können, die in unserem alten 
Strafgesetzbuch aus kaiserlicher Zeit über Hoch- 
und Landesverrat enthalten sind, sondern — das 
kommt schon bei Ihnen in der Überschrift zu Art. 1 
zum Ausdruck — daß die Gefährdung der freiheit-
lichen Ordnung einen strafrechtlichen Schutz ver-
dient und daß weiterhin auch die politischen Ver-
hältnisse, in denen wir in unserem geteilten Deutsch-
land leben, uns zu Überlegungen führen, zu denen 
unsere Vorväter Gott sei Dank keinen Anlaß hatten. 

Soweit es sich um das schwierige Problem des 
Landesverrats handelt, sind wir uns auch einig, 
daß eine Sonderbestimmung über den publizisti-
schen Landesverrat geschaffen werden soll, da hier 
der Unrechtsgehalt ein anderer ist als bei der ge-
meinen Spionage und auch die Frage anders zu be-
antworten ist, wann eine strafbare Handlung vor-
liegt. Die SPD glaubt, diesem Problem dadurch ge-
recht werden zu können, daß sie den Begriff des 
Staatsgeheimnisses neu formuliert. Ob das gelun-
gen ist, kann ich im Augenblick nicht überblicken. 
Ich habe diesen Lösungsversuch mit großem Inter-
esse gelesen. Ich fürchte nur, daß diese Kombi-
nation des materiellen und formellen Begriffs des 
Staatsgeheimnisses doch in große Schwierigkeiten 
führen kann. Es wurde schon darauf hingewiesen, 
daß der Stempel „geheim" — oder auch „vertrau-
lich" — noch viel mehr benutzt werden wird, als das 
schon der Fall ist. Ich habe es bisher in unserem 
Recht für gut gehalten, daß wir nicht den formellen 
Geheimnisbegriff haben, sondern den Begriff des 
materiellen Staatsgeheimnisses. Für den jeweiligen 
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Beschuldigten oder Angeklagten ist dies doch eine 
andere Situation. Allerdings steht er dann auch vor 
der Schwierigkeit, entscheiden zu müssen, ob es 
sich tatsächlich um ein materielles Staatsgeheim-
nis handelt. Darauf will ich nicht weiter eingehen; 
dies wird eingehender Beratungen bedürfen. Es 
wäre natürlich schön, wenn man eine Formulierung 
des Begriffs des Staatsgeheimnisses finden könnte, 
die ganz präzise das abgrenzt, was als Staatsge-
heimnis geschützt werden muß. Sollte das aber nicht 
möglich sein und sollte Ihre Lösung den publizisti-
schen Landesverrat nicht schon durch die Formulie-
rung des Begriffs des Staatsgeheimnisses ausschlie-
ßen, wird wohl eine besondere Vorschrift notwen-
dig sein. 

Es wäre auch noch etwas anderes zu überlegen, 
nämlich — das französische Recht hat ja eine Dreitei-
lung des Tatbestandes des Landesverrats — ob nicht 
noch mehr differenziert werden sollte. Ich möchte 
das jetzt nur andeuten. Es sollte mitberaten wer-
den, ob nicht auch unterschieden werden sollte zwi-
schen dem gemeinen Spion, der Westdeutscher ist 
und eine Treuepflicht gegenüber der Bundesrepublik 
hat, und dem Auslandsagenten. Ich möchte dieses 
Thema jetzt nicht vertiefen. 

Bei der Beschränkung auf das unbedingt Notwen-
dige ist natürlich § 93 besonders angesprochen. Ich 
teile auch die Auffassung des Herrn Bundesjustiz-
ministers, daß es, wenn Sie wirklich den Zeitungs-
austausch wollen, nicht allein bei der Überprüfung 
des § 93 bleiben kann, sondern daß dazu die Über-
prüfung auch des Verbringungsgesetzes und seiner 
praktischen Handhabung gehört. Ich habe das Ver-
bringungsgesetz, als ich das erstemal im Bundestag 
war, mitberaten. Ich kann Ihnen versichern: Wir 
haben uns damals viel mehr darüber unterhalten, 
wie eine unliebsame Zensur von ostzonalen Filmen 
oder von Filmen aus den kommunistischen Ländern 
vermieden und trotz des Staatsschutzes doch die 
Freiheit nach Art. 5 des Grundgesetzes aufrecht-
erhalten werden kann. Aber mit einer solchen 
Handhabung wie bei dem Anhalten von Post-
sendungen habe ich nicht gerechnet, und das habe 
ich auch nicht übersehen. Es ist etwa ein Jahr her, 
daß diese Beschlagnahmen in der Presse und auch 
im Fernsehen eine große Rolle gespielt haben. 

Aus diesen Gründen können wir es bei der Prü-
fung, wieweit die Strafbarkeit im Interesse des 
Staatsschutzes, im Interesse unserer freiheitlichen 
Ordnung wirklich notwendig ist, nicht bei einer 
Überprüfung allein der strafrechtlichen Bestimmun-
gen belassen, sondern wir müssen andere Staats-
schutzbestimmungen, auch wenn sie in anderen Ge-
setzen enthalten sind, in unsere Beratungen mit ein-
beziehen, also gegebenenfalls noch über den Ent-
wurf der SPD hinausgehen und auch eine Änderung 
von anderen gesetzlichen Bestimmungen vor-
nehmen. 

Wir Freien Demokraten sind von Anfang an — 
das brauche ich Ihnen nicht besonders zu sagen —, 
besonders diejenigen, die dem Gesamtdeutschen 
Ausschuß angehören — die Auffassung unseres 
Gesamtdeutschen Ministers und der Freien Demo-

kratischen Partei ist ja weit und breit bekannt —, 
für eine Politik der kleinen und mittleren Schritte 
gewesen. Wir haben immer die Auffassung ver-
treten: Wir brauchen die geistige Auseinanderset-
zung mit dem Kommunismus nicht zu scheuen. Wir 
brauchen auch die Begegnung unserer Jugend mit 
der deutschen Jugend in der sowjetischen Zone 
nicht zu scheuen, weder auf dem politischen noch 
auf dem kulturellen noch auf dem sportlichen Ge-
biet. Im Gegenteil, es muß unser Bestreben sein zu 
verhindern, daß sich die Menschen diesseits und 
jenseits von Mauer und Stacheldraht auseinander-
leben, und dafür zu sorgen, daß diejenigen, die die 
deutsche Sprache sprechen, auch immer wieder in 
deutscher Sprache zueinander reden können. Auch 
Diskussionen -- darüber besteht ja anscheinend 
auch mit Ihnen, Herr Kollege Dr. Wörner, Einig-
keit —, auch politische Auseinandersetzungen mit 
Angehörigen der SED usw. müssen möglich sein. 

Über eines müssen wir uns nämlich klar sein: bei 
unseren Bemühungen um die Wiedervereinigung 
werden wir um die Auseinandersetzung mit dem 
Kommunismus auch im Geistigen und Politischen 
nicht herumkommen. Gerade die Verhältnisse in 
Berlin, wo die SED ja zugelassen ist, haben doch ge-
zeigt, daß wir den Kommunisten und seinen Geist 
nicht zu fürchten brauchen, und unsere Jugend — 
das weiß ich aus Diskussionen — ist absolut ge-
wappnet, ihm entgegenzutreten. 

Eine Meldung in den letzten Tagen besagte, daß 
es dem Schriftsteller Heym verwehrt wird, zu einer 
Diskussion mit bestimmt nicht rechts stehenden ande-
ren Schriftstellern in dem Westen zu kommen. Das 
war ja Ihr (zur SPD) Lobredner vor der Wahl, Herr 
Graß. Dafür, daß selbst das nicht gebilligt wird, daß 
eine derartige Diskussion untersagt werden kann, 
hat unsere Jugend kein Verständnis. 

Deswegen müssen wir unser gesamtes Staats

-

schutzrecht darauf hin überprüfen, ob in ihm Bestim-
mungen enthalten sind, die einer derartigen geisti-
gen Begegnung entgegenstehen, sei es einer persön-
lichen Aussprache, sei es auch einem Austausch von 
Zeitungen. Dabei bin ich mir bewußt: wir können 
und werden wahrscheinlich in dieser Beziehung 
gegenüber kommunistischem Schrifttum aus der Zone 
wesentlich großzügiger und entgegenkommender 
sein — und sollten es auch gerade im Interesse der 
Kennzeichnung der unterschiedlichen politischen 
Verhältnisse — als die Kommunisten uns gegenüber. 

(Beifall bei der FDP.) 

Denn damit geben wir den Beweis, daß wir ein frei-
heitlich demokratischer Rechtsstaat sind. 

Noch etwas zu dem weiteren Verfahren. Herr 
Kollege Jahn, Sie erinnern sich noch an die Bespre-
chung, die wir — es nahmen Vertreter aller drei 
Fraktionen an ihr teil — seinerzeit mit Herrn Justiz-
minister Bucher im Zusammenhang mit der Vorlage 
hatten, die die Lockerung des Legalitätsprinzips be-
traf. Damals ging es um die Frage, was vordringlich 
verabschiedet werden sollte, und Sie stellten seiner-
zeit nicht nur das Legalitätsprinzip zur Diskussion, 
sondern auch die Frage, inwieweit unser Strafver-
fahren in einzelnen Punkten vordringlich einer 
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Reform bedürfe. Ich denke dabei an das Problem, 
das auch bei der ersten Lesung der großen Straf-
rechtsreform angeschnitten wurde, nämlich das Pro-
blem des „geheimen Zeugen". 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Wörner? 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus (FDP) : Gerne! 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Verehrte Frau Kollegin, 
ist Ihnen bekannt, daß der von mir zitierte Antrag 
der Koalitionsfraktionen die Drucksachen-Nummer 
IV/3048 trägt, unter dem 9. Februar 1965 eingebracht, 
im Bundestag auch kurz diskutiert und einem Aus-
schuß überwiesen, dann allerdings nicht zu Ende 
beraten wurde? 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus (FDP) : Sehen Sie, 
das war eben so kurz. Mir war die andere, ein-
gehendere Besprechung, die wir ohne Drucksache 
hatten, viel besser in Erinnerung. 

Wenn wir nun zunächst diese materiellen straf-
rechtlichen Bestimmungen reformiert haben, sollten 
wir überlegen, ob nicht wenigstens einige Bestim-
mungen unseres Strafverfahrensrechts vordringlich 
geändert werden müssen. Ich denke hier besonders 
an den „geheimen Zeugen". Ich denke weiter an die 
Alleinzuständigkeit des Bundesgerichtshofs bei 
schweren politischen Straftaten. Wir haben diese 
Frage in unserer Anfrage angeschnitten. Mit Ihrer 
Antwort, Herr Bundesjustizminister — das dürfen 
Sie mir nicht übelnehmen —, kann ich mich nicht zu-
friedengeben. Eine Verschiebung dieser Reform bis 
zur Verabschiedung der großen Strafverfahrensre-
form — hoffentlich ist es bis dahin so weit, daß wir 
weitere Staatsschutzbestimumngen überhaupt nicht 
mehr brauchen — sieht mir doch zu sehr nach einer 
Verschiebung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag aus. 

Sie hatten auf eine Denkschrift aus dem Jahre 1951 
hingewiesen. Ich gehörte damals dem Hohen Hause 
nicht an. In dieser Denkschrift wurde schon um diese 
Probleme gerungen. Ich muß mir die Denkschrift erst 
besorgen. In den Weihnachtsferien konnte ich sie zu 
Hause natürlich nicht erhalten. 

Sie sagten selbst, in der Antwort auf unsere 
Kleine Anfrage, daß darin verschiedene Lösungs-
vorschläge aufgezeigt waren. Wir sollten sie uns, 
um in allen Verfahren zu einer zweiten Instanz zu 
kommen, sehr genau überlegen und sollten sehr 
genau überprüfen, ob wir eine Verfahrensreform 
nicht im Anschluß an die materielle Reform vorneh-
men sollten. 

Ich habe gesagt, man müsse aus dem Strafbaren 
zuerst einmal alles aussondern, was strafrechtlich 
nicht unbedingt notwendig ist. Soweit danach Straf-
bestimmungen übrigbleiben oder -bleiben müssen, 
muß eine Präzisierung nach dem Bestimmtheits-
grundsatz des Art. 103 GG vorgenommen werden. 

Ich teile aber die Auffassung, die seitens der Re-
gierung und von Herrn Kollegen Dr. Wörner geäu-
ßert wurde, daß trotzdem infolge unserer politischen 

Situation Fälle bleiben, bei denen wir um eine 
Lockerung des Verfolgungszwangs wohl nicht her-
umkommen können. Es wird sich dadurch, daß zuerst 
die Einschränkung erfolgt, nur um einen ganz klei-
nen Kreis handeln. Wir werden uns im Ausschuß 
sehr eingehend darüber unterhalten müssen. 

Ich muß Ihnen ganz ehrlich gestehen: Ich habe 
mich sehr schwer zu dieser Erkenntnis durchgerun-
gen. Ich habe mich aber leider dazu durchringen 
müssen. Es war für mich nämlich einer der Grund-
sätze, die ich noch aus dem Studium kannte, daß 
das Legalitätsprinzip eng verbunden sei mit dem 
Rechtsstaatsprinzip. 

Aber, meine Damen und Herren, Herr Kollege 
Wörner hat darauf hingewiesen, daß der absolute 
Verfolgungszwang auch in staatsschutzstrafrecht-
lichen Verfahren tatsächlich nur in Deutschland, in 
Osterreich und der Türkei besteht. Ich kann Ländern 
wie der Schweiz und England deshalb nicht die 
Rechtsstaatlichkeit absprechen, weil sie nicht diesen 
absoluten Verfolgungszwang haben. Worauf es an-
kommt, ist, daß eine richtige Lösung gefunden wird, 
indem man einen ganz eng begrenzten Kreis von 
Straftaten erfaßt, und die Entscheidung hierüber 
durch eine Stelle erfolgt, die politisch verantwort-
lich ist. 

Das sind die Grundsätze, nach denen wir Freien 
Demokraten bei den Beratungen im Sonderausschuß 
„Strafrecht" an die Reform herangehen wollen. Über 
die Einzelheiten, wie die Beratungen stattfinden, 
werden wir uns morgen früh im Ausschuß einge-
hend unterhalten. 

Uns liegt daran, mit dieser Reform in einer No-
velle möglichst bald eine Anpassung auch dieser 
staatsschutzrechtlichen Bestimmungen an unsere 
Außenpolitik erreichen. Uns liegt daran, daß überall 
die Grundrechte beachtet werden, daß gerade Art. 5, 
der die Meinungs- und Pressefreiheit garantiert, in 
vollem Umfang zum Zuge kommt. Uns liegt daran, 
alle Barrieren auch auf rechtlichem Gebiet zu be-
seitigen, die menschlichen Begegnungen von Deut-
schen im Westen mit Deutschen in der sowjetisch 
besetzten Zone auf kulturellem, sportlichem und po-
litischem Gebiet entgegenstehen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich habe keine wei-
teren Wortmeldungen. Damit ist die Aussprache 
über Punkt 4 b geschlossen. 

Wir haben nunmehr darüber zu beschließen, wo-
hin diese Vorlage überwiesen werden soll. Der 
Ältestenrat schlägt Ihnen Überweisung an den 
Sonderausschuß für die Strafrechtsreform vor. — 
Kein Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 5 auf: 

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Rollmann, Hauser (Bad Godesberg), Dr, Ham-
mans, Dr. Klepsch und Genossen eingebrach-
ten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Dritten Überleitungsgesetzes 

— Drucksache V/70 — 
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Vizepräsident Dr. Schmid 
Keine Wortmeldungen. Der Altestenrat schlägt 

Überweisung an den Finanzausschuß vor. — Das 
Haus ist einverstanden. 

Ich rufe auf Punkt 6: 

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Schmidt (Wuppertal), Bading, Dr. Hamm 
(Kaiserslautern) und Genossen eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung der 
Gewerbeordnung 

— Drucksache V/81 — 

Der  Ältestenrat schlägt vor: Rechtsausschuß feder-
führend, Ausschuß für Gesundheitswesen und Wirt-
schaftsausschuß mitberatend. Ist das Haus einver-
standen? — 

(Wortmeldung des Abg. Dr. Hamm.) 

— Bitte, wenn Sie sich zu Wort melden wollen, 
bemühen Sie sich zur Tribüne! 

Dr. Hamm (Kaiserslautern) (FDP) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Es handelt sich um 
die Frage, welchen Ausschüssen dieser Antrag über-
wiesen werden soll. Ich stelle ausdrücklich den An-
trag, federführend den Gesundheitsausschuß zu neh-
men, mitberatend den Rechtsausschuß und den Wirt-
schaftsausschuß. Hier handelt es sich um eine Ge-
setzesänderung betreffend die Luftreinhaltung. Eine 
frühere Änderung im Jahre 1959 — Lufthygiene-
gesetz — ist ebenfalls vom Gesundheitsausschuß 
federführend beraten worden. Ich glaube, es liegt 
im Interesse der Sache, daß der Gesundheitsaus-
schuß die Federführung bei der Beratung erhält und 
der Rechtsausschuß und der Wirtschaftsausschuß 
mitberatend tätig werden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Der Ältestenrat hat 
das Problem sehr ausgiebig in Gegenwart des Herrn 
Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses bespro-
chen. Man war im Ältestenrat der Meinung, daß 
die Hauptprobleme bei diesem Gesetz rechtlicher 
Art sind, und hat deswegen geglaubt, den Rechts-
ausschuß als federführenden Ausschuß empfehlen 
zu sollen. Aber das Haus ist souverän. — Bitte, 
Frau Dr. Hubert! 

Frau Dr. Hubert (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Gesundheitsausschuß hat 
sich auch mit dieser Frage befaßt. Die Kollegen, die 
diesen Entwurf eingebracht haben, waren selbst 
der Meinung, daß sie hier von einer gesundheit-
lichen Notwendigkeit ausgegangen sind und daß 
nun der Rechtsausschuß praktisch zunächst einmal 
die Grundsatzfrage entscheiden müßte: Ist dieser 
Gesetzentwurf aus gesundheitlichen Gründen not-
wendig? Diese Grundsatzfrage wäre daher zuerst 
zu entscheiden. Dann spielen natürlich auch juristi-
sche Momente eine große Rolle, nämlich ob es auf 
diesem Wege geht; das ist ganz klar. Aber ich 
glaube, das Grundanliegen der Antragsteller ist die 
Frage: Müssen hier Schutzmaßnahmen aus gesund-
heitlichen Gründen erfolgen? Darum muß ich die 
Meinung der Mitglieder des Gesundheitsausschus-
ses wiedergeben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren! Wir werden abstimmen. Zunächst stimmen 
wir ab über den Antrag, die Vorlage an den Aus-
schuß für Gesundheitswesen als federführenden 
Ausschuß zu überweisen. Wer dafür ist, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Das ist 
die Mehrheit; abgelehnt. 

Wer die Vorlage an den Rechtsausschuß als fe-
derführenden Ausschuß überweisen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das 
erste war die Mehrheit; dann ist der Rechtsaus-
schuß federführend. Ich nehme an, das Haus ist 
damit einverstanden, daß die beiden anderen ge-
nannten Ausschüsse dann mitberaten werden. 

Punkt 7: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Vertrag vom 3. März 1964 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Repu-
blik der Philippinen über die Förderung und 
den Schutz von Kapitalanlagen 
— Drucksache V/140 — 

Hier  schlägt der Ältestenrat vor: Ausschuß für 
Wirtschaft und Mittelstandsfragen federführend, 
Auswärtiger Ausschuß und Ausschuß für Entwick-
lungshilfe mitberatend. Kein Widerspruch? — Dann 
ist so beschlossen. 

Punkt 8: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 9. Juli 1962 zwischen 
der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Regierung des Staates Israel 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei 
den Steuern vom Einkommen und bei der 
Gewerbesteuer 
— Drucksache V/142 — 

Der  Ältestenrat schlägt vor, die Vorlage an den 
Finanzausschuß zu überweisen. Kein Widerspruch? 
— Es ist 'so beschlossen. 

Punkt 9: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Übereinkommen vom 17. Dezember 1962 
über die Haftung der Gastwirte für die von 
ihren Gästen eingebrachten Sachen 
— Drucksache V/146 — 

Der  Ältestenrat schlägt vor, die Vorlage an den 
Rechtsausschuß zu überweisen. — Das Haus ist ein-
verstanden; es ist so beschlossen. 

Punkt 10: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung von Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über die Einbringung von 
Sachen bei Gastwirten 
— Drucksache V/147 — 



590 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 14. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 13. Januar 1966 

Vizepräsident Dr. Schmid 
Nach dem Vorschlag des Ältestenrats soll die 

Vorlage an den Rechtsausschuß überwiesen werden. 
Kein Widerspruch? — Dann ist so beschlossen. 

Punkt 11: 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen betr. Veräußerung einer Teil-
fläche der ehem. Herwarth-von-Bittenfeld-Ka-
serne in Münster (Westfalen) an die Stadt 
Münster 

— Drucksache V/82 — 

Der  Ältestenrat schlägt Überweisung an den Aus-
schuß für das Bundesvermögen vor. Kein Wider-
spruch? — Es ist so beschlossen. 

Punkt 12: 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen betr. Veräußerung einer Teil-
fläche des Grundstücks in Berlin-Kreuzberg, 
Mehringdamm 20-30, Ecke Obentrautstraße 
1-21, an das Land Berlin 

— Drucksache V/134 — 

Der Ältestenrat schlägt vor, die Vorlage an den 
Ausschuß für das Bundesvermögen zu überweisen. 
Kein Widerspruch? — Es ist so beschlossen. 

Punkt 13: 

Beratung der von der Bundesregierung be-
schlossenen Einundvierzigsten Verordnung 
zur Änderung des Deutschen Zolltarifs 1965 
(Zollkontingent für Verschnittrotwein) 

— Drucksache V/139 — 

Vorschlag des Ältestenrats: Überweisung an den 
Ausschuß für Wirtschaft und Mittelstandsfragen als 
federführenden Ausschuß und an den Ausschuß für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten als mitbe-
ratenden Ausschuß. Kein Widerspruch? — Dann ist 
so beschlossen. 

Damit ist die Tagesordnung erschöpft. Ich berufe 
die nächste Sitzung des Deutschen Bundestags ein 
auf morgen, Freitag, den 14. Januar, 9 Uhr. 

Ich schließe die Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 18.17 Uhr.) 

Berichtigung 

Es ist zu lesen: 

13. Sitzung Seite 512 A Zeile 3 von unten statt „des 
Ministerrats" : der Kommission 
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Anlage zum Stenographischen Bericht 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordneter) 	beurlaubt bis einschließlich 

Beurlaubungen 

Dr. Abelein 14. 1. 
Adorno 14. 1. 
Bading * 14. 1. 
Bauer (Wasserburg) 14. 1. 
Berger 14. 1. 
Frau Berger-Heise 18. 2. 
Berlin 19. 2. 
Dr. Birrenbach 14. 1. 
Burger 10. 4. 
Frau Blohm 14. 1. 
Dr. Dehler 14. 1. 
Dr. Effertz 13. 1. 
Eisenmann 14. 1. 
Erler 15. 2. 
Faller 14. 1. 
Frau Funcke 14. 1. 
Dr. Furler * 13. 1. 
Dr. Hesberg 13. 1. 
Hirsch 15. 1. 
Illerhaus * 13. 1. 
Dr. Jahn-Braunschweig 14. 1. 
Josten 19.2. 
Junghans '7. 2. 
Kaffka 14. 1. 
Kahn-Ackermann 13. 1. 
Kiep 20. 1. 
Krammig 15. 1. 
Frau Krappe 28. 2. 
Frau Dr. Krips 22. 1. 
Kuntscher 14. 1. 
Leber 14. 1. 
Dr. Lenz (Bergstraße) 15. 1. 
Majonica 22. 1. 
Mauk * 14. 1. 
Merten * 13. 1. 
Metzger * 14. 1. 
Michels 13. 1. 
Missbach 14. 1. 
Moersch 13. 1. 
Dr. Morgenstern 28. 1. 
Orgaß 14. 1. 
Frau Pitz-Savelsberg 21.1. 
Rasner 13. 1. 
Frau Schanzenbach 3. 2. 
Schlager 14. 1. 
Dr. Stecker 13. 1. 
Frau Strobel* 13. 1. 
Dr. Frhr. v. Vittinghoff-Schell 18. 1. 

* Für die Teilnahme an einer Ausschuß-Sitzung des 
Europäischen Parlaments 
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